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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Dr. Clemens KUZMINSKI als 

Einzelrichter über die Beschwerde des XXXX ,  XXXX , StA. Afghanistan, gegen den Bescheid 

des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 02.11.2020, Zl.: XXXX , nach Durchführung 

einer mündlichen Verhandlung am 29.04.2021 zu Recht: 

A) 

1. Die Beschwerde wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 Z 3 und 57 AsylG 2005 iVm  

§ 9 BFA-VG, §§ 52 Abs. 2 und 9 sowie 46 und 55 Abs. 1 bis 3 FPG als unbegründet abgewiesen.  

2. Der Beschwerde wird hinsichtlich Spruchteil VII. stattgegeben und dieser ersatzlos 

behoben. 

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

Der Beschwerdeführer, ein Staatsbürger von Afghanistan und Angehöriger der 

paschtunischen Volksgruppe, gelangte spätestens am 19.01.2020 irregulär nach Österreich 

und stellte an diesem Tag einen Antrag auf internationalen Schutz. Am 20.01.2020 wurde er 

von der Polizeiinspektion  XXXX einer Erstbefragung nach dem Asylgesetz unterzogen. Dabei 

gab er zu den Fluchtgründen an, dass er für die Amerikaner als Bodyguard gearbeitet habe 

und dass ihn die Taliban mit dem Umbringen gedroht hätten. Sein Vater habe dann gemeint, 

dass er Afghanistan verlassen müsse, bevor die Taliban ihn töten würden. Andere 

Fluchtgründe habe er nicht. 

Nach Zulassung zum Asylverfahren erfolgte am 02.10.2020 eine niederschriftliche 

Einvernahme durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Regionaldirektion 

Niederösterreich. Eingangs der Einvernahme gab der Antragsteller an, dass er nach Frankreich 

weitergewandert sei, weil sein Cousin väterlicherseits dort lebe, er aber zwischenzeitig wieder 

zurückgekehrt sei. Er habe bisher keinerlei Integrationsschritte gesetzt, sei sunnitischer 

Moslem, gehe in seiner Freizeit trainieren und laufen und lebe von der Grundversorgung. Er 

sei gesund, verheiratet und habe zwei Kinder, die zwei und drei Jahre alt wären. Er habe nur 

traditionell geheiratet. Es sei eine Liebesheirat und keine arrangierte Ehe gewesen. Seine Frau 

sei bei der Hochzeit erst 14 Jahre alt gewesen. In der Folge beantwortete der 

Beschwerdeführer detaillierte Fragen zur Hochzeit.  

Er sei afghanischer Staatsbürger und Paschtune. Er habe seine Original-Tazkira unterwegs 

verloren und müsste sich erst eine neue organisieren. Als er klein gewesen sei, habe er  

1-2 Jahre lang die Schule besucht, aber er könne nicht lesen und schreiben. Er sei in 

Afghanistan Bodyguard gewesen, habe für die Firma  XXXX gearbeitet und habe Ausländer 

beschützt. Von 2012 bis 2016 habe er dort gearbeitet. Auf die Frage, ob diese Firma im 

Internet vertreten sei, antwortete er „kann sein“. Gefragt nach den Motiven für diese Firma 

zu arbeiten gab er an, dass es ihm gut gefallen habe und dass sein Einkommen sehr gut 
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gewesen sei. Wenn ihn die Taliban nicht mit dem Tod bedroht hätten, hätte er weiter dort 

gearbeitet. Die Taliban hätten seinen Vater entführt und geschlagen, weil er für die 

Amerikaner gearbeitet habe. Sie hätten ihm gesagt, dass er seinen Job aufgeben müsse. Die 

Taliban hätten ihn umbringen wollen, deswegen habe er Afghanistan verlassen. Die Firma, wo 

er gearbeitet habe, habe zwar einen afghanischen Namen, arbeite aber nur mit Ausländern. 

Gefragt, welche Personen er beispielsweise beschützen habe müssen, gab er an „die 

Ausländer haben dort eine Firma gehabt, sie haben dort Benzin importiert und verkauft“. 

Gefragt um welche Firma es sich handle, gab er an, die Firma XXXX , wobei er nicht wüsse, 

wofür diese Abkürzung stehe. Gefragt nach den genauen Aufgaben gab er an, wenn z.B. 

Ausländer nach Baghlan gefahren wären, habe er sie dort hingebracht und wenn sie 

nachhause hätten fliegen wollen, habe er sie zum Flughafen begleitet. Gefragt nach einer 

brenzlichen Situation gab er an, dass eines Tages, als er als Wache gearbeitet habe, jemand 

auf eine kleine Mine unter einem Generator gezielt habe. Es sei Dienstende gewesen und er 

habe nachhause gehen wollen. Auf einmal sei die Mine explodiert, es habe aber keine 

Verletzten gegeben. Der Beschwerdeführer legte ein Foto (ausgedruckt aus einer E-Mail) vor, 

welches eine Dienstausweiskarte der Firma XXXX zeige. Er habe ca. 500 USD verdient. Zuhause 

habe er sich nur mehr versteckt. Die Taliban hätten gesagt, wenn er für die Armee gearbeitet 

hätte, hätten sie ihm vergeben, aber da er für die Ausländer und die Ungläubigen gearbeitet 

habe, würden sie ihn töten. Er habe erst geheiratet, nachdem er diesen Job nicht mehr 

ausgeübt habe. Seine Familienangehörigen würden sich aktuell in Baghlan aufhalten. Sein 

Vater habe viele Grundstücke, er lebe davon. Nachdem die Taliban behauptet hätten, er sei 

ungläubig, habe sein Vater mit ihm gestritten. Mittlerweile lebe seine Frau mit den Kindern 

im Haus seiner Schwiegereltern. Der Bruder seiner Frau habe ein Geschäft. Alle weiteren 

Familienangehörigen würden in Baghlan leben. In Kabul, Mazar-e Sharif oder Herat habe er 

keine Verwandte. Er habe nur weitere Angehörige in Frankreich. Mit seiner Frau und seinen 

Kindern sei er in Kontakt, mit seiner Mutter ab und zu, mit seinem Vater nicht. Als die Taliban 

seinen Vater mitgenommen und geschlagen hätten, hätten die Dorfältesten für ihn gebürgt, 

hätten aber auch gesagt, dass er seinen Job für die Ungläubigen aufgeben müsse. Sein Vater 

habe gesagt, sein Sohn sei volljährig und mache das, was er für richtig halte, aber er sei schuld 

daran, dass er geschlagen werde, er solle sich schämen und ihn verlassen. Bei der Hochzeit sei 

er noch anwesend gewesen, nach der Hochzeit hätten sie gestritten. Die Familie sei reich. Sie 

hätten viele Grundstücke, ein Haus und ein Auto. Er habe immer in seinem Heimatort  XXXX 

in Baghlan gelebt, er habe aber in Kabul gearbeitet. Am Anfang seiner Tätigkeit sei er nur 

einmal pro Monat nachhause gefahren. Nachdem aber die Taliban erfahren hätten, dass er 

für die Ausländer arbeite, sei er überhaupt nicht mehr nachhause gefahren, sondern habe sich 

in Kabul aufgehalten und habe dort ein Zimmer gehabt. Er sei ca. vor 8 Monaten aus 
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Afghanistan ausgereist. Auch nach der Beendigung seiner Tätigkeit sei er in Kabul geblieben, 

weil das Leben in den anderen Provinzen für ihn zu gefährlich gewesen sei. Er sei immer 

zwischen Kabul und Baghlan gependelt. Bezüglich Dienstausweis wurde er gefragt, dass dieser 

am 31.12.2015 abgelaufen sei, es gebe aber noch einen jüngeren. Nach Nachschau auf seinem 

Handy habe er jedoch keinen finden können. Er habe bis fast Ende 2015 dort gearbeitet. Er 

habe ein gutes Einkommen gehabt und habe dann von seinen Ersparnissen gelebt. Außerdem 

sei die Familie reich.  

Er suche hier um Schutz an, weil er in Afghanistan Probleme gehabt habe. Die Taliban seien 

hinter ihm her. Er habe normal gearbeitet, aber irgendjemand habe die Taliban benachrichtigt, 

dass er für die Ausländer als Bodyguard arbeite. Daraufhin hätten sie seinen Vater 

mitgenommen, beschimpft, geschlagen und erniedrigt und ihm gesagt, dass er ungläubig 

geworden sei. Sie hätten seinem Vater auch gesagt, dass sie ihn umbringen wollten. Die 

Taliban hätten jemand anderen aus seiner Ortschaft, der auch ein Bodyguard gewesen sei, 

geköpft. Er habe sich daraufhin gefürchtet. Das wären seine Fluchtgründe. 

Nach der Festnahme seines Vaters wären die Ältesten zu den Taliban gegangen und hätten 

seinen Vater freibekommen. Sein Vater hätten ihm aber gesagt, dass die Taliban ihn auch als 

Ausländer betrachten würden. In den folgenden drei Jahren bis zur Ausreise habe er sich 

versteckt. Er habe gehofft, dass sich die Lage für ihn verbessere. Dies sei jedoch nicht der Fall 

gewesen. Gefragt, wie die Hochzeit in seiner Heimatregion habe stattfinden können, wenn für 

ihn damals schon die Gefahr bestanden habe, gab er an, dass es damals schon Probleme 

gegeben habe, aber diese nicht so schlimm gewesen seien. Sie hätten nicht so groß gefeiert. 

Jetzt sei es aber wirklich schlimm. Auf die Frage, welche konkreten Ereignisse sich im 

Zusammenhang mit den Taliban und seiner Tätigkeit als Bodyguard noch zugetragen hätten, 

dass er gezwungen gewesen sei auszureisen, antwortete er schlichtweg mit „nein“, es habe 

aber auch einen Drohbrief der Taliban gegeben. Sie hätten seinen Vater freigelassen und 

daraufhin hätten sie auch einen Drohbrief geschickt. Als er sich versteckt habe, habe es keine 

weiteren Ereignisse, die Taliban betreffend, gegeben. Wenn er mit den Taliban in Kontakt 

gekommen wäre, wäre er nicht mehr am Leben. 

Er sei nach Frankreich gegangen, weil dort sein Cousin lebe und weil die Asylverfahren dort 

kürzer dauern würden. Er möchte seine Familie nachholen. Über Vorhalt, dass er in Frankreich 

als Geburtsjahrgang  XXXX  angegeben habe, gab er an, dass er nicht wisse, was sie dort 

geschrieben hätten. Er kenne sein Geburtsdatum in afghanischer Zeitrechnung nicht. Gefragt, 

was bei einer fiktiven Heimkehr nach Afghanistan passieren würde, gab er an, dass es ihm 

lieber wäre, wenn er hier umgebracht werde und sie seine Leiche nach Afghanistan schicken 
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würden. Sein Leben sei dort in Gefahr, nicht jedoch das Leben seiner Familie. Auf die 

Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zu den Länderinformationen verzichtete er.  

Mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, Regionaldirektion 

Niederösterreich, vom 02.11.2020, IFA-Zl.: XXXX , wurde unter Spruchteil I. der Antrag auf 

internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 

abgewiesen, dieser Antrag auch bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten auf den Herkunftsstaat Afghanistan abgewiesen und unter Spruchteil III. 

ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswüridgen Gründen nicht erteilt, unter Spruchpunkt 

IV. die Rückkehrentscheidung erlassen, unter Spruchpunkt V. die Abschiebung nach 

Afghanistan für zulässig erklärt, unter Spruchpunkt VI. die Frist für die freiwillige Ausreise mit 

14 Tagen festgelegt und unter Spruchpunkt VII. ein auf die Dauer von zwei Jahren befristetes 

Einreiseverbot erlassen. 

In der Begründung des Bescheides wurden der bisherige Verfahrensgang, einschließlich der 

oben im Wesentlichen im Inhalt wiedergegebenen Einvernahmen dargestellt und 

anschließend Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers und zu Afghanistan getroffen. 

Beweiswürdigend wurde zunächst ausgeführt, dass die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit 

und Herkunft, ethnischer und religiöser Zugehörigkeit, Aufenthaltsorten, 

Familienangehörigen und Familienstamm auf den plausiblen und im Wesentlichen 

gleichbleibenden Angaben im Laufe des Asylverfahrens beruhten. Auch habe der 

Beschwerdeführer selbst angegeben gesund zu sein und keine Medikamente zu nehmen. 

Hinsichtlich der Fluchtgründe hätten sich jedoch erhebliche Diskrepanzen ergeben, da der 

Beschwerdeführer einerseits behauptete von 2012 bis 2016 bei der Firma  XXXX gearbeitet zu 

haben, der abgebildete Ausweis jedoch die Tätigkeit nur bis 31.12.2015 enthält und der 

Beschwerdeführer diesbezüglich widersprüchliche Angaben gemacht habe. Auch könne nicht 

nachvollzogen werden, dass der Beschwerdeführer einerseits behauptete, erst nach 

Auflösung dieses Dienstverhältnisses geheiratet zu haben und andererseits behauptet habe, 

er habe sich nach Beendigung seines Dienstes bei der genannten Firma versteckt gehalten und 

sei nicht auf die offene Straße gegangen. Auch die Angaben zum Zeitpunkt der Hochzeit und 

zum Streit mit seinem Vater wären widersprüchlich. Es sei überhaupt nicht nachvollziehbar, 

dass der Beschwerdeführer behaupte, in einer Firma namens  XXXX gearbeitet zu haben, aber 

nicht einmal wisse, wofür diese Abkürzung stehe. Auch sei festzuhalten, dass der 

Beschwerdeführer zu keiner Zeit in Kabul einer persönlichen Bedrohung ausgesetzt gewesen 

sei und er diesbezüglich auch nichts behauptet habe. Er sei auch niemals persönlich bedroht 

worden, die vermeintliche Bedrohung sei nur von seinem Vater erzählt worden. Der Umstand, 
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dass der Beschwerdeführer, der die Asylentscheidung in Österreich zunächst nicht abgewartet 

habe, sondern nach Frankreich weitergewandert sei, erhelle, dass er nur wegen Verbesserung 

seiner Lebensumstände nach Europa gekommen sei. Er habe somit eine aktuelle bedrohende 

Verfolgung oder sonstige Gefährdung seiner Person auf dem gesamten Territorium seines 

Herkunftsstaates nicht glaubhaft machen können. Aus diesem Grunde sei auch kein Asyl zu 

gewähren gewesen (Spruchpunkt I.).  

Zu Spruchpunkt II. wird zunächst hervorgehoben, dass der Beschwerdeführer keine Gründe 

hervorgebracht habe, die sein Leben für ihn in Afghanistan unzumutbar erscheinen ließe, es 

stünde ihm auch eine inländische Fluchtalternative bzw. Mazar-e Sharif offen. Auch erfordere 

die aktuelle COVID-19 Pandemie nicht die Zuerkennung von subsidiären Schutz und sei daher 

auch die Gewährung eines solchen Antrages abzuweisen gewesen. Auch die Voraussetzungen 

für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 57 AsylG lägen nicht vor (Spruchpunkt III.). Zu 

Spruchpunkt IV. wurde hervorgehoben, dass der Beschwerdeführer keinen Verwandten in 

Österreich habe und hier kein Familienleben führe. Zu seinem Privatleben sei auszuführen, 

dass auch keine ausgeprägten privaten Interessen feststellbar wären, er den Großteil seines 

Lebens in Afghanistan verbracht habe und er auch keine Schritte zu seiner Integration gesetzt 

habe, sodass ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht zu erteilen 

gewesen sei und eine Rückkehrentscheidung als zulässig zu bezeichnen gewesen sei. 

Schließlich ergebe sich im vorliegenden Fall auch keine Gefährdung im Sinne des § 50 FPG und 

stünde einer Abschiebung nach Afghanistan auch keine Empfehlung des Europäischen 

Gerichtshofes für Menschenrechte entgegen, sodass diese als zulässig zu bezeichnen gewesen 

sei (Spruchpunkt V.). Gründe für eine Verlängerung der Frist für die freiwillige Ausreise wären 

nicht hervorgekommen (Spruchteil VI.), Spruchteil VII. wurde damit begründet, dass der 

Beschwerdeführer nicht den Besitz der Mittel zu seinem Unterhalt nachweisen habe können, 

auch könne keine positive Zukunftsprognose, auch im Hinblick des Weiterwanderns nach 

Frankreich, erstellt werden.  

Gegen diesen Bescheid erhob der Antragsteller fristgerecht durch die XXXX , gegen sämtliche 

Spruchteile Beschwerde. Kritisiert wurde, dass die Behörde ein mangelhaftes 

Ermittlungsverfahren durchgeführt habe und mangelhafte Ermittlungen im Hinblick auf das 

Vorliegen einer inländischen Fluchtalternative vorlägen, auch wäre die Beweiswürdigung 

nicht schlüssig und nachvollziehbar und habe der Beschwerdeführer konsistent und durch 

Beweismittel untermauert angegeben, bei der Firma  XXXX gearbeitet zu haben und falle der 

Beschwerdeführer deswegen unter ein Risikoprofil. Weiters wurden ausgiebige Ausführungen 

über die inländische Fluchtalternative erstattet. Schließlich wurde ausgeführt, dass auch wenn 

die Behörde zur Ansicht gelangt sei, dass das Bundesverwaltungsgericht zur Ansicht gelangen 
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sollte, dass die gegenständliche Rückkehrentscheidung rechtmäßig erfolgt sei, wäre von der 

Erlassung eines Einreiseverbotes abzusehen gewesen. Der Beschwerdeführer sei in das 

Österreichische Bundesgebiet mittellos eingereist, wie dies bei den meisten Asylwerbern der 

Fall sei und sei in die Grundversorgung gekommen. Wenn die Behörde ausführt, dass das 

Asylverfahren negativ abgeschlossen wäre und der Beschwerdeführer seinen Antrag nur 

gestellt habe, um sich im Bundesgebiet einen Aufenthalt zu erschleichen, könne diese 

Schlussfolgerung nicht nachvollzogen werden. Würde man den Überlegungen der belangten 

Behörde folgen, so müsste nahezu jedem Asylwerber, dessen Antrag auf internationalen 

Schutz abgewiesen würde, wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ein 

Einreiseverbot erteilt werden. Schließlich wurde ausgiebig auch der Antrag auf Durchführung 

einer mündlichen Verhandlung begründet.  

Das Bundesverwaltungsgericht beraumte eine öffentliche, mündliche 

Beschwerdeverhandlung für den 29.04.2021 an, wozu sich die belangte Behörde 

entschuldigen ließ. Der Beschwerdeführer legte zuvor eine Vollmacht an die  XXXX vor, wobei 

ihn ein Mitarbeiter dieser Institution zur Beschwerdeverhandlung begleitete. Dieser legte zwei 

Fotos, die den Beschwerdeführer bei Einsätzen zeigen sollen, vor.  

Der Beschwerdeführer hält sein bisheriges Vorbringen aufrecht. Er habe die Wahrheit gesagt. 

Er möchte nichts Neues hinzufügen. Er sei afghanischer Staatsbürger und habe auch eine 

Tazkira gehabt, diese aber auf der Reise verloren. Er sei Moslem, Sunnit und Paschtune, übe 

seine Religion auch gelegentlich in Österreich aus. Er kenne sein Geburtsdatum nicht. Er sei 

Analphabet. In Afghanistan achte man nicht auf das Geburtsdatum. Er sei in XXXX , in der 

Provinz Baghlan geboren und habe auch niemand sein Geburtsdatum im Koran notiert. Er 

habe auch nicht danach gefragt. Er glaube, dass er etwa 25 Jahre alt sei. Er habe immer in 

Baghlan gelebt. Über Vorhalt, dass er beim BFA aber gesagt habe, eine Zeit lang in Kabul gelebt 

zu haben bzw. zwischen Kabul und Baghlan gependelt zu sein, gab er an, dass er in Baghlan 

geboren sei, in Kabul gearbeitet habe und wegen seiner Arbeit in Kabul aufhältig gewesen sei.  

Er habe in Afghanistan nur zwei Jahre lang die Schule besucht und habe das, was er damals 

gelernt habe, wieder vergessen. Er habe als Wachmann für Ausländer gearbeitet und habe 

500 USD im Monat verdient. Er habe ein gutes Leben gehabt. Seiner Familie geht es gut, sein 

Vater besitze Grundstücke. Er habe diese an einen Landwirt verpachtet. Sein Vater sei schon 

älter gewesen, sein jüngerer Bruder arbeite in der Landwirtschaft. Sie hätten Reis, Weizen, 

Bohnen und andere Feldfrüchte angebaut und hätten auch zwei oder drei Kühe besessen. 

Beide Eltern würden noch leben und zwar in XXXX . Er habe zwei Schwestern, einen jüngeren 

und einen mittelgroßen Bruder. Sie würden alle bei seinem Vater leben. Seine Schwestern 
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seien noch jung und nicht verheiratet. Er habe nach seinem eigenen Willen geheiratet, im Alter 

von 17-18 Jahren. Die Ehe sei von einem Mullah geschlossen worden. Seine Ehefrau lebe bei 

ihrer Mutter und ihrem Bruder. Ihr Vater sei bereits verstorben. Bei seiner Familie könne sie 

nicht bleiben, da er eine Auseinandersetzung mit seinem Vater gehabt habe und sein Vater 

ihn aus dem Haus geworfen habe. Auch seine Frau lebe in Baghlan, nur etwa 40min zu Fuß 

von seinem Elternhaus entfernt. Er habe zwei Buben im Alter von zwei und drei Jahren (der 

Beschwerdeführer zeigte Fotos).  

Er habe bei der  XXXX als Wachmann gearbeitet. Er habe eine Bestätigung und einen Ausweis 

gehabt, diese wären auf der Reise verloren gegangen. Er habe von dem Ausweis lediglich ein 

Foto auf seinem Handy gehabt. Gefragt, was er über diese Firma wisse, gab er an, dass  XXXX 

ein ausländisches Unternehmen sei, sie würden ausländische Firmen mit Treibstoff versorgen. 

Nach einiger Zeit sei auch der Geschäftsführer dieser Gruppe attackiert worden. Er sei verletzt 

worden und habe in die Türkei flüchten müssen, um behandelt zu werden. Diese heiße XXXX 

. Der Firmensitz sei in Kabul. Er nannte auch die Straße. Wenn man alle Mitarbeiter 

zusammenzähle, hätte die Firma um die 250 Mitarbeiter gehabt. Über Vorhalt, dass er beim 

BFA (AS 97) davon gesprochen habe, dass er für eine Firma  XXXX gearbeitet habe und nicht 

gewusst habe, wofür diese Abkürzung stehe, im vorgelegten Ausweis heiße die Firma jedoch 

XXXX , führte er aus, dass  XXXX ein großes Unternehmen sei und im Bereich von  XXXX nur 

Ausländer beschäftigt wären. Gefragt, ob diese Firma ausschließlich Treibstoffe für 

ausländische Truppen verkauft habe oder auch noch andere Geschäftsbereiche gehabt habe, 

gab er an, dass damals, als er dort gearbeitet habe, ausschließlich Treibstoff verkauft worden 

sei. Nunmehr hätte die Firma auch andere Bereiche aufgebaut, beispielsweise werde Stahl für 

Gebäude produziert. Das Unternehmen gehöre XXXX . Dieser sei ein Afghane. Gefragt, wie der 

Beschwerdeführer zu dem Job bei diesem Unternehmen gekommen sei gab er an, dass sein 

Freund in diesem Unternehmen gearbeitet habe und er ihn gefragt habe, ob er dort arbeiten 

wolle. Er habe von 2012 bis 2015 dort gearbeitet, und zwar bis Ende 2015. Genauer könne er 

das nicht sagen, denn er sei Analphabet. Er habe für seine Tätigkeit keine spezielle Ausbildung 

gehabt. Man habe ihm vertraut und seine Aufgabe sei es gewesen die Ausländer zu schützen. 

Er sei sowohl als Bodeyguard, als auch als Chauffeur tätig gewesen. Beispielsweise habe er 

Amerikaner, die zurückfliegen hätten wollen, zum Flughafen begleitet. Sein Aufgabenbereich 

sei der Schutz von Personen gewesen. Er habe daher auch eine Waffe gehabt, und zwar eine 

XXXX . Der Beschwerdeführer zeigte in der Folge Fotos mit Uniform bzw. Bewaffnung. Gefragt, 

ob er Probleme bei seiner Tätigkeit gehabt habe, gab er an, dass einmal, als er Wache gehalten 

habe, unter dem Generator eine Mine versteckt worden sei. Es sei zu einer Explosion 

gekommen, aber es habe keine Verletzten gegeben. Gefragt, warum er diese gefährliche 
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Tätigkeit ausgeübt habe, obwohl seine Familie eher wohlhabend gewesen sei, gab er an, dass 

er ein eigenständiges Leben habe führen wollen und nicht gut mit seinem Vater gewesen sei. 

Außerdem habe ihm die Arbeit gefallen und wären die Amerikaner in ihr Land gekommen, um 

ihnen zu helfen. Gefragt, nach dem Unternehmensbereich XXXX , gab er an, dass die  XXXX ca. 

300 Tank-LKW gehabt habe. Er habe auch ein Foto, wo solche zu sehen seien. Innerhalb von  

XXXX hätten nur Ausländer gearbeitet und deren Aufgabe sei die Treibstoffversorgung 

gewesen. Diesen Bereich, wo nur Ausländer gearbeitet hätten, seien Treibstoffe in die 

Provinzen Khost, Kandahar und Baghlan transportiert worden. Gefragt, ob er auch bei  XXXX 

gearbeitet habe, zumal er kein Ausländer sei, gab er an, dass er die Ausländer bewacht habe. 

Vom Beschwerdeführervertreter gefragt, wo er gelernt habe, mit der Waffe umzugehen gab 

er an, dass dies nichts Wichtiges sei. Er habe dort gelebt und habe es so gelernt. Als 

Jugendlicher habe er den Umgang mit einer  XXXX nicht gekannt. Als er die Arbeit 

aufgenommen habe, habe er Vertrauen aufgebaut. Man habe ihm eine  XXXX gegeben und 

während seiner Arbeit habe er den Umgang der Waffe gelernt. Der Beschwerdeführer wies 

weiters darauf hin, dass die Abkürzung auf dem Ausweis  XXXX (auch wenn das schlecht lesbar 

sei)  XXXX bedeute. Er sei von den Taliban bedroht worden, da die Dorfbewohner ihn bei den 

Taliban verraten hätten. Ein Freund von ihm sei auf der Route nach Kunduz von den Taliban 

getötet worden, er habe im gleichen Unternehmen gearbeitet. Gefragt, ob es Drohbriefe oder 

Drohanrufe gegeben hätte gab er an, dass Drohbriefe nicht direkt an ihn geschickt worden 

seien, sondern an seinen Vater. Aufgefordert, Näheres zur Entführung seines Vaters zu sagen, 

gab er an, dass sein Vater zuhause gewesen sei. Sie seien in der Nacht gekommen und hätten 

ihn mitgenommen, geschlagen und unehrenhaft behandelt. Sein Vater habe ihm gesagt, dass 

er ihn aus dem Haus geworfen und enterbt habe, dass er eine eigene Familie habe und sich 

selbst den Weg ausgesucht habe, mit den Ausländern zusammen zu arbeiten. Gefragt, wann 

die Entführung seines Vaters gewesen sei, gab er zunächst an „vor zwei Jahren“, um dann 

auszuführen, dass wir jetzt 2021 hätten und die Entführung zwischen 2012 und 2015 gewesen 

sei. Über Vorhalt, dass er beim BFA angegeben habe, dass die Mitnahme seines Vaters vor 

sechs Jahren (AS 107) gewesen sei und nicht 2015, wiederholte er, dass er zwischen 2012 und 

2016 bei dieser Firma gearbeitet habe und er sich dann anschließend vier Jahre in Kabul 

versteckt habe. Gefragt, ob die Mitnahme seines Vaters noch während seiner Tätigkeit für die 

Firma  XXXX gewesen wäre, so verneinte er dies. Sein Vater sei dann über Intervention der 

Weißbärtigen wieder freigelassen worden, nachdem er den Taliban gesagt habe, dass er ihn 

aus dem Haus geworfen habe. Gefragt, ob die Auseinandersetzung seines Vaters, wo er ihn 

aus dem Haus geworfen habe, vor seiner Entführung durch die Taliban gewesen sei oder 

nachher gab er an, dass er sich in Kabul versteckt habe. Gefragt, unter welchen Umständen er 

seine Tätigkeit bei der Firma  XXXX beendet habe, gab er an, dass der Grund die Taliban 
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gewesen wären, dass er gewusst habe, dass sie ihn eines Tages töten würden. Er habe von 

2012 bis 2016 bei der Firma  XXXX gearbeitet, dann sei ein Freund getötet worden und er habe 

sich in Kabul versteckt. Geheiratet habe er schon vorher. Er habe auch schon vor seiner Arbeit 

bei der  XXXX gearbeitet, d.h. vor 2012. Er habe nicht zu seiner Frau nach Baghlan fahren 

können, sie habe ihn ab und zu in Kabul besucht. Sie habe nicht hinziehen können, er habe 

dort nur ein Zimmer gehabt. Gefragt, ob er während seines Aufenthaltes in Kabul bis zu seiner 

Ausreise noch Probleme mit den Taliban gehabt hätte, das sei immerhin ein Zeitraum von 

mehr als drei Jahren gewesen, gab er an, wenn er den Taliban begegnet wäre, hätten sie ihn 

getötet. Gefragt, warum er mit seiner Ausreise so lange gewartet habe gab er an, dass es 

keiner schaffe kleine Kinder zurück zu lassen. Der Druck der Taliban habe dann aber 

zugenommen, sie seien in Kabul eingedrungen und hätten auch dort Anschläge verübt. 

Gefragt nach dem unmittelbaren Anlass der Ausreise gab er an, dass die Taliban ihn, solange 

er in Afghanistan wäre, nicht am Leben lassen würden. Gefragt wann und wie er ausgereist 

sei, gab er an, dass er auf dem Landweg ausgereist sei, an das Datum könne er sich nicht 

erinnern. Er telefoniere gelegentlich mit seiner Mutter und auch mit seiner Frau. Es gehe ihnen 

gut. Gefragt nach irgendwelchen Problemen gab er an, dass man seinen Sohn auf der Straße 

gefragt habe, wo sein Vater „der Ungläubige“ sei. Das habe ihn bewegt. Er sei dann weinend 

nachhause gekommen. Gefragt, ob ihn Familienangehörige bei einer Rückkehr nach 

Afghanistan unterstützen können, gab er an, dass ihn niemand dort unterstüzten werde. 

Er habe keine gesundheitlichen oder psychischen Probleme.  

Gefragt, was er derzeit in Österreich mache gab er an, dass derzeit Quarantänezeit sei und 

dass man das Haus nicht verlassen dürfe. In Zukunft habe er vor in der Gemeinde oder als 

Bauarbeiter zu arbeiten. Er habe auch in der  XXXX wegen Deutschkursen nachgefragt und 

man habe ihm gesagt, dass es derzeit wegen Corona keine Kurse gebe. Auch von der Kirche 

sei ihm eine Arbeit angeboten worden.  

Wenn er nach Afghanistan zurückkehren würde, würde man ihn dort töten. Gefragt, ob er sich 

nicht etwa in Herat oder Mazar-e Sharif niederlassen könne, zumal er jung, gesund und 

arbeitsfähig sei und Berufserfahrung habe, die er anders aber weder in Herat noch in Mazar-

e Sharif jemanden habe und die Taliban in ganz Afghansitan verbreitet seien. Bevor sie ihn 

hinschicken würden und er getötet werden würde, wäre es besser, wenn man seinen Sarg aus 

Österreich nach Afghanistan schicke. Sogar in der Hauptstadt Kabul würden regelmäßig 

Anschläge verübt. 
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Auf die Frage des Beschwerdeführervertreters, wie viele Drohbriefe es gegeben habe, führte 

er aus, dass es einen Drohbrief gegeben habe und ihm nicht klargewesen sei, dass er 

Beweismittel vorlegen solle. Mittlerweile könne er keine Beweismittel vorlegen, weil er keine 

gute Beziehung zu seinem Vater habe. Er beziehe Grundversorgung und habe nichts mehr 

Wichtiges anzugeben. 

Verlesen wurde der aktuelle Strafregisterauszug des Beschwerdeführers, in dem keine 

Verurteilung aufscheint.  

Den Verfahrensparteien wurde das aktuelle Länderinformationsblatt der 

Staatendokumentation zu Afghanistan, sowie verfahrensrelevant, zur Kenntnis gebracht und 

eine Frist zur Abgabe einer Stellungnahme von zwei Wochen eingeräumt, wobei innerhalb 

auch gleicher Frist auch weitere Beweismittel vorgelegt werden können. 

Der Beschwerdeführer erstattete eine Stellungnahme, wobei er auf den beiliegenden E-Mail-

Verkehr der Firma  XXXX verwies, aus denen ersichtlich sei, dass er tatsächlich für die  XXXX 

gearbeitet habe und entspreche er damit einer der Risikoprofile der UNHCR-Richtlinien, 

sodass ihm deswegen Asyl zu gewähren sei. Hinsichtlich der Zumutbarkeit einer inländischen 

Fluchtalternative wurde insbesondere auf die problematische sozioökonomische Situation in 

Zusammenhang mit COVID-19 verwiesen. Die COVID-19-Pandemie habe die Situation 

dahingehend verschärft, dass der Arbeitsmarkt insbesondere für ungelernte Taglöhner 

zusammengebrochen und es keine Hinweise darauf gebe, dass sich die Situation kurz- oder 

mittelfristig verbessere. 

 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat wie folgt festgestellt und erwogen: 

1.  Feststellungen:  

Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers: 

Der Beschwerdeführer ist Staatsbürger von Afghanistan, Moslem, Sunnit und gehört der 

paschtunischen Volksgruppe an. Er wurde in  XXXX in der Provinz Baghlan geboren und ist 

auch dort aufgewachsen. Die letzten Jahre hat er in Kabul verbracht. Seine Familie verfügt 

über eine größere Landwirtschaft. Der Beschwerdeführer hat nur zwei Jahre lang die Schule 

besucht. Er hat zwei Schwestern und zwei Brüder. Alle leben bei den Eltern. Der 

Beschwerdeführer ist verheiratet. Er hat zwei Söhne im Alter von zwei und drei Jahren, die mit 

seiner Frau bei den Schwiegereltern leben. 
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Zu den Fluchtgründen können mangels glaubhafter Angaben keine Feststellungen getroffen 

werden. Festgestellt wird jedoch, dass der Beschwerdeführer nicht persönlich durch die 

Taliban verfolgt wurde und auch keine aktuelle Verfolgungsgefahr besteht.  

Der Beschwerdeführer hat Afghanistan im Laufe des Jahres 2019 verlassen und gelangte 

spätestens am 19.01.2020 irregulär nach Österreich, wo er sogleich einen Antrag auf 

internationalen Schutz stellte. Der Beschwerdeführer ist in der Folge nach Frankreich 

weitergewandert und wurde am 21.09.2020 nach Österreich rücküberstellt. Er ist gesund und 

unbescholten. Er hat telefonische Kontakte mit seiner Mutter und seiner Frau. Es gibt keinerlei 

Anzeichen von irgendwelchen Integrationsschritten in Österreich. Der Beschwerdeführer 

führt hier kein Familienleben. Seine Familienangehörigen leben in Afghanistan.  

Zu Afghanistan wird folgendes verfahrensbezogen festgestellt:  

 

Entwicklung der COVID-19 Pandemie in Afghanistan 
 
Der erste offizielle Fall einer COVID-19 Infektion in Afghanistan wurde am 24.2.2020 in Herat 
festgestellt (RW 9.2020; vgl UNOCHA 19.12.2020). Laut einer vom afghanischen 
Gesundheitsministerium (Afghan MoPH) durchgeführten Umfrage hatten zwischen März und Juli 2020 
35% der Menschen in Afghanistan Anzeichen und Symptome von COVID-19. Laut offiziellen 
Regierungsstatistiken wurden bis zum 2.9.2020 in Afghanistan 103.722 Menschen auf das COVID-19-
Virus getestet (IOM 23.9.2020). Aufgrund begrenzter Ressourcen des öffentlichen Gesundheitswesens 
und der Testkapazitäten, der Testkriterien, des Mangels an Personen, die sich für Tests melden, sowie 
wegen des Fehlens eines nationalen Sterberegisters werden bestätigte Fälle von und Todesfälle durch 
COVID-19 in Afghanistan wahrscheinlich insgesamt unterrepräsentiert (HRW 14.1.2021; cf. UNOCHA 
18.2.2021, USAID 12.1.2021, UNOCHA 19.12.2020, RFE/RL 23.2.2021a). Bis Dezember 2020 gab es 
insgesamt 50.536 [Anmerkung: offizielle] Fälle im Land. Davon ein Drittel in Kabul. Die tatsächliche Zahl 
der positiven Fälle wird jedoch weiterhin deutlich höher eingeschätzt (IOM 18.3.2021; vgl. HRW 
14.1.2021). Die fortgesetzte Ausbreitung der Krankheit in den letzten Wochen des Jahres 2020 hat zu 
einem Anstieg der Krankenhauseinweisungen geführt, wobei jene Einrichtungen die als COVID-19- 
Krankenhäuser in den Provinzen Herat, Kandahar und Nangarhar gelten, nach Angaben von 
Hilfsorganisationen seit Ende Dezember voll ausgelastet sind. Gesundheitseinrichtungen sehen sich 
auch zu Beginn des Jahres 2021 großen Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung oder 
Erweiterung ihrer Kapazitäten zur Behandlung von Patienten mit COVID-19 sowie bei der 
Aufrechterhaltung grundlegender Gesundheitsdienste gegenüber, insbesondere, wenn sie in 
Konfliktgebieten liegen (BAMF 8.2.2021; cf. IOM 18.3.2021). 
Die Infektionen steigen weiter an und bis zum 17.3.2021 wurden der WHO 56.016 bestätigte 
Fälle von COVID-19 mit 2.460 Todesfällen gemeldet (IOM 18.3.2021; WHO 17.3.2021), wobei 
die tatsächliche Zahl der positiven Fälle um ein Vielfaches höher eingeschätzt wird. Bis zum 
10.3.2021 wurden insgesamt 34.743 Impfstoffdosen verabreicht (IOM 18.3.2021) 

Maßnahmen der Regierung und der Taliban 

Das afghanische Gesundheitsministerium (MoPH) hat verschiedene Maßnahmen zur Vorbereitung und 
Reaktion auf COVID-19 ergriffen. „Rapid Response Teams“ (RRTs) besuchen Verdachtsfälle zu Hause. 
Die Anzahl der aktiven RRTs ist von Provinz zu Provinz unterschiedlich, da ihre Größe und ihr Umfang 
von der COVID-19-Situation in der jeweiligen Provinz abhängt. Sogenannte „Fix-Teams“ sind in 
Krankenhäusern stationiert, untersuchen verdächtige COVID-19-Patienten vor Ort und stehen in 
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jedem öffentlichen Krankenhaus zur Verfügung. Ein weiterer Teil der COVID-19-Patienten befindet sich 
in häuslicher Pflege (Isolation). Allerdings ist die häusliche Pflege und Isolation für die meisten 
Patienten sehr schwierig bis unmöglich, da die räumlichen Lebensbedingungen in Afghanistan sehr 
begrenzt sind (IOM 23.9.2020). Zu den Sensibilisierungsbemühungen gehört die Verbreitung von 
Informationen über soziale Medien, Plakate, Flugblätter sowie die Ältesten in den Gemeinden (IOM 
18.3.2021; vgl. WB 28.6.2020). 
Allerdings berichteten undokumentierte Rückkehrer immer noch von einem insgesamt sehr geringen 
Bewusstsein für die mit COVID-19 verbundenen Einschränkungen sowie dem Glauben an 
weitverbreitete Verschwörungen rund um COVID-19 (IOM 18.3.2021; vgl. IOM 1.2021). Gegenwärtig 
gibt es in den Städten Kabul, Herat und Mazar-e Sharif keine Ausgangssperren. Das afghanische 
Gesundheitsministerium hat die Menschen jedoch dazu ermutigt, einen physischen Abstand von 
mindestens einem Meter einzuhalten, eine Maske zu tragen, sich 20 Sekunden lang die Hände mit 
Wasser und Seife zu waschen und Versammlungen zu vermeiden (IOM 18.3.2021). 
 
Laut IOM sind Hotels, Teehäuser und andere Unterkunftsmöglichkeiten derzeit [Anm.: März 2021] nur 
für Geschäftsreisende geöffnet. Für eine Person, die unter der Schirmherrschaft der IOM nach 
Afghanistan zurückkehrt und eine vorübergehende Unterkunft benötigt, kann IOM ein Hotel buchen. 
Personen, die ohne IOM nach Afghanistan zurückkehren, können nur in einer Unterkunftseinrichtung 
übernachten, wenn sie fälschlicherweise angeben, ein Geschäftsreisender zu sein. Da die Hotels bzw. 
Teehäuser die Gäste benötigen, um wirtschaftlich überlebenzu können, fragen sie nicht genau nach. 
Wird dies durch die Exekutive überprüft, kann diese - wenn der Aufenthalt auf der Angabe von falschen 
Gründen basiert - diesen jederzeit beenden. Die betreffenden Unterkunftnehmer landen auf der 
Straße und der Unterkunftsbetreiber muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen (IOM AUT 22.3.2021). 
Laut einer anderen Quelle gibt es jedoch aktuell [Anm.: März 2021] keine Einschränkungen bei der 
Buchung eines Hotels oder der Unterbringung in einem Teehaus und es ist möglich, dass Rückkehrer 
und Tagelöhner die Unterbringungsmöglichkeiten nutzen (RA KBL 22.3.2021). Indien hat inzwischen 
zugesagt, 500.000 Dosen seines eigenen Impfstoffs zu spenden, erste Lieferungen sind bereits 
angekommen. 100.000 weitere Dosen sollen über COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) verteilt 
werden. Weitere Gespräche über Spenden laufen mit China (BAMF 8.2.2021; vgl. RFE/RL 23.2.2021a). 
Die Taliban erlauben den Zugang für medizinische Helfer in Gebieten unter ihrer Kontrolle im 
Zusammenhang mit dem Kampf gegen COVID-19 (NH 3.6.2020; vgl. Guardian 2.5.2020) und gaben im 
Januar 2020 ihre Unterstützung für eine COVID-19-Impfkampagne in Afghanistan bekannt, die vom 
COVAX-Programm der Weltgesundheitsorganisation mit 112 Millionen Dollar unterstützt wird. Nach 
Angaben des Taliban-Sprechers Zabihullah Mudschahid würde die Gruppe die über 
Gesundheitszentren durchgeführte Impfaktion „unterstützen und erleichtern“. Offizielle Stellen 
glauben, dass die Aufständischen die Impfteams nicht angreifen würden, da sie nicht von Tür zu Tür 
gehen würden (REU 26.1.2021; vgl. ABC News 27.1.2021, ArN 27.1.2021). Bei der Bekanntgabe der 
Finanzierung sagte ein afghanischer Gesundheitsbeamter, dass das COVAX-Programm 20% der 38 
Millionen Einwohner des Landes abdecken würde (REU 26.1.2021; vgl. ABC News 27.1.2021, ArN 
27.1.2021, IOM 18.3.2021). Die Weltbank und die asiatische Entwicklungsbank gaben laut einer 
Sprecherin des afghanischen Gesundheitsministeriums an, dass sie bis Ende 2022 Impfstoffe für 
weitere 20% der Bevölkerung finanzieren würden (REU 26.1.2021; vgl. RFE/RL 23.2.2021a). Im Februar 
2021 hat Afghanistan mit seiner COVID-19-Impfkampagne begonnen, bei der zunächst Mitglieder der 
Sicherheitskräfte, Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Journalisten geimpft werden (RFE/RL 
23.2.2021a). Die Regierung kündigte an, 60% der Bevölkerung zu impfen, als die ersten 500.000 Dosen 
COVID-19-Impfstoff aus Indien in Kabul eintrafen. Es wurde angekündigt, dass zuerst 150.000 
Mitarbeiter des Gesundheitswesens geimpft werden sollten, gefolgt von Erwachsenen mit 
gesundheitlichen Problemen. Die Impfungen haben in Afghanistan am 23.2.2021 begonnen (IOM 
18.3.2021). 
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Gesundheitssystem und medizinische Versorgung 
 
COVID-19-Patienten können in öffentlichen Krankenhäusern stationär diagnostiziert und behandelt 
werden (bis die Kapazitäten für COVID-Patienten ausgeschöpft sind). Staatlich geführte Krankenhäuser 
bieten eine kostenlose Grundversorgung im Zusammenhang mit COVID-19 an, darunter auch einen 
molekularbiologischen COVID-19-Test (PCR-Test). In den privaten Krankenhäusern, die von der 
Regierung autorisiert wurden, COVID-19-infizierte Patienten zu behandeln, werden die Leistungen in 
Rechnung gestellt. Ein PCR-Test auf COVID-19 kostet 3.500 Afghani (AFN) (IOM 18.3.2021). 
Krankenhäuser und Kliniken haben nach wie vor Probleme bei der Aufrechterhaltung oder Erweiterung 
der Kapazität ihrer Einrichtungen zur Behandlung von Patienten mit COVID-19 sowie bei der 
Aufrechterhaltung wesentlicher Gesundheitsdienste, insbesondere in Gebieten mit aktiven Konflikten. 
Gesundheitseinrichtungen im ganzen Land berichten nach wie vor über Defizite bei persönlicher 
Schutzausrüstung, medizinischem Material und Geräten zur Behandlung von COVID-19 (USAID 
12.1.2021; vgl. UNOCHA 12.11.2020, HRW 13.1.2021, AA 16.7.2020, WHO 8.2020). Bei etwa 8% der 
bestätigten COVID-19-Fälle handelt es sich um Mitarbeiter im Gesundheitswesen (BAMF 8.2.2021). 
 
 
Während öffentliche Krankenhäuser im März 2021 weiterhin unter einem Mangel an ausreichenden 
Testkapazitäten für die gesamte Bevölkerung leiden, können stationäre Patienten während ihres 
Krankenhausaufenthalts kostenfreie PCR-Tests erhalten. Generell sind die Tests seit Februar 2021 
leichter zugänglich geworden, da mehr Krankenhäuser von der Regierung die Genehmigung erhalten 
haben, COVID-19-Tests durchzuführen. In Kabul werden die Tests beispielsweise im Afghan-Japan 
Hospital, im Ali Jennah Hospital, im City Hospital, im Alfalah-Labor oder in der deutschen Klinik 
durchgeführt (IOM 18.3.2021). 
In den 18 öffentlichen Krankenhäusern in Kabul gibt es insgesamt 180 Betten auf Intensivstationen. 
Die Provinzkrankenhäuser haben jeweils mindestens zehn Betten auf Intensivstationen. Private 
Krankenhäuser verfügen insgesamt über 8.000 Betten, davon wurden 800 für die Inten-sivpflege 
ausgerüstet. Sowohl in Kabul als auch in den Provinzen stehen für 10% der Betten auf der 
Intensivstation Beatmungsgeräte zur Verfügung. Das als Reaktion auf COVID-19 eingestellte Personal 
wurde zu Beginn der Pandemie von der Regierung und Organisationen geschult (IOM 23.9.2020). 
UNOCHA berichtet mit Verweis auf Quellen aus dem Gesundheitssektor, dass die niedrige Anzahl an 
Personen die Gesundheitseinrichtungen aufsuchen auch an der Angst der Menschen vor einer 
Ansteckung mit dem Virus geschuldet ist (UNOCHA 15.10.2020) wobei auch die Stigmatisierung, die 
mit einer Infizierung einhergeht, hierbei eine Rolle spielt (IOM 18.3.2021; vgl. UNOCHA 12.11.2020, 
UNOCHA 18.2.2021, USAID 12.1.2021). Durch die COVID-19 Pandemie hat sich der Zugang der 
Bevölkerung zu medizinischer Behandlung verringert (AAN 1.1.2020). Dem IOM Afghanistan COVID-19 
Protection Monitoring Report zufolge haben 53 % der Bevölkerung nach wie vor keinen realistischen 
Zugang zu Gesundheitsdiensten. Ferner berichteten 23 % der durch IOM Befragten, dass sie sich die 
gewünschten Präventivmaßnahmen, wie den Kauf von Gesichtsmasken, nicht leisten können. Etwa ein 
Drittel der befragten Rückkehrer berichtete, dass sie keinen Zugang zu Handwascheinrichtungen (30%) 
oder zu Seife/Desinfektionsmitteln (35%) haben (IOM 23.9.2020). 
 
Sozioökonomische Auswirkungen und Arbeitsmarkt 
 
COVID-19 trägt zu einem erheblichen Anstieg der akuten Ernährungsunsicherheit im ganzen Land bei 
(USAID 12.1.2021; vgl. UNOCHA 18.2.2021, UNOCHA 19.12.2020). Die sozioökonomischen 
Auswirkungen von COVID-19 beeinflussen die Ernährungsunsicherheit, die inzwischen ein ähnliches 
Niveau erreicht hat wie während der Dürre von 2018 (USAID, 12.1.2021; vgl. UNOCHA 19.12.2020, 
UNOCHA 12.11.2020). In der ersten Hälfte des Jahres 2020 kam es zu einem deutlichen Anstieg der 
Lebensmittelpreise, die im April 2020 im Jahresvergleich um rund 17% stiegen, nachdem in den 
wichtigsten städtischen Zentren Grenzkontrollen und Lockdown-Maßnahmen eingeführt worden 
waren. Der Zugang zu Trinkwasser war jedoch nicht beeinträchtigt, da viele der Haushalte entweder 
über einen Brunnen im Haus verfügen oder Trinkwasser über einen zentralen Wasserverteilungskanal 
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erhalten. Die Auswirkungen der Handelsunterbrechungen auf die Preise für grundlegende 
Haushaltsgüter haben bisher die Auswirkungen der niedrigeren Preise für wichtige Importe wie Öl 
deutlich überkompensiert. Die Preisanstiege scheinen seit April 2020 nach der Verteilung von Weizen 
aus strategischen Getreidereserven, der Durchsetzung von Anti-Preismanipulationsregelungen und 
der Wiederöffnung der Grenzen für Nahrungsmittelimporte nachgelassen zu haben (IOM 23.9.2020; 
vgl. WHO 7.2020), wobei gemäß dem WFP (World Food Program) zwischen März und November 2020 
die Preise für einzelne Lebensmittel (Zucker, Öl, Reis…) um 18-31% gestiegen sind (UNOCHA 
12.11.2020). Zusätzlich belastet die COVID-19-Krise mit einhergehender wirtschaftlicher Rezession die 
privaten Haushalte stark (AA 16.7.2020). Die Lebensmittelpreise haben sich mit Stand März 2021 auf 
einem hohen Niveau stabilisiert: Nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft, Bewässerung und 
Viehzucht waren die Preise für Weizenmehl von November bis Dezember 2020 stabil, blieben aber auf 
einem Niveau, das 11 %, über dem des Vorjahres und 27 % über dem Dreijahresdurchschnitt lag. 
Insgesamt blieben die Lebensmittelpreise auf den wichtigsten Märkten im Dezember 2020 
überdurchschnittlich hoch, was hauptsächlich auf höhere Preise für importierte Lebensmittel 
zurückzuführen ist (IOM 18.3.2021). Laut einem Bericht der Weltbank zeigen die verfügbaren 
Indikatoren Anzeichen für eine stark schrumpfende Wirtschaft in der ersten Hälfte des Jahres 2020, 
was die Auswirkungen der COVID- 19-Krise im Kontext der anhaltenden Unsicherheit widerspiegelt. 
Die Auswirkungen von COVID-19 auf den Landwirtschaftssektor waren bisher gering. Bei günstigen 
Witterungsbedingungen während der Aussaat wird erwartet, dass sich die Weizenproduktion nach der 
Dürre von 2018 weiter erholen wird. Lockdown-Maßnahmen hatten bisher nur begrenzte 
Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion und blieben in ländlichen Gebieten nicht 
durchgesetzt. Die Produktion von Obst und Nüssen für die Verarbeitung und den Export wird jedoch 
durch Unterbrechung der Lieferketten und Schließung der Exportwege negativ beeinflusst (IOM 
18.3.2021; vgl. WB 15.7.2020). 
Es gibt keine offiziellen Regierungsstatistiken, die zeigen, wie der Arbeitsmarkt durch COVID-19 
beeinflusst wurde bzw. wird. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die COVID-19-Pandemie erhebliche 
negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage in Afghanistan hat, einschließlich des 
Arbeitsmarktes (IOM 23.9.2020; vgl. AA 16.7.2020). Die afghanische Regierung warnt davor, dass die 
Arbeitslosigkeit in Afghanistan um 40% steigen wird. Die Lockdown-Maßnahmen haben die 
bestehenden prekären Lebensgrundlagen in dem Maße verschärft, dass bis Juli 2020 84% der durch 
IOM-Befragten angaben, dass sie ohne Zugang zu außerhäuslicher Arbeit (im Falle einer Quarantäne) 
ihre grundlegenden Haushaltsbedürfnisse nicht länger als zwei Wochen erfüllen könnten; diese Zahl 
steigt auf 98% im Falle einer vierwöchigen Quarantäne (IOM 23.9.2020). Insgesamt ist die Situation 
vor allem für Tagelöhner sehr schwierig, da viele Wirtschaftssektoren von den Lockdown-Maßnahmen 
im Zusammenhang mit COVID-19 negativ betroffen sind (IOM 23.9.2020; vgl. Martin/Parto 11.2020). 
Die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, die durch die COVID-19-Pandemie geschaffen wurden, 
haben auch die Risiken für vulnerable Familien erhöht, von denen viele bereits durch langanhaltende 
Konflikte oder wiederkehrende Naturkatastrophen ihre begrenzten finanziellen, psychischen und 
sozialen Bewältigungskapazitäten aufgebraucht hatten (UNOCHA 19.12.2020). Die tiefgreifenden und 
anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die afghanische Wirtschaft bedeuten, dass die 
Armutsquoten für 2021 voraussichtlich hoch bleiben werden. Es wird erwartet, dass das BIP im Jahr 
2020 um mehr als 5 % geschrumpft sein wird (IWF). Bis Ende 2021 ist die Arbeitslosenquote in 
Afghanistan auf 37,9% gestiegen, gegenüber 23,9% im Jahr 2019 (IOM 18.3.2021). Nach einer 
Einschätzung des Afghanistan Center for Excellence sind die am stärksten von der COVID-19-Krise 
betroffenen Sektoren die verarbeitende Industrie (Non-Food), das Kunsthandwerk und die 
Bekleidungsindustrie, die Agrar- und Lebensmittelverarbeitung, der Fitnessbereich und das 
Gesundheitswesen sowie die NGOs (IOM 18.3.2021). 
 
Frauen und Kinder 
 
Auch auf den Bereich Bildung hatte die COVID-19 Pandemie Auswirkungen. Die Regierung ordnete an, 
alle Schulen im März 2020 zu schließen (IOM 23.9.2020), und die CBE-Klassen (gemeindebasierte 
Bildung-Klassen) konnten erst vor Kurzem wieder geöffnet werden (IPS 12.11.2020). In öffentlichen 
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Schulen sind nur die oberen Schulklassen (für Kinder im Alter von 15 bis 18 Jahren) geöffnet. Alle 
Klassen der Primär- und unteren Sekundarschulen sind bis auf Weiteres geschlossen (IOM 23.9.2020). 
Im Oktober 2020 berichtete ein Beamter, dass 56 Schüler und Lehrer in der Provinz Herat positiv 
getestet wurden (von 386 Getesteten). 35 bis 60 Schüler lernen in einem einzigen Raum, weil es an 
Einrichtungen fehlt und die Richtlinien zur sozialen Distanzierung nicht beachtet werden (IOM 
18.3.2021). Kinder (vor allem Jungen), die von den Auswirkungen der Schulschließungen im Rahmen 
von COVID-19 betroffen waren, sahen sich nun auch einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber der 
Rekrutierung durch die Konfliktparteien ausgesetzt (IPS 12.11.2020; cf. UNAMA 10.8.2020). Die Krise 
verschärft auch die bestehende Vulnerabilität von Mädchen betreffend Kinderheirat und 
Schwangerschaften von Minderjährigen (UNOCHA 19.12.2020; cf. IPS 12.11.2020, UNAMA 10.8.2020). 
Die Pandemie hat auch spezifische Folgen für Frauen, insbesondere während eines Lockdowns, 
einschließlich eines erhöhten Maßes an häuslicher Gewalt (HRW 13.1.2021; vgl. UNOCHA 19.12.2020, 
AAN 1.10.2020). 
Frauen und Mädchen sind durch den generell geringeren Zugang zu Gesundheitseinrichtungen 
zusätzlich betroffen (Martins/Parto 11.2020; vgl. HRW 13.1.2021, AAN 1.10.2020). 
 
Bewegungsfreiheit 
 
Im Zuge der COVID-19 Pandemie waren verschiedene Grenzübergänge und Straßen vorübergehend 
gesperrt (RFE/RL 21.8.2020; vgl. NYT 31.7.2020, IMPACCT 14.8.2020, UNOCHA 30.6.2020), wobei 
aktuell alle Grenzübergänge geöffnet sind (IOM 18.3.2021). Im Juli 2020 wurden auf der afghanischen 
Seite der Grenze mindestens 15 Zivilisten getötet, als pakistanische Streitkräfte angeblich mit schwerer 
Artillerie in zivile Gebiete schossen, nachdem Demonstranten auf beiden Seiten die Wiedereröffnung 
des Grenzübergangs gefordert hatten und es zu Zusammenstößen kam (NYT 31.7.2020). 

Die internationalen Flughäfen in Kabul, Mazar-e Sharif, Kandarhar und Herat werden aktuell 
international wie auch national angeflogen und auch findet Flugverkehr zu nationalen Flughäfen statt 
(F 24 o.D.; vgl. IOM 18.3.2021). Derzeit verkehren Busse, Sammeltaxis und Flugzeuge zwischen den 
Provinzen und Städten. Die derzeitige Situation führt zu keiner Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
(IOM 18.3.2021). 

IOM Österreich unterstützt auch derzeit Rückkehrer im Rahmen der freiwilligen Rückkehr und 
Teilnahme an Reintegrationsprogrammen. Neben der Reiseorganisation bietet IOM Österreich dabei 
Unterstützung bei der Ausreise am Flughafen Wien Schwechat an (STDOK 14.7.2020). Von 1.1.2020 bis 
22.9.2020 wurden 70 Teilnahmen an dem Reintegrationsprojekt Restart III akzeptiert und sind 47 
Personen freiwillig nach Afghanistan zurückgekehrt (IOM 23.9.2020). Mit Stand 18.3.2021 wurden 
insgesamt 105 Teilnahmen im Rahmen von Restart III akzeptiert und sind 86 Personen freiwillig nach 
Afghanistan zurückgekehrt (IOM 18.3.2021). 
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1. Politische Lage 
Letzte Änderung: 31.03.2021 
 
Afghanistan ist ein Zentralstaat mit 34 Provinzen, die in Distrikte gegliedert sind (AA 15.4.2019). Auf 
einer Fläche von 652.860 Quadratkilometern leben ca. 32,9 Millionen (NSIA 6.2020) bis 39 Millionen 
Menschen (WoM 6.10.2020). 

Im Jahr 2004 wurde die neue Verfassung angenommen, die vorsieht, dass kein Gesetz gegen die 
Grundsätze und Bestimmungen des Islam verstoßen darf und alle Bürgerinnen und Bürger 
Afghanistans, Mann wie Frau, gleiche Rechte und Pflichten vor dem Gesetz haben (CoA 26.2.2004; vgl. 
STDOK 7.2016, Casolino 2011). 

Die Verfassung der islamischen Republik Afghanistan sieht vor, dass der Präsident der Republik direkt 
vom Volk gewählt wird und sein Mandat fünf Jahre beträgt (CoA 26.2.2004; vgl. Casolino 2011). Implizit 
schreibt die Verfassung dem Präsidenten auch die Führung der Exekutive zu (AAN 13.2.2015) und die 
Provinzvorsteher, sowie andere wichtige Verwaltungsbeamte, werden direkt vom Präsidenten ernannt 
und sind diesem rechenschaftspflichtig. Viele werden aufgrund persönlicher Beziehungen ausgewählt 
(EC 18.5.2019). 

Im direkt gewählten Unterhaus der Nationalversammlung, der Wolesi Jirga (Haus des Volkes) mit 249 
Sitzen, kandidieren die Abgeordneten für eine fünfjährige Amtszeit. In der Meshrano Jirga (House of 
Elders), dem Oberhaus mit 102 Sitzen, wählen die Provinzräte zwei Drittel der Mitglieder für eine 
Amtszeit von drei oder vier Jahren, und der Präsident ernennt das verbleibende Drittel für eine 
Amtszeit von fünf Jahren. Die Verfassung sieht die Wahl von Bezirksräten vor, die ebenfalls Mitglieder 
in die Meshrano Jirga entsenden würden, aber diese sind noch nicht eingerichtet worden. Zehn Sitze 
der Wolesi Jirga sind für die nomadische Gemeinschaft der Kutschi reserviert, darunter mindestens 
drei Frauen, und 65 der allgemeinen Sitze der Kammer sind für Frauen reserviert (FH 4.3.2020; vgl. 
USDOS 11.3.2020). 
Die Rolle des Parlaments bleibt begrenzt. Zwar beweisen die Abgeordneten mit gelegentlich kritischen 
Anhörungen und Abänderungen von Gesetzesentwürfen die grundsätzliche Funktionsfähigkeit des 



- 19 - 

Parlaments. Gleichzeitig werden aber die verfassungsmäßigen Rechte genutzt, um die Arbeit der 
Regierung gezielt zu behindern, Personalvorschläge der Regierung zum Teil über lange Zeiträume zu 
blockieren, und einzelne Abgeordnete lassen sich ihre Zustimmung mit Zugeständnissen - wohl auch 
finanzieller Art - belohnen. Generell leidet die Legislative unter einem kaum entwickelten 
Parteiensystem und mangelnder Rechenschaftspflicht der Parlamentarier gegenüber ihren Wählern 
(AA 16.7.2020). 
 
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 
 
Die Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen finden gemäß Verfassung alle fünf Jahre statt (USIP 
11.2013). Mit dreijähriger Verzögerung fanden zuletzt am 20. und 21.10.2018 – mit Ausnahme der 
Provinz Ghazni - Parlamentswahlen statt (USDOS 11.3.2020). Es ist geplant die Wahlen in Ghazni im 
Oktober 2021 nachzuholen (AT 19.12.2020; vgl. TN 19.12.2020). Die letzten Präsidentschaftswahlen 
fanden am 28.9.2019 statt (RFE/RL 20.10.2019; vgl. USDOS 11.3.2020, AA 1.10.2020). 
 
Die ursprünglich für den 20.4.2019 vorgesehene Präsidentschaftswahl wurde mehrfach verschoben, 
da die Wahlbehörden auf eine landesweite Wahl so kurz nach der Parlamentswahl im Oktober 2018 
nicht vorbereitet waren. Der Oberste Gerichtshof Afghanistans verlängerte die Amtszeit von Präsident 
Ashraf Ghani bis zu der auf den 28.9.2019 verschobenen Präsidentschaftswahl (DZ 21.4.2019). Die 
unabhängige afghanische Wahlkommission (Afghanistan’s Independent Election Commission) hat 
mehr als vier Monate nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan Mohammed Ashraf Ghani zum 
Sieger erklärt (DW 18.2.2020). Der amtierende Präsident erhielt 50,64% der Stimmen, wie die 
Kommission verlautbarte (DW 18.2.2020; vgl. REU 25.2.2020). Da Ghani im ersten Durchgang die 
Präsidentschaftswahl bereits gewonnen hat, war keine Stichwahl mehr notwendig (DW 18.2.2020). 
CEO bzw. Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah, kam den Resultaten zufolge auf 39,52% (DW 
18.2.2020; vgl. REU 25.2.2020). Nach monatelangem, erbittertem Streit um die Gültigkeit von 
Hunderttausenden von Stimmen (DW 18.2.2020; vgl. FH 4.3.2020) waren nur noch 1,8 Millionen 
Wahlzettel berücksichtigt worden (FH 4.3.2020). Hingegen lag die Zahl der registrierten Wähler bei 9,6 
Millionen bei einer geschätzten Bevölkerungszahl von 35 Millionen (DW 18.2.2020). Die umstrittene 
Entscheidungsfindung der Wahlkommission und deutlich verspätete Verkündung des endgültigen 
Wahlergebnisses der Präsidentschaftswahlen vertiefte die innenpolitische Krise. Amtsinhaber Ashraf 
Ghani wurde mit einer knappen Mehrheit zum Wahlsieger im ersten Urnengang erklärt. Sein 
wichtigster Herausforderer, Abdullah Abdullah erkannte das Wahlergebnis nicht an (AA 16.7.2020) und 
so ließen sich am 9.3.2020 sowohl Ghani als auch Abdullah als Präsident vereidigen (NZZ 20.4.2020; 
vgl. TN 16.4.2020). Die daraus resultierende Regierungskrise wurde mit einem von beiden am 
17.5.2020 unterzeichneten Abkommen zur gemeinsamen Regierungsbildung für beendet erklärt (AA 
16.7.2020; vgl. NZZ 20.4.2020, DP 17.5.2020, TN 11.5.2020). 
Diese Situation hatte ebenfalls Auswirkungen auf den afghanischen Friedensprozess. Das 
Staatsministerium für Frieden konnte zwar im März bereits eine Verhandlungsdelegation benennen, 
die von den wichtigsten Akteuren akzeptiert wurde, aber erst mit dem Regierungsabkommen vom 
17.5.2020 und der darin vorgesehenen Einsetzung eines Hohen Rates für Nationale Versöhnung, unter 
Vorsitz von Abdullah, wurde eine weitergehende Friedensarchitektur der afghanischen Regierung 
formal etabliert (AA 16.7.2020). Dr. Abdullah verfügt als Leiter des Nationalen Hohen 
Versöhnungsrates über die volle Autorität in Bezug auf Friedens- und Versöhnungsfragen, 
einschließlich Ernennungen in den Nationalen Hohen Versöhnungsrat und das Friedensministerium. 
Darüber hinaus ist Dr. Abdullah Abdullah befugt, dem Präsidenten Kandidaten für Ernennungen in den 
Regierungsabteilungen (Ministerien) mit 50% Anteil vorzustellen (RA KBL 12.10.2020). 

Politische Parteien 

Die afghanische Verfassung erlaubt die Gründung politischer Parteien, solange deren Programm nicht 
im Widerspruch zu den Prinzipien des Islam steht (USDOS 10.6.2020). Um den Parteien einen 
allgemeinen und nationalen Charakter zu verleihen, verbietet die Verfassung jeglichen 
Zusammenschluss in politischen Organisationen, der aufgrund von ethnischer, sprachlicher (Casolino 
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2011; vgl. CoA 26.1.2004) oder konfessioneller Zugehörigkeit erfolgt (Casolino 2011; vgl. CoA 
26.1.2004, USDOS 20.6.2020). Auch darf keine rechtmäßig zustande gekommene Partei oder 
Organisation ohne rechtliche Begründung und ohne richterlichen Beschluss aufgelöst werden (CoA 
26.1.2004). 
Das kaum entwickelte afghanische Parteiensystem weist mit über 70 registrierten Parteien eine starke 
Zersplitterung auf (AA 16.7.2020). Die politischen Parteien haben ihren Platz im politischen System 
Afghanistans noch nicht etablieren können (DOA 17.3.2019). Die meisten dieser Gruppierungen 
erscheinen mehr als Machtvehikel ihrer Führungsfiguren denn als politisch-programmatisch gefestigte 
Parteien (AA 16.7.2020; vgl. DOA 17.3.2019). Ethnische Zugehörigkeit, persönliche Beziehungen und 
ad hoc geformte Koalitionen spielen traditionell eine größere Rolle als politische Organisationen (AA 
16.7.2020). 
Das derzeitige Wahlsystem ist personenbezogen, die Parteien können keine Kandidatenlisten 
erstellen, es sind keine Sitze für die Parteien reserviert und es ist den Parteien untersagt, Fraktionen 
im Parlament zu gründen. Der Parteivorsitz wird nicht durch parteiinterne Abläufe bestimmt, sondern 
wird eher wie ein patrimoniales Erbgut gesehen, das von einer Generation an die nächste, vom Vater 
zum Sohn, übergeben wird. Die Menschen vertrauen den Parteien nicht und junge, gebildete Leute 
sind nicht gewillt, solchen Parteien beizutreten (DOA 17.3.2019). 

Friedens- und Versöhnungsprozess 

Die afghanischen Regierungskräfte und die US-Amerikaner können die Taliban, die über rund 60.000 
Mann verfügen, nicht besiegen. Aber auch die Aufständischen sind nicht stark genug, die 
Regierungstruppen zu überrennen, obwohl sie rund die Hälfte des Landes kontrollieren oder dort 
zumindest präsent sind. In Afghanistan herrscht fast zwei Jahrzehnte nach dem Sturz des Taliban-
Regimes durch die USA eine Pattsituation (NZZ 20.4.2020). 2020 fanden die ersten ernsthaften 
Verhandlungen zwischen allen Parteien des Afghanistan-Konflikts zur Beendigung des Krieges statt 
(HRW 13.1.2020). Das lang erwartete Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und den Taliban 
wurde Ende Februar 2020 unterzeichnet (AJ 7.5.2020; vgl. NPR 6.5.2020, EASO 8.2020) - die 
afghanische Regierung war an dem Abkommen weder beteiligt, noch unterzeichnete sie dieses (EASO 
8.2020). Das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und den Taliban enthält das Versprechen 
der US-Amerikaner, ihre noch rund 13.000 Armeeangehörigen in Afghanistan innerhalb von 14 
Monaten abzuziehen. Auch die verbliebenen nicht amerikanischen NATO-Truppen sollen abgezogen 
werden (NZZ 20.4.2020; vgl. USDOS 29.2.2020; REU 6.10.2020). Der Abzug der ausländischen 
Truppenangehörigen, von denen die meisten Beratungs- und Ausbildungsfunktionen wahrnehmen, ist 
abhängig davon, ob die Taliban ihren Teil der Abmachung einhalten. Sie haben im Abkommen 
zugesichert, terroristischen Gruppierungen wie etwa Al-Qaida keine Zuflucht zu gewähren. Die Taliban 
verpflichteten sich weiter, innerhalb von zehn Tagen nach Unterzeichnung, Gespräche mit einer 
afghanischen Delegation aufzunehmen (NZZ 20.4.2020; vgl. USDOS 29.2.2020, EASO 8.2020). Die 
Kämpfe zwischen den afghanischen Regierungstruppen, den Taliban und anderen bewaffneten 
Gruppen hielten jedoch an und forderten in den ersten neun Monaten des Jahres fast 6.000 zivile 
Opfer, ein deutlicher Rückgang gegenüber den Vorjahren (HRW 13.1.2021). Die Taliban haben die 
politische Krise im Zuge der Präsidentschaftswahlen derweil als Vorwand genutzt, um den Einstieg in 
Verhandlungen hinauszuzögern. Sie werfen der Regierung vor, ihren Teil der am 29.2.2020 von den 
Taliban mit der US-Regierung geschlossenen Vereinbarung weiterhin nicht einzuhalten, und setzten 
ihre militärische Kampagne gegen die afghanischen Sicherheitskräfte mit hoher Intensität fort. Die Zahl 
der Angriffe der Taliban auf staatliche Sicherheitskräfte entspricht dem Niveau der Frühjahrsoffensiven 
der vergangenen Jahre, auch wenn die Offensive dieses Jahr bisher nicht offiziell erklärt wurde (AA 
16.7.2020; vgl. REU 6.10.2020). 
Im September 2020 starteten die Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den 
Taliban in Katar (REU 6.10.2020; vgl. AJ 5.10.2020, BBC 22.9.2020). Die Gewalt hat jedoch nicht 
nachgelassen, selbst als afghanische Unterhändler zum ersten Mal in direkte Gespräche verwickelt 
wurden (AJ 5.10.2020). Insbesondere im Süden, herrscht trotz des Beginns der Friedensverhandlungen 
weiterhin ein hohes Maß an Gewalt, was weiterhin zu einer hohen Zahl von Opfern unter der 
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Zivilbevölkerung führt (UNGASC 9.12.2020). Ein Waffenstillstand steht ganz oben auf der Liste der 
Regierung und der afghanischen Bevölkerung (BBC 22.9.2020; vgl. EASO 8.2020) wobei einige 
Analysten sagen, dass die Taliban wahrscheinlich noch keinen umfassenden Waffenstillstand 
vereinbaren werden, da Gewalt und Zusammenstöße mit den afghanischen Streitkräften den 
Aufständischen ein Druckmittel am Verhandlungstisch geben (REU 6.10.2020). Die Rechte der Frauen 
sind ein weiteres Brennpunktthema. Die Taliban sind wiederholt danach gefragt worden und haben 
wiederholt darauf bestanden, dass Frauen und Mädchen alle Rechte erhalten, die „innerhalb des 
Islam“ vorgesehen sind (BBC 22.9.2020). 
Doch bisher (Stand 10.2020) hat es keine Fortschritte gegeben, da sich die kriegführenden Seiten in 
Prozessen und Verfahren verzettelt haben, so diplomatische Quellen (AJ 5.10.2020). Am Tag der 
Wiederaufnahme der Verhandlungen in Doha am 5.1.2021 sei in mindestens 22 von 34 Provinzen des 
Landes gekämpft worden, sagte das Verteidigungsministerium in Kabul (Ruttig 12.1.2021; vgl. TN 
9.1.2021). Die neue amerikanische Regierung warf den Taliban im Januar 2021 vor, gegen das im 
Februar 2020 geschlossene Friedensabkommen zu verstoßen und sich nicht an die Verpflichtungen zu 
halten, ihre Gewaltakte zu reduzieren und ihre Verbindungen zum Extremistennetzwerk Al-Qaida zu 
kappen. Ein Pentagon-Sprecher gab an, dass sich der neue Präsident Joe Biden dennoch an dem 
Abkommen mit den Taliban festhält, betonte aber auch, solange die Taliban ihre Verpflichtungen nicht 
erfüllten, sei es für deren Verhandlungspartner „schwierig“, sich an ihre eigenen Zusagen zu halten 
(FAZ 29.1.2020; vgl. DZ 29.1.2021). Jedoch noch vor der Vereidigung des US-Präsidenten Joe Biden am 
19.1.2021 hatte der designierte amerikanische Außenminister signalisiert, dass er das mit den Taliban 
unterzeichnete Abkommen neu evaluieren möchte (DW 29.1.2020; vgl. BBC 23.1.2021). 
Nach einer mehr als einmonatigen Verzögerung inmitten eskalierender Gewalt sind die 
Friedensgespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung am 22.2.2021 in Katar 
wiederaufgenommen worden (RFE/RL 23.2.2021b.; vgl. AP 23.2.2021). 
 

Quellen: 
• AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (1.10.2020): Afghanistan: Politisches Porträt, https://www.au 
swaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/afghanistan-node/politisches-portraet/204718, Zugriff 
6.11.2020 
23 
• AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (16.7.2020): Bericht über die asyl- und abschieberelevante 
Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Juni 2020), https://www.ecoi.net/en/file/loc 
al/2035827/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%BCber_die_asyl-_und_abschiebungsr 
elevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%28Stand_Juni_2020%29%2C_16. 
07.2020.pdf, Zugriff 22.10.2020 
• AAN - Afghanistan Analysts Network (17.5.2019): The Results of Afghanistan’s 2018 Parliamentary 
Elections: A new, but incomplete Wolesi Jirga, https://www.afghanistan-analysts.org/the-resul 
ts-of-afghanistans-2018-parliamentary-elections-a-new-but-incomplete-wolesi-jirga/, Zugriff 
22.10.2020 
• AAN - Afghanistan Analysts Network (13.2.2015): The President‘s CEO Decree: Managing rather 
thean executive powers (now with full translation of the document), https://www.afghanistan-analysts. 
org/the-presidents-ceo-decree-managing-rather-then-executive-powers/, Zugriff 22.10.2020 
• AJ - Aljazeera (5.10.2020): Afghan president Ghani arrives in Qatar as peace talks drag on, https: 
//www.aljazeera.com/news/2020/10/5/afghan-president-ghani-arrives-in-qatar-as-peace-talks-dr 
ag-on, Zugriff 22.10.2020 
• AJ - Al-Jazeera (7.5.2020): US Afghan envoy to meet Taliban in Qatar in new efforts for peace, 
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/afghan-envoy-meet-taliban-qatar-efforts-peace-20050 
7044349083.html, Zugriff 22.10.2020 
• AP - Associated Press (23.2.2021): Afghan peace talks resume, but path is anything but certain, 
https://apnews.com/article/qatar-cease-fires-islamabad-middle-east-violence-2d3dbee2b6a3678e 
e77212faa8c82d91, Zugriff 25.2.2021 
• AT - Afghanistan Times (19.12.2020): IEC preparing to hold parliamentary election in Ghazni, 
http://www.afghanistantimes.af/iec-preparing-to-hold-parliamentary-election-in-ghazni/,  
Zugriff 17.2.2021 
• BBC - British Broadcasting Corporation (23.1.2021): Afghan war: Biden administration to review 
Trump’s Taliban deal, https://www.bbc.com/news/world-asia-55775522, Zugriff 19.2.2021 



- 22 - 

• BBC - British Broadcasting Corporation (22.9.2020): Afghan-Taliban peace talks: What’s next?, 
https://www.bbc.com/news/world-asia-54255862, Zugriff 22.9.2020 
• Casolino, Ugo Timoteo (2011): „Post-war constitutions“ in Afghanistan ed Iraq, Ricerca elaborata 
e discussa nell’ambito del Dottorato di ricerca in Sistema Giuridico Romanistico - Unificazione del 
Diritto - Università degli studi di Tor Vergata - Roma, Facoltà di Giurisprudenza, http://eprints.bice 
.rm.cnr.it/3858/1/TESI-TIM_Definitiva.x.SOLAR._2011.pdf, Zugriff 22.10.2020 
• CoA - Constitution of Afghanistan [Afghanistan] (26.1.2004): The Constitution of Afghanistan, http: 
//www.afghanembassy.com.pl/afg/images/pliki/TheConstitution.pdf, Zugriff 22.10.2020 
• DOA - Daily Outlook Afghanistan (17.3.2019): Challenges of Political Parties in Afghanistan, http: 
//www.outlookafghanistan.net/topics.php?post_id=23136 , Zugriff 22.10.2020 
• DP - Die Presse (17.5.2020): Afghanische Rivalen Ghani und Abdullah einigten sich auf Machtteilung, 
https://www.diepresse.com/5814955/afghanische-rivalen-ghani-und-abdullah-einigten-sich 
-auf-machtteilung, Zugriff 22.10.2020 
• DW - Deutsche Welle (29.1.2021): Biden will Abkommen mit Taliban überprüfen, https://www.dw 
.com/de/biden-will-abkommen-mit-taliban-%C3%BCberpr%C3%BCfen/a-56376972, Zugriff 19.2.2021 
• DW - Deutsche Welle (18.2.2020): Afghanistan’s Ashraf Ghani wins second term, https://www.dw 
.com/en/afghanistans-ashraf-ghani-wins-second-term/a-52423554, Zugriff 6.11.2020 
• DZ - Die Zeit (29.1.2021): US-Regierung wirft Taliban Verstöße gegen Friedensabkommen vor, 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-01/afghanistan-usa-regierung-joe-biden-taliban-friedens 
abkommen-verstoesse, Zugriff 19.2.2021 
• DZ - Die Zeit (21.4.2019): https://www.zeit.de/news/2019-08/23/usa-taliban-gespraeche-in-katarwieder- 
aufgenommen, Zugriff 22.10.2020 
• EASO - European Asylum Support Office (8.2020): Afghanistan: State structure and security forces, 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_08_EASO_COI_Report_Afghanistan_s 
tate_structure_and_security_forces.pdf, Zugriff 22.10.2020 
• EC - Economist, the (18.5.2019): Why Afghanistan’s government is losing the war with the Taliban, 
https://www.economist.com/asia/2019/05/18/why-afghanistans-government-is-losing-the-war-with 
-the-taliban, Zugriff 22.10.2020 
• FAZ - Frankfurter Zeitung (29.1.2021): Biden-Regierung wirft Taliban Verstöße gegen Friedensabkommen 
vor, https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-biden-regierung-wirft-talibanverstoesse- 
gegen-friedensabkommen-vor-17170760.html, Zugriff 19.2.202124 
• FH - Freedom House (4.3.2020): Freedom in the World 2020 - Afghanistan, https://www.ecoi.net/e 
n/document/2030803.html; Zugriff 22.10.2020 
• HRW - Human Rights Watch (13.1.2021): World Report 2021 - Afghanistan, https://www.hrw.org/ 
world-report/2021/country-chapters/afghanistan, Zugriff 14.1.2021 
• NPR (6.5.2020): The Risk Of Coronavirus In Afghanistan’s Prisons Is Complicating Peace Efforts, 
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/05/06/851197363/the-risk-of-coronav 
irus-in-afghanistans-prisons-is-complicating-peace-efforts?t=1589350646996 , Zugriff 22.10.2020 
• NSIA - National Statistics and Information Authority [Afghanistan] (1.6.2020): Estimated 
Population of Afghanistan 2020-21, https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/ 
uploads/2020/ 06 /برآورد-نفوس-کشور- ۱۳۹۹ -نسخۀ-اول .pdf, Zugriff 28.9.2020 
• NZZ - Neue Züricher Zeitung (20.4.2020): Taliban töten erneut fast 20 Soldaten aus regierungstreuen 
Kreisen - die neusten Entwicklungen nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens in 
Afghanistan, https://www.nzz.ch/international/afghanistan-die-neuesten-entwicklungen-im-frieden 
sprozess-ld.1541939#subtitle-2-was-steht-in-dem-abkommen-second, Zugriff 22.10.2020 
• RA KBL - Lokaler Rechtsanwalt in Kabul (12.10.2020): Auskunft per E-Mail 
• RFE/RL - Radio Free Europe / Radio Liberty (23.2.2021b): Afghan Peace Talks Resume In Qatar 
As UN Calls For Cease-Fire, https://gandhara.rferl.org/a/afghan-taliban-peace-talks-resume-qatar 
/31117057.html, Zugriff 23.2.2021 
• RFE/RL - Radio Free Europe / Radio Liberty (20.10.2019): Afghan Presidential Election Results 
Announcement Delayed, https://www.rferl.org/a/afghanistan-presidential-election-results-delayed/ 
30225843.html, Zugriff 22.10.2020 
• RFE/RL - Radio Free Europe/Radio Liberty (6.12.2018): Afghan Commission Invalidates All Kabul 
Votes In October Parliamentary Election, https://www.rferl.org/a/afghan-commission-invalidates-al 
l-kabul-votes-in-october-parliamentary-election/29640679.html, Zugriff 22.10.2020 
• REU - Reuters (6.10.2020): Exclusive: Taliban, Afghan negotiators set ground rules to safeguard 
peace talks - sources, https://www.reuters.com/article/afghanistan-taliban-talks-exclusive-int-idUS 
KBN26R1DJ, Zugriff 22.10.2020 



- 23 - 

• REU - Reuters (25.2.2020): Afghan government agrees to postpone Ghani inauguration: U.S., 
https://www.reuters.com/article/us-usa-afghanistan-idUSKBN20J1ZH, Zugriff 6.11.2020 
• Ruttig, Thomas (12.1.2021): Vor der heutigen Abschiebung: Zur Sicherheitslage in Afghanistan, 
https://thruttig.wordpress.com/2021/01/12/vor-der-heutigen-abschiebung-zur-sicherheitslage-in-af 
ghanistan/, Zugriff 2.1.2021 
• STDOK - Staatendokumentation des BFA (7.2016): AfPak - Grundlagen der Stammes- & Clanstruktur, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1236701/90_1470057716_afgh-stammes-und-clanstru 
ktur-onlineversion-2016-07.pdf, Zugriff 22.10.2020 
• TN - Tolonews (9.1.2021): Baghlan Civil Society Activist Wounded in Blast, https://tolonews.com/a 
fghanistan-169129, Zugriff 1.2.2021 
• TN - Tolonews (19.12.2020): Ghazni Parliamentary Election Will be Held Next Year: Nuristani, 
https://tolonews.com/elections-2019-168617, Zugriff 18.2.2021 
• TN - Tolonews (11.5.2020): Differences Remain in Proposed Ghani, Abdullah Plan: Sources, https: 
//tolonews.com/afghanistan/differences-remain-proposed-ghani-abdullah-plan-sources, Zugriff 22.10.2020 
• TN - Tolonews (16.4.2020): Abdullah Has Yet to Submit Plan to Presidential Palace, https://tolone 
ws.com/afghanistan/abdullah-has-yet-submit-plan-presidential-palace, Zugriff 6.11.2020 
• TN - Tolonews (12.12.2018): IEC Resumes Recounting Of Kabul Votes Under New Method, https: 
//www.tolonews.com/index.php/elections-2018/iec-resumes-recounting-kabul-votes-under-new-m 
ethod, Zugriff 22.10.2020 
• UNGASC - United Nations General Assembly Security Council (9.12.2020): The Situation in Afghanistan 
and Its Implications for International Peace and Security, https://www.ecoi.net/en/file/local/2 
042191/A_75_634_E.pdf; Zugriff 12.1.2020 
• USDOS - United States Department of State [USA] (10.6.2020): 2019 Report on International 
Religious Freedom: Afghanistan, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/AFGHANIST 
AN-2019-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf, Zugriff 12.10.2020 
• USDOS - United States Department of State [USA] (29.2.2020): Agreement for Bringing Peace 
to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the 
United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America, 
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan- 
02.29.20.pdf, Zugriff 22.10.2020 
• USDOS - United States Department of State [USA] (11.3.2020): Country Report on Human Rights 
Practices 2019 - Afghanistan, https://www.ecoi.net/en/document/2026337.html, Zugriff 22.10.2020 
• USIP - United States Institute of Peace [USA] (11.2013): Special Report 338: 2014 Presidential 
and Provincial Council Elections in Afghanistan, https://www.usip.org/sites/default/files/SR338-2 
014%20Presidential%20and%20Provincial%20Council%20Elections%20in%20Afghanistan.pdf, 
Zugriff 22.10.2020 
• WoM - Worldometers (6.10.2020): Afghanistan Population, https://www.worldometers.info/worldpopulation/ 
afghanistan-population/, Zugriff 22.10.2020 
 

2. Sicherheitslage 
Letzte Änderung: 25.03.2021 
 
Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nach wie vor volatil (UNGASC 17.3.2020). Die afghanische 
Regierung behält die Kontrolle über Kabul, die Provinzhauptstädte, die meisten Distriktzentren und die 
meisten Teile der wichtigsten Transitrouten. Mehrere Teile der wichtigsten Transitrouten sind 
umkämpft, wodurch Distriktzentren bedroht sind. Seit Februar 2020 haben die Taliban ein hohes Maß 
an Gewalt gegen die ANDSF (Afghan National Defense Security Forces) aufrechterhalten, vermeiden 
aber gleichzeitig Angriffe gegen Koalitionstruppen, welche in der Nähe von Provinzhauptstädten 
stationiert sind - wahrscheinlich um das US-Taliban-Abkommen nicht zu gefährden. Unabhängig davon 
begann IS/ISKP im Februar 2020 (zum ersten Mal seit dem Verlust seiner Hochburg in der Provinz 
Nangarhar im November 2019) Terroranschläge gegen die ANDSF und die Koalitionstruppen 
durchzuführen (USDOD 1.7.2020). Die Zahl der Angriffe der Taliban auf staatliche Sicherheitskräfte 
entsprach im Jahr 2020 dem Niveau der Frühjahrsoffensiven der vergangenen Jahre, auch wenn die 
Offensive dieses Jahr bisher nicht offiziell erklärt wurde (AA 16.7.2020; vgl. REU 6.10.2020). 
Die Umsetzung des US-Taliban-Abkommens, angefochtene Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen, 
regionale politische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, Diskussionen über 
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die Freilassung von Gefangenen, Krieg und die globale Gesundheitskrise COVID-19 haben laut dem 
Combined Security Transition Command-Afghanistan (CSTC-A) das zweite Quartal 2020 für die 

afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANDSF) zum „vielleicht komplexesten und 
herausforderndsten Zeitraum der letzten zwei Jahrzehnte“ gemacht (SIGAR 30.7.2020). 
Der Konflikt in Afghanistan befindet sich nach wie vor in einer „strategischen Pattsituation“, die nur 
durch Verhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban gelöst werden kann 
(SIGAR 30.1.2020). Die afghanische Regierung führte zum ersten Mal persönliche Gespräche mit den 
Taliban, inhaltlich wurde über den Austausch tausender Gefangener verhandelt (BBC 1.4.2020). Diese 
Gespräche sind ein erster Schritt Richtung inner-afghanischer Verhandlungen, welche Teil eines 
zwischen Taliban und US-Amerikanern unterzeichneten Abkommens sind (TD 2.4.2020). Die 
Gespräche fanden vor dem Hintergrund anhaltender Gewalt im Land statt (BBC 1.4.2020; vgl. HRW 
13.1.2021), was den afghanischen Friedensprozess gefährden könnte (SIGAR 30.1.2021). 
Die Sicherheitslage im Jahr 2020 
 
Vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020 verzeichnete UNAMA die niedrigste Zahl ziviler Opfer seit 2013 
(UNAMA 2.2021). Laut AAN (Afghanistan Analysts Network) war 2020 in Afghanistan genauso 
gewalttätig wie 2019, trotz des Friedensprozesses und der COVID-19-Pandemie. Seit dem Abkommen 
zwischen den Taliban und den USA vom 29. Februar haben sich jedoch die Muster und die Art der 
Gewalt verändert. Das US-Militär spielt jetzt nur noch eine minimale direkte Rolle in dem Konflikt, so 
dass es sich fast ausschließlich um einen afghanischen Krieg handelt, in dem sich Landsleute 
gegenseitig bekämpfen, wenn auch mit erheblicher ausländischer Unterstützung für beide Seiten. Seit 
der Vereinbarung vom 29.2.2020 haben die Taliban und die afghanische Regierung ihre Aktionen eher 
heruntergespielt als übertrieben, und die USA haben die Veröffentlichung von Daten zu Luftangriffen 
eingestellt (AAN 16.8.2020). 
Die Taliban starteten wie üblich eine Frühjahrsoffensive, wenn auch unangekündigt, und verursachten 
in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 43 Prozent aller zivilen Opfer, ein größerer Anteil als 
2019 und auch mehr in absoluten Zahlen (AAN 16.8.2020). Afghanistans National Security Council 
(NSC) zufolge nahmen die Talibanattacken im Juni 2020 deutlich zu. 
Gemäß NATO Resolute Support (RS) nahm die Anzahl an zivilen Opfern im zweiten Quartal 2020 um 
fast 60% gegenüber dem ersten Quartal und um 18% gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres 
zu (SIGAR 30.7.2020). Während im Jahr 2020 Angriffe der Taliban auf größere Städte und Luftangriffe 
der US-Streitkräfte zurückgingen, wurden von den Taliban durch improvisierte Sprengsätze (IEDs) eine 
große Zahl von Zivilisten getötet, ebenso wie durch Luftangriffe der afghanischen Regierung. 
Entführungen und gezielte Tötungen von Politikern, Regierungsmitarbeitern und anderen Zivilisten, 
viele davon durch die Taliban, nahmen zu (HRW 13.1.2021; vgl. AAN 16.8.2020). 
In der zweiten Jahreshälfte 2020 nahmen insbesondere die gezielten Tötungen von Personen des 
öffentlichen Lebens (Journalisten, Menschenrechtler usw.) zu. Personen, die offen für ein modernes 
und liberales Afghanistan einstehen, werden derzeit landesweit vermehrt Opfer von gezielten 
Attentaten (AA 14.1.2021, vgl. AIHRC 28.1.2021). 
Obwohl sich die territoriale Kontrolle kaum verändert hat, scheint es eine geografische Verschiebung 
gegeben zu haben, mit mehr Gewalt im Norden und Westen und weniger in einigen südlichen 
Provinzen, wie Helmand (AAN 16.8.2020). 

Zivile Opfer 

Vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020 dokumentierte UNAMA 8.820 zivile Opfer (3.035 Getötete und 5.785 
Verletzte), während AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights Commission) für das gesamte Jahr 
2020 insgesamt 8.500 zivile Opfer registrierte, darunter 2.958 Tote und 5.542 Verletzte. Das ist ein 
Rückgang um 15% (21% laut AIHRC) gegenüber der Zahl der zivilen Opfer im Jahr 2019 (UNAMA 2.2021; 
vgl. AIHRC 28.1.2021) und die geringste Zahl ziviler Opfer seit 2013 (UNAMA 2.2021). 
Nach dem Abkommen zwischen den USA und den Taliban dokumentierte UNAMA einen Rückgang der 
Opfer unter der Zivilbevölkerung bei groß angelegten Angriffen in städtischen Zentren durch 
regierungsfeindliche Elemente, insbesondere die Taliban, und bei Luftangriffen durch internationale 
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Streitkräfte. Dies wurde jedoch teilweise durch einen Anstieg der Opfer unter der Zivilbevölkerung 
durch gezielte Tötungen von regierungsfeindlichen Elementen, durch Druckplatten- IEDs der Taliban 
und durch Luftangriffe der afghanischen Luftwaffe sowie durch ein weiterhin hohes Maß an Schäden 
für die Zivilbevölkerung bei Bodenkämpfen ausgeglichen (UNAMA 2.2021). 
Die Ergebnisse des AIHRC zeigen, dass Beamte, Journalisten, Aktivisten der Zivilgesellschaft, religiöse 
Gelehrte, einflussreiche Persönlichkeiten, Mitglieder der Nationalversammlung und 
Menschenrechtsverteidiger das häufigste Ziel von gezielten Angriffe waren. Im Jahr 2020 verursachten 
gezielte Angriffe 2.250 zivile Opfer, darunter 1.078 Tote und 1.172 Verletzte. Diese Zahl macht 26% 
aller zivilen Todesopfer im Jahr 2020 aus (AIHRC 28.1.2021). 
Die von den Konfliktparteien eingesetzten Methoden, die die meisten zivilen Opfer verursacht haben, 
sind in der jeweiligen Reihenfolge folgende: IEDs und Straßenminen, gezielte Tötungen, 
Raketenbeschuss, komplexe Selbstmordanschläge, Bodenkämpfe und Luftangriffe (AIHRC 28.1.2021). 
 

 

 
Quelle: UNAMA 2.2021 

 
 

Während des gesamten Jahres 2020 dokumentierte UNAMA Schwankungen in der Zahl der zivilen 
Opfer parallel zu den sich entwickelnden politischen Ereignissen. Die „Woche der Gewaltreduzierung“ 
vor der Unterzeichnung des Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten und den Taliban in Doha 
am 29.2.2020 zeigte, dass die Konfliktparteien die Macht haben, Schaden an der Zivilbevölkerung zu 
verhindern und zu begrenzen, wenn sie sich dazu entschließen, dies zu tun. Ab März wuchs dann die 
Besorgnis über ein steigendes Maß an Gewalt, da UNAMA zu Beginn des Ausbruchs der COVID-19-
Pandemie eine steigende Zahl von zivilen Opfern und Angriffen auf Gesundheitspersonal und -
einrichtungen dokumentierte. Regierungsfeindliche Elemente verursachten mit 62% weiterhin die 
Mehrzahl der zivilen Opfer im Jahr 2020. Während UNAMA weniger zivile Opfer dem Islamischen Staat 
im Irak und in der Levante – Provinz Chorasan (ISIL-KP, ISKP) und den Taliban zuschrieb, hat sich die 
Zahl der zivilen Opfer, die durch nicht näher bestimmte regierungsfeindliche Elemente verursacht 
wurden (diejenigen, die UNAMA keiner bestimmten regierungsfeindlichen Gruppe zuordnen konnte), 
im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (UNAMA 2.2021; vgl. AAN 16.8.2020). Pro-
Regierungskräfte verursachten ein Viertel der getöteten und verletzten Zivilisten im Jahr 2020 
(UNAMA 2.2021; vgl. HRW 13.1.2021). Nach den Erkenntnissen der AIHRC (Afghanistan Independent 
Human Rights Commission) sind von allen zivilen Opfern in Afghanistan im Jahr 2020 die Taliban für 53 
% verantwortlich, regierungsnahe und verbündete internationale Kräfte für 15 % und ISKP (ISIS) für 
fünf Prozent. Bei 25 % der zivilen Opfer sind die Täter unbekannt und 2 % der zivilen Opfer wurden 
durch pakistanischen Raketenbeschuss in Kunar, Chost, Paktika und Kandahar verursacht (AIHRC 
28.1.2021). 
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High-Profile Angriffe (HPAs) 

Sowohl in den ersten fünf Monaten 2019, als auch im letzten Halbjahr 2019 führten Aufständische, 
Taliban und andere militante Gruppierungen, insbesondere in der Hauptstadtregion weiterhin 
Anschläge auf hochrangige Ziele aus, um die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen, die 
Legitimität der afghanischen Regierung zu untergraben und die Wahrnehmung einer weit verbreiteten 
Unsicherheit zu schaffen (USDOD 12.2019; vgl. USDOD 1.7.2020). Die Gesamtzahl der 
öffentlichkeitswirksamen Angriffe ist sowohl in Kabul als auch im ganzen Land in den letzten 
anderthalb Jahren stetig zurückgegangen (USDOD 12.2019). Zwischen 1.6.2019 und 31.10.2019 fanden 
19 HPAs in Kabul statt (Vorjahreswert: 17) (USDOD 12.2019), landesweit betrug die Zahl 88 (USDOD 
12.2019). Angriffe auf hochrangige Ziele setzen sich im Jahr 2021 fort (BAMF 18.1.2021). 
 
Öffentlichkeitswirksame Angriffe durch regierungsfeindliche Elemente setzten sich fort. Der Großteil 
der Anschläge richtet sich gegen die ANDSF und die internationalen Streitkräfte; dazu zählte ein 
komplexer Angriff der Taliban auf den Militärflughafen Bagram im Dezember 2019. Im Februar 2020 
kam es in der Provinz Nangarhar zu einer sogenannten ’green-on-blue-attack’: der Angreifer trug die 
Uniform der afghanischen Nationalarmee und eröffnete das Feuer auf internationale Streitkräfte, 
dabei wurden zwei US-Soldaten und ein Soldat der afghanischen Nationalarmee getötet. Zu einem 
weiteren Selbstmordanschlag auf eine Militärakademie kam es ebenso im Februar in der Stadt Kabul; 
bei diesem Angriff wurden mindestens sechs Personen getötet und mehr als zehn verwundet (UNGASC 
17.3.2020). Dieser Großangriff beendete mehrere Monate relativer Ruhe in der afghanischen 
Hauptstadt (DS 11.2.2020; vgl. UNGASC 17.3.2020). 
Seit Februar haben die Taliban ein hohes Maß an Gewalt gegen die ANDSF aufrechterhalten, 
vermeiden aber gleichzeitig Angriffe gegen Koalitionstruppen um Provinzhauptstädte – wahrscheinlich 
um das US-Taliban-Abkommen nicht zu gefährden (USDOD 1.7.2020). Die Taliban setzten außerdem 
bei Selbstmordanschlägen gegen Einrichtungen der ANDSF in den Provinzen Kandahar, Helmand und 
Balkh an Fahrzeugen befestigte improvisierte Sprengkörper (SVBIEDs) ein (UNGASC 17.3.2020). 

Anschläge gegen Gläubige, Kultstätten und religiöse Minderheiten 

Nach Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und den Taliban war es bereits Anfang März 
2020 zu einem ersten großen Angriff des ISKP gekommen (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). Der ISKP 
hatte sich an den Verhandlungen nicht beteiligt (BBC 6.3.2020) und bekannte sich zu dem Angriff auf 
eine Gedenkfeier eines schiitischen Führers; Schätzungen zufolge wurden dabei mindestens 32 
Menschen getötet und 60 Personen verletzt (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). 
Am 25.3.2020 kam es zu einem tödlichen Angriff des ISKP auf eine Gebetsstätte der Sikh (Dharamshala) 
in Kabul. Dabei starben 25 Menschen, 8 weitere wurden verletzt (TN 26.3.2020; vgl. BBC 25.3.2020, 
USDOD 1.7.2020). Regierungsnahe Quellen in Afghanistan machen das Haqqani- Netzwerk für diesen 
Angriff verantwortlich, sie werten dies als Vergeltung für die Gewalt an Muslimen in Indien (AJ 
26.3.2020; vgl. TTI 26.3.2020). Am Tag nach dem Angriff auf die Gebetsstätte, detonierte eine 
magnetische Bombe beim Krematorium der Sikh, als die Trauerfeierlichkeiten für die getöteten Sikh-
Mitglieder im Gange waren. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt (TTI 26.3.2020; vgl. NYT 
26.3.2020, USDOD 1.7.2020). Beamte, Journalisten, Aktivisten der Zivilgesellschaft, religiöse Gelehrte, 
einflussreiche Persönlichkeiten, Mitglieder der Nationalversammlung und Menschenrechtsverteidiger 
waren im Jahr 2020 ein häufiges Ziel gezielter Anschläge (AIHRC 28.1.2021). 

Opiumproduktion und die Sicherheitslage 

Afghanistan ist das Land, in dem weltweit das meiste Opium produziert wird. In den letzten fünf Jahren 
entfielen etwa 84 % der globalen Opiumproduktion auf Afghanistan. Im Jahr 2019 ging die Anbaufläche 
für Schlafmohn zurück, während der Ernteertrag in etwa dem des Jahres 2018 entsprach (UNODC 
6.2020; vgl. ONDCP 7.2.2020). Der größte Teil des Schlafmohns in Afghanistan wird im Großraum 
Kandahar (d.h. Kandahar und Helmand) im Südwesten des Landes angebaut (AAN 25.6.2020). Opium 
ist eine Einnahmequelle für Aufständische sowie eine Quelle der Korruption innerhalb der 
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afghanischen Regierung (WP 9.12.2019); der Opiumanbau gedeiht unter Bedingungen der 
Staatenlosigkeit und Gesetzlosigkeit wie in Afghanistan (Bradford 2019; vgl. ONDCP 7.2.2020). 
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2.1. Kabul 
Letzte Änderung: 25.03.2021 

Die Provinz Kabul liegt im Zentrum Afghanistans (PAJ Kabul o.D.) und grenzt an Parwan und Kapisa im 
Norden, Laghman im Osten, Nangarhar im Südosten, Logar im Süden sowie Wardak im Westen. 
Provinzhauptstadt ist Kabul-Stadt (NPS Kabul o.D.). Die Provinz besteht aus den folgenden Distrikten: 
Bagrami, Chahar Asyab, Dehsabz, Estalef, Farza, Guldara, Kabul, Kalakan, Khak-e-Jabar, Mir Bacha Kot, 
Musahi, Paghman, Qara Bagh, Shakar Dara und Surubi/Surobi/ Sarobi (NSIA 1.6.2020; vgl. IEC Kabul 
2019). Die National Statistics and Information Authority of Afghanistan (NSIA) schätzt die Bevölkerung 
in Kabul im Zeitraum 2020-21 auf 4.459.463 Personen (NSIA 1.6.2020). 

Kabul-Stadt - Geographie und Demographie 

Kabul-Stadt ist die Hauptstadt Afghanistans und auch ein Distrikt in der Provinz Kabul. Es ist die 
bevölkerungsreichste Stadt Afghanistans, mit einer geschätzten Einwohnerzahl von 4.434.550 
Personen für den Zeitraum 2020-21 (NSIA 1.6.2020). Die genaue Bevölkerungszahl ist jedoch 
umstritten, und Schätzungen reichen von 3,5 Millionen bis zu möglichen 6,5 Millionen Einwohnern 
(AAN 19.3.2019; vgl. IGC 13.2.2020). Laut einem Bericht expandierte die Stadt, die vor 2001 zwölf 
Stadtteile - auch Police Distrikts (USIP 4.2017), PDs oder Nahia genannt (AAN 19.3.2019) - zählte, 
aufgrund ihres signifikanten demographischen Wachstums und ihrer horizontalen Expansion auf 22 
PDs (USIP 4.2017). Die Bevölkerung besteht aus Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, 
Turkmenen, Belutschen, Sikhs und Hindus (PAJ Kabul o.D.; vgl. NPS Kabul o.D.). 
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Quelle: STDOK 13.2.2019 

 
Hauptstraßen verbinden die afghanische Hauptstadt mit dem Rest des Landes (UNOCHA 4.2014), 
inklusive der Ring Road (Highway 1), welche die fünf größten Städte Afghanistans - Kabul, Herat, 
Mazar-e Sharif, Kandarhar und Jalalabad - miteinander verbindet (USAID o.D.). 
Der Highway zwischen Kabul und Kandarhar gilt als unsicher (TN 7.7.2020a). Aufständische sind auf 
dem Highway aktiv (UNGASC 28.2.2019; vgl. UNOCHA 23.2.2020) und kontrollieren Teile der Straße 
und es wurde von Straßenblockaden und Checkpoints durch Aufständische berichtet, die sich gegen 
Regierungsmitglieder und Sicherheitskräfte richten (LI 22.1.2020; vgl. EASO 9.2020). 
Der Kabul-Jalalabad-Highway ist eine wichtige Handelsroute, die oft als „eine der gefährlichsten 
Straßen der Welt“ gilt (was sich auf die zahlreichen Verkehrsunfälle bezieht, die sich auf dieser Straße 
ereignet haben) und durch Gebiete führt, in denen Aufständische aktiv sind (TD 13.12.2015; vgl. EASO 
9.2020). 
Es wird berichtet, dass 20 Kilometer der Kabul-Bamyan-Autobahn, welche die Region Hazarajat mit der 
Hauptstadt verbindet, unter der Kontrolle der Taliban stehen (AAN 16.12.2019) und Reisenden zufolge 
haben die sicherheitsrelevanten Vorfälle auf der Autobahn, die Kabul mit den Provinzen Logar und 
Paktia verbindet, im Juli 2020 zugenommen (TN 7.7.2020a). In Kabul-Stadt gibt es einen Flughafen, der 
mit Stand März 2021 für die Abwicklung von internationalen und nationalen Passagierflügen geöffnet 
ist (F 24 o.D.). 
Die Stadt besteht aus drei konzentrischen Kreisen: Der erste umfasst Shahr-e Kohna, die Altstadt, 
Shahr-e Naw, die neue Stadt, sowie Shash Darak und Wazir Akbar Khan, wo sich viele ausländische 
Botschaften, ausländische Organisationen und Büros befinden. Der zweite Kreis besteht aus 
Stadtvierteln, die zwischen den 1950er und 1980er Jahren für die wachsende städtische Bevölkerung 
gebaut wurden, wie Taimani, Qala-e Fatullah, Karte Se, Karte Chahar, Karte Naw und die Microraions 
(sowjetische Wohngebiete). Schließlich wird der dritte Kreis, der nach 2001 entstanden ist, 
hauptsächlich von den „jüngsten Einwanderern“ (USIP 4.2017) (afghanische Einwanderer aus den 
Provinzen) bevölkert (AAN 19.3.2019), mit Ausnahme einiger hochkarätiger Wohnanlagen für VIPs 
(USIP 4.2017). 
Was die ethnische Verteilung der Stadtbevölkerung betrifft, so ist Kabul Zielort für verschiedene 
ethnische, sprachliche und religiöse Gruppen, und jede von ihnen hat sich an bestimmten Orten 
angesiedelt, je nach der geografischen Lage ihrer Heimatprovinzen. Dies gilt für die Altstadt ebenso 
wie für weiter entfernte Stadtviertel, und sie wird in den ungeplanten Gebieten immer deutlicher 
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(Noori 11.2010). In den zuletzt besiedelten Gebieten sind die Bewohner vor allem auf Qawmi-
Netzwerke angewiesen, um Schutz und Arbeitsplätze zu finden sowie ihre Siedlungsbedingungen 
gemeinsam zu verbessern. Andererseits ist in den zentralen Bereichen der Stadt die Mobilität der 
Bewohner höher und Wohnsitzwechsel sind häufiger. Dies hat eine negative Wirkung auf die sozialen 
Netzwerke, die sich in der oft gehörten Beschwerde manifestiert, dass man „seine Nachbarn nicht 
mehr kenne“ (AAN 19.3.2019). Nichtsdestotrotz, ist in den Stadtvierteln, die von neu eingewanderten 
Menschen mit gleichem regionalem oder ethnischem Hintergrund dicht besiedelt sind, eine Art 
„Dorfgesellschaft“ entstanden, deren Bewohner sich kennen und direktere Verbindungen zu ihrer 
Herkunftsregion haben als zum Zentrum Kabuls (USIP 4.2017). Einige Beispiele für die ethnische 
Verteilung der Kabuler Bevölkerung sind die folgenden: Hazara haben sich hauptsächlich im westlichen 
Viertel Chandawal in der Innenstadt von Kabul und in Dasht-e-Barchi sowie in Karte Se am Stadtrand 
niedergelassen; Tadschiken bevölkern Payan Chawk, Bala Chawk und Ali Mordan in der Altstadt und 
nördliche Teile der Peripherie wie Khairkhana; Paschtunen sind vor allem im östlichen Teil der 
Innenstadt Kabuls, Bala Hisar und weiter östlich und südlich der Peripherie wie in Karte Naw und 
Binihisar (Noori 11.2010; vgl. USIP 4.2017), aber auch in den westlichen Stadtteilen Kota-e-Sangi und 
Bazaar-e-Company (auch Company) ansässig (Noori 11.2010); Hindus und Sikhs leben im Herzen der 
Stadt in der Hindu-Gozar-Straße (Noori 11.2010; vgl. USIP 4.2017). 
 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul (USDOD 1.7.2020) und alle Distrikte 
gelten als unter Regierungskontrolle stehend (LWJ o.D.), dennoch finden weiterhin High-Profile- 
Angriffe - auch in der Hauptstadt - statt (UNAMA 2.2021; vgl. HRW 13.1.2021, USDOD 1.7.2020, NYTM 
26.3.2020, HRW 12.5.2020), wie Angriffe auf schiitische Feiernde und einen Sikhtempel in März 
(USDOD 1.7.2020) sowie auf Bildungseinrichtungen wie die Universität in Kabul (GN 2.11.2020; vgl. AJ 
2.11.2020) oder ein Selbstmordattentat auf eine Schule in Kabul im Oktober 2020 (HRW 26.10.2020) 
für die alle der Islamische Staat die Verantwortung übernahm (HRW 26.10.2020; vgl. AJ 2.11.2020, GN 
2.11.2020). Den Angriff auf eine Geburtenklinik im Mai 2020 reklamierte bislang keine Gruppierung 
für sich (AJ 15.6.2020; vgl. AP 16.6.2020, HRW 12.5.2020), wobei die Taliban eine Verantwortung 
abstritten (AP 16.6.2020, vgl. HRW 12.5.2020). Bei Angriffen in Kabul kommt es oft vor, dass keine 
Gruppierung die Verantwortung übernimmt oder es werden diese von nicht identifizierten 
bewaffneten Gruppen durchgeführt (UNAMA 2.2021; vgl. UNGASC 2.2019, EASO 9.2020). 
Das U.S. Department of Defence (USDOD) beschreibt die Ziele militanter Gruppen, die in Kabul 
Selbstmordattentate verüben, als den Versuch internationale Medienaufmerksamkeit zu erregen, den 
Eindruck einer weit verbreiteten Unsicherheit zu erzeugen und die Legitimität der afghanischen 
Regierung sowie das Vertrauen der Bevölkerung in die afghanischen Sicherheitskräfte zu untergraben 
(USDOD 23.1.2020; vgl. EASO 9.2020). Afghanische Regierungsgebäude und -beamte, die afghanischen 
Sicherheitskräfte und hochrangige internationale Institutionen, sowohl militärische als auch zivile, 
gelten als die Hauptziele in Kabul-Stadt (USDOS 24.6.2020; vgl LI 22.1.2020, LIFOS 15.10.2019, EASO 
9.2020). 
Aufgrund öffentlichkeitswirksamer Angriffe auf Kabul-Stadt kündigte die afghanische Regierung 
bereits im August 2017 die Entwicklung eines neuen Sicherheitsplans für Kabul an (AAN 25.9.2017). So 
wurde unter anderem das Green Village errichtet, ein stark gesichertes Gelände im Osten der Stadt, in 
dem unter anderem, Hilfsorganisationen und internationale Organisationen (RFE/RL 2.9.2019; vgl. FAZ 
2.9.2019) sowie ein Wohngelände für Ausländer untergebracht sind (FAZ 2.9.2019). Die Anlage wird 
von afghanischen Sicherheitskräften und privaten Sicherheitsmännern schwer bewacht (AJ 3.9.2019). 
Die Green Zone hingegen ist ein separater Teil, der nicht unweit des Green Village liegt. Die Green Zone 
ist ein stark gesicherter Teil Kabuls, in dem sich mehrere Botschaften befinden - so z.B. auch die US-
amerikanische Botschaft und britische Einrichtungen (RFE/RL 2.9.2019; vgl. GN 15.7.2020) und der von 
hohen Mauern umgeben ist (GN 15.7.2020). 
Wie auch in anderen großen Städten Afghanistans ist Straßenkriminalität in Kabul ein Problem 
(AVA 1.2020; vgl. ArN 11.1.2020, AAN 11.2.2020, AAN 21.2.2020, TN 4.10.2020, TN 17.10.2020, TN 
21.10.2020, EASO 9.2020). Im vergangenen Jahr [Anm.: 2020] wurden in Kabul, Herat und Mazar-e 
Sharif Tausende von Fällen von Straßenraub und Hausüberfällen gemeldet (ArN 11.1.2020; vgl. TN 
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24.7.2020). Nach einem Anstieg der Kriminalität und der Sicherheitsvorfälle in Kabul kündigte der 
Vizepräsident Amrullah Saleh im Oktober 2020 an, dass er auf Anordnung von Präsident Ashraf Ghani 
für einige Wochen die Verantwortung für die Sicherheit in Kabul übernehmen und hart gegen 
Kriminalität in Kabul vorgehen werde (TN 17.10.2020; vgl. AN 17.10.2020, TN 21.10.2020). Die 
Regierung kündigte einen Sicherheitsplan mit der Bezeichnung „Security Charter“ an, um das 
Sicherheitspersonal in die Gewährleistung der Sicherheit Kabuls und anderer Großstädte des Landes 
zu integrieren. Als Teil dieses Plans wies Präsident Ghani die Sicherheitsbehörden an, gegen schwere 
Verbrechen in der Stadt vorzugehen (TN 21.10.2020; vgl. TN 17.10.2020, AN 17.10.2020). Auf 
Regierungsseite befindet sich die Provinz Kabul mit Ausnahme des Distrikts Surubi im 
Verantwortungsbereich der 111. ANA Capital Division, die unter der Leitung von türkischen Truppen 
und mit Kontingenten anderer Nationen der NATO-Mission Train Advise Assist Command - Capital 
(TAAC-C) untersteht. Der Distrikt Surubi fällt in die Zuständigkeit des 201. ANA Corps (USDOD 
1.7.2020). Darüber hinaus wurde eine spezielle Krisenreaktionseinheit (Crisis Response Unit) innerhalb 
der afghanischen Polizei geschaffen, um Angriffe zu verhindern und auf Anschläge zu reagieren (LI 
5.9.2018). 
Im Distrikt Surubi wird von der Präsenz von Taliban-Kämpfern berichtet (TN 27.9.2020; vgl. GW 
14.7.2020, EASO 9.2020, UNOCHA 3.2.2020). Aufgrund seiner Nähe zur Stadt Kabul und zum Salang-
Pass hat der Distrikt große strategische Bedeutung (WOR 10.9.2018; vgl. TN 27.9.2020). Er gilt als unter 
Regierungskontrolle, wenn auch unsicher. Die Taliban fokussieren ihre Angriffe auf die Straße zwischen 
Surubi und Jagdalak und konnten diesen Straßenabschnitt auch kurzzeitig unter ihre Kontrolle bringen 
(TN 27.9.2020). Im Juli 2020 wurde über eine steigende Talibanpräsenz im Distrikt Paghman berichtet 
(TN 15.7.2020). Es wird berichtet, dass der Islamische Staat (ISKP) in der Provinz aktiv und in der Lage 
ist, Angriffe durchzuführen (UNGASC 27.5.2020; vgl. EASO 9.2020). Aufgrund des anhaltenden Drucks 
der ANDSF (Afghan National Security Forces), die Aktivitäten des Islamischen Staats zu stören (LI 
22.1.2020; vgl. UNGASC 4.2.2020, EASO 9.2020), zeigte sich die militante Gruppe jedoch nur 
eingeschränkt in der Lage, 2019 in Kabul öffentlichkeitswirksame Anschläge zu verüben (UNAMA 
2.2020; vgl. LI 22.1.2020, WP 9.2.2020, EASO 9.2020). UNAMA schrieb 673 zivile Opfer (213 Tote und 
460 Verletzte) im Jahr 2020 in Afghanistan dem ISKP zu, ein Rückgang von 45% im Vergleich zu 2019. 
Die überwiegende Mehrheit der zivilen Opfer von ISILKP wurde jedoch durch Selbstmordattentate und 
heftige Schusswechsel in Kabul und Jalalabad verursacht (UNAMA 2.2021). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Der folgenden Tabelle kann die Anzahl sicherheitsrelevanter Vorfälle in der Provinz gemäß 
ACLED und Globalincidentmap (GIM) für den Zeitraum 1.1.2019-31.12.2020 entnommen werden 
(Quellenbeschreibung s. Disclaimer – auch bzgl. Problemen bei der Vergleichbarkeit der Zahlen 
zwischen 2019 und 2020; hervorgehoben: Distrikt der Provinzhauptstadt): 

 
Quelle: ACLED o.D.; GIM o.D. 
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Im Jahr 2020 dokumentierte UNAMA 817 zivile Opfer (255 Tote und 562 Verletzte) in der Provinz Kabul. 
Dies entspricht einem Rückgang von 48% gegenüber 2019. Die Hauptursache für die Opfer waren 
gezielte Tötungen, gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs; 
ohne Selbstmordattentate) und Selbstmordanschlägen (UNAMA 2.2021). Während des zweiten 
Quartals 2020 hat die Gewalt Berichten zufolge wieder zugenommen (NYTM 25.6.2020; vgl. UNGASC 
17.6.2020, RY 30.6.2020, EASO 9.2020). Im letzten Quartal 2020 stieg die Gewalt weiter an und war 
weit höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (SIGAR 30.1.2021). In Kabul wurden in den ersten 
Wochen des Jahres 2021 mehrere Anschläge mit kleinen „sticky bombs“ verübt, die unter Fahrzeugen 
angebracht und ferngesteuert oder mit Zeitzündern gezündet wurden. Die Gruppe „Islamischer Staat“ 
(ISKP) hat die Verantwortung für einige der Anschläge übernommen, während die afghanische 
Regierung einige den Taliban zuschreibt (RFE/RL 23.2.2021). 
 
Selbstmordanschläge (BAMF 11.1.2021; NYTM 29.10.2020a; NYTM 29.10.2020c; HRW 26.10.2020; 
RFE/RL 29.4.2020; REU 29.4.2020) und IEDs (RFE/RL 23.2.2021; BBC 22.12.2020; WP 26.2.2020; AJ 
22.8.2020; NYTM 29.10.2020c; TN 4.10.2020; KP 4.6.2020) finden statt und es wurde von gezielten 
Tötungen (RFE/RL 23.2.2021; BAMF 11.1.2021; BBC 22.12.2020; BBC 15.12.2020; NYTM 26.3.2020; AT 
22.8.2020; TN 21.10.2020; NYTM 5.11.2020) und Angriffen auf militärische Einrichtungen bzw. 
Sicherheitskräfte (RFE/RL 23.2.2021; BAMF 18.1.2021; BAMF 11.1.2021; NYTM 29.10.2020b; GN 
11.2.2020; TN 22.6.2020; TN 8.7.2020; TN 6.7.2020; UNAMA 6.2020; TN 6.6.2020) sowohl in Kabul-
Stadt wie auch in den Distrikten der Provinz berichtet. Es gibt Berichte über Straßenblockaden und 
Angriffe auf Highways durch bewaffnete Gruppierungen (UNOCHA 29.1.2020; NYTM 27.2.2020). Seit 
Herbst 2018 haben die ANDSF-Kräfte eine konzertierte Anstrengung zur Auflösung militanter Gruppen 
begonnen, die im und um den Großraum Kabul herum aktiv sind (NYTM 16.1.2019; vgl. UNGASC 
27.5.2020; USDOD 1.7.2020). Die ANDSF setzen gemeinsam mit einem neuen Kommando der 
Gemeinsamen Streitkräfte, das im Juni 2020 eingerichtet wurde (KP 4.6.2020) ihre Aktivitäten im Jahr 
2020 fort. Die afghanischen Sicherheitskräfte führen Operationen gegen aufständische Gruppierungen 
(TN 6.5.2020; KP 6.5.2020; RFE/RL 11.5.2020; TN 11.5.2020) und kriminelle Banden (KP 18.5.2020) 
sowie Luftschläge (EASO 9.2020) durch und konnten hochrangige Mitglieder der Taliban und des IS 
festnehmen (TN 11.5.2020; KP 12.2.2020; BBC 11.5.2020; TN 11.5.2020; PAJ 26.6.2020) sowie zwei IS-
Mitglieder verhaften, die angeblich Angriffe auf ein Krankenhaus und ein Medienunternehmen 
planten (TN 7.7.2020b). 
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2.2. Baghlan 
Letzte Änderung: 08.03.2021 

Baghlan, das sich im Nordosten Afghanistans befindet, grenzt an die Provinzen Bamyan, Samangan, Kunduz, 
Takhar, Panjshir, Parwan (UNOCHA Baghlan 4.2014), und in einem sehr kleinen Abschnitt an Balkh (AIMS o.D.). 
Baghlan ist in die folgenden 15 Distrikte unterteilt: Andarab, Baghlan-e-Jadeed (auch bekannt als Baghlan-e-
Markazi), Burka, Dahana-e-Ghuri, Deh Salah, Dushi, Firing Wa Gharu, Gozargah-e-Noor, Khinjan, Khost Wa Firing, 
Khwaja hejran (Jalga), Nahreen, Pul-e-Hisar, Pul-i-Khumri und Tala Wa Barfak. Die Hauptstadt der Provinz ist Pul-
i-Khumri (NSIA 1.6.2020; vgl. IEC Baghlan 2019). Die National Statistics and Information Authority of Afghanistan 
(NSIA) schätzt die Bevölkerung in Baghlan im Zeitraum 2020-21 auf 1,014.634 Personen (NSIA 1.6.2020). Eine 
knappe Mehrheit der Einwohner von Baghlan sind Tadschiken, gefolgt von Paschtunen und Hazara als zweit- 
bzw. drittgrößte ethnische Gruppen. Außerdem leben ethnische Usbeken und Tataren in Baghlan (NPS Baghlan 
o.D.). Baghlan liegt an der nördlichen Strecke der Ring Road, auch als Highway 1 bekannt. Die Ring Road verbindet 
die Hauptstadt Kabul über den Salang-Pass mit der nordöstlichen Region Afghanistans und in weiterer Folge dem 
Norden des Landes mit seiner Hauptstadt Mazar-e Sharif. Bei Pul-i-Khumri zweigt jene Straße ab, welche Richtung 
Osten nach Kunduz, der regionalen Hauptstadt des Nordostens, und weiter über den Flusshafen von Sher Khan 
Bandar nach Tadschikistan führt (AAN 30.10.2019). Im September 2020 wurde berichtet, dass die Taliban an 
Kontrollpunkten in Baghlan Zölle auf den Warentransport zwischen Kabul und Kunduz einhoben (TN 19.9.2020) 
und im Juli 2020 unterbrachen Kämpfe am Stadtrand von Pul-i-Khumri den Verkehr von und nach Balkh (TN 
6.7.2020). Die Sicherheit in Baghlan ist auch bedeutsam für die Energieversorgung Kabuls, da Stromleitungen aus 
Tadschikistan und Usbekistan durch die Provinz verlaufen. Kämpfe in Baghlan führten wiederholt zu 
Stromausfällen (KP 25.8.2020; KP 5.5.2020; KP 23.4.2020). Hintergrundinformationen zu Konflikt und Akteuren 
Baghlan gehört zu den unruhigsten Provinzen in Afghanistan, es finden immer wieder heftige Kämpfe statt, meist 
zwischen Taliban und Regierungstruppen (DFK 13.2.2020; vgl. KP 21.6.2020). Die Taliban ließen sich an 
verschiedenen Orten in der Nähe des Highway 1 und seiner nordöstlichen Abzweigung nach Kunduz nieder und 
schufen so die Möglichkeit, seine Nutzung bei größeren Angriffsoperationen zu unterbrechen. Dies geschah 
beispielsweise im September 2019 (AAN 30.10.2019), als die Taliban gleichzeitig Pul-i-Khumri und Kunduz-Stadt 
angriffen (AAN 11.9.2019; vgl. UNGASC 10.12.2019; AAN 30.10.2019). Weiters wird berichtet, dass der Islamische 
Staat (IS) in der Provinz eine kleinere Zelle unterhält (VOA 20.3.2020; vgl. TN 12.3.2020). 
Auf Regierungsseite befindet sich Baghlan im Verantwortungsbereich des 217. Afghan National Army (ANA) 
„Pamir“ Corps (USDOD 1.7.2020; BNA 31.8.2020), das der NATO-Mission Train Advise Assist Command - North 
(TAAC-N) untersteht, welches von deutschen Streitkräften geleitet wird (USDOD 1.7.2020). 
 
 
 



- 40 - 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Der folgenden Tabelle kann die Anzahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle in der Provinz gemäß ACLED 
und Globalincidentmap (GIM) für den Zeitraum 1.1.2019-31.12.2020 entnommen werden 
(Quellenbeschreibung s. Disclaimer – auch bzgl. Problemen bei der Vergleichbarkeit der Zahlen 
zwischen 2019 und 2020; hervorgehoben: Distrikt der Provinzhauptstadt): 
 

 

Quelle: ACLED o.D.; GIM o.D. 

 
Im Jahr 2020 dokumentierte UNAMA 253 zivile Opfer (81 Tote und 172 Verletzte) in der Provinz 
Baghlan. Dies entspricht einem Rückgang von 28% gegenüber 2019. Die Hauptursache für die Opfer 
waren Kämpfe am Boden, gefolgt von Luftangriffen und improvisierten Sprengkörpern (improvised 
explosive devices, IEDs; ohne Selbstmordattentate) (UNAMA 2.2021). 
 
Es kam in Baghlan zu direkten Kämpfen zwischen Aufständischen und Regierungstruppen (AT 
26.8.2020; UNOCHA 18.8.2020; BAMF 17.8.2020; RFE/RL 6.8.2020; UNOCHA 15.7.2020; UNOCHA 
28.6.2020; BAMF 6.4.2020; RFE/RL 30.3.2020; KP 23.1.2020), Talibankämpfer versuchten, Dörfer (AT 
26.8.2020) und einen Distrikt zu überrennen (XI 12.9.2020) und griffen Sicherheitsposten der 
Regierungstruppen an (TN 30.9.2020; NYTM 24.9.2020; NYTM 30.7.2020; NYTM 30.4.2020; AAN 
8.4.2020; TN 2.2.2020; AnA 28.1.2020), unter anderem auch in der Provinzhauptstadt Pul-i-Khumri 
(NYTM 30.7.2020; TN 18.6.2020). Die Regierungstruppen führten Luftangriffe (AT 26.8.2020; NYTM 
30.7.2020; PAJ 22.7.2020) und Räumungsoperationen durch (TN 16.7.2020; TN 1.2.2020) und und 
eroberten im Februar 2020 den Distrikt Gozargah-e-Noor zurück, der sich in den vergangenen fünf 
Monaten unter Talibankontrolle befunden hatte (TN 1.2.2020). 
Es kam zu Detonationen von Sprengfallen am Straßenrand (TN 5.8.2020; NYTM 30.7.2020) - auch in 
der Provinzhauptstadt (TN 19.8.2020b; NYTM 30.7.2020; MENAFN 28.7.2020) -, sowie versuchten 
Selbstmordanschlägen (UNAMA 7.2020; BNA 29.3.2020; PAJ 2.2.2020). 
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2.3. Balkh 
Letzte Änderung: 25.03.2021 

Balkh liegt im Norden Afghanistans und grenzt im Norden an Usbekistan, im Nordosten an 
Tadschikistan, im Osten an Kunduz und Baghlan, im Südosten an Samangan, im Südwesten an Sar-e 
Pul, im Westen an Jawzjan und im Nordwesten an Turkmenistan (UNOCHA Balkh 13.4.2014; vgl. GADM 
2018). Die Provinzhauptstadt ist Mazar-e Sharif. Die Provinz ist in die folgenden Distrikte unterteilt: 
Balkh, Char Bolak, Char Kent, Chimtal, Dawlat Abad, Dehdadi, Kaldar, Kishindeh, Khulm, Marmul, 
Mazar-e Sharif, Nahri Shahi, Sholgara, Shortepa und Zari (NSIA 1.6.2020; vgl. IEC Balkh 2019). 
 
Die National Statistics and Information Authority of Afghanistan (NSIA) schätzt die Bevölkerung in 
Balkh im Zeitraum 2020-21 auf 1,509.183 Personen, davon geschätzte 484.492 Einwohner in Mazar-e 
Sharif (NSIA 1.6.2020). Balkh ist eine ethnisch vielfältige Provinz, welche von Paschtunen, Usbeken, 
Hazara, Tadschiken, Turkmenen, Aimaq, Belutschen, Arabern, sunnitischen Hazara (Kawshi) (PAJ Balkh 
o.D.; vgl. NPS Balkh o.D.) sowie Mitgliedern der kleinen ethnischen Gruppe der Magat bewohnt wird 
(AAN 8.7.2020). Balkh bzw. die Hauptstadt Mazar-e Sharif ist ein Import-/Exportdrehkreuz sowie ein 
regionales Handelszentrum (SH 16.1.2017). Die Ring Road (auch Highway 1 genannt) verbindet Balkh 
mit den Nachbarprovinzen Jawzjan im Westen und Kunduz im Osten sowie in weiterer Folge mit Kabul 
(TD 5.12.2017). Rund 30 km östlich von Mazar-e Sharif zweigt der National Highway (NH) 89 von der 
Ring Road Richtung Norden zum Grenzort Hairatan/Termiz ab (OSM o.D.; vgl. TD 5.12.2017). Dies ist 
die Haupttransitroute für Warenverkehr zwischen Afghanistan und Usbekistan (LCA 4.7.2018). 
Entlang des Highway 1 westlich der Stadt Balkh in Richtung der Provinz Jawzjan befindet sich der 
volatilste Straßenabschnitt in der Provinz Balkh, es kommt dort beinahe täglich zu 
sicherheitsrelevanten Vorfällen. Auch besteht auf diesem Abschnitt in der Nähe der Posten der 
Regierungstruppen ein erhöhtes Risiko von IEDs - nicht nur entlang des Highway 1, sondern auch auf 
den Regionalstraßen (STDOK 21.7.2020). In Gegenden mit Talibanpräsenz, wie zum Beispiel in den 
südlichen Distrikten Zari (AAN 23.5.2020), Kishindeh und Sholgara, ist das Risiko, auf Straßenkontrollen 
der Taliban zu stoßen, höher (STDOK 21.7.2020; vgl. TN 20.12.2019). In Mazar-e Sharif gibt es einen 
Flughafen mit Linienverkehr zu nationalen und internationalen Zielen (Kam Air Balkh o.D.; STDOK 
25.3.2019). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Balkh zählte zu den relativ friedlichen Provinzen im Norden Afghanistans, jedoch hat sich die 
Sicherheitslage in den letzten Jahren in einigen ihrer abgelegenen Distrikte verschlechtert (KP 
10.2.2020, STDOK 21.7.2020), da militante Taliban versuchen, in dieser wichtigen nördlichen Provinz 
Fuß zu fassen (KP 10.2.2020; vgl. AA 16.7.2020). Die Taliban greifen nun häufiger an und kontrollieren 
auch mehr Gebiete im Westen, Nordwesten und Süden der Provinz, wobei mit Stand Oktober 2019 
keine städtischen Zentren unter ihrer Kontrolle standen (STDOK 21.7.2020). Anfang Oktober 2020 galt 
der Distrikt Dawlat Abad als unter Talibankontrolle stehend, während die Distrikte Char Bolak, Chimtal 
und Zari umkämpft waren (LWJ o.D.). Im Jahr 2020 gehörte Balkh zu den konfliktreichsten Provinzen 
des Landes (UNGASC 9.12.2020, UNGASC 17.6.2020, UNGASC 17.3.2020; vgl. LWJ 10.3.2020) und in 
der Hauptstadt und den Distrikten kommt es weiterhin zu sicherheitsrelevanten Vorfällen (ACCORD 
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27.1.2021, KP 3.3.2021). Mazar-e Sharif gilt als vergleichsweise sicher, jedoch fanden 2019 beinahe 
monatlich kleinere Anschläge mit improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs) 
statt, meist in der Nähe der Blauen Moschee. Ziel der Anschläge sind oftmals Sicherheitskräfte, jedoch 
kommt es auch zu zivilen Opfern. Wie auch in anderen großen Städten Afghanistans ist Kriminalität 
in Mazar-e Sharif ein Problem. Bewohner der Stadt berichteten insbesondere von bewaffneten 
Raubüberfällen (STDOK 21.7.2020). Im Dezember und März 2019 kam es in Mazar-e Sharif zudem zu 
Kämpfen zwischen Milizführern bzw. lokalen Machthabern und Regierungskräften (NYT 16.12.2019, 
REU 14.3.2019). Auf Regierungsseite befindet sich Balkh im Verantwortungsbereich des 209. Afghan 
National Army (ANA) „Shaheen“ Corps (USDOD 1.7.2020, TN 22.4.2018), das der NATO-Mission Train 
Advise Assist Command - North (TAAC-N) untersteht, welche von deutschen Streitkräften geleitet wird 
(USDOD 1.7.2020). Das Hauptquartier des 209. Afghan National Army (ANA) „Shaheen“ Corps befindet 
sich im Distrikt Dehdadi (TN 22.4.2018). Die meisten Soldaten der deutschen Bundeswehr sind in Camp 
Marmal stationiert (SP 7.4.2019). Weiters unterhalten die US-amerikanischen Streitkräfte eine 
regionale Drehscheibe in der Provinz (USDOD 1.7.2020). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Der folgenden Tabelle kann die Anzahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle in der Provinz gemäß ACLED 
und Globalincidentmap (GIM) für den Zeitraum 1.1.2019-31.12.2020 entnommen werden 
(Quellenbeschreibung s. Disclaimer – auch bzgl. Problemen bei der Vergleichbarkeit der Zahlen 
zwischen 2019 und 2020; hervorgehoben: Distrikt der Provinzhauptstadt): 

 

Quelle: ACLED o.D.; GIM o.D. 

Im Jahr 2020 dokumentierte UNAMA 712 zivile Opfer (263 Tote und 449 Verletzte) in der Provinz Balkh. 
Dies entspricht einer Steigerung von 157% gegenüber 2019. Die Hauptursache für die Opfer waren 
Bodenkämpfe, gefolgt von Luftangriffen und improvisierten Sprengkörpern (IEDs; ohne 
Selbstmordattentate) (UNAMA 2.2021). Ungeachtet der Friedensgespäche finden weiterhin 
sicherheitsrelevante Vorfälle in der Hauptstadt und den Distrikten statt (KP 3.3.2021, ACCORD 
27.1.2021) Der UN-Generalsekretär zählte Balkh in seinen quartalsweise erscheinenden Berichten 
über die Sicherheitslage in Afghanistan im Jahr 2020 zu den konfliktintensivsten Provinzen des Landes 
(UNGASC 9.12.2020, UNGASC 17.6.2020, UNGASC 17.3.2020; vgl. LWJ 10.3.2020) und auch im 
September 2020 galt Balkh als eine der Provinzen mit den schwersten Talibanangriffen im Land (BAMF 
14.9.2020). Es kommt zu direkten Kämpfen (KP 3.3.2021, UNOCHA 23.9.2020, AJ 1.5.2020, DH 
8.4.2020) und Angriffen der Taliban auf Distriktzentren (UNOCHA 23.7.2020, REU 1.5.2020, UNOCHA 



- 45 - 

26.2.2020) oder Sicherheitsposten (ANI 6.3.2021, NYTM 1.10.2020, NYTM 28.8.2020, AnA 18.3.2020, 
XI 7.1.2020). Die Regierungskräfte führen Räumungsoperationen durch (KP 3.3.2021, AN 25.6.2020, 
MENAFN 24.3.2020, AA 18.3.2020, XI 25.1.2020). Ebenso wurde von IED-Explosionen, beispielsweise 
durch Sprengfallen am Straßenrand (NYTM 28.8.2020), aber auch an Fahrzeugen befestigten 
Sprengkörpern (vehicle-borne IEDs, VBIEDs) (TN 25.8.2020, RFE/RL 25.8.2020; vgl. NYTM 28.8.2020) 
sowie Selbstmordanschlägen berichtet (TN 25.8.2020, RFE/RL 25.8.2020, RFE/RL 19.9.2020). Auch in 
Mazar-e Sharif kam es wiederholt zu IED-Anschlägen (ACCORD 27.1.2021, NYTM 1.10.2020, AN 
19.9.2020, TN 1.7.2020, AP 14.1.2020, TN 4.1.2020) sowie Angriffen auf bzw. die Tötung von 
Sicherheitskräften (KP 3.3.2021, ANI 6.3.2021, ACCORD 27.1.2021, BAMF 18.1.2021; vgl. PAJ 
12.1.2021, AT 12.1.2021). Zudem wird von der Entführung (TN 13.3.2021, DH 8.4.2020) und Ermordung 
von Zivilisten in der Provinz berichtet (KP 3.3.2021, ACCORD 27.1.2021, NYTM 1.10.2020, DH 8.4.2020). 
Anmerkung: Weitere Informationen zu Balkh bzw. Mazar-e Sharif - u.a. zur Sicherheitslage - können 
der Analyse der Staatendokumentation „Informationen zu sozioökonomischen und 
sicherheitsrelevanten Faktoren in der Provinz Balkh “ vom 21.7.2020 entnommen werden (STDOK 
21.7.2020). 
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2.4. Herat 
Letzte Änderung: 25.03.2021 
 
Die Provinz Herat liegt im Westen Afghanistans und teilt eine internationale Grenze mit dem Iran im 
Westen und Turkmenistan im Norden. Weiters grenzt Herat an die Provinzen Badghis im Nordosten, 
Ghor im Osten und Farah im Süden (UNOCHA Herat 4.2014). Herat ist in die folgenden Distrikte 
unterteilt: Adraskan, Chishti Sharif, Enjil, Fersi, Ghoryan, Gulran, Guzera (Nizam-i-Shahid), Herat, 
Karrukh, Kohsan, Kushk (Rubat-i-Sangi), Kushk-i-Kuhna, Obe, Pashtun Zarghun, Zendahjan und die 
„temporären“ Distrikte Poshtko, Koh-e-Zore (Koh-e Zawar, Kozeor), Zawol und Zerko (NSIA 1.6.2020; 
IEC Herat 2019), die aus dem Distrikt Shindand herausgelöst wurden (AAN 3.7.2015; vgl. PAJ 1.3.2015). 
Ihre Schaffung wurde vom Präsidenten nach Inkrafttreten der Verfassung von 2004 aus Sicherheits- 
oder anderen Gründen genehmigt, während das Parlament seine Zustimmung (noch) nicht erteilt hat 
(AAN 16.8.2018). Die Provinzhauptstadt von Herat ist Herat-Stadt (NSIA 1.6.2020). Herat ist eine der 
größten Provinzen Afghanistans (PAJ Herat o.D.). Die National Statistics and Information Authority of 
Afghanistan (NSIA) schätzt die Bevölkerung in der Provinz Herat im Zeitraum 2020-21 auf 2,140.662 
Personen, davon 574.276 in der Provinzhauptstadt (NSIA 1.6.2020). Die wichtigsten ethnischen 
Gruppen in der Provinz sind Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Turkmenen, Usbeken und Aimaqs, wobei 
Paschtunen in elf Grenzdistrikten die Mehrheit stellen (PAJ Herat o.D.). Herat-Stadt war historisch 
gesehen eine tadschikisch dominierte Enklave in einer paschtunischen Mehrheits-Provinz, die 
beträchtliche Hazara- und Aimaq-Minderheiten umfasst (USIP 2015). Umfangreiche Migrationsströme 
haben die ethnische Zusammensetzung der Stadt verändert. Der Anteil an schiitischen Hazara ist seit 
2001 besonders gestiegen, da viele aus dem Iran rückgeführt oder aus den Provinzen 
Zentralafghanistans vertrieben wurden (AAN 3.2.2019). Der Grad an ethnischer Segregation ist in 
Herat heute ausgeprägt (USIP 2015; vgl. STDOK 13.6.2019). Die Provinz ist durch die Ring Road mit 
anderen Großstädten verbunden (TD 5.12.2017, LCA 4.7.2018). Eine Hauptstraße führt von Herat 
ostwärts nach Ghor und Bamyan und weiter nach Kabul. Andere Straßen verbinden die 
Provinzhauptstadt mit dem afghanisch-turkmenischen Grenzübergang bei Torghundi sowie mit der 
afghanisch-iranischen Grenzüberquerung bei Islam Qala (LCA 4.7.2018), wo sich einer der größten 
Trockenhäfen Afghanistans befindet (KN 7.7.2020). Die Schaffung einer weiteren Zollgrenze zum Iran 
ist im Distrikt Ghoryan geplant (TN 11.9.2020). Eine Eisenbahnverbindung zwischen der Stadt Herat 
und dem Iran, die die Grenze an diesem Punkt überqueren wird, ist derzeit im Bau (1TV 28.10.2020, 
TN 11.9.2020). Auf der Strecke Herat-Islam-Qala wurde über Tötungen und Entführungen berichtet 
(UNAMA 7.2020, KN 7.7.2020; vgl. PAJ 6.2.2020) sowie über Sprengfallen am Straßenrand (KN 
7.7.2020; vgl. PAJ 6.2.2020), auch auf der Ring Road in Richtung Kandahar (TN 10.10.2020). Darüber 
hinaus gibt es Berichte über illegale Zolleinhebungen durch Aufständische sowie Polizeibeamte entlang 
der Strecke Herat-Kandahar (HOA 12.1.2020, PAJ 4.1.2020; vgl. NYT 1.11.2020). Ein Flughafen mit 
Linienflugbetrieb zu internationalen und nationalen Destinationen liegt in der unmittelbaren 
Nachbarschaft von Herat-Stadt (STDOK 25.11.2020; cf. Kam Air Herat o.D.). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Die Sicherheitslage auf Stadt- und Distriktebene unterscheidet sich voneinander. Während einige 
Distrikte, wie z.B. Shindand, als unsicher gelten, weil die Kontrolle zwischen der Regierung und den 
Taliban umkämpft ist, kam es in Herat-Stadt in den letzten Jahren vor allem zu kriminellen Handlungen 
und kleineren sicherheitsrelevanten Vorfällen, jedoch nicht zu groß angelegten Angriffen oder offenen 
Kämpfen, die das tägliche Leben vorübergehend zum Erliegen gebracht hätten. Die 
sicherheitsrelevanten Vorfälle, die in letzter Zeit in der Stadt Herat gemeldet wurden, fielen meist in 
zwei Kategorien: gezielte Tötungen und Angriffe auf Polizeikräfte (AAN 21.4.2020; vgl. OA 20.7.2020). 



- 49 - 

Darüber hinaus fanden im Juli und September 2020 (UNAMA 10.2020) sowie Oktober 2019 Angriffe 
statt, die sich gegen Schiiten richteten (AAN 21.4.2020). Bezüglich krimineller Handlungen wurde 
beispielsweise über bewaffnete Raubüberfälle und Entführungen berichtet (OA 20.7.2020, AAN 
21.4.2020, AN 2.1.2020). 
 
Je weiter man sich von der Stadt Herat (die im Januar 2019 als „sehr sicher“ galt) und ihren 
Nachbardistrikten in Richtung Norden, Westen und Süden entfernt, desto größer ist der Einfluss der 
Taliban (STDOK 13.6.2019). Pushtkoh und Zerko befanden sich im Februar 2020 einem Bericht zufolge 
vollständig in der Hand der Taliban (AAN 28.2.2020), während die Kontrolle der Regierung in Obe auf 
das Distriktzentrum beschränkt ist (AAN 8.4.2020, AAN 20.12.2019). In Shindand befindet sich 
angeblich das „Taliban-Hauptquartier“ von Herat (AAN 20.12.2019). Dem Long War Journal (LWJ) 
zufolge kontrollierten die Taliban Ende November 2020 jedoch keinen Distrikt von Herat vollständig. 
Mehrere Distrikte wie Adraskan, Ghoryan, Gulran, Kushk, Kushk-i-Kuhna, Obe und Shindand sind 
umstritten, während die Distrikte um die Stadt Herat unter der Kontrolle der Regierung stehen (LWJ 
o.D.; vgl. STDOK 13.6.2019). Innerhalb der Taliban kam es nach der Bekanntmachung des Todes von 
Taliban-Führer Mullah Omar im Jahr 2015 zu Friktionen (SaS 2.11.2018; vgl. RUSI 16.3.2016). Mullah 
Rasoul, der eine versöhnlichere Haltung gegenüber der Regierung in Kabul einnahm, spaltete sich 
zusammen mit rund 1.000 Kämpfern von der Taliban-Hauptgruppe ab (SaS 2.11.2018). Die Rasoul-
Gruppe, die mit der stillschweigenden Unterstützung der afghanischen Regierung operiert hat, kämpft 
mit Stand Jänner 2020 weiterhin gegen die Hauptfraktion der Taliban in Herat, auch wenn die 
Zusammenstöße zwischen den beiden Gruppen laut einer Quelle innerhalb der Rasoul-Fraktion nicht 
mehr so häufig und heftig sind wie in den vergangenen Jahren. Etwa 15 Kämpfer der Gruppe sind 
Anfang 2020 bei einem Drohnenangriff der USA gemeinsam mit ihrem regionalen Führer getötet 
worden (SaS 9.1.2020; vgl. UNSC 27.5.2020). Während ein UN-Bericht einen Angriff in der Nähe einer 
schiitischen Moschee im Oktober 2019 dem Islamischen Staat Provinz Khorasan (ISKP) zuschrieb 
(UNGASC 10.12.2019) und ein Zeitungsartikel vom März 2020 behauptete, dass der ISKP eine Hochburg 
in der Provinz unterhält (VOA 20.3.2020), gab eine andere Quelle an, dass es unklar sei, ob und welche 
Art von Präsenz der ISKP in Herat hat. Angriffe gegen schiitische Muslime sind Teil des Modus operandi 
des ISKP, aber - insbesondere angesichts der Schwäche der Gruppe in Afghanistan - stellt ein 
Bekenntnis des ISKP zu einem bestimmten Angriff noch keinen vollständigen Beweis dafür dar, dass 
die Gruppe ihn wirklich begangen hat (AAN 21.4.2020). Ein Bewohner des Distrikts Obe hielt eine ISKP-
Präsenz in Herat angesichts der Präsenz der Taliban z.B. im Distrikt Shindand für unwahrscheinlich 
(AAN 20.12.2019). Auf Regierungsseite befindet sich Herat im Verantwortungsbereich des 207. Afghan 
National Army (ANA) „Zafar“ Corps (USDOD 1.7.2020; vgl. ST 2.10.2020), das der NATO-Mission Train 
Advise Assist Command - West (TAAC-W) untersteht, welche von italienischen Streitkräften 
geleitet wird (USDOD 1.7.2020). 

 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

 
Der folgenden Tabelle kann die Anzahl sicherheitsrelevanter Vorfälle in der Provinz gemäß ACLED 
und Globalincidentmap (GIM) für den Zeitraum 1.1.2019-31.12.2020 entnommen werden 
(Quellenbeschreibung s. Disclaimer – auch bzgl. Problemen bei der Vergleichbarkeit der Zahlen 
zwischen 2019 und 2020; hervorgehoben: Distrikt der Provinzhauptstadt): 
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Quelle: *temporäre Distrikte; sicherheitsrelevante Vorfälle in diesen Distrikten werden dem Distrikt 

Shindand zugerechnet. ACLED o.D.; GIM o.D. 

 

Im Jahr 2020 dokumentierte UNAMA 339 zivile Opfer (124 Tote und 215 Verletzte) in der Provinz Herat. 

Dies entspricht einem Rückgang von 15% gegenüber 2019. Die Hauptursache für die Opfer waren 

Bodenkämpfe, gefolgt von gezielten Tötungen und improvisierten Sprengkörpern (improvised 

explosive devices, IEDs; ohne Selbstmordanschläge) (UNAMA 2.2021). Im Jahr 2020 wurden auch 

mehrere Fälle von zivilen Opfern aufgrund von Luftangriffen gemeldet (UNAMA 10.2020, AAN 

24.2.2020, RFE/RL 22.1.2020). 

Es kam in mehreren Distrikten der Provinz Herat zu Kämpfen zwischen den Regierungstruppen und 

den Taliban, sowie zu Angriffen der Taliban auf Regierungseinrichtungen (KP 20.11.2020, NYTM 

29.10.2020, PAJ 15.10.2020, NYTM 1.10.2020, KP 5.9.2020, NYTM 28.8.2020, NYTM 27.2.2.2020, 

NYTM 30.1.2020). Die Regierungstruppen führten in der Provinz Operationen durch (AN 5.9.2020, AJ 

23.7.2020, XI 29.1.2020b, RFE/RL 22.1.2020). Darüber hinaus wurde von Explosionen von Sprengfallen 

am Straßenrand in verschiedenen Distrikten berichtet (KP 22.11.2020, NYTM 29.10.2020, TN 

10.10.2020, NYTM 1.10.2020, NYTM 28.8.2020, TN 5.7.2020, NYTM 30.1.2020). Vorfälle mit IEDs, wie 

Detonationen von an Fahrzeugen befestigten IEDs (VBIED) (AJ 13.3.2021; REU 12.3.2021; KP 1.11.2020; 

ACCORD 27.1.2021), einer Sprengfalle am Straßenrand (NYTM 28.8.2020) und eines weiteren IEDs 

kommen auch in der Stadt Herat vor (GW 10.11.2020; vgl. AAN 27.10.2020). Auch werden sowohl in 
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den Distrikten als auch der Stadt Herat gezielte Tötungen durchgeführt (AJ 13.3.2021; REU 12.3.202; 

NYTM 29.10.2020; NYTM 1.10.2020; NYTM 28.8.2020; NYTM 27.2.2.2020; NYTM 30.1.2020) und es 

kommt zu Angriffen auf Soldaten und Sicherheitskräfte (AJ 13.3.2021; REU 12.3.2021; ACCORD 

27.1.2021; AN 16.1.2021; ANI 8.1.2021). 

 

Anmerkung: Weitere Informationen zu Herat, einschließlich der Sicherheitslage, können der Analyse 

der Staatendokumentation „Afghanistan - Informationen zu sozioökonomischen Faktoren in der 

Provinz Herat“ vom 13.6.2019 entnommen werden (STDOK 13.6.2019). 
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3. Erreichbarkeit 

Letzte Änderung: 25.03.2021 

 

Die Infrastruktur bleibt ein kritischer Faktor für Afghanistan, trotz der seit 2002 erreichten 

Infrastrukturinvestitionen und -optimierungen (TD 5.12.2017). Seit dem Fall der Taliban wurde das 

afghanische Verkehrswesen in städtischen und ländlichen Gebieten grundlegend erneuert. 

Beachtenswert ist die Vollendung der „Ring Road“, welche Zentrum und Peripherie des Landes sowie 

die Peripherie mit den Nachbarländern verbindet (TD 26.1.2018). Investitionen in ein integriertes 

Verkehrsnetzwerk werden systematisch geplant und umgesetzt. Dies beinhaltet beispielsweise 

Entwicklungen im Bereich des Schienenverkehrs und im Straßenbau (z.B. Vervollständigung und 

Instandhaltung der Kabul Ring Road, des Salang-Tunnels, des Lapis Lazuli Korridors etc.) (STDOK 

4.2018; vgl. TD 5.12.2017), aber auch Investitionen aus dem Ausland zur Verbesserung und zum 

Ausbau des Straßennetzes und der Verkehrswege (STDOK 4.2018; vgl. USAID o.D.a, WB 17.1.2020, ESRI 

13.4.2020, ArN 11.11.2020, TD 8.1.2019, TN 25.5.2019, CWO 26.8.2019). Seit 2017 arbeiten die 

Weltbank und der Treuhandfonds für den Wiederaufbau Afghanistans mit dem afghanischen 

Ministerium für ländliche Rehabilitation und Entwicklung und dem Ministerium für öffentliche 
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Arbeiten zusammen und haben in diesem Zeitraum mehr als 2.200 Kilometer neue Straßen gebaut und 

mehr als 6.000 Kilometer bestehender Straßen modernisiert und instandgehalten (WB 17.1.2020; vgl. 

ESRI 13.4.2020, USADI o.D.a). Jährlich sterben Hunderte von Menschen bei Verkehrsunfällen auf 

Straßen im ganzen Land - vor allem durch unbefestigte Straßen, überhöhte Geschwindigkeit und 

Unachtsamkeit (GIZ 7.2019; vgl. AT 23.11.2019, PAJ 12.12.2019, ABC News 1.10.2020). Die Präsenz von 

Aufständischen, Zusammenstöße zwischen diesen und den afghanischen Sicherheitskräften sowie die 

Gefahr von Straßenraub und Entführungen entlang einiger Straßenabschnitte beeinflussen die 

Sicherheit auf den afghanischen Straßen, unter anderem auch auf den Highway 1 (Ring Road) (USDOS 

24.6.2020; vgl. EASO 9.2020). Einige Beispiele dafür sind die Straßenabschnitte Kabul- Kandahar (TN 

17.1.2020; vgl. ST 24.4.2019), Herat-Kandahar (TN 17.1.2020; cf. PAJ News 5.1.2019), Kunduz-Takhhar 

(KP 20.8.2018; vgl. CBS News 20.8.2019) und Ghazni-Paktika (AAN 30.12.2019). 
 

Ring Road 

 

 
 

Quelle: TD 5.12.2017 

 

Die Ring Road, auch bekannt als Highway One, ist eine Straße, die das Landesinnere ringförmig umgibt 

(HP 9.10.2015; vgl. FES 2015) und Teil des 3.360 Kilometer langen Hauptverkehrsstraßenprojekts ist, 

das 16 Provinzen und Großstädte wie Kabul, Mazar, Herat, Ghazni und Jalalabad miteinander verbindet 

(STDOK 4.201; vgl. TN 9.12.2017, USAID n.d.a). Trotz der Ankündigung von Präsident Ghani aus dem 

Jahr 2015, die Ring Road in neun Monaten fertigzustellen, ist ein ein ca. 150 km langes Teilstück 

zwischen Badghis und Faryab (SIGAR 15.7.2018). Die fehlenden 150 Kilometer sollen künftig den 

Distrikt Qaisar [Anm.: Provinz Faryab] mit Dar-e Bum [Anm.: Provinz Badghis] verbinden; dieses 

Straßenstück ist der letzte unbefestigte Teil der 2.200 km langen Straße. Im November 2020 sind die 
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Arbeiten an diesem Teil der Ring Road noch im Gange, wenn auch nur zögerlich, weil Hindernisse wie 

Unsicherheit, mangelnde Kooperation der lokalen Bevölkerung, mangelnde Leistung der zuständigen 

Behörden und Unterauftragnehmer es schwierig machen, den Zeitpunkt der Fertigstellung des Projekts 

abzuschätzen (RA KBL 20.11.2020). 

Mitte September 2017 gewährte die Islamische Entwicklungsbank (IDB) der afghanischen Regierung 

ein langfristiges Darlehen in Höhe von 74 Millionen US-Dollar für den Bau der Kabuler Ring Road, die 

sich über 95 km erstrecken soll; die Straße soll innerhalb von fünf Jahren gebaut werden (TKT 

25.9.2017). Im August 2019 kündigte der Saudi Fund for Development (SFD) an, 48 Millionen USD in 

ein Projekt zur Ring Road in Kabul zu investieren (CWO 26.8.2019; vgl. AVA 26.7.2020). 

Abschnitt Kandahar - Kabul - Herat 

Die Ring Road verbindet wichtige afghanische Städte wie Kabul, Herat, Kandahar und Mazar-e Sharif 

(TD 12.4.2018). Sie erstreckt sich südlich von Kabul und ist die Hauptverbindung zwischen der 

Hauptstadt und der großen südlichen Stadt Kandahar (REU 13.10.2015). Der Kandahar- Kabul-Teil der 

Ring Road erstreckt sich vom östlichen und südöstlichen Teil Kandahars über die Provinz Zabul nach 

Ghazni in Richtung Kabul, während die Ring Road westlich von Kandahar durch Gereshk in Helmand 

und Delaram in Nimroz verläuft (ISW o.D.). 

Der Abschnitt zwischen Kabul und Herat umfasst 1.400 km (IWPR 26.3.2018). Die an die Ring-Road 

anknüpfende 218 km lange Zaranj-Dilram-Autobahn (Provinz Nimroz, Anm.), auch „Route 606“ 

genannt, soll zukünftig Afghanistan mit Chabahar im Iran verbinden (AD 15.8.2017; vgl. TET 9.8.2017, 

TD 24.5.2017). 

Anrainer beschweren sich über den schlechten Zustand des Abschnitts Kandahar-Kabul-Herat (TN 

14.3.2018). Ursachen dafür sind die mangelnde Instandhaltung und ständige Angriffe durch 

Aufständische (IWPR 26.3.2018). Die meisten Teile der Autobahn Kabul-Kandahar sind durch Angriffe 

und Gewalt beschädigt (TN 28.9.2020; vgl. HOA 7.9.2020). 

Abschnitt Baghlan-Balkh 

Die Baghlan-Balkh-Autobahn ist Teil der Ring Road und verbindet den Norden mit dem Westen 

des Landes. Sie gilt als eine unabdingbare Transitroute zwischen der Hauptstadt der Provinz Baghlan, 

Pul-e Khumri, und den nordwestlichen Provinzen Samangan, Balkh, Jawjzan, Sar-e Pul und Faryab (AAN 

15.8.2016). 

Salang Tunnel/Salang Korridor 

Der Salang-Korridor gilt als Vorzeigeobjekt des Kalten Krieges und wurde im Jahr 1964 zum ersten 

Mal eröffnet (TD 21.10.2015). Er ist die einzige direkte Verbindung zwischen der Hauptstadt Kabul und 

dem Norden des Landes (WP 22.1.2018; TD 21.10.2015). Der Salang-Tunnel, durch den über 80 % des 

Nord-Süd-Handels Afghanistans verläuft (USAID n.d.b.), ist 2,7 km (1,7 Meilen) lang. Er wurde 

ursprünglich für eine Tagesnutzung von 1.000 - 2.000 Fahrzeuge gebaut. Heute befahren ihn jedoch 

täglich über 10.000 Transportmittel, was den Bedarf an Instandhaltungsarbeiten erhöht (WP 

22.1.2018). Der Bau der Umspannstation des Salang-Tunnels wurde am 15.10.2019 abgeschlossen und 

kompensiert den Verbrauch von einer Million Liter Dieselkraftstoff pro Jahr, die bis dahin für den 

Betrieb der Generatoren des Tunnels erforderlich waren (USAID n.d.b; vgl. PAJ 19.12.2019). 

Durch das von der Weltbank finanzierte Trans-Hindukush Road Connectivity Project soll bis 2022 u.a. 

der Salang-Korridor dank einer Förderung von 55 Millionen USD renoviert werden (WB o.D.; vgl. TN 

15.9.2020, TN 1.9.2018, RW 6.7.2017). In Juni 2018 kündigte das Ministerium für öffentliche Arbeiten 
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(Ministry of Public Works - MoPW) an, dass die technischen und geologischen Untersuchungen sowie 

der Entwurf des neuen Salang-Tunnels gegen Ende 2019 abgeschlossen sein werden (TN 18.6.2018). 

Im September 2018 kündigte das Ministerium für öffentliche Arbeit an, dass die Arbeiten an den ersten 

10 km des Salang-Passes begonnen hätten (TN 1.9.2018). 

Weitere Highways 

Gardez-Khost-Highway (NH08) 

Der Gardez-Khost-Highway, auch „G-K-Highway“ genannt, ist 101,2 km lang (USAID 7.11.2016; 

vgl. PAJ 15.12.2015) und verbindet die Provinzhauptstadt der Provinz Paktia, Gardez, mit Khost 

City, der Provinzhauptstadt von Khost (PAJ 15.12.2015). Sie verbindet aber auch Ostafghanistan 

mit dem Ghulam-Khan-Highway in Pakistan. Mitte Dezember 2015 wurde der sanierte Gardez- 

Khost Highway eröffnet. Ebenso wurden 410 kleine Brücken und 25 km Schutzwände auf dieser 

Autobahn errichtet (PAJ 15.12.2015; vgl. USAID 7.11.2016). 

Grand Trunk Road - Highway Jalalabad-Peshawar / Pak-Afghan-Highway 

Die Grand Trunk Road, auch bekannt als „G.T. Road“, ist die älteste, längste und bekannteste Straße 

des indischen Subkontinentes (GS o.D.; vgl. Doaks o.D., Dawn 30.12.2018, EIPB 2006). Die über 2.500 

km lange Route beginnt in der bangladeschischen Stadt Chittagong, verläuft über Delhi in Indien, 

Lahore und Peshawar in Pakistan, den Khyber Pass an der afghanischpakistanischenGrenze und endet 

in Kabul (Samaa 9.8.2017; vgl. Scroll 4.5.2018, EIPB 2006). Der Khyber-Pass erstreckt sich über 53 km 

durch das Safed-Koh-Gebirge und ist eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Afghanistan und 

Pakistan; er verbindet Kabul mit Peshawar (EB 30.3.2017; vgl. BL o.D., NG o.D.). 

Der Torkham-Peshawar Highway verbindet Jalalabad mit Peshawar in Pakistan über die afghanische 

Grenzstadt Torkham in der Provinz Nangarhar. Sie ist eine der am stärksten befahrenen Straßen 

Afghanistans. Der afghanische Teil der Straße besteht aus zwei Abschnitten: der 76 km langen 

Torkham-Jalalabad-Straße und die Jalalabad-Kabul-Verbindung, die sich über 155 km erstreckt (ET 

27.10.2016). Die Straße, die auch als „Pak-Afghan Highway“ bekannt ist, wird als Wirtschaftsroute 

zwischen Pakistan, Afghanistan, Usbekistan, Tadschikistan und den südasiatischen Ländern genutzt (ET 

7.3.2016; vgl. PCQ o.D.). 

Baghlan-Bamyan-Highway 

Das Baghlan-Bamyan-Straßenbauprojekt ist Teil des von der Weltbank finanzierten Trans-Hindukusch- 

Straßenverbindungsprojekts. Die Doshi-Bamyan-Straße verbindet die Provinz Bamyan in 

Zentralafghanistan mit der Provinz Baghlan in Nordafghanistan als Alternative zum Salang- Pass, der 

einzigen Route, die Kabul mit dem Norden des Landes verbindet. Nach Angaben des Ministeriums für 

öffentliche Arbeiten wurde ein chinesisches Unternehmen mit den Arbeiten an dem Projekt beauftragt 

(TN 15.9.2020; vgl. WB 3.11.2020). Im Juni 2020 hat die Bank über 100 Millionen Dollar des 170-

Millionen-Dollar-Projekts annulliert, um den Hilfsfonds COVID-19 der afghanischen Regierung zu 

unterstützen, sagte jedoch, die Annullierung sei vorübergehend und werde die laufenden Bauaufträge 

nicht beeinträchtigen (TN 15.9.2020; vgl. WB 3.11.2020). Die Bauarbeiten sind erst zu 20 % 

abgeschlossen und wurden im Juni 2020 wegen der COVID- 19-Pandemie und ihrer Auswirkungen 

gestoppt (USDOS 24.6.2020; vgl. AT 24.6.2020). Im September 2020 wurde die Regierung wegen einer 

Verzögerung der Bauarbeiten für das Projekt kritisiert. Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche 

Arbeiten verzögerte sich die Umsetzung des Projekts aufgrund fehlender Mittel (TN 15.9.2020). 

 



- 58 - 

Abschnitte Kabul-Bamyan und Bamyan-Mazar-e Sharif 

Am 29.8.2016 wurde die Straße Kabul-Bamyan eingeweiht. Das von der italienischen Agentur für 

Entwicklung finanzierte Straßenprojekt sollte die Fahrt zwischen Kabul und Bamyan erleichtern und 

den wirtschaftlichen Aufschwung in der Region fördern. Durch die neu errichtete Straße beträgt die 

Reisezeit von Kabul nach Bamyan zweieinhalb Stunden (Farnesina 29.8.2016). 

Ausgeführt durch ein chinesisches Unternehmen, wurde der Startschuss zur Weiterführung des 

Projektes „Dare-e-Sof and Yakawlang Road“ gegeben. In der ersten, bereits beendeten Phase, 

wurde Mazar-e Sharif mit dem Distrikt Yakawlang in der Provinz Bamyan durch eine Straße 

verbunden. 

Transportwesen 

Das Transportwesen in Afghanistan gilt als „verhältnismäßig gut“. Es gibt einige regelmäßige 

Busverbindungen innerhalb Kabuls und in die wichtigsten Großstädte Afghanistans (IE o.D.). Die 

Kernfrage bleibt nach wie vor die Sicherheit (IWPR 26.3.2018). Es existieren einige nationale 

Busunternehmen, welche Mazar-e Sharif, Kabul, Herat, Jalalabad und Bamyan miteinander verbinden; 

Beispiele dafür sind Bazarak Panjshir, Herat Bus, Khawak Panjshir, Ahmad Shah Baba Abdali 

(vertrauliche Quelle 14.5.2018; vgl. IWPR 26.3.2018). 
 

Aus Bequemlichkeit bevorzugen Reisende, die es sich leisten können, die Nutzung von 

Gemeinschaftstaxis nach Mazar-e Sharif, Kabul, Herat, Jalalabad und Bamyan (vertrauliche Quelle 

14.5.2018). Der folgenden Tabelle können die Preise für besagte Reiseziele entnommen werden: 

 

Strecke              Preis 

Kabul - Mazar                                                                     AFN 5.000-6.000 (ein Passagier); AFN 1.200 

(per Passagier in Sammeltaxi) 

Mazar - Herat                                                                     Keine direkte Taxiverbindung 

Kabul - Jalalabad                                                                AFN 1.500-1.800 (ein Passagier); AFN 300 

(per Passagier in Sammeltaxi) 

Kabul - Bamyan                                                                       AFN 2.000 (ein Passagier); AFN 700 (per Passagier 

in Sammeltaxi) 
 

Quelle: RA KBL 20.11.2020 

 

Beispiele für Busverbindungen: 

Kabul-Stadt 

Der Mangel an Bussen insbesondere während der Stoßzeit in Kabul-Stadt ist eine Herausforderung 

für die afghanische Regierung. Im Laufe der Jahre wurde versucht, dieses Problem zu lösen, indem 

Indien dem Transportsystem in Kabul hunderte Busse zur Verfügung stellte (TD 8.1.2019). 

 

Mazar-e Sharif 

Es gibt einige Busverbindungen zwischen Mazar-e Sharif und Kabul. Bis zu 50 unterschiedliche 
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Unternehmen bieten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, Fahrten von und nach Kabul an. 

Ausführende Busunternehmen sind beispielsweise Bazarak Panjshir Bus, Hesarak Panjshir Bus, Jawid 

Bus, Khorshid Bus und Jabal Seraj Bus. Die Preise pro Passagier liegen zwischen 400 und 1.000 Afghani 

und hängen stark vom Komfort im Bus ab. So kann man zum Beispiel in einem Bus der Marke Mercedes 

Benz mit Toiletten, Kühlschränken und Internet reisen. Busreisen gelten als relativ günstig (STDOK 

4.2018). 

Ahmad Shah Baba Abdali Bus Service 

Gemäß einem Sprecher des Verkehrsministeriums gehörte das Busunternehmen Ahmad Shah Baba 

Abdali im Jahr 2017 zu den führenden Transportunternehmen des Landes. In den letzten Jahren war 

das Busunternehmen in zahlreiche Verkehrsunfälle auf der Kandahar-Kabul-Herat- Route involviert. 

Einem Bericht von IWPR zufolge wurden von verschiedenen Quellen zu hohe Geschwindigkeit, 

Drogenkonsum der Fahrer, Angst vor Angriffen und die schlechten Straßenbedingungen als Gründe für 

die hohe Anzahl an Verkehrsunfällen angeführt (IWPR 26.3.2018). Laut einem offiziellen Vertreter der 

Firma ist Ahmad Shah Baba Abdali das größte Busunternehmen Afghanistans. Die Busse dieser Firma 

transportieren Passagiere von Kandahar nach Kabul, Helmand, Nimroz, Herat und in andere Provinzen 

(PAJ 18.3.2015). 

 

Strecke                                                                                 Preis 

Kabul - Mazar                                                                     AFN 600 

Mazar - Herat                                                                     ca. AFN 1.500 (keine direkte Verbindung: Mazar- 

Kabul und Kabul-Herat) 

Kabul - Jalalabad                                                                AFN 200 (nur Minibusse) 

 

Kabul - Bamyan                                                                  Keine Busverbindung 

 

Quelle: RA KBL 20.11.2020 

 

 

Flugverbindungen 

Der folgenden Karte können Informationen über aktive Militär-, Regional- und internationale 

Flughäfen in den verschiedenen Städten Afghanistans entnommen werden (F 24 o.D.). 

 

[Anmerkung der Staatendokumentation: Zu beachten ist, dass es innerhalb von kurzer Zeit zu 

Änderungen der Flugverbindungen kommen kann und in der Karte ausschließlich jene Flughäfen 

eingetragen sind, die laut Quellen am 18.3.2021 Linienverbindungen für Passagiere oder eine 

geplante Flugbewegung im Zeitraum bis sieben Tage nach der Abfrage aufwiesen.] 
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Quelle: STDOK 26.11.2020; cf. WFP/UNHAS 27.9.2020, Kam Air o.D., F24 o.D 

 

Die im folgenden Abschnitt beispielhaft angeführten Flugverbindungen basieren auf Online-

Flugplänen, auf die über eine Tracking-Site (Flightradar 24) zugegriffen wurde und betreffenden 

Zeitraum von 18.3.2021 bis 25.3.2021. Es ist möglich, dass zu einem späteren ZeitpunktDestinationen 

bzw. Flüge hinzukommen oder hier angeführte wegfallen.  

Internationale Flughäfen in Afghanistan 

In Afghanistan gibt es insgesamt vier internationale Flughäfen; alle vier werden für militärischeund 

zivile Flugdienste genutzt (LIFOS 23.1.2018). Trotz jahrelanger Konflikte verzeichnet die afghanische 

Luftfahrtindustrie einen zahlenmäßigen Anstieg ihrer wettbewerbsfähigen Flugrouten. Daraus folgt ein 

erleichterter Zugang zu Flügen für die afghanische Bevölkerung. Die heimischen Flugdienste sehen sich 

mit einer wachsenden Konkurrenz durch verschiedene Flugunternehmen konfrontiert. Flugrouten wie 

Kabul - Herat und Kabul - Kandahar, die früher ausschließlich von Ariana Afghan Airlines angeboten 

wurden, werden nun auch von internationalen Fluggesellschaften abgedeckt (AG 3.11.2017).  
 

Internationaler Flughafen Hamid Karzai [Internationaler Flughafen Kabul] 
 

Ehemals bekannt als internationaler Flughafen Kabul, wurde er im Jahr 2014 in „Internationaler 

Flughafen Hamid Karzai“ umbenannt. Er liegt 16 km außerhalb des Stadtzentrums von Kabul. In den 

letzten Jahren wurde der Flughafen erweitert und modernisiert. Ein neues internationales Terminal 

wurde hinzugefügt und das alte Terminal wird nun für nationale Flüge benutzt (HKA o.D.). Nationale 

(Kam Air, Ariana Afghan Airlines) und internationale Fluggesellschaften (z.B. Air India, Air Arabia, Fly 

Dubai…) bieten internationale Flüge von der Türkei, Indien, Aserbaidschan, Usbekistan, Pakistan, 

Saudi-Arabien, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Kabul an (F 24 o.D.). 
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Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Kabul (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan Airlines) zu 
den Flughäfen von Kandahar, Bost (Helmand, nahe Lashkargah), Zaranj, Kunduz, Farah, Herat, 
Mazar-e Sharif und Camp Bastion (in der Provinz Helmand) (F 24 o.D.). 

Internationaler Flughafen Mazar-e Sharif 

Im Jahr 2013 wurde der internationale Maulana Jalaluddin Balkhi Flughafen in Mazar-e Sharif, der 
Hauptstadt der Provinz Balkh, eröffnet (PAJ 9.6.2013). Nachdem der Flughafen Mazar-e Sharif derzeit 
die Anforderungen eines erhöhten Personen- und Frachtverkehrsaufkommens nicht erfüllt, ist es 
notwendig, den Flughafen nach internationalen Standards auszubauen, inklusive entsprechender 
Einrichtungen der Luftraumüberwachung und der Flugverkehrskontrolle. Die afghanische Regierung 
will dieses Projekt gemeinsam mit der deutschen Bundesregierung und finanzieller Unterstützung des 
ADFD (Abu Dhabi Fund for Development) angehen. Langfristig soll der Flughafen als internationaler 
Verkehrsknotenpunkt zwischen Europa und Asien die wirtschaftliche Entwicklung der Region 
entscheidend verbessern (STDOK 4.2018).  
 

Nationale Airlines (Kam Air, Ariana Air) bieten internationale Flüge von Indien und der Türkei nach 
Mazar-eh Sharif an (F 24 o.D.). 
Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Mazar-e Sharif (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan Airlines) 
zu den Flughäfen von Kabul und Maimana (F 24 o.D.). 

Internationaler Flughafen Kandahar 

Der internationale Flughafen Kandahar befindet sich 16 km von Kandahar-Stadt entfernt und ist einer 
der größten Flughäfen des Landes (MB o.D.). Ein Teil des Flughafens steht den internationalen 
Streitkräften zur Verfügung. Eine separate Militärbasis für einen Teil des afghanischen Heeres ist dort 
ebenso zu finden, wie Gebäude für Firmen (LCA 5.1.2018). Ariana Afghan Airlines und internationale 
Fluggesellschaften (z.B. Air India, Air Arabia, Fly Dubai…) bieten internationale Flüge von Indien, 
Pakistan, Saudi-Arabien, Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Kandarhar an (F 24 
o.D.). Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Kandahar (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan Airlines) 
zum Flughafen nach Kabul (F 24 o.D.). 

Internationaler Flughafen Herat 

Der Flughafen Herat befindet sich etwa 10 km südlich von Herat-Stadt entfernt. Derzeit werden auf 
dem Flughafen jährlich etwa 350.000 Passagiere abgefertigt und die Verwaltung des Flughafens 
sowie die Instandhaltung des Flugplatzes werden von den NATO-Streitkräften unter italienischem 
Kommando durchgeführt (Tech o.D.). Nationale Airlines (Kam Air und Ariana Afghan Airlines) fliegen 
[Anm.: im Untersuchungszeitraum 18.3.2021 - 25.3.2021] Herat international aus dem Iran an (F 24 
o.D.). Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Herat (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan Airlines) zu 
den Flughäfen nach Kabul, Maimana und Chighcheran (F 24 o.D.). 

Zugverbindungen 

In Afghanistan existieren insgesamt drei Zugverbindungen: Eine Linie verläuft entlang der nördlichen 
Grenze zu Usbekistan (von Hairatan nach Mazar-e Sharif, Anm.) und zwei kurze Strecken verbinden 
Serhetabat in Turkmenistan mit Torghundi (in der Provinz Herat, Anm.) und Aqina (in der Provinz 
Faryab, Anm.) in Afghanistan (RoA 25.2.2018; vgl. RoA o.D., RFE/RL 9.11.2016, vertrauliche Quelle 
16.5.2018). Alle drei Zugverbindungen sind für den Transport von Fracht gedacht, wobei sie prinzipiell 
auch Passagiere transportieren könnten (vertrauliche Quelle 16.5.2018), es jedoch in Afghanistan nach 
wie vor keine Eisenbahn- oder Schienenverbindung für den Personentransport gibt. Es gibt Pläne, dies 
zu ändern, aber es wird nicht erwartet, dass dies in naher Zukunft geschieht (RA KBL 20.11.2020). Die 
afghanischen Machthaber lehnten lange Zeit den Bau von Eisenbahnen in Afghanistan ab, aus Angst, 
ausländische Mächte könnten ihre Unabhängigkeit gefährden (RoA o.D.). 
Im Laufe der letzten Jahre fanden verschiedene Treffen zwischen Repräsentanten Afghanistans und 
seiner Nachbarstaaten u.a. zur Förderung und Vertiefung bestehender Projekte zur Implementierung 
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von Zugverbindungen wie dem Five-Nation Railway Corridor und dem Afghanistan Rail Network statt 
(TD 26.1.2018). Das „Five-Nation Railway Corridor Project“ soll China mit dem Iran verbinden und 
Kirgisistan, Tadschikistan und Afghanistan über eine Länge von insgesamt 2.100 km durchqueren. 
Mehr als 1.000 km des Eisenbahnkorridors werden durch die afghanischen Provinzen Herat, Badghis, 
Faryab, Jawzjan, Balkh und Kunduz verlaufen (TN 14.2.2018). Der Afghanistan Rail Network Plan 
(ANRP) hat das Ziel, den Transport in den Bereichen Landwirtschaft, Fertigung, Bergbau und anderen 
Branchen zu fördern. Die Bauarbeiten zur Errichtung einer Eisenbahnverbindung zwischen der 
iranischen Stadt Khaf und dem afghanischen Herat sind im Gange (RoA 23.1.2018). Im November 2017 
wurde zwischen Afghanistan und weiteren fünf Staaten das sogenannte Lapislazuli-Korridor-
Abkommen unterzeichnet, dass u.a. den Bau von Eisenbahnverbindungen im Land vorsieht (SIGAR 
4.2018). Der Lapis Lazuli Korridor, der Straßen, Eisenbahn- und Seewege umfasst, die von Afghanistan 
nach Turkmenistan, Aserbaidschan und Georgien führen, bevor sie das Schwarze Meer in die Türkei 
und schließlich nach Europa überqueren, wurde im Dezember 2018 eröffnet (CGTN 14.12.2018). 

Ein weiteres Projekt das „China-India-Plus“ hat das Ziel, mithilfe von Indien und China die 
Eisenbahnverbindung zwischen Afghanistan und Usbekistan auszubauen. Das Ziel für Usbekistan ist es 
hierbei, über Afghanistan und Iran Zugang zum persischen Golf zu erhalten (CGTN 10.10.2018; vgl. 
Indian Today 16.10.2018). 
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4 Regierungsfeindliche Gruppierungen 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

In Afghanistan sind unterschiedliche regierungsfeindliche Gruppierungen aktiv – insbesondere die 
Grenzregion zu Pakistan bleibt eine Zufluchtsstätte für unterschiedliche Gruppierungen, wie Taliban, 
Islamischer Staat, al-Qaida, Haqqani-Netzwerk, Lashkar-e Tayyiba, Tehrik-e Taliban Pakistan, sowie 
Islamic Movement of Uzbekistan (USDOD 12.2019; vgl. CRS 12.2.2019) und stellt nicht nur für die 
beiden Länder eine Sicherheitsherausforderung dar, sondern eine Bedrohung für die gesamte 
regionale Sicherheit und Stabilität (USDOD 12.2019). 
 

Quellen: 
• CRS - Congressional Research Center (12.2.2019): Al-Qaida and Islamic State Affiliates in Afghanistan, 
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/download/IF/IF10604/IF10604.pdf/, Zugriff 23.10.2020 USDOD - 
United States Department of Defence (12.2019): Enhancing Security and Stability in Afghanistan, 
https://media.defense.gov/2020/Jan/23/2002238296/-1/-1/1/1225-REPORT-DECEMBER-2019.PDF,  
Zugriff 1.3.2020 

 
4.1. Taliban 
Letzte Änderung: 25.02.2021 
 

Die Taliban positionieren sich selbst als Schattenregierung Afghanistans, und ihre Kommissionen und 
Führungsgremien entsprechen den Verwaltungsämtern und -pflichten einer typischen Regierung 
(EASO 8.2020c; vgl. NYT 26.5.2020). Die Taliban sind zu einer organisierten politischen Bewegung 
geworden, die in weiten Teilen Afghanistans eine Parallelverwaltung betreibt (EASO 8.2020c; vgl. USIP 
11.2019) und haben sich zu einem lokalen Regierungsakteur im Land entwickelt, indem sie Territorium 
halten und damit eine gewisse Verantwortung für das Wohlergehen der lokalen Gemeinschaften 
übernehmen (EASO 8.2020c; vgl. USIP 4.2020). Was militärische Operationen betrifft, so handelt es 
sich um einen vernetzten Aufstand mit einer starken Führung an der Spitze und dezentralisierten 
lokalen Befehlshabern, die Ressourcen auf Distriktebene mobilisieren können (EASO 8.2020c; vgl. NYT 
26.5.2020). 
Das wichtigste offizielle politische Büro der Taliban befindet sich in Katar (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 
27.5.2020). Der derzeitige Taliban-Führer ist nach wie vor Haibatullah Akhundzada (REU 17.8.2019; 
vgl. EASO 8.2020c, UNSC 27.5.2020, AnA 28.7.2020) - Stellvertreter sind der Erste Stellvertreter 
Sirajuddin Jalaluddin Haqqani (Leiter des Haqqani-Netzwerks) und zwei weitere: Mullah Mohammad 
Yaqoob [Mullah Mohammad Yaqub Omari] (EASO 8.2020c; vgl. FP 9.6.2020) und Mullah Abdul Ghani 
Baradar Abdul Ahmad Turk (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 27.5.2020). 
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Mitte Juni 2020 berichtete das Magazin Foreign Policy, dass Akhundzada und Jalaluddin Haqqani und 
andere hochrangige Taliban-Führer sich mit dem COVID-19-Virus angesteckt hätten und dass einige 
von ihnen möglicherweise sogar gestorben seien sowie dass Mullah Mohammad Yaqoob Taliban- und 
Haqqani-Operationen leiten würde. Die Taliban dementierten diese Berichte (EASO 8.2020c; vgl. FP 
9.6.2020, RFE/RL 2.6.2020). 
Die Taliban bezeichnen sich selbst als das Islamische Emirat Afghanistan (VOJ o.D.). Die 
Regierungsstruktur und das militärische Kommando sind in der Layha, einem Verhaltenskodex der 
Taliban, definiert (AAN 4.7.2011), welche zuletzt 2010 veröffentlicht wurde (AAN 6.12.2018). Die 
Taliban sind keine monolithische Organisation (NZZ 20.4.2020); nur allzu oft werden die Taliban als 
eine homogene Einheit angesehen, während diese aber eine lose Zusammenballung lokaler 
Stammesführer, unabhängiger Warlords sowie abgekoppelter und abgeschotteter Zellen sind (BR 
5.3.2020). Während der US-Taliban-Verhandlungen war die Führung der Taliban in der Lage, die Einheit 
innerhalb der Basis aufrechtzuerhalten, obwohl sich Spaltungen wegen des Abbruchs der Beziehungen 
zu Al-Qaida vertieft haben (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 27.5.2020). Seit Mai 2020 ist eine neue 
Splittergruppe von hochrangigen Taliban-Dissidenten entstanden, die als Hizb-e Vulayet Islami oder 
Hezb-e Walayat-e Islami (Islamische Gouverneurspartei oder Islamische Vormundschaftspartei) 
bekannt ist (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 27.5.2020). Die Gruppe ist gegen den US-Taliban-Vertrag und hat 
Verbindungen in den Iran (EASO 8.2020c; vgl. RFE/RL 9.6.2020). Eine gespaltene Führung bei der 
Umsetzung des US-Taliban-Abkommens und Machtkämpfe innerhalb der Organisation könnten den 
möglichen Friedensprozess beeinträchtigen (EASO 8.2020c; vgl. FP 9.6.2020). 
Ein Bericht über die Rekrutierungspraxis der Taliban teilt die Taliban-Kämpfer in zwei Kategorien: 
professionelle Vollzeitkämpfer, die oft in den Madrassen rekrutiert werden, und Teilzeit-Kämpfer 
vor Ort, die gegenüber einem lokalen Kommandanten loyal und in die lokale Gesellschaft eingebettet 
sind (LI 29.6.2017). 
Die Taliban rekrutieren in der Regel junge Männer aus ländlichen Gemeinden, die arbeitslos sind, eine 
Ausbildung in Koranschulen absolviert haben und ethnische Paschtunen sind (EASO 8.2020c; vgl. 
Osman 1.6.2020). Schätzungen der aktiven Kämpfer der Taliban reichen von 40.000 bis 80.000 (EASO 
8.2020c; vgl. NYT 12.9.2019) oder 55.000 bis 85.000, wobei diese Zahl durch zusätzliche Vermittler und 
Nicht-Kämpfer auf bis zu 100.000 ansteigt (EASO 8.2020c; vgl. NYT 26.5.2020, UNSC 27.5.2020). 
Obwohl die Mehrheit der Taliban immer noch Paschtunen sind, gibt es eine wachsende Minderheit an 
Tadschiken, Usbeken, Belutschen und sogar mehreren hundert Hazara (einschließlich Schiiten) 
innerhalb der Taliban (LI 23.8.2017). In einigen nördlichen Gebieten sollen die Taliban bereits 
überwiegend Nicht-Paschtunen sein, da sie innerhalb der lokalen Bevölkerung rekrutieren (LI 
23.8.2017). 
Die Taliban betreiben Trainingslager in Afghanistan. Seit Ende 2014 wurden 20 davon öffentlich 
zur Schau gestellt. Das Khalid bin Walid-Camp soll zwölf Ableger in acht Provinzen haben (Helmand, 
Kandahar, Ghazni, Ghor, Sar-e Pul, Faryab, Farah und Maidan Wardak). 300 Militärtrainer und Gelehrte 
sind dort tätig und es soll möglich sein, in diesem Camp bis zu 2.000 Rekruten auf einmal auszubilden 
(LWJ 14.8.2019). 
Nach Erkenntnissen von AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights Commission) sind die durch 
Taliban-Angriffe verursachten zivilen Opfer im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 40 Prozent 
zurückgegangen. Der Hauptgrund für diesen Rückgang könnte sein, dass keine komplexen und 
Selbstmordattentate in den großen Städten des Landes durchgeführt werden. Im Jahr 2020 wurden in 
Afghanistan insgesamt 4.567 Zivilisten durch Taliban-Angriffe getötet oder verletzt, während im 
gleichen Zeitraum 2019 die Gesamtzahl der durch Taliban-Angriffe verursachten zivilen Opfer bei 7.727 
lag (AIHRC 28.1.2021). 
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4.2. Haqqani-Netzwerk 
Letzte Änderung: 26.02.2021 
 

Das formell 1996 gegründete Haqqani-Netzwerk ist eine teilautonome Organisation (ASP 1.9.2020), 
Bestandteil der Taliban und Verbündeter von al-Qaida (CRS 12.2.2019; vgl. EASO 8.2020c, UNSC 
27.5.2020). Es verfügt über Kontakte zum IS/ISKP (EASO 8.2020c; vgl RA KBL 12.10.2020). Das Netzwerk 
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ist nach seinem Gründer Jalaluddin Haqqani benannt (CRS 12.2.2019), einem führenden Mitglieddes 
antisowjetischen Jihad (1979-1989) und einer wichtigen Taliban-Figur; sein Tod wurde von den Taliban 
im September 2018 verlautbart. Der derzeitige Leiter ist sein Sohn Serajuddin Haqqani [auch Sirajuddin 
Haqqani] (EASO 8.2020c; cf. UNSC 27.5.2020). 
Als von den US-Truppen und der afghanischen Armee als „tödlichste und ausgefeilteste 
Aufständischengruppe in Afghanistan“ (ASP 1.9.2020) bzw. „gefährlichster“ Arm der Taliban 
bezeichnet, hat das Haqqani-Netzwerk seit Jahren Angriffe in den städtischen Bereichen ausgeführt 
(NYT 20.8.2019) und wird für einige der tödlichsten Angriffe in Afghanistan verantwortlich gemacht 
(CRS 12.2.2019). Das Netzwerk ist vor allem in den südlichen und östlichen Teilen des Landes und in 
den Provinzen Paktika, Helmand, Kandahar und Khost (RA KBL 12.10.2020; vgl. EASO 8.2020) sowie in 
Paktia und Teilen Ghaznis aktiv (ASP 1.9.2020; vgl. TD 31.12.2019). 
Die afghanische Regierung entließ drei führende Mitglieder des Netzwerks im Zuge des 
Gefangenenaustauschs im November 2019 (RA KBL 12.10.2020; vgl. NYT 19.11.2019, BBC 19.11.2019). 
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4.3. Islamischer Staat (IS/ISIS/ISIL/Daesh), Islamischer Staat Khorasan Provinz (ISKP) 
Letzte Änderung: 25.02.2021 
 

Erste Berichte über den Islamischen Staat (IS, auch ISIS, ISIL oder Daesh genannt) in Afghanistan gehen 
auf den Sommer 2014 zurück (AAN 17.11.2014; vgl. LWJ 5.3.2015). Der IS in Afghanistan bezeichnet 
sich selbst als Khorasan-Zweig des IS (ISKP). Zu den Kommandanten gehörten zunächst oft 
unzufriedene afghanische und pakistanische Taliban (AAN 1.8.2017; vgl. LWJ 4.12.2017). Schätzungen 
zur Stärke des ISKP variieren zwischen 2.500 und 4.000 Kämp fern (UNSC 13.6.2019) bzw. 4.000 und 
5.000 Kämpfern (EASO 8.2020c). Nach US-Angaben vom Frühjahr 2019 ist ihre Zahl auf 5.000 
gestiegen. Auch soll der Islamische Staat vom zahlenmäßigen Anstieg der Kämpfer in Pakistan und 
Usbekistan sowie von aus Syrien geflohenen Kämpfern profitieren (VOA 21.5.2019). 
Der ISKP geriet in dessen Hochburgen in Ostafghanistan nachhaltig unter Druck (UNGASC 17.3.2020; 
vgl. RA KBL 12.10.2020), da sich jahrelang die Militäroffensiven der US-amerikanischen und 
afghanischen Streitkräfte auf diese konzentrierten. Auch die Taliban intensivierten in jüngster Zeit ihre 
Angriffe gegen den ISKP in dieser Region (SIGAR 30.1.2020). So sollen 5.000 Talibankämpfer aus der 
Provinz Kandahar gekommen sein, um den ISKP in Nangarhar zu bekämpfen (DW 26.2.2020; vgl. MT 
27.2.2020). Im November 2019 ist die wichtigste Hochburg des islamischen Staates in Ostafghanistan 
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zusammengebrochen (NYT 2.12.2019; vgl. SIGAR 30.1.2020) wobei über 1.400 Kämpfer und Anhänger 
des ISKP, darunter auch Frauen und Kinder, kapitulierten (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 27.5.2020, UNGASC 
17.3.2020). Der islamische Staat soll jedoch weiterhin in den westlichen Gebieten der Provinz Kunar 
präsent sein (UNGASC 17.3.2020). Die landesweite Mannstärke des ISKP hat sich seit Anfang 2019 von 
3.000 Kämpfern auf zwischen 200 (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 27.5.2020) und 300 Kämpfer reduziert 
(NYT 2.12.2019). 
Angriffe des ISKP gingen zurück, aber die Gruppe war für mehrere tödliche Bombenanschläge 
verantwortlich (HRW 13.1.2021). 49 Angriffe werden dem ISKP im Zeitraum 8.11.2019-6.2.2020 
zugeschrieben, im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden 194 Vorfälle registriert. Im 
Berichtszeitraum davor wurden 68 Angriffe registriert (UNGASC 17.3.2020). 
Die Macht des ISKP in Afghanistan ist kleiner als jene der Taliban; auch hat er viel Territorium verloren. 
Der ISKP war bzw. ist nicht Teil der Friedensverhandlungen mit den USA und ist weiterhin in der Lage, 
tödliche Angriffe durchzuführen (BBC 25.3.2020). Aufgrund des Territoriumsverlustes ist die 
Rekrutierung und Planung des ISKP stark eingeschränkt (NYT 2.12.2019). Der ISKP verurteilt die Taliban 
als ’Abtrünnige’, die nur ethnische und/oder nationale Interessen verfolgen (CRS 12.2.2019). Die 
Taliban und der Islamische Staat sind verfeindet. In Afghanistan kämpfen die Taliban seit Jahren gegen 
den IS, dessen Ideologien und Taktiken weitaus extremer sind als jene der Taliban (WP 19.8.2019; vgl. 
AP 19.8.2019). Während die Taliban ihre Angriffe weitgehend auf Regierungsziele und afghanische und 
internationale Sicherheitskräfte beschränken (AP 19.8.2019), zielt der ISKP darauf ab, konfessionelle 
Gewalt in Afghanistan zu fördern, indem sich Angriffe gegen Schiiten richten (WP 19.8.2019). 
Angesichts der Aufnahme von Gesprächen der Taliban mit den USA predigte der ISKP seine Mission 
weiterhin als eine reinere Form des Dschihad im Gegensatz zur Öffnung der Taliban für US-Gespräche 
(EASO 8.2020c; vgl. SaS 10.2.2020). Nach Angaben der UNO zielt ISKP darauf ab, von den Taliban und 
Al-Qaida abtrünnige Rekruten zu gewinnen, insbesondere solche, die sich jeglichen 
Vereinbarungsgesprächen mit den US-amerikanischen oder afghanischen Regierungen widersetzen 
(EASO 8.2020c; vgl. UNSC 27.5.2020). 
Am 4.4.2020 verhaftete die Nationale Sicherheitsdirektion Afghanistans (NDS) den IS-Führer in 
Afghanistan (AnA 30.4.2020; vgl. HRW 6.4.2020). Die Gruppe ist jedoch immer noch aktiv und führt 
weiterhin Angriffe durch (DW 3.8.2020; vgl. AVA 1.11.2020). 
Nach Erkenntnissen von AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights Commission), ist die Zahl der 
zivilen Opfer aufgrund von ISKP-Angriffen im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 21 Prozent gesunken. 
Die Gesamtzahl der durch ISKP-Angriffe in Afghanistan im Jahr 2020 getöteten oder verletzten 
Zivilisten beträgt 403; während die Gesamtzahl der durch ISKP in Afghanistan im Jahr 2019 getöteten 
oder verletzten Zivilisten 515 betrug (AIHRC 28.1.2018). 
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individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security Council, 
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4.4. Al-Qaida und mit ihr verbundene Gruppierungen 
Letzte Änderung: 26.02.2021 
 

Gemäß UNO-Bericht vom Mai 2020 ist Al-Qaida in 12 Provinzen mit 400-600 Bewaffnetenverdeckt 
aktiv (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 27.5.2020). Al-Qaida unterhält Beziehungen zu den Taliban und eine 
begrenzte Präsenz in Afghanistan (UNSC27.5.2020), wobei sie ihre Aktivitäten meist unter dem Dach 
anderer AGEs, insbesondereder Taliban, durchführt (UNAMA 22.2.2020; vgl. EASO 8.2020c). Nach 
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Ansicht des Sicherheitsratsder Vereinten Nationen stellen Al-Qaida und andere ausländische 
Terroristen, die unterdem Schutz und Einfluss der Taliban stehen, eine langfristige globale Bedrohung 
dar (UNSC20.1.2020). Während in der Vergangenheit beide Gruppierungen immer wieder öffentlich 
dieBedeutung ihres Bündnisses betont hatten (UNSC 15.1.2019), bestritten die Taliban kürzlich, 
Verbindungen zu Al-Qaida zu haben, und gingen nach dem US-Abkommen im Juni 2020 so weit, zu 
leugnen, dass Al-Qaida in Afghanistan überhaupt existiert (LWJ 15.6.2020; vgl. EASO 8.2020c). Im Zuge 
des US-Taliban-Abkommen haben die Taliban zugesichert, terroristischen Gruppierungen wie etwa Al-
Qaida keine Zuflucht zu gewähren (NZZ 20.4.2020; vgl. USDOS 29.2.2020, EASO 8.2020c). 
Im Oktober 2020 wurde der ranghohe Al-Qaida-Chef Abu Muhsin al-Masri von einer Spezialeinheit der 
afghanischen Streitkräfte in Ghazni in einem Dorf, welches unter Talibankontrolle steht getötet. Die 
afghanische Regierung sieht darin einen eindeutigen Beweis, dass die Taliban unge chtet der laufenden 
Friedensverhandlungen nach wie vor enge Beziehungen zu Terrorgruppen pflegen (DW 25.10.2020; 
vgl. NZZ 24.10.2020, VOA 10.11.2020) und nach Angaben der Vereinten Nationen ist Al-Qaida immer 
noch stark in die Taliban in Afghanistan eingebettet (BBC 29.10.2020; vgl. AnA 2.6.2020). Die neue 
amerikanische Regierung warf den Taliban im Januar 2021 vor, gegen das im Februar 2020 
geschlossene Friedensabkommen zu verstoßen und sich nicht an die Verpflichtungen zu halten, ihre 
Gewaltakte zu reduzieren und ihre Verbindungen zum Extremistennetzwerk Al-Qaida zu kappen (FAZ 
29.1.2021). 
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Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 
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-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf, Zugriff 22.10.2020 
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5. Rechtsschutz / Justizwesen 

Letzte Änderung: 31.03.2021 
 

Gemäß Artikel 116 der Verfassung ist die Justiz ein unabhängiges Organ der Islamischen Republik 
Afghanistan. Die Judikative besteht aus dem Obersten Gerichtshof (Stera Mahkama, Anm.), den 
Berufungsgerichten und den Hauptgerichten, deren Gewalten gesetzlich geregelt sind (Casolino 2011; 
vgl. CoA 26.1.2004). In islamischen Rechtsfragen lässt sich der Präsident von hochrangigen 
Rechtsgelehrten des Ulema-Rates (Afghan Ulama Council - AUC) beraten (USDOS 10.6.2020). Dieser 
Ulema-Rat ist eine von der Regierung unabhängige Körperschaft, die aus rund 2.500 sunnitischen und 
schiitischen Rechtsgelehrten besteht (REU 24.11.2018). Das afghanische Justizwesen beruht sowohl 
auf dem islamischen [Anm.: Scharia] als auch auf dem nationalen Recht; Letzteres wurzelt in den 
deutschen und ägyptischen Systemen (APE 3.2017). Die rechtliche Praxis in Afghanistan ist komplex: 
Einerseits sieht die Verfassung das Rechtsstaatlichkeitsprinzip und die Wahrung der völkerrechtlichen 
Abkommen – einschließlich Menschenrechtsverträge - vor, andererseits formuliert sie einen 
unwiderruflichen Scharia-Vorbehalt. Ein Beispiel dieser Komplexität ist das neue Strafgesetzbuch, das 
am 15.2.2018 in Kraft getreten ist (APE 3.2017; vgl. UNAMA 22.2.2018, EASO 7.2020). Die Organe der 
afghanischen Rechtsprechung sind durch die Verfassung dazu ermächtigt, sowohl das formelle, als 
auch das islamische Recht anzuwenden (APE 3.2017). Obwohl das islamische Gesetz in Afghanistan 
üblicherweise akzeptiert wird, stehen traditionelle Praktiken nicht immer mit diesem in Einklang; oft 
werden die Bestimmungen des islamischen Rechts zugunsten des Gewohnheitsrechts missachtet, 
welches den Konsens innerhalb der Gemeinschaft aufrechterhalten soll (USIP 3.2015). Viele 
Streitigkeiten, die von Landdisputen bis hin zu kriminellen Handlungen reichen, werden außerhalb des 
formellen Gerichtssystems, in informellen Institutionen wie örtlichen Jirgas und Shuras beigelegt 
(EASO 7.2020, vgl. USDOS 11.3.2020). Unter den religiösen Führern in Afghanistan bestehen weiterhin 
tiefgreifende Auffassungsunterschiede darüber, wie das islamische Recht tatsächlich zu einer Reihe 
von rechtlichen Angelegenheiten steht (USIP 3.2015). 
Nach Art. 3 der Verfassung darf kein Gesetz des Landes gegen die Lehren und Vorschriften der „Religion 
des Islams“ verstoßen (CoA 26.1.2004; vgl. AA 16.7.2020; vgl. EASO 7.2020). Die von Afghanistan 
ratifizierten internationalen Verträge und Konventionen wie auch die nationalen Gesetze stehen damit 
unter Islam-Vorbehalt. Eine Hierarchie der Normen ist nicht gegeben, sodass nicht festgelegt ist, 
welches Gesetz in Fällen des Konflikts zwischen traditionellem, islamischem Recht und seinen 
verschiedenen Ausprägungen einerseits und der Verfassung und dem internationalen Recht 
andererseits, zur Anwendung kommt. Diese Unklarheit und das Fehlen einer Autoritätsinstanz zur 
einheitlichen Interpretation der Verfassung führen teilweise zur willkürlichen Rechtsanwendung (AA 
16.7.2020; vgl. EASO 7.2020). Wenn keine klar definierte Rechtssetzung angewendet werden kann, 
setzen Richter und lokale Shuras das Gewohnheitsrecht durch. Es gibt einen Mangel an qualifiziertem 
Justizpersonal und manche lokale und Provinzbehörden, darunter auch Richter, haben nur geringe 
Ausbildung und fundieren ihre Urteile auf ihrer persönlichen Interpretation der Scharia, ohne das 
staatliche Recht, Stammesrecht oder örtliche Gepflogenheiten zu respektieren. Diese Praktiken führen 
oft zu Entscheidungen, die Frauen diskriminieren (USDOS 11.3.2020). Trotz erheblicher Fortschritte in 
der formellen Justiz Afghanistans bemüht sich das Land auch weiterhin für die Bereitstellung 
zugänglicher und gesamtheitlicher Leistungen; weit verbreitete Korruption sowie Versäumnisse vor 
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allem in den ländlichen Gebieten gehören zu den größten Herausforderungen (CR 6.2018). Auch ist 
das Justizsystem weitgehend ineffektiv und wird durch Drohungen, Befangenheit, politische 
Einflussnahme und weit verbreitete Korruption beeinflusst (USDOS 11.3.2020; vgl. AA 16.7.2020, FH 
4.3.2020). Rechtsstaatliche (Verfahrens-)Prinzipien, sofern überhaupt reguliert, werden nicht 
konsequent angewandt (UNAMA 2.2021; vgl. AA 16.7.2020). 
Dem Gesetz nach gilt für alle Bürgerinnen und Bürger die Unschuldsvermutung und Angeklagte haben 
das Recht, beim Prozess anwesend zu sein und Rechtsmittel einzulegen; jedoch werden diese Rechte 
nicht immer respektiert. Obwohl die Verfassung das Recht auf öffentliche Prozesse vorsieht, finden 
nur in einigen Provinzen solche öffentlichen Prozesse statt. Auch verlangt das Gesetz von Richtern eine 
Vorankündigung von fünf Tagen vor einer Verhandlung. Nicht alle Richter folgen diesen Vorgaben und 
viele Bürger beschweren sich über Gerichtsverfahren, die sich oft über Jahre hinziehen. Beschuldigte 
werden von der Staatsanwaltschaft selten rechtzeitig über die gegen sie erhobenen Anklagen 
informiert. Die Beschuldigten sind dazu berechtigt - sofern es die Ressourcen erlauben - sich auf 
öffentliche Kosten von einem Pflichtverteidiger vertreten und beraten zu lassen; jedoch wird dieses 
Recht aufgrund eines Mangels an Straf verteidigern uneinheitlich umgesetzt. Dem Justizsystem fehlen 
die Kapazitäten, um die große Zahl an neuen oder veränderten Gesetzen zu absorbieren. Der Zugang 
zu Gesetzestexten wurde verbessert, ist jedoch immer noch schlecht und behindert immer noch einige 
Richter und Staatsanwälte in ihrer Arbeit (USDOS 11.3.2020). 

Richter und Gerichtsverfahren 

Das Justizsystem leidet unter einem Mangel an Richtern - insbesondere in unsicheren Gebieten 
weswegen viele Fälle durch informelle, traditionelle Mediation entschieden werden (USDOS 
11.3.2020). Die Unsicherheit im ländlichen Raum behindert eine Justizreform, jedoch ist die 
Unfähigkeit des Staates, eine effektive und transparente Gerichtsbarkeit herzustellen, ein wichtiger 
Grund für die Unsicherheit im Land (CR 11.8.2018). 
Die Rechtsprechung durch unzureichend ausgebildete Richter (FH 4.3.2020; vgl. USDOS 11.3.2020) 
basiert in vielen Regionen auf einer Mischung aus verschiedenen Gesetzesmaterien (FH 4.3.2020). Ein 
Mangel an Richterinnen - insbesondere außerhalb von Kabul - schränkt den Zugang von Frauen zum 
Justizsystem ein, da kulturelle Normen es Frauen verbieten, mit männlichen Beamten zu tun zu haben. 
Nichtsdestotrotz sind in Afghanistan 257 Richterinnen tätig (das sind 13% der Richterschaft) (USDOS 
11.3.2020). Der Großteil von ihnen arbeitet in Kabul, aber auch in anderen Provinzen wie in Herat, 
Balkh, Takhar und Baghlan (FMF 18.4.2019). Sowohl Angeklagte, als auch deren Rechtsanwälte haben 
das Recht, vor den Verhandlungen Beweise und Dokumente im Zusammenhang mit den Verfahren zu 
prüfen. Nichtsdestotrotz sind Gerichtsdokumente trotz des Ersuchens der Verteidiger vor der 
Verhandlung oft nicht zur Prüfung verfügbar (USDOS 11.3.2020). Richter und Anwälte erhalten oft 
Drohungen oder Bestechungen von örtlichen Machthabern oder bewaffneten Gruppen (FH 4.3.2020). 
Die Richterschaft zeigt sich respektvoller und toleranter gegenüber Strafverteidigern, jedoch kommt 
es immer wieder zu Übergriffen auf und Bedrohung von Strafverteidigern durch die Staatsanwaltschaft 
oder andere Dienststellen der Exekutive (USDOS 11.3.2020). Anklage und Verhandlungen weisen eine 
Reihe von Schwächen auf: dazu zählen das Fehlen einer angemessenen Vertretung, übermäßige 
Abhängigkeit von unverifizierten Zeugenaussagen, ein Mangel an zuverlässigen forensischen 
Beweisen, willkürliche Entscheidungen sowie Gerichtsentscheidungen, die nicht veröffentlicht werden 
(FH 4.3.2020). 
Einflussnahme durch Verfahrensbeteiligte oder Unbeteiligte sowie Zahlung von Bestechungsgeldern 
verhindern Entscheidungen nach rechtsstaatlichen Grundsätzen in weiten Teilen des Justizsystems. 
Personen in Machtpositionen können sich meistens der strafrechtlichen Verfolgung entziehen (AA 
16.7.2020) - es gibt eine tief verwurzelte Kultur der Straflosigkeit in der politischen und militärischen 
Elite des Landes (FH 4.3.2020). Im Juni 2016 wurde auf Grundlage eines Präsidialdekrets das „Anti-
Corruption Justice Center“ (ACJC), eine unabhängige Korruptionsbekämpfungsbehörde, die für die 
strafrechtliche Verfolgung von Korruptionsfällen auf hoher Ebene zuständig ist, eingerichtet um gegen 
korrupte Minister, Richter und Gouverneure vorzugehen (AJO 10.10.2017). Der afghanische 
Generalprokurator Farid Hamidi engagiert sich landesweit für den Aufbau des gesellschaftlichen 
Vertrauens in das öffentliche Justizwesen (ATL 9.3.2017; vgl. TN 22.4.2019). Das ACJC verhandelte von 
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seiner Gründung im Jahr 2016 bis Mitte Mai 2019 57 Fälle mit 223 Angeklagten vor seiner 
Prozesskammer und 52 Fälle mit 173 Angeklagten vor seiner Berufungskammer (USDOS, 11.3.2020; 
vgl. USDOS 13.3.2019). Das ACJC wurde im Jahr 2019 stark dadurch gebunden, dass sie auch für die 
Aufarbeitung der Parlamentswahlen und entsprechende Gerichtsverfahren gegen Mitglieder der 
Wahlkommission zuständig war (AA 16.7.2020). 
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Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Juni 2020), 
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16.07.2020.pdf, Zugriff 16.10.2020 
• AJO - Afghanistan Justice Organization (10.10.2017): Anti-Corruption Justice Center (ACJC) Coordination 
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afghano tra speranze della comunità internazionale e resistenze interne, http://www.archiviopenale. 
it/File/Download?codice=ee07681d-820f-4ab2-a953-d41228bf7fd8, Zugriff 16.10.2020 
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• FH - Freedom House (4.3.2020): Freedom in the World 2020 - Afghanistan, https://www.ecoi.net/e 
n/document/2030803.html, Zugriff 16.10.2020 
• FMF - Feminist Majourity Foundation (18.4.2019): Afghanistan Now Has 260 Female Judges, 
https://feminist.org/blog/index.php/2017/04/18/afghanistan-now-has-260-female-judges/, Zugriff 16.10.2020 
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• USDOD - United States Department of Defense [USA] (1.7.2020): Enhancing Security and Stability 
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• USDOS - United States Department of State [USA] (11.3.2020): Country Report on Human Rights 
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ts-practices/afghanistan/, Zugriff 16.10.2020 
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6. Ethnische Gruppiereungen 
6.1. Paschtunen 

Letzte Änderung: 01.04.2021 

 
Ethnische Paschtunen sind mit ca. 40% der Gesamtbevölkerung die größte Ethnie Afghanistans. Sie 
sprechen Paschtu/Pashto; als Verkehrssprache sprechen viele auch Dari. Sie sind sunnitische Muslime 
(MRG o.D.e). Die Paschtunen haben viele Sitze in beiden Häusern des Parlaments - jedoch nicht mehr 
als 50% der Gesamtsitze (USDOS 11.3.2020). Die Paschtunen sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 
44% in der Afghan National Army (ANA) und der Afghan National Police (ANP) repräsentiert (BI 
29.9.2017). 
Paschtunen siedeln in einem halbmondförmigen Gebiet, das sich von Nordwestafghanistan über den 
gesamten Süden und die Gebiete östlich von Kabul bis in den Nordwesten Pakistans erstreckt. Kleinere 
Gruppen sind über das gesamte Land verstreut, auch im Norden des Landes, wo Paschtunen Ende des 
19. Jahrhunderts speziell angesiedelt wurden und sich seitdem auch selbst angesiedelt haben (STDOK 
7.2016). 
Grundlage des paschtunischen Selbstverständnisses sind ihre genealogischen Überlieferungen und die 
darauf beruhende Stammesstruktur. Eng mit der Stammesstruktur verbunden ist ein komplexes 
System von Wertvorstellungen und Verhaltensrichtlinien, die häufig unter dem Namen Paschtunwali 
zusammengefasst werden (STDOK 7.2016; vgl. NYT 10.6.2019) und die besagen, dass es für einen 
Paschtunen nicht ausreicht, Paschtu zu sprechen, sondern dass man auch die Regeln dieses Ehren- und 
Verhaltenskodex befolgen muss. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stammlinienverband 
bedeutet viele Verpflichtungen, aber auch Rechte, weshalb sich solche Verbände als 
Solidaritätsgruppen verstehen lassen (STDOK 7.2016). 
Die Taliban sind eine vorwiegend paschtunische Bewegung (BBC 26.5.2016; vgl. RFE/RL 13.11.2018, 
EASO 9.2016, AAN 4.2011), werden aber nicht als nationalistische Bewegung gesehen (EASO 9.2016). 
Die Taliban rekrutieren auch aus anderen ethnischen Gruppen (RFE/RL 13.11.2018; vgl. AAN 4.2011, 
EASO 9.2016). Die Unterstützung der Taliban durch paschtunische Stämme ist oftmals in der 
Marginalisierung einzelner Stämme durch die Regierung und im Konkurrenzverhalten oder der 
Rivalität zwischen unterschiedlichen Stämmen begründet (EASO 9.2016). 

Anmerkung: Ausführliche Informationen zu Paschtunen und dem Paschtunwali können dem 
Dossier der Staatendokumentation (7.2016) entnommen werden. 
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south-asia-11451718 , Zugriff 9.10.2020 
• BI - Brookings Institution, the (29.9.2017): Afghanistan Index, https://www.brookings.edu/wp-conte 
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onlineversion-2016-07.pdf, Zugriff 9.10.2020 
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• USDOS - United States Department of State [USA] (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 
- Afghanistan, https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/afghanistan/, 
Zugriff 9.10.2020 
 

7. Bewegungsfreiheit 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

Das Gesetz garantiert interne Bewegungsfreiheit, Auslandsreisen, Emigration und Rückkehr. Die 
Regierung respektierte diese Rechte im Allgemeinen (USDOS 11.3.2020) [Anm.: siehe dazu auch Artikel 
39 der afghanischen Verfassung (CoA 26.1.2004; vgl. FH 4.2.2019)]. Afghanen dürfen sich formell im 
Land frei bewegen und niederlassen. Als zentrale Hürde für die Bewegungsfreiheit werden 
Sicherheitsbedenken genannt. Besonders betroffen ist das Reisen auf dem Landweg (AA 16.7.2020). 
Dazu beigetragen hat ein Anstieg von illegalen Kontrollpunkten und Überfällen auf Überlandstraßen 
(AA 16.7.2020; vgl. USDOS 11.3.2020, FH 4.2.2019). In bestimmten Gebieten machen Gewalt durch 
Aufständische, Landminen und improvisierte Sprengfallen (IEDs) das Reisen besonders gefährlich, 
speziell in der Nacht (FH 4.2.2019). Auch schränken gesellschaftliche Sitten die Bewegungsfreiheit von 
Frauen ohne männliche Begleitung ein (USDOS 11.3.2020; vgl. STDOK 6.2020). 
 

Es gibt internationale Flughäfen in Kabul, Herat, Kandahar und Mazar-e Sharif, bedeutende Flughäfen, 
für den Inlandsverkehr außerdem in Ghazni, Nangarhar, Khost, Kunduz und Helmand sowie eine 
Vielzahl an regionalen und lokalen Flugplätzen. Es gibt keinen öffentlichen Schienenpersonenverkehr 
(AA 2.9.2019). 
Die Ausweichmöglichkeiten für diskriminierte, bedrohte oder verfolgte Personen hängen maßgeblich 
vom Grad ihrer sozialen Verwurzelung, ihrer Ethnie und ihrer finanziellen Lage ab. Die sozialen 
Netzwerke vor Ort und deren Auffangmöglichkeiten spielen eine zentrale Rolle für den Aufbau einer 
Existenz und die Sicherheit am neuen Aufenthaltsort. Für eine Unterstützung seitens der Familie 
kommt es auch darauf an, welche politische und religiöse Überzeugung den jeweiligen Heimatort 
dominiert. Für Frauen ist es kaum möglich, ohne familiäre Einbindung in andere Regionen 
auszuweichen. Durch die hohe soziale Kontrolle ist gerade im ländlichen Raum keine, aber auch in den 
Städten kaum Anonymität zu erwarten (AA 16.7.2020). 
Die Stadt Kabul ist in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen und ethnisch gesehen vielfältig. 
Neuankömmlinge aus den Provinzen tendieren dazu, sich in Gegenden niederzulassen, wo sie ein 
gewisses Maß an Unterstützung ihrer Gemeinschaft erwarten können (sofern sie solche Kontakte 
haben) oder sich in jenem Stadtteil niederzulassen, der für sie am praktischsten sie ist, da viele von 
ihnen - zumindest anfangs - regelmäßig zurück in ihre Heimatprovinzen pendeln. Die Auswirkungen 
neuer Bewohner auf die Stadt sind schwer zu evaluieren. Bewohner der zentralen Stadtbereiche 
neigen zu öfteren Wohnortwechseln, um näher bei ihrer Arbeitsstätte zu wohnen oder um 
wirtschaftlichen Möglichkeiten und sicherheitsrelevanten Trends zu folgen. Diese ständigen 
Wohnortwechsel haben einen störenden Effekt auf soziale Netzwerke, was sich oftmals in der 
Beschwerde bemerkbar macht „man kenne seine Nachbarn nicht mehr“ (AAN 19.3.2019). 
Auch in größeren Städten erfolgt in der Regel eine Ansiedlung innerhalb von ethnisch geprägten 
Netzwerken und Wohnbezirken. Die Absorptionsfähigkeit der genutzten Ausweichmöglichkeiten, vor 
allem im Umfeld größerer Städte, ist durch die hohe Zahl der Binnenvertriebenen und der Rückkehrer 
aus dem Iran und Pakistan bereits stark in Anspruch genommen. Dies schlägt sich sowohl in einem 
Anstieg der Lebenshaltungskosten als auch in einem erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt nieder (AA 
16.7.2020). 
Die internationalen Flughäfen in Kabul, Mazar-e Sharif, Kandarhar und Herat werden aktuell 
international wie auch national angeflogen und auch findet Flugverkehr zu nationalen Flughäfen wie 
jenem in Bamyan statt (F 24 18.11.2020; vgl. IOM 18.3.2021). Derzeit verkehren Busse, Sammeltaxis 
und Flugzeuge zwischen den Provinzen und Städten. Die derzeitige Situation führt zu keiner 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit (IOM 18.3.2021). 
Anmerkung: Weitere Informationen zur aktuellen Lage betreffend der COVID-19-Krise im 
Zusammenhang mit Flugverbindungen bzw. Bewegungsfreiheit finden sich in dem Kapitel ’COVID-19’. 
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Quellen: 
• AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (16.7.2020): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der 
Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Juni 2020), 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2035827/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%BCber_die_asyl-
_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%28Stand_Juni_2020%29%2C_
16.07.2020.pdf, Zugriff 27.8.2020 
• AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (2.9.2019): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der 
Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Juli 2019), 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2015806/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_asyl-
_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%28Stand_Juli_2019%29%2C_
02.09.2019.pdf, Zugriff 30.9.2020 
• AAN - Afghanistan Analysts Network (19.3.2019): Kabul Unpacked; A geographical guide to a metropolis in the 
making, https://www.ecoi.net/en/file/local/2006715/Kabul-Police-Districts.pdf, Zugriff 9.10.2020 
• CoA - Constitution of Afghanistan [Afghanistan] (26.1.2004): The Constitution of Afghanistan, 
http://www.afghanembassy.com.pl/afg/images/pliki/TheConstitution.pdf, Zugriff 14.9.2020 
• F 24 (19.3.2021): Live Flight Tracker, https://www.flightradar24.com/38.14;61.2/4, Zugriff 19.3.2021 
• FH - Freedom House (4.2.2019): Freedom in the World 2019 - Afghanistan, https://www.ecoi.net/d 
e/dokument/2004321.html, Zugriff 30.9.2020 
• IOM - International Organization for Migration (18.3.2021): Information on the socio-economic situation in 
light of COVID-19 in Afghanistan - Update, https://www.ecoi.net/de/dokument/2047399.html, Zugriff 18.3.2021 
• STDOK - Staatendokumentation des BFA [Latek, Dina] (6.2020): Analyse der Staatendokumentation zu 
Afghanistan: Gesellschaftliche Einstellung zu Frauen in Afghanistan, 
https://www.ecoi.net/en/document/2032387.html, Zugriff 30.9.2020 
• USDOS - United States Department of State [USA] (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 
- Afghanistan, https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/afghanistan/, 
Zugriff 30.9.2020 
 

 
8. Meldewesen 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

Afghanistan hat kein zentrales Bevölkerungsregister, ebenso wenig ’gelbe Seiten’ oder Datenbanken 
mit Telefonnummerneinträgen (EASO 2.2018; vgl. STDOK 13.6.2019). Auch muss sich ein 
Neuankömmling bei Ankunft nicht in dem neuen Ort registrieren. Die Gemeinschafts- bzw. 
Bezirksältesten führen kein Personenstandsregister, die Regierung registriert jedoch Rückkehrer 
(STDOK 13.6.2019). Durch die hohe soziale Kontrolle ist gerade im ländlichen Raum keine, aber auch 
in den Städten kaum Anonymität zu erwarten (AA 16.7.2020). 
Da es in der Vergangenheit zu Fällen kam, bei denen Wohnungen zur Vorbereitung von terroristischen 
oder kriminellen Taten verwendet wurden, müssen nun insbesondere in Kabul, aber auch in Mazar-e 
Sharif unter Umständen beispielsweise im Stadtzentrum gewisse Melde- und Ausweisvorgaben beim 
Mieten einer Wohnung oder eines Hauses erfüllt werden (STDOK 21.7.2020). Es ist gesetzlich 
vorgeschrieben, dass sich Mieter wie auch Vermieter beim Abschluss einer Mietvereinbarung mit 
einem Identitätsnachweis ausweisen, was jedoch nicht immer eingehalten wird. In Gebieten ohne 
hohes Sicherheitsrisiko ist es oftmals möglich, ohne einen Identitätsnachweis oder eine Registrierung 
bei der Polizei eine Wohnung zu mieten. Dies hängt allerdings auch vom Vertrauen des Vermieters in 
den potenziellen Mieter ab (STDOK 21.7.2020; vgl. RA KBL 5.4.2020). 
 

Quellen: 
• AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (16.7.2020): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der 
Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Juni 2020), 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2035827/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%BCber_die_asyl-
_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%28Stand_Juni_2020%29%2C_
16.07.2020.pdf, Zugriff 27.8.2020 
• EASO - European Asylum Support Office (2.2018): Afghanistan Networks, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1433356/1226_1527147803_afghanistan-networks.pdf, Zugriff 30.9.2020 
• RA KBL- Lokaler Rechtsanwalt in Kabul (5.4.2020): Antwortschreiben per E-Mail 
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• STDOK - Staatendokumentation des BFA [Heugl, Katharina - Österreich] (21.7.2020): Informationen zu 
sozioökonomischen und sicherheitsrelevanten Faktoren in der Provinz Balkh auf Basis von Interviews im 
Rahmen der FFM Mazar-e Sharif 2019, https://www.ecoi.net/en/document/2034796.html, Zugriff 2.10.2020 
• STDOK - Staatendokumentation des BFA [Durante, Xenia - Österreich] (13.6.2019): Analyse der 
Staatendokumentation: Afghanistan - Informationen zu sozioökonomischen Faktoren in der Provinz Herat auf 
Basis von Interviews im Zeitraum November 2018 bis Jänner 2019, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2010507/AFGH_ANALYSE_Herat_2019_06_13.pdf, Zugriff 5.10.2020 

 
9. IDPs und Flüchtlinge 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

UNOCHA verifizierte im Jahr 2020 332.902 Menschen als Binnenvertriebene aufgrund des Konflikts 
und Naturkatastrophen (UNOCHA 27.12.2021; vgl. NRC 11.2020, AI 30.3.2021) und bis März 2021 
wurden von UNOCHA 50.360 Binnenvertriebene im laufenden Jahr 2021 verifiziert (UNOCHA 14.3021). 
Nach Berichten des Ministeriums für Flüchtlinge und Repatriierung wurden im Jahr 2020 74.087 
Familien aufgrund von Krieg und Unsicherheit vertrieben (AIHRC 28.1.2021), zusätzlich zu den 4,1 
Millionen Menschen, die seit 2012 vertrieben wurden und von denen viele keine Anzeichen dafür 
zeigen, dass sie zurückkehren wollen. Vor diesem Hintergrund kehren jedes Jahr Hunderttausende von 
Afghanen spontan zurück oder werden zur Rückkehr gezwungen. Rückkehrer werden oft de facto zu 
Binnenvertriebenen, da Konflikte und verlorene Gemeinschaftsnetzwerke sie daran hindern, an ihren 
Herkunftsort zurückzukehren (NRC 11.2020). Die genaue Zahl der Binnenvertriebenen lässt sich jedoch 
nicht bestimmen, zumal viele in abgelegenen Regionen oder städtischen Slums Zuflucht suchen oder 
in Gebieten leben, die von aufständischen Gruppen kontrolliert werden und daher nicht erfasst 
werden können (STDOK 10.2020). 
Die meisten IDPs stammen aus unsicheren ländlichen Ortschaften und kleinen Städten und suchen 
nach relativ besseren Sicherheitsbedingungen sowie Regierungsdienstleistungen in größeren 
Gemeinden und Städten innerhalb derselben Provinz. In allen 34 Provinzen werden IDPs 
aufgenommen (USDOS 11.3.2020). 
Durch die Dürre wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2018 mehr als 260.000 Menschen aus den 
Provinzen Badghis, Daikundi, Herat und Ghor zu IDPs (UNOCHA 20.10.2018), zahlreiche Menschen 
verließen auch ihre Heimatprovinzen Jawzjan und Farah (STDOK 13.6.2019). Die meisten von ihnen 
kamen in Lager in den Städten Herat oder Qala-e-Naw (Badghis) (UNOCHA 22.7.2019; vgl. IFRC 
9.7.2019). Im Jahr 2018 sind im Westen Afghanistans aufgrund der Dürre ca. 19 Siedlungen für 
Binnenvertriebene entstanden, der Großteil davon ca. 20-25 km von Herat- Stadt entfernt. Vertriebene 
Personen siedelten sich hauptsächlich in Stadtrandgebieten an, um sich in der Stadt Zugang zu 
Dienstleistungen (die in den Siedlungen, welche grundsätzlich auf freiem Feld entstanden, nicht 
vorhanden sind) und dem Arbeitsmarkt zu verschaffen (STDOK 13.6.2019). 
Die Mehrheit der Binnenflüchtlinge lebt, ähnlich wie Rückkehrer aus Pakistan und dem Iran, in 
Flüchtlingslagern, angemieteten Unterkünften oder bei Gastfamilien. Die Bedingungen sind prekär. 
Der Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und wirtschaftlicher Teilhabe ist stark eingeschränkt. 
Der hohe Konkurrenzdruck führt oft zu Konflikten. 75% der Binnenflüchtlinge sind auf humanitäre Hilfe 
angewiesen (AA 16.7.2020). 
Der begrenzte Zugang zu humanitären Hilfeleistungen führt zu Verzögerungen bei der Identifizierung, 
Einschätzung und zeitnahen Unterstützung von Binnenvertriebenen. Diesen fehlt weiterhin Zugang zu 
grundlegendem Schutz, einschließlich der persönlichen und physischen Sicherheit sowie Unterkunft 
(USDOS 11.3.2020). 
IDPs sind in den Möglichkeiten eingeschränkt, ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Oft kommt es 
nach der ersten Binnenvertreibung zu einer weiteren Binnenwanderung. Vor allem binnenvertriebene 
Familien mit einem weiblichen Haushaltsvorstand haben oft Schwierigkeiten, grundlegende 
Dienstleistungen zu erhalten, weil sie keine Identitätsdokumente besitzen (USDOS 11.3.2020). Das 
Einkommen von Binnenvertriebenen und Rückkehrern ist nach wie vor gering, da die Mehrheit der 
Menschen innerhalb dieser Gemeinschaften von Tagelöhnern und/oder Überweisungen von 
Verwandten im Ausland abhängig ist, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten (Halle 12.2020). 
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Die vier Millionen Binnenvertriebenen in Afghanistan leben unter Bedingungen, die sich perfekt für die 
schnelle Übertragung eines Virus wie COVID-19 eignen. Die Lager sind beengt, unhygienisch und es 
fehlt selbst an den grundlegendsten medizinischen Einrichtungen. Sie leben in Hütten aus Lehm, 
Pfählen und Plastikplanen, in denen bis zu zehn Personen in nur einem oder zwei Räumen 
untergebracht sind, und sind nicht in der Lage, soziale Distanzierung und Quarantäne zu praktizieren 
(AI 30.3.2021). Der Zugang zur Gesundheitsversorgung war für Binnenvertriebene und Rückkehrer 
bereits vor der COVID-19-Pandemie eingeschränkt. Seit Beginn der Pandemie hat sich der Zugang 
weiter verschlechtert, da einige medizinische Zentren in COVID-19-Behandlungszentren umgewandelt 
wurden und die Finanzierung der humanitären Hilfe zurückging. Es gibt eine von Ärzte ohne Grenzen 
betriebene mobile Klinik in Herat, die bei der Behandlung einiger chronischer Krankheiten hilft (Halle 
12.2020). Das Ministerium für Flüchtlinge und Repatriierung (MoRR) hat einige Aufklärungskampagnen 
zum Thema Gesundheit durchgeführt und Seife verteilt, aber laut Amnesty International scheinen 
diese Kampagnen die Binnenvertriebenen, die in den Siedlungen in den Provinzen leben, nicht erreicht 
zu haben (AI 30.3.2021). 
Die afghanische Regierung kooperiert mit UNHCR, IOM und anderen humanitären Organisationen, 
um IDPs, Flüchtlingen, Rückkehrern und anderen betroffenen Personen Schutz und Unterstützung zu 
bieten. Die Unterstützungsfähigkeit der afghanischen Regierung bezüglich vulnerabler Personen - 
inklusive Rückkehrern aus Pakistan und Iran - ist beschränkt und auf die Hilfe durch die internationale 
Gemeinschaft angewiesen (USDOS 11.3.2020). 
 
Der Afghanistan Humanitarian Response Plan, der bis 2021 eine deutliche Verbesserung der 
Lebensbedingungen für die Afghanen vorsah, ist nach wie vor stark unterfinanziert, da mit Stand 
24.7.2020 nur 23 Prozent des Bedarfs finanziert wurden. Diese Unterfinanzierung spiegelt sich in der 
Nationalen Politik für Binnenvertriebene wider, die dringend die versprochenen Mittel in der Höhe von 
396 Millionen US-Dollar benötigt, um auf die Situation der Binnenvertriebenen und der aus Pakistan 
und dem Iran zurückkehrenden Arbeitsmigranten zu reagieren (AI 30.3.2021). 
 
Anmerkung: Weiterführende Informationen zu Dürre und Überschwemmungen können dem 
Kapitel Grundversorgung entnommen werden. 
 
Flüchtlinge in Afghanistan 

Die afghanische Regierung hat noch keinen Entwurf für ein nationales Flüchtlings- oder Asylgesetz 
verabschiedet. Die Regierung arbeitet mit UNHCR, der Internationalen Organisation für Migration 
(IOM) und anderen humanitären Organisationen zusammen, um Binnenvertriebenen, Flüchtlingen, 
rückkehrenden Flüchtlingen und anderen Betroffenen Schutz und Hilfe zu gewähren. Auch registriert 
und koordiniert UNHCR den Schutz von ca. 500 Flüchtlingen in Städten. Afghanistan beherbergt etwa 
76.000 pakistanische Flüchtlinge, die 2014 aus Pakistan geflohen sind; UNHCR registrierte etwa 
41.000 Flüchtlinge in der Provinz Khost und verifizierte mehr als 35.000 Flüchtlinge in der Provinz 
Paktika (USDOS 11.3.2020; vgl. UNHCR 25.2.2019, UNOCHA 1.2021). 
 

Quellen: 
• AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (16.7.2020): Bericht über die asyl- und abschieberelevante 
Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Juni 2020), 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2035827/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%BCber_die_asyl-
_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%28Stand_Juni_2020%29%2C_
16.07.2020.pdf, Zugriff 27.8.2020 
• AIHRC - Afghanistan Independent Human Rights Commission (28.1.2021): Summary of report on civilian 
casualties of armed conflict in 2020, https://www.ecoi.net/en/document/2045010.html, Zugriff 12.2.2021 
• AI - Amnesty International (30.3.2021): Afghanistan: Country’s four million internally displaced need urgent 
support amid pandemic, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/afghanistan-countrys-fourmillion-
internally-displaced-need-urgent-support-amid 
pandemic/#:~:text=The%20Afghan%20government%20and%20the;a%20new%20briefing%20published%20tod
ay. , Zugriff 31.3.2021 
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• EASO - European Asylum Support Office (4.2019): Country of Origin Information Report Afghanistan: 
Key socio-economic indicators - Focus on Kabul City, Mazar-e Sharif and Herat City, 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-COI-Afghanistan-KSEI-April-2019.pdf 
, Zugriff 30.9.2020 
• FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations (23.11.2018): Afghanistan Drought Response, 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/CA2268EN.pdf, Zugriff 30.9.2020 
• FEWS NET - Famine Early Warning Network (4.2019): Afghanistan Food Security Outlook Update, 
http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/AFGHANISTAN_Food_Security_Outlook_Update_April%
202019_Final_0.pdf, Zugriff 30.9.2020 
• Hall, Samuel (12.2020): COVID-19, Displacement & Older People in Afghanistan, 
https://static1.squarespace.com/static/5cfe2c8927234e0001688343/t/5ffeb27c3028704f5e2a2253/16105273
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• NRC - Norwegian Refugee Council (11.2020): NRC’s operations in Afghanistan, 
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Practices 2019 - Afghanistan, https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-righ 
ts-practices/afghanistan/, Zugriff 30.9.2020 
• WHO - World Health Organization (3.2019): Situation report March 2019, https://reliefweb.int/site 
s/reliefweb.int/files/resources/COPub_AFG_Situation_rep_Mar_2019_EN.pdf, Zugriff 30.9.2020 
 
 

 
 
 



- 82 - 

10. Grundversorgung und Wirtschaft 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

Trotz Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, erheblicher Anstrengungen der afghanischen 
Regierung und kontinuierlicher Fortschritte belegte Afghanistan 2020 lediglich Platz 169 von 189 des 
Human Development Index (UNDP o.D). Die afghanische Wirtschaft ist stark von internationalen 
Hilfsgeldern abhängig. Das Budget zur Entwicklungshilfe und Teile des operativen Budgets stammen 
aus internationalen Hilfsgeldern (AF 2018; vgl. WB 7.2019). Jedoch konnte die afghanische Regierung 
seit der Fiskalkrise des Jahres 2014 ihre Einnahmen deutlich steigern (USIP 15.8.2019; vgl. WB 7.2019). 
 
Die afghanische Wirtschaft stützt sich hauptsächlich auf den informellen Sektor (einschließlich illegaler 
Aktivitäten), der 80 bis 90 % der gesamten Wirtschaftstätigkeit ausmacht und weitgehend das 
tatsächliche Einkommen der afghanischen Haushalte bestimmt (ILO 5.2012; vgl. ACCORD 7.12.2018). 
Lebensgrundlage für rund 80% der Bevölkerung ist die Landwirtschaft (FAO 23.11.2018; vgl. 
Haider/Kumar 2018), wobei der landwirtschaftliche Sektor gemäß Prognosen der Weltbank im Jahr  
2019 einen Anteil von 18,7% am Bruttoinlandsprodukt (BIP) hatte (Industrie: 24,1%, tertiärer Sektor: 
53,1%; WB 7.2019). 45% aller Beschäftigen arbeiten im Agrarsektor, 20% sind im 
Dienstleistungsbereich tätig (STDOK 10.2020; vgl. CSO 2018). 
Afghanistan erlebte von 2007 bis 2012 ein beispielloses Wirtschaftswachstum. Während die Gewinne 
dieses Wachstums stark konzentriert waren, kam es in diesem Zeitraum zu Fortschritten in den 
Bereichen Gesundheit und Bildung. Seit 2014 verzeichnet die afghanische Wirtschaft ein langsames 
Wachstum (im Zeitraum 2014-2017 durchschnittlich 2,3%, 2003-2013: 9%) was mit dem Rückzug der 
internationalen Sicherheitskräfte, der damit einhergehenden Kürzung der internationalen Zuschüsse 
und einer sich verschlechternden Sicherheitslage in Verbindung gebracht wird (WB 8.2018; vgl. STDOK 
10.2020). Im Jahr 2018 betrug die Wachstumsrate 1,8%. Das langsame Wachstum wird auf zwei 
Faktoren zurückgeführt: einerseits hatte die schwere Dürre im Jahr 2018 negative Auswirkungen auf 
die Landwirtschaft, andererseits verringerte sich das Vertrauen der Unternehmer und Investoren. Das 
Wirtschaftswachstum konnte sich zuletzt aufgrund der besseren Witterungsbedingungen für die 
Landwirtschaft erholen und lag 2019 laut Weltbank-Schätzungen bei 2,9%. Für 2020 geht die Weltbank 
COVID-19-bedingt von einer Rezession (bis zu -8% BIP) aus (AA 16.7.2020; vgl. WB 4.2020). Eine Reihe 
von U.S.- Wirtschafts- und Sozialentwicklungsprogrammen haben ihre Ziele für das Jahr 2020, 
aufgrund COVID-19-bedingter Einschränkungen nicht erreicht (SIGAR 30.1.2021). 
 

Dürre und Überschwemmungen 
 

Während der Wintersaat von Dezember 2017 bis Februar 2018 gab es in Afghanistan eine ausgedehnte 
Zeit der Trockenheit. Diese hatte primär Auswirkungen auf den Agrarsektor mit Verlusten bei 
Viehbeständen (STDOK 10.2020; vgl. STDOK 21.7.2020, STDOK 13.6.2019, ACCORD 26.5.2020) und 
verschlechterte die Situation für die von Lebensmittelunsicherheit geprägte Bevölkerung weiter. Auch 
folgten schwerwiegende Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Existenzgrundlagen, was wiederum zu 
Binnenflucht führte und es den Binnenvertriebenen mittelfristig erschwert, sich wirtschaftlich zu 
erholen sowie die Grundbedürfnisse selbständig zu decken (FAO 23.11.2018; vgl. AJ 12.8.2018). 
Im März 2019 fanden in Afghanistan Überschwemmungen statt, welche Schätzungen zufolge 
Auswirkungen auf mehr als 120.000 Personen in 14 Provinzen hatten. Sturzfluten Ende März 2019 
hatten insbesondere für die Bevölkerung in den Provinzen Balkh und Herat schlimme Auswirkungen 
(WHO 3.2019; vgl. STDOK 21.7.2020). Unter anderem waren von den Überschwemmungen auch 
Menschen betroffen, die zuvor von der Dürre vertrieben worden waren (GN 6.3.2019). 
Günstige Wetterbedingungen während der Aussaat 2020 lassen eine weitere Erholung der 
Weizenproduktion von der Dürre 2018 erwarten. COVID-19-bedingte Sperrmaßnahmen hatten bisher 
nur begrenzte Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion, da sie in ländlichen Gebieten 
nicht durchgesetzt werden konnten (IOM 23.9.2020). 
 
Anmerkung: Weitere Informationen zu den Auswirkungen der COVID-19-Krise finden Sie im 
Kapitel „COVID-19“ 
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11. Armut und Lebensmittelunsicherheit 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

Afghanistan ist nach wie vor eines der ärmsten Länder der Welt (AA 16.7.2020; AF 2018). Die 
Grundversorgung ist für große Teile der Bevölkerung eine tägliche Herausforderung, dies gilt in 
besonderem Maße für Rückkehrer. Diese bereits prekäre Lage hat sich seit März 2020 durch die COVID-
19-Pandemie stetig weiter verschärft. Es wird erwartet, dass 2021 bis zu 18,4 Millionen Menschen 
(2020: 14 Mio Menschen) auf humanitäre Hilfe angewiesen sein werden (UNGASC 9.12.2020). Laut 
einer IPC-Analyse [Anm.: Integrated Food Security Phase Classification] vom April wurde geschätzt, 
dass die Zahl der Menschen, die in Afghanistan unter akuter Ernährungsunsicherheit der Stufe 4 des 
[Anm.: fünfteiligen] Emergency-IPC-Index leiden, im Zeitraum August 2020 - März 2021 3,6 Millionen 
betragen würde (IPC 10.2020). 
In humanitären Geberkreisen wird von einer Armutsrate von 80% in Afghanistan ausgegangen. Auch 
die Weltbank prognostiziert einen weiteren Anstieg, da das Wirtschaftswachstum durch die hohen 
Geburtenraten absorbiert wird. Zusätzlich belastet die COVID-19-Krise mit einhergehender 
wirtschaftlicher Rezession die privaten Haushalte stark. Das Gefälle zwischen urbanen Zentren und 
ländlichen Gebieten bleibt eklatant. Außerhalb der Hauptstadt Kabul und der Provinzhauptstädte gibt 
es vielerorts nur unzureichende Infrastruktur für Energie, Trinkwasser und Transport (AA 16.7.2020). 
Während in ländlichen Gebieten bis zu 60% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben (STDOK 
10.2020; vgl. CSO 2018), sind es in urbanen Gebieten rund 41,6% (NSIA 2019). 
 

Lebensmittelunsicherheit 
 

Die akute Ernährungsunsicherheit in ganz Afghanistan verschlechtert sich weiter und wird 
voraussichtlich einen ähnlichen Schweregrad erreichen, wie er während der Dürre 2018/2019 
beobachtet wurde, wobei der Hauptgrund für die Verschlechterung der Ernährungssicherheit 
die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind (USAID 12.1.2021). 
Nach Angaben der Vereinten Nationen lag die Zahl der Menschen, die von akuter 
Ernährungsunsicherheit betroffen sind, im Zeitraum von August bis Oktober 2020 bei etwa 36% der 
untersuchten Bevölkerung, und die Zahl für den Zeitraum von November 2020 bis März 2021 wurde 
ein Anstieg auf 42% - zwischen 11,15 (ICP) und 13,9 (USAID) Millionen Menschen - prognostiziert 
(USAID 12.1.2021; vgl. ICP 10.2020). Die COVID-19-Krise führte zu einem deutlichen Anstieg der akuten 
Ernährungsunsicherheit (USAID 12.1.2021; vgl. ICP 10.2020) und einem deutlichen Anstieg der 
Lebensmittelpreise (ICP 10.2020; vgl. IOM 18.3.2021). Die Preise scheinen seit April 2020, nach 
Verteilung von Weizen aus strategischen Getreidereserven, Durchsetzung von Anti-
Preismanipulations-Regelungen und der Wiederöffnung der Grenzen für Lebensmittelimporte, wieder 
gesunken zu sein (IOM 18.3.2021). Nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft, Bewässerung 
und Viehzucht lagen die Lebensmittelpreise auf den wichtigsten Märkten im Dezember 2020 weiterhin 
über dem Durchschnitt, was hauptsächlich auf höhere Preise für importierte Lebensmittel auf den 
Quellmärkten zurückzuführen ist, insbesondere für Weizen in Kasachstan. Auf nationaler Ebene waren 
die Preise für Weizenmehl in Afghanistan von November bis Dezember 2020 stabil, allerdings auf 
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einem Niveau, das 11% über dem des letzten Jahres und 27% über dem Dreijahresdurchschnitt lag 
(FEWS NET 1.2021; vgl. IOM 18.3.2021). 
Die afghanischen Grenzen sind alle offen, was den normalen Handel mit Lebensmitteln erleichtert. 
Insgesamt werden in den kommenden Monaten zwar keine signifikanten zusätzlichen negativen 
Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit erwartet, aber die anhaltenden Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie sind in Afghanistan immer noch sichtbar. Insbesondere wird erwartet, dass die 
unterdurchschnittliche Anzahl von Wanderarbeitern im Iran zu unterdurchschnittlichen 
Überweisungen für ländliche und städtische Haushalte beitragen wird (FEWS NET 1.2021; vgl. IOM 
18.3.2021). 
Auf der folgenden Karte findet sich die Prognose für die Lebensmittelsicherheit Afghanistans für den 
Zeitraum Februar bis Mai 2021. Dieser Karte zufolge befindet sich die Stadt Herat auf Stufe 3 („Crisis“) 
des von FEWS NET verwendeten fünfstufigen Klassifizierungssystems. Mazar-e Sharif befindet sich laut 
derselben Prognose im selben Zeitraum auf Stufe 2 („Stressed“) (ACCORD 27.1.2021; vgl. FEWS NET 
1.2021). 
 

Quelle: FEWS NET 1.2021 

 
In städtischen Gebieten werden die geringere Verfügbarkeit von Einkommensmöglichkeiten während 
des Winters, unterdurchschnittliche Rücküberweisungen und überdurchschnittliche 
Nahrungsmittelpreise wahrscheinlich den Zugang zu Nahrung und Einkommen für viele arme 
Haushalte einschränken, wobei während des gesamten Zeitraums bis Mai 2021 ohne Hilfe eine 
Bewertung mit IPC Stufe 3 („Crisis“) erwartet wird. Wenn die Umsetzung des COVID-19- 
Hilfsprogramms voranschreitet, werden sich die Haushalte, welche humanitäre Hilfe erhalten, 
wahrscheinlich auf IPC Stufe 2 („Stressed“) verbessern, bis sie die Hilfe ausschöpfen. Nach den 
vorliegenden Informationen (Stand 29.1.2021) haben insgesamt 3.020 städtische Haushalte (ca. 
21.000 Personen, was weniger als 1% der Bevölkerung entspricht) in 13 Provinzhauptstädten diese 
Unterstützung erhalten (FEWS NET 1.2021). 
Die meisten ländlichen Gebiete haben IPC Stufe 2 („Stressed“) und es wurde erwartet, dass dies 
während des gesamten Zeitraums bis Mai 2021 bestehen bleibt. In Gebieten, in denen die Ernte 
geringer ausgefallen ist und in Gebieten, die am stärksten von Konflikten betroffen sind, ist jedoch für 
den Rest der ertragsarmen Saison ein Abrutschen auf IPC Stufe 3 („Crisis“) wahrscheinlich. Im ganzen 
Land wird erwartet, dass eine zunehmende Anzahl von armen Haushalten - insbesondere solche mit 
unterdurchschnittlichen Vorräten oder solche, die nur geringe Geldsendungen erhalten - mit IPC Stufe 
3 („Crisis“) zu bewerten wären, wenn die Vorräte aufgebraucht sind (FEWS NET 1.2021). 
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12. Wohnungsmarkt und Lebenserhaltungskosten 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

Die Miete für eine Wohnung im Stadtzentrum von Kabul liegt durchschnittlich zwischen 200 USD und 
350 USD im Monat. Für einen angemessenen Lebensstandard muss zudem mit durchschnittlichen 
Lebenshaltungskosten von bis zu 350 USD pro Monat (Stand 2020) gerechnet werden (IOM 2020). 
Auch in Mazar-e Sharif stehen zahlreiche Wohnungen zur Miete zur Verfügung. Dies gilt auch für 
Rückkehrer. Die Höhe des Mietpreises für eine drei-Zimmer-Wohnung in Mazar-e Sharif schwankt 
unter anderem je nach Lage zwischen 100 USD und 300 USD monatlich (STDOK 21.7.2020). Einer 
anderen Quelle zufolge liegen die Kosten für eine einfache Wohnung in Afghanistan ohne Heizung oder 
Komfort, aber mit Zugang zu fließenden Wasser, sporadisch verfügbarer Elektrizität, einer einfachen 
Toilette und einer Möglichkeit zum Kochen zwischen 80 USD und 100 USD im Monat (Schwörer 
30.11.2020). Es existieren auch andere Unterbringungsmöglichkeiten wie Hotels und Teehäuser, die 
etwa von Tagelöhnern zur Übernachtung genutzt werden (STDOK 21.7.2020). Auch eine Person, 
welche in Afghanistan über keine Familie oder Netzwerk verfügt, sollte in der Lage sein, dort 
Wohnraum zu finden – vorausgesetzt die Person verfügt über die notwendigen finanziellen Mittel 
(Schwörer 30.11.2020; vgl. STDOK 21.7.2020). Private Immobilienunternehmen in den Städten 
informieren über Mietpreise für Häuser und Wohnungen (IOM 2020). 
Wohnungszuschüsse für sozial Benachteiligte oder Mittellose existieren in Afghanistan nicht (IOM 
2020). Allgemein lässt sich sagen, dass die COVID-19-Pandemie keine besonderen Auswirkungen auf 
die Miet- und Kaufpreise in Kabul hatte. Die Mieten sind nicht gestiegen und aufgrund der 
momentanen wirtschaftlichen Unsicherheit sind die Kaufpreise von Häusern eher gesunken (Schwörer 
30.11.2020). 
Betriebs- und Nebenkosten wie Wasser und Strom kosten in der Regel nicht mehr als 40 USD pro 
Monat. Abhängig vom Verbrauch können die Kosten allerdings höher liegen. Die Kosten in der 
Innenstadt Kabuls sind höher. In ländlichen Gebieten kann man mit mind. 50 % weniger Kosten für die 
Miete und den Lebensunterhalt rechnen (IOM 2020). 
 
Rückkehrende können bis zu zwei Wochen im IOM Empfangszentrum Spinzar Hotel unterkommen. Die 
Kosten dafür betragen 1.425 AFN pro Nacht (IOM 2020). Viele Rückkehrer wohnen nach ihrer Ankunft 
übergangsweise in Teehäusern. Diese waren während des Lockdowns in Afghanistan im März 2020 
vorübergehend geschlossen, sind jedoch aktuell wieder geöffnet (Schwörer 30.11.2020). 
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13. Arbeitsmarkt 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

Die Schaffung von Arbeitsplätzen bleibt eine zentrale Herausforderung für Afghanistan (AA 16.7.2020; 
vgl. STDOK 10.2020). Der Arbeitsmarkt ist durch eine niedrige Erwerbsquote, hohe Arbeitslosigkeit 
sowie Unterbeschäftigung und prekäre Arbeitsverhältnisse charakterisiert (STDOK 10.2020; vgl. 
Ahmend 2018; CSO 2018). 80% der afghanischen Arbeitskräfte befinden sich in „prekären 
Beschäftigungsverhältnissen“, mit hoher Arbeitsplatzunsicherheit und schlechten Arbeitsbedingungen 
(AAN 3.12.2020; vgl.: CSO 2018). Schätzungsweise 16% der prekär Beschäftigten sind Tagelöhner, von 
denen sich eine unbestimmte Zahl an belebten Straßenkreuzungen der Stadt versammelt und nach 
Arbeit sucht, die, wenn sie gefunden wird, ihren Familien nur ein Leben von der Hand in den Mund 
ermöglicht (AAN 3.12.2020). Nach Angaben der Weltbank ist die Arbeitslosenquote innerhalb der 
erwerbsfähigen Bevölkerung in den letzten Jahren zwar gesunken, bleibt aber auf hohem Niveau und 
dürfte wegen der COVID-19-Pandemie wieder steigen (AA 16.7.2020; cf. IOM 18.3.2021) ebenso wie 
die Anzahl der prekär beschäftigten (AAN 3.12.2020), auch wenn es keine offiziellen 
Regierungsstatistiken über die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt gibt (IOM 
23.9.2020). Schätzungen zufolge sind rund 67% der Bevölkerung unter 25 Jahren alt (NSIA 1.6.2020; 
vgl STDOK 10.2020). Am Arbeitsmarkt müssten jährlich geschätzte 400.000 neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden, um Neuankömmlinge in den Arbeitsmarkt integrieren zu können (STDOK 4.2018). 
Somit treten jedes Jahr sehr viele junge Afghanen in den Arbeitsmarkt ein, während die 
Beschäftigungsmöglichkeiten aufgrund unzureichender Entwicklungsressourcen und mangelnder 
Sicherheit nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten können (WB 8.2018; vgl. STDOK 
10.2020, CSO 2018). In Anbetracht von fehlendem Wirtschaftswachstum und eingeschränktem Budget 
für öffentliche Ausgaben stellt dies eine gewaltige Herausforderung dar. 
Letzten Schätzungen zufolge sind 1,9 Millionen Afghan/innen arbeitslos - Frauen und Jugendliche 
haben am meisten mit dieser Jobkrise zu kämpfen. Jugendarbeitslosigkeit ist ein komplexes Phänomen 
mit starken Unterschieden im städtischen und ländlichen Bereich (STDOK 4.2018; vgl. CSO 2018). 
Der afghanische Arbeitsmarkt ist durch eine starke Dominanz des Agrarsektors, eine 
Unterrepräsentation von Frauen und relativ wenigen Möglichkeiten für junge Menschen 
gekennzeichnet. Es gibt einen großen Anteil an Selbstständigen und mithelfenden 
Familienangehörigen, was auf das hohe Maß an Informalität des Arbeitsmarktes hinweist, welches mit 
der Bedeutung des Agrarsektors in der Wirtschaft einhergeht (CSO 8.6.2017). Im Rahmen einer 
Befragung an 15.012 Personen gaben rund 36% der befragten Erwerbstätigen an, in der Landwirtschaft 
tätig zu sein (AF 2018). 
Bei der Arbeitssuche spielen persönliche Kontakte eine wichtige Rolle. Ohne Netzwerke ist die 
Arbeitssuche schwierig (STDOK 21.7.2020; vgl. STDOK 13.6.2019, STDOK 4.2018). Bei Ausschreibung 
einer Stelle in einem Unternehmen gibt es in der Regel eine sehr hohe Anzahl an Bewerbungen und 
durch persönliche Kontakte und Empfehlungen wird mitunter Einfluss und Druck auf den Arbeitgeber 
ausgeübt (STDOK 13.6.2019). Eine im Jahr 2012 von der ILO durchgeführte Studie über die 
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Beschäftigungsverhältnisse in Afghanistan bestätigt, dass Arbeitgeber persönliche Beziehungen und 
Netzwerke höher bewerten als formelle Qualifikationen. Analysen der norwegischen COI-Einheit 
Landinfo zufolge gibt es keine Hinweise, dass sich die Situation seit 2012 geändert hätte (STDOK 
4.2018). 
In Afghanistan existiert keine finanzielle oder sonstige Unterstützung bei Arbeitslosigkeit (CSO 2018; 
vgl. IOM 18.3.2021). Lediglich beratende Unterstützung wird vom Ministerium für Arbeit und Soziale 
Belange (MoLSAMD) und der NGO ACBAR angeboten. Auch Rückkehrende haben dazu Zugang - als 
Voraussetzung gilt hierfür die afghanische Staatsbürgerschaft. Für das Anmeldeverfahren sind das 
Ministerium für Arbeit und Soziale Belange und die NGO ACBAR zuständig; Rückkehrende sollten ihren 
Lebenslauf an eine der Organisationen weiterleiten, woraufhin sie informiert werden, inwiefern 
Arbeitsmöglichkeiten zum Bewerbungszeitpunkt zur Verfügung stehen. Unter Leitung des 
Bildungsministeriums bieten staatliche Schulen und private Berufsschulen Ausbildungen an (STDOK 
4.2018). 
Laut dem Afghanistan National Peace and Development Framework (ANPDF) hat die Regierung 
geplant, sich auf mehrere Sektoren zu konzentrieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Insbesondere 
konzentriert sie sich auf umfassende Programme zur Entwicklung der Landwirtschaft und des 
Privatsektors. Laut ANPDF steigt und fällt das afghanische BIP mit der Leistung der Landwirtschaft, die 
für mindestens 40% der Bevölkerung Arbeitsplätze schafft und einen bedeutenden Anteil der aktuellen 
Exporte ausmacht (IOM 18.3.2021; vgl. GoIRA 2021). 
Neben einer mangelnden Arbeitsplatzqualität ist auch die große Anzahl an Personen im wirtschaftlich 
abhängigen Alter (insbes. Kinder) ein wesentlicher Armutsfaktor (CSO 2018; vgl. Haider/ Kumar 2018): 
Die Notwendigkeit, das Einkommen von Erwerbstätigen mit einer großen Anzahl von 
Haushaltsmitgliedern zu teilen, führt oft dazu, dass die Armutsgrenze unterschritten wird, selbst wenn 
Arbeitsplätze eine angemessene Bezahlung bieten würden. Ebenso korreliert ein Mangel an Bildung 
mit Armut, wobei ein niedriges Bildungsniveau und Analphabetismus immer noch weit verbreitet sind 
(CSO 2018). 
Während Frauen am afghanischen Arbeitsmarkt eine nur untergeordnete Rolle spielen, stellen sie 
jedoch im Agrasektor 33% und im Textilbereich 65% der Arbeitskräfte (STDOK 10.2020; vgl. CSO 2018). 
Ungelernte Arbeiter erwirtschaften ihr Einkommen als Tagelöhner, Straßenverkäufer oder durch das 
Betreiben kleiner Geschäfte. Der Durchschnittslohn für einen ungelernten Arbeiter ist unterschiedlich, 
für einen Tagelöhner beträgt er etwa 5 USD pro Tag (IOM 18.3.2021). Während der COVID-19-
Pandemie ist die Situation für Tagelöhner sehr schwierig, da viele Wirtschaftszweige durch die Sperr- 
und Restriktionsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 negativ beeinflusst wurden. Kleine und 
große Unternehmen boten in der Regel direkte Arbeitsmöglichkeiten für Tagelöhner (IOM 18.3.2021). 
 
Quellen: 
• AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (16.7.2020): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der 
Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Juni 2020), 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2035827/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%BCber_die_asyl-
_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%28Stand_Juni_2020%29%2C_
16.07.2020.pdf, Zugriff 20.9.2020 
• AAN - Afghan Analyst Network (3.12.2020): „Eat and Don’t Die“: Daily-wage labour as a window into Afghan 
society, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/economy-development-environment/eat-and-dont-
die-daily-wage-labour-as-a-window-into-afghan-society/, Zugriff 12.1.2021 
• AF - Asia Foundation, The (2018): A Survey of the Afghan People, https://asiafoundation.org/wpcontent/ 
uploads/2018/12/2018_Afghan-Survey_fullReport-12.4.18.pdf, Zugriff 29.9.2020 
• Ahmed, Ali (11.2018): Refugees Return to Poverty, Unemployment and Despair. Afghanistan´s labor market 
and the status of women. VIDC (Vienna Institute for International Dialogue and 
Cooperation),http://www.vidc.org/fileadmin/Bibliothek/DP/Foto_Veranst/Fanizadeh/Afghanistan_-
6.3.18/VIDC_Documentation_Afghanistan_in_Pakistan_6_March_2018.pdf, Zugriff 28.9.2020 
• CSO - Central Statistics Organization [jetzt NSIA - National Statistic and Information Authority - 
Afghanistan] (2018): Afghanistan Living Conditions Survey 2016-17, 
https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2018-07/Afghanistan%20ALCS%202016-
17%20Analysis%20report.pdf, Zugriff 29.9.2020 
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• CSO - Central Statistics Organization [jetzt NSIA - National Statistic and Information Authority 
- Afghanistan] (8.6.2017): Economically Active Population, Provinces of Kabul, Bamiyan, 
Daykundi, Ghor, Kapisa and Parwan, https://afghanistan.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/ 
UNFPA%20SDES%20Mono%20Labour%2028%20May%20for%20web.pdf, Zugriff 29.9.2020 
• GoIRA - Government of the Islamic Republic of Afghanistan [Afghanistan] (2021): Afghanistan 
National Peace and Development Framework, http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/afg148215.pdf, 
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• Haider, Mohammad H./Kumar, Sumit (2018): Poverty in Afghanistan. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 
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• IOM - International Organization for Migration (23.9.2020): Information on the socio-economic 
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Zugriff 21.10.2020 
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A fghanistan 2 020-21, https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/ 06 /-نفوس-برآورد 
 pdf, Zugriff 6.10.2020. نسخ- ۱۳۹۹ -کشور  اول-
• STDOK - Staatendokumentation des BFA [Rasuly-Paleczek Gabriele - Österreich] (10.2020): Die 
aktuelle sozioökonomische Lage in Afghanistan, https://www.ecoi.net/en/file/local/2038971/AFG 
H_THEM_Die+aktuelle+sozio%C3%B6konomische+Lage+in+Afghanistan+%28Rasuly-Palecz 
ek%29_2020-09.pdf, Zugriff 13.10.2020 
• STDOK - Staatendokumentation des BFA [Heugl, Katharina - Österreich] (21.7.2020): Informationen 
zu sozioökonomischen und sicherheitsrelevanten Faktoren in der Provinz Balkh auf Basis von 
Interviews im Rahmen der FFM Mazar-e Sharif 2019, https://www.ecoi.net/en/document/2034796 
.html, Zugriff 2.10.2020 
• STDOK - Staatendokumentation des BFA [Durante, Xenia - Österreich] (13.6.2019): Analyse der 
Staatendokumentation: Afghanistan - Informationen zu sozioökonomischen Faktoren in der Provinz 
Herat auf Basis von Interviews im Zeitraum November 2018 bis Jänner 2019, https://www.ecoi.net 
/en/file/local/2010507/AFGH_ANALYSE_Herat_2019_06_13.pdf, Zugriff 2.10.2020 
• STDOK - Staatendokumentation des BFA [Österreich] (4.2018): Fact Finding Mission Report Afghanistan, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1430912/5818_1524829439_03-onlineversion.pdf, 
Zugriff 2.10.2020 
• WB - Weltbank (8.2018): Afghanistan Development Update, http://documents.worldbank.org/cura 
ted/en/985851533222840038/pdf/129163-REVISED-AFG-Development-Update-Aug-2018-FINAL.pdf,  
Zugriff 29.9.2020 
 

14. Wirtschaft und Versorgungslage in den Städten Herat, Kabul und Mazar-e Sharif 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

Kabul 

Die Wirtschaft der Provinz Kabul hat einen weitgehend städtischen Charakter, wobei die wirtschaftlich 
aktive Bevölkerung in Beschäftigungsfeldern, wie dem Handel, Dienstleistungen oder einfachen 
Berufen tätig ist (CSO 8.6.2017). Kabul-Stadt hat einen hohen Anteil an Lohnarbeitern, während 
Selbstständigkeit im Vergleich zu den ländlichen Gebieten Afghanistans weniger verbreitet ist (USIP 
10.4.2017). Zu den wichtigsten Arbeitgebern in Kabul gehört der Dienstleistungssektor, darunter auch 
die öffentliche Verwaltung (CSO 8.6.2017). Die Gehälter sind in Kabul im Allgemeinen höher als in 
anderen Provinzen, insbesondere für diejenigen, welche für ausländische Organisationen arbeiten. 
Kabul ist das wichtigste Handels- und Beschäftigungszentrum Afghanistans und hat ein größeres 
Einzugsgebiet in den Provinzen Parwan, Logar und Wardak. Menschen aus kleinen Dörfern pendeln 
täglich oder wöchentlich nach Kabul, um landwirtschaftliche Produkte zu handeln oder als Wachen, 
Hausangestellte oder Lohnarbeiter zu arbeiten (USIP 10.4.2017). 
Ergebnisse einer Studie ergaben, dass Kabul unter den untersuchten Provinzen den geringsten Anteil 
an Arbeitsplätzen im Agrarsektor hat, dafür eine dynamischere Wirtschaft mit einem geringeren Anteil 
an Arbeitssuchenden, Selbständigen und Familienarbeitern. Die besten (Arbeits-) Möglichkeiten für 
Junge existieren in Kabul. Trotz der niedrigeren Erwerbsquoten ist der Frauenanteil in hoch 
qualifizierten Berufen in Kabul am größten (49,6 Prozent) (CSO 8.6.2019). 
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Herat 

Der Einschätzung einer in Afghanistan tätigen internationalen NGO zufolge gehört Herat zu den 
„bessergestellten“ und „sichereren Provinzen“ Afghanistans und weist historisch im Vergleich mit 
anderen Teilen des Landes wirtschaftlich und sicherheitstechnisch relativ gute Bedingungen auf 
(STDOK 13.6.2019). Aufgrund der sehr jungen Bevölkerung ist der Anteil der Personen im 
erwerbsfähigen Alter in Herat - wie auch in anderen afghanischen Städten – vergleichsweise klein. 
Erwerbstätige müssen also eine große Anzahl an von ihnen abhängigen Personen versorgen. Hinzu 
kommt, dass Herat als Hotspot für Tagelöhner gilt (AAN 3.12.2020) - die Hälfte der arbeitenden 
Bevölkerung in Herat sind Tagelöhner, welche Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt in besonderem 
Ausmaß ausgesetzt sind (USIP 2.4.2015). Die Verbreitung von Tagelohnarbeit ist zum Teil eine Folge 
der massiven Bevölkerungsbewegungen - insbesondere des Zustroms von Zehntausenden von 
Menschen, die vor allem durch den Konflikt zwischen 2012 und 2019 vertrieben wurden. Diese 
Bevölkerungsbewegungen, insbesondere von Binnenflüchtlingen, haben die Provinz Herat, vor allem 
ihre Hauptstadt Herat-Stadt, zu einem zunehmend schwierigen Lebens- und Arbeitsraum gemacht 
(AAN 3.12.2020) 
Die Herater Wirtschaft bietet seit langem Arbeitsmöglichkeiten im Handel, darunter den Import und 
Export von Waren mit dem benachbarten Iran (GoIRA 2015; vgl. EASO 4.2019, WB/NSIA 9.2018), wie 
auch Bergbau und Produktion (EASO 4.2019). Die Industrie der kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMUs) ist insbesondere im Handwerksbereich und in der Seiden- und 
Teppichproduktion gut entwickelt (GoIRA 2015; vgl. EASO 4.2019). Manche alten Handwerksberufe 
(Teppichknüpfereien, Glasbläsereien, die Herstellung von Stickereien) haben es geschafft zu 
überleben, während sich auch bestimmte moderne Industrien entwickelt haben (z.B. 
Lebensmittelverarbeitung und Verpackung). Die Arbeitsplätze sind allerdings von der volatilen 
Sicherheitslage bedroht (insbesondere Entführungen von Geschäftsleuten oder deren Angehörigen 
durch kriminelle Netzwerke, im stillen Einverständnis mit der Polizei). Als weitere Probleme werden 
Stromknappheit bzw. -ausfälle, Schwierigkeiten, mit iranischen oder anderen ausländischen Importen 
zu konkurrieren und eine steigende Arbeitslosigkeit genannt (EASO 4.2019). 

Mazar-e Sharif 

Mazar-e Sharif und die Provinz Balkh sind historisch betrachtet das wirtschaftliche und politische 
Zentrum der Nordregion Afghanistans. Mazar-e Sharif profitierte dabei von seiner geografischen Lage, 
einer vergleichsweise effektiven Verwaltung und einer relativ guten Sicherheitslage (STDOK 21.7.2020; 
vgl. GoIRA 2015). Mazar-e Sharif gilt als Industriezentrum mit großen Fertigungsbetrieben und einer 
Vielzahl von kleinen und mittleren Unternehmen, welche Kunsthandwerk und Teppiche anbieten 
(GoIRA 2015). Balkh ist landwirtschaftlich eine der produktivsten Regionen Afghanistans wobei 
Landwirtschaft und Viehzucht die Distrikte der Provinz dominieren (STDOK 21.7.2020; vgl. MIC 2018). 
Die Arbeitsmarktsituation ist auch in Mazar-e Sharif eine der größten Herausforderungen. Auf 
Stellenausschreibungen melden sich innerhalb einer kurzen Zeitspanne sehr viele Bewerber und ohne 
Kontakte ist es schwer, einen Arbeitsplatz zu finden. In den Distrikten ist die Anzahl der Arbeitslosen 
hoch. Die meisten Arbeitssuchenden begeben sich nach Mazar-e Sharif, um Arbeit zu finden (STDOK 
21.7.2020). In Mazar-e Sharif stehen zahlreiche Wohnungen zur Verfügung. Auch eine Person, die in 
Mazare Sharif keine Familie hat, sollte in der Lage sein, dort Wohnraum zu finden, wenn finanzielle 
Mittel zur Verfügung stehen. Des Weiteren gibt es in Mazar-e Sharif eine Anzahl von Hotels sowie Gast- 
oder Teehäusern, welche unter anderem von Tagelöhnern zur Übernachtung benutzt werden (STDOK 
21.7.2020). 
 

Anmerkung: Informationen zu den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die Wirtschaft 
und Versorgungslage finden sich im Kapitel COVID-19. 
 

Quellen: 
• AAN - Afghan Analyst Network (3.12.2020): „Eat and Don’t Die“: Daily-wage labour as a window into Afghan 
society, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/economy-development-environment/eat-and-dont-
die-daily-wage-labour-as-a-window-into-afghan-society/, Zugriff 12.1.2021 
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Cities 2015, Volume One, http://unhabitat.org/books/soac2015/, Zugriff 29.9.2020 
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sozioökonomischen und sicherheitsrelevanten Faktoren in der Provinz Balkh auf Basis von Interviews im 
Rahmen der FFM Mazar-e Sharif 2019, https://www.ecoi.net/en/document/2034796.html, Zugriff 2.10.2020 
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ocal/2010507/AFGH_ANALYSE_Herat_2019_06_13.pdf, Zugriff 30.11.2020 
• USIP - United States Institute of Peace [USA] (10.4.2017): Kabul and the Challenge of Dwindling Foreign Aid, 
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15. Sozialbeihilfen, wohlfahrtsstaatliche Leistungen und Versicherungen 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

Afghanistan ist von einem Wohlfahrtsstaat weit entfernt und Afghanen rechnen in der Regel nicht mit 
Unterstützung durch öffentliche Behörden. Verschiedene Netzwerke ersetzen und kompensieren den 
schwachen staatlichen Apparat. Das gilt besonders für ländliche Gebiete, wo die Regierung in einigen 
Gebieten völlig abwesend ist. So sind zum Beispiel die Netzwerke - und nicht der Staat - von kritischer 
Bedeutung für die Sicherheit, den Schutz, die Unterstützung und Betreuung schutzbedürftiger 
Menschen (STDOK 4.2018). Der afghanische Staat gewährt seinen Bürgern kostenfreie Bildung und 
Gesundheitsleistungen, darüber hinaus sind keine Sozialleistungen vorgesehen (BAMF/IOM 2018; vgl. 
EC 18.5.2019). Es gibt kein Sozialversicherungs- oder Pensionssystem, von einigen Ausnahmen 
abgesehen (z.B. Armee und Polizei) (SEM 20.6.2017; vgl. BDA 18.12.2018). Es gibt kein öffentliches 
Krankenversicherungssystem. Ein eingeschränktes Angebot an privaten Krankenversicherungen 
existiert, jedoch sind die Gebühren für die Mehrheit der afghanischen Bevölkerung zu hoch (BDA 
18.12.2018). 
Ein Pensionssystem ist nur im öffentlichen Sektor etabliert (BAMF/IOM 2018). Der zu pensionierende 
Staatsbedienstete erhält die Pension jährlich auf ein Bankkonto überwiesen. Die Pension eines 
Regierungsbeamten kann von seinen Familienmitgliedern geerbt werden (STDOK 4.2018). Berichten 
zufolge arbeitet die afghanische Regierung an der Schaffung eines Pensionssystems im Privatsektor 
(IWPR 6.7.2018). Private Unternehmen können für ihre Angestellten Pensionskonten einführen, 
müssen das aber nicht. Manche Arbeitgeber zahlen ihren Angestellten Abfertigungen, welche die 
Angestellten sich nach einem gewissen Zeitraum ausbezahlen lassen können (STDOK 4.2018). Die 
weitgehende Informalität der afghanischen Wirtschaft bedeutet, dass die Mehrheit der Arbeitskräfte 
nicht in den Genuss von Pensionen oder Sozialbeihilfen kommt (ILO 5.2012). Die International Labour 
Organization (ILO) berichtet, dass im Jahr 2010 rund 10% der afghanischen Bevölkerung im 
pensionsfähigen Alter eine Pension erhielten (ILO2017). 
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Für Bedienstete des öffentlichen Sektors gibt es neben einer Alterspension finanzielle Unterstützung 
im Falle von Invalidität aufgrund einer Verletzung während des Dienstes, wie auch Witwenpensionen 
und Zulagen bei Armut oder im Fall von Arbeitslosigkeit (BDA 18.12.2018). 
Das afghanische Arbeits- und Sozialministerium (MoLSAMD) bietet ad hoc Maßnahmen für einzelne 
Gruppen, wie zum Beispiel Familienangehörige von Märtyrern und Kriegsverwundete, oder 
Lebensmittelhilfe für von Dürre betroffene Personen, jedoch keine groß angelegten Programme zur 
Bekämpfung von Armut (STDOK 13.6.2019). 

Unterstützungsprogramm - das Citizens’ Charter Afghanistan Project (CCAP) 

Im Rahmen des zehn Jahre andauernden „Citizens’ Charter National Priority Program“ (TN 18.1.2018) 
wurde im Jahr 2016 das Citizens’ Charter Afghanistan Project ins Leben gerufen. Es zielt darauf ab, die 
Armut in teilnehmenden Gemeinschaften zu reduzieren und den Lebensstandard zu verbessern, indem 
die Kerninfrastruktur und soziale Leistungen durch Community Development Councils (CDCs) gestärkt 
werden. Das CCAP soll Entwicklungsprojekte unterschiedlicher Ministerien umsetzen und zu einem 
größeren Nutzen für die betroffenen Gemeinschaften führen (WB 10.10.2016; vgl. ARTF o.D. WB 
6.12.2019, AAN 31.5.2020). Das CCAP ist das erste interministerielle und sektorübergreifende 
Prioritätenprogramm, in den Ministerien im Rahmen eines strukturierten Ansatzes gemeinsam an 
einem Projekt arbeiten. Folgende Ministerien sind hauptsächlich in dieses Projekt involviert: MRRD 
(Ministry of Rural Rehabilitation and Development), MoE (Ministry of Education), MoPH (Ministry of 
Public Health) und MAIL (Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock) (ARTF o.D.). 
Ziel des Projektes war es von Anfang an, 3,4 Millionen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser 
zu ermöglichen, die Qualität von Dienstleistung in den Bereichen Gesundheit, Bildung, ländliche 
Straßen und Elektrizität zu verbessern sowie die Zufriedenheit der Bürger mit der Regierung und das 
Vertrauen in selbige zu steigern. Außerdem sollten vulnerable Personen - Frauen, Binnenvertriebene, 
behinderte und arme Menschen - besser integriert werden (WB 10.10.2016; vgl. AAN 31.5.2020). 
Alleine im Jahr 2016 konnten 9,3 Millionen Afghanen von den Projekten profitieren (TN 23.11.2017). 
Es wird jedoch berichtet, dass die Aktivitäten des Projektes in einigen Gemeinden hinter dem Zeitplan 
zurückbleiben, weil das MRRD (Ministerium für ländliche Rehabilitation und Entwicklung) keinen 
Zugang hat oder unterbesetzt ist. NGOMitarbeiter berichten außerdem, dass sie 10% der finanziellen 
Mittel als Steuer an die Taliban abgeben mussten (AAN 31.5.2020). 
Im Rahmen des CCAP wurden auch Sensibilisierungskampagnen betreffend COVID-19 in ländlichen 
Gebieten durchgeführt. Bis Juni 2020 wurden Treffen mit Ratsmitgliedern und Mullahs in etwa 12.000 
Gemeinden in 124 Distrikten in ganz Afghanistan abgehalten (WB 28.6.2020). 
 

Anmerkung: Weitergehende Informationen zum Gesundheitssystem Afghanistans befinden 
sich im Kapitel Medizinische Versorgung. 
 

Quellen: 
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charter-the-right-vehicle-for-reconciliation-the-risks-of-monetising-peace/,Zugriff 29.9.2020 
• ARTF - Afghanistan Reconstruction Trust Fund, The (o.D.): Active Portfolio Investment Projects, 
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16. Bank- und Finanzwesen 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

Nach einer Zeit mit begrenzten Bankdienstleistungen, entstehen im Finanzsektor in Afghanistan 
schnell mehr und mehr kommerzielle Banken und Leistungen. Die kommerziellen Angebote der 
Zentralbank gehen mit steigender Kapazität des Finanzsektors zurück. Es ist mittlerweile auch relativ 
einfach, in Afghanistan ein Bankkonto zu eröffnen. Die Bank wird dabei nach Folgendem fragen: 
Ausweisdokument (Tazkira), 2 Passfotos und 1.000 bis 5.000 AFN als Mindestkapital für das Bankkonto. 
Bis heute sind mehr als ein Dutzend Banken im Land aktiv: unter anderem die Afghanistan International 
Bank, Azizi Bank, Arian Bank, oder The First Microfinance Bank, Ghazanfar Bank, Maiwand Bank, 
Bakhtar Bank (IOM 2018). 
 

Hawala-System 

Über Jahrhunderte hat sich eine Form des Geldaustausches entwickelt, welche Hawala genannt wird. 
Dieses System, welches auf gegenseitigem Vertrauen basiert, funktioniert schnell, zuverlässig und 
günstig. Spezielle Dokumente sind nicht notwendig und der Geldtransfer ist weltweit möglich. Hawala 
wird von den unterschiedlichsten Kundengruppen in Anspruch genommen: Gastarbeiter, die ihren 
Lohn in die Heimat transferieren wollen, große Unternehmen und Hilfsorganisationen bzw. NGOs, aber 
auch Terrororganisationen (WKO 2.2017; vgl. WB 2003, FA 7.9.2016). 
Das System funktioniert folgendermaßen: Person A übergibt ihrem Hawaladar (X) das Geld, z.B. 
10.000 Euro und nennt ihm ein Passwort. Daraufhin teilt die Person A der Person B, die das Geld 
bekommen soll, das Passwort mit. Der Hawaladar (X) teilt das Passwort ebenfalls seinem Empfänger-
Hawaladar (M) mit. Jetzt kann die Person B einfach zu ihrem Hawaladar (M) gehen. Wenn sie ihm das 
Passwort nennt, bekommt sie das Geld, z.B. in Afghani, ausbezahlt (WKO 2.2017; vgl. WB 2003). 
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So ist es möglich, auch größere Geldsummen sicher und schnell zu überweisen. Um etwa eine Summe 
von Peshawar, Dubai oder London nach Kabul zu überweisen, benötigt man sechs bis zwölf Stunden. 
Sind Sender und Empfänger bei ihren Hawaladaren anwesend, kann die Transaktion binnen Minuten 
abgewickelt werden. Kosten dafür belaufen sich auf ca. 1-2%, hängen aber sehr stark vom 
Verhandlungsgeschick, den Währungen, der Transaktionssumme, der Vertrauensposition zwischen 
Kunde und Hawaladar und nicht zuletzt von der Sicherheitssituation in Kabul ab. Die meisten 
Transaktionen gehen in Afghanistan von der Hauptstadt Kabul aus, weil es dort auch am meisten 
Hawaladare gibt. Hawaladare bieten aber nicht nur Überweisungen an, sondern eine ganze Auswahl 
an finanziellen und nicht-finanziellen Leistungen in lokalen, regionalen und internationalen Märkten. 
Beispiele für das finanzielle Angebot sind Geldwechsel, Spendentransfer, Mikro-Kredite, Tradefinance 
oder die Möglichkeit, Geld anzusparen. Als nichtmonetäre Leistungen können Hawaladare Fax- oder 
Telefondienste oder eine Internetverbindung anbieten (WKO 2.2017; vgl. WB 2003). 
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17. Medizinische Versorgung 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

Seit 2002 hat sich die medizinische Versorgung in Afghanistan stark verbessert, dennoch bleibt sie im 
regionalen Vergleich zurück (AA 16.7.2020). In einem Bericht aus dem Jahr 2018 kommt die Weltbank 
zu dem Schluss, dass sich die Gesundheitsversorgung in Afghanistan im Zeitraum 2004-2010 deutlich 
verbessert hat, während sich die Verbesserungen im Zeitraum 2011-2016 langsamer fortsetzten (EASO 
8.2020b; vgl. UKHO 12.2020). Im Jahr 2003 richtete das Gesundheitsministerium ein standardisiertes 
Basispaket an Gesundheitsdiensten (Basic Package of Healthcare Services, BPHS) ein, um die 
medizinische Grundversorgung und den gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsdiensten für die 
gesamte Bevölkerung Afghanistans sicherzustellen. Die Umsetzung des BPHS wurde an 
Nichtregierungsorganisationen (NGO) vergeben, die in allen Provinzen Afghanistans - mit Ausnahme 
von drei Provinzen, in denen das MoPH das BPHS direkt umsetzte - medizinisches Personal ausbildeten 
und grundlegende Gesundheitsdienste anboten. Im Jahr 2005 erweiterte das MoPH das Programm 
durch die Einführung des Essential Package of Hospital Services (EPHS). Das EPHS ist ein 
standardisiertes Paket von Krankenhausleistungen für jede Ebene von Krankenhäusern im öffentlichen 
Sektor (MedCOI 5.2019). 
Bislang werden BPHS und EPHS vom MoPH reguliert und an 40 nationale und internationale NGOs in 
31 Provinzen ausgelagert. In den verbleibenden drei Provinzen Afghanistans stellt das MoPH das BPHS 
über eine Contracting-In-Initiative mit dem Titel „Strengthening Mechanism“ direkt bereit (MedCOI 
5.2019; vgl. GaH 2016).  
Vor allem in den Bereichen Mütter- und Kindersterblichkeit gab es deutliche Verbesserungen (AA 
16.7.2020). Trotz der im Entwicklungsländervergleich relativ hohen Ausgaben für Gesundheit ist die 
Gesundheitsversorgung im ganzen Land sowohl in den von den Taliban als auch in den von der 
Regierung beeinflussten Gebieten generell schlecht. Zum Beispiel gibt es in Afghanistan 2,3 Ärzte und 
fünf Krankenschwestern und Hebammen pro 10.000 Menschen, verglichen mit einem weltweiten 
Durchschnitt von 13 bzw. 20 (USIP 4.2020). Der Konflikt, COVID-19 und unzureichende Investitionen in 
die Infrastruktur treiben den Gesundheitsbedarf an und verhindern, dass die betroffenen Menschen 
rechtzeitig sichere, ausreichend ausgestattete Gesundheitseinrichtungen und -dienste erhalten 
(UNOCHA 19.12.2020; vgl. EASO 8.2020b, Schwörer 30.11.2020). Gleichzeitig haben der aktive Konflikt 
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und gezielte Angriffe der Konfliktparteien auf Gesundheitseinrichtungen und -personal zur 
periodischen, verlängerten oder dauerhaften Schließung wichtiger Gesundheitseinrichtungen geführt, 
wovon in den ersten zehn Monaten des Jahres 2020 bis zu 1,2 Millionen Menschen in mindestens 17 
Provinzen betroffen waren (UNOCHA 19.12.2020). 
Die Lebenserwartung ist in Afghanistan von 50 Jahren im Jahr 1990 auf 64 im Jahr 2018 gestiegen (WB 
o.D.a.; vgl. WHO 4.2018). Im Jahr 2018 gab es 3.135 funktionierende medizinische Institutionen in ganz 
Afghanistan und 87% der Bevölkerung wohnten nicht weiter als zwei Stunden von einer solchen 
Einrichtung entfernt (WHO 12.2018). Vor allem in den Bereichen Mütter- und Kindersterblichkeit kam 
es zu erheblichen Verbesserungen (AA 16.7.2020). Eine weitere Quelle spricht von 641 
Krankenhäusern bzw. Gesundheitseinrichtungen in Afghanistan, wobei 181 davon öffentliche und 460 
private Krankenhäuser sind. Die genaue Anzahl der Gesundheitseinrichtungen in den einzelnen 
Provinzen ist nicht bekannt (RA KBL 20.10.2020) 90% der medizinischen Versorgung in Afghanistan 
wird nicht direkt vom Staat erbracht, sondern von nationalen und internationalen NGOs, dieunter 
Vertrag genommen werden (AA 16.7.2020). 
Durch dieses Vertragssystem wird die primäre, sekundäre und tertiäre Gesundheitsversorgung 
bereitgestellt. Primärversorgungsleistungen auf Gemeinde- oder Dorfebene, 
Sekundärversorgungsleistungen auf Distriktebene und Tertiärversorgungsleistungen auf Provinz- und 
nationaler Ebene (MedCOI 5.2019). Es mangelt jedoch an Investitionen in die medizinische 
Infrastruktur. 
Der Bauzustand vieler Kliniken ist schlecht. Während es in den Städten ein ausreichendes Netz von 
Krankenhäusern und Kliniken gibt, ist es für viele Afghanen schwierig, in ländlichen Gebieten eine Klinik 
oder ein Krankenhaus zu erreichen. Nach Berichten von UNOCHA haben rund 10 Millionen Menschen 
in Afghanistan nur eingeschränkten oder gar keinen Zugang zu medizinischer Grundversorgung (AA 
16.7.2020). Laut einer Studie aus dem Jahr 2017, die den Zustand der öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen untersuchte, wiesen viele Gesundheitszentren im ganzen Land immer noch 
große Mängel auf, darunter bauliche und wartungsbedingte Probleme, schlechte Hygiene- und 
Sanitärbedingungen, wobei ein Viertel der Einrichtungen nicht über Toiletten verfügte, vier von zehn 
Gesundheitseinrichtungen kein Trinkwassersystem hatten und eine von fünf Einrichtungen keinen 
Strom hatte. Es gab nicht genügend Krankenwagen und viele Gesundheitseinrichtungen berichteten 
über einen Mangel an medizinischer Ausrüstung und Material (IWA 8.2017). Insbesondere die COVID-
19-Pandemie offenbarte die Unterfinanzierung und Unterentwicklung des öffentlichen 
Gesundheitssystems, das akute Defizite in der Prävention (Schutzausrüstung), Diagnose (Tests) und 
medizinischen Versorgung der Kranken aufweist. Die Verfügbarkeit und Qualität der Basisversorgung 
ist durch den Mangel an gut ausgebildeten Ärzten und Assistenten (insbesondere Hebammen), den 
Mangel an Medikamenten, schlechtes Management und schlechte Infrastruktur eingeschränkt. 
Darüber hinaus herrscht in der Bevölkerung ein starkes 
Misstrauen gegenüber der staatlich finanzierten medizinischen Versorgung. Die Qualität der Kliniken 
ist sehr unterschiedlich. Es gibt praktisch keine Qualitätskontrollen (AA 16.7.2020; vgl. WHO 8.2020). 
Neben dem öffentlichen Gesundheitssystem gibt es auch einen weitverbreiteten, aber teuren privaten 
Sektor. Trotz dieser höheren Kosten wird berichtet, dass über 60% der Afghanen private 
Gesundheitszentren als Hauptansprechpartner für Gesundheitsdienstleistungen nutzen. Vor allem 
Afghanen, die außerhalb der großen Städte leben, bevorzugen die private Gesundheitsversorgung 
wegen ihrer wahrgenommenen Qualität und Sicherheit, auch wenn die dort erhaltene Versorgung 
möglicherweise nicht von besserer Qualität ist als in öffentlichen Einrichtungen (MedCOI 5.2019). Die 
Kosten für Diagnose und Behandlung variieren dort sehr stark und müssen von den Patienten selbst 
getragen werden (AA 16.7.2020), was den privaten Sektor sehr vielfältig macht mit einer 
uneinheitlichen Qualität der Leistungen, die oft unzureichend sind oder nicht dem Standard 
entsprechen (MedCOI 5.2019). 
In einem MoU (Memorandum of Understanding) zwischen dem Gesundheitsministerium und drei 
indischen Privatunternehmen wurde am 16.6.2020 der Bau von zwei Gesundheitszentren und einer 
Pharmafabrik in Afghanistan im Wert von 12,5 Mio. $ vereinbart. Außerdem wurden im vergangenen 
Jahr Vereinbarungen über den Bau eines Gesundheitszentrums in Kabul und 53 Gesundheitszentren in 
den Provinzen Kandahar und Helmand unterzeichnet. Darüber hinaus hat Aga Khan Health Services 
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(AKHS) als Teilprojekt im Rahmen des nationalen Projekts (SEHATMANDI) im Februar 2019 bis Juni 
2021 das Management von Gesundheitseinrichtungen in den Provinzen Bamyan und Badakhshan auf 
Basis einer leistungsbezogenen Bezahlung übernommen. Im Januar 2019 erhielt das Schwedische 
Komitee für Afghanistan (SCA) den neuen SEHATMANDI-Vertrag zur Umsetzung der Interventionen 
Basic Package of Health Services (BPHS) und Essential Package of Health Services (EPHS) in der Provinz 
Wardak, Afghanistan bis zum 30.6.2021 (RA KBL 20.10.2020). 

Sicherheitslage 

Die Sicherheitslage hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheitsdienste (AA 16.7.2020; vgl. 
UNOCHA 7.3.2021, UNOCHA 19.12.2020, IKRK 17.6.2020). Trotz des erhöhten Drucks und Bedarfs an 
ihren Dienstleistungen werden Gesundheitseinrichtungen und - mitarbeiter weiterhin durch Angriffe 
sowie Einschüchterungsversuche von Konfliktparteien geschädigt, wodurch die Fähigkeit des Systems, 
den Bedarf zu decken, untergraben wird. Seit Beginn der Pandemie gab es direkte Angriffe auf 
Krankenhäuser, Entführungen von Mitarbeitern des Gesundheitswesens, Akte der Einschüchterung, 
Belästigung und Einmischung, Plünderungen von medizinischen Vorräten sowie indirekte Schäden 
durch den anhaltenden bewaffneten Konflikt (UNOCHA 19.12.2020; vgl. IKRK 17.6.2020). Das direkte 
Anvisieren von Gesundheitseinrichtungen und Personal führt nicht nur zu unmittelbaren Todesfällen 
und Verletzungen, sondern zwingt viele Krankenhäuser dazu, lebenswichtige medizinische Leistungen 
auszusetzen oder ganz zu schließen (MSF 3.2020; vgl. UNOCHA 7.3.2021). Im Jahr 2018 stand 
Afghanistan mit 91 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeldeten Angriffen auf das 
Gesundheitswesen an dritter Stelle bei der Anzahl an Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen 
weltweit. Die Angriffe setzten sich 2019 fort, mit 119 gemeldeten Vorfällen in 23 Provinzen bis Ende 
Dezember (MSF 3.2020; vgl. Schwörer 30.11.2020). Zwischen dem 1.1.2020 und dem 21.10.2020 gab 
es 67 [gemeldete] Vorfälle, die von Konfliktparteien gegen medizinisches Personal oder Einrichtungen 
verübt wurden (UNOCHA 19.12.2020). Angriffe bei denen Gesundheitseinrichtungen angegriffen oder 
aufgrund derer der Zugang zu diesen eingeschränkt wird, setzen sich im Jahr 2021 fort. In der Provinz 
Samangan sind seit dem 4.11.2020 22 Gesundheitseinrichtungen geschlossen geblieben, was die 
Bereitstellung von Gesundheitsund Ernährungsdiensten in der Provinz behindert (UNOCHA 7.3.2021). 

COVID-19 

Die COVID-19-Pandemie hat sich negativ auf die Bereitstellung und Nutzung grundlegender 
Gesundheitsdienste in Afghanistan ausgewirkt, und zwar aufgrund von COVID-19-bedingten 
Bewegungseinschränkungen, dem Mangel an medizinischem Material und persönlicher 
Schutzausrüstung sowie der Abneigung der Gemeinschaft, Gesundheitseinrichtungen aufzusuchen. 
Die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Überweisungen ging von April bis Juni 2020 im Vergleich 
zum gleichen Zeitraum 2019 um fast 25 Prozent zurück, während die Zahl der chirurgischen Eingriffe 
laut WHO um etwa 33 Prozent sank. Darüber hinaus ging die Rate der Routineimpfungen für Frauen 
und Kinder unter zwei Jahren im Laufe des Jahres zurück. Infolgedessen geht die WHO davon aus, dass 
die Sterblichkeit durch behandelbare und durch Impfung vermeidbare Gesundheitszustände im Jahr 
2021 ansteigen könnte (USAID 12.1.2021). 
Laut einer vom afghanischen Gesundheitsministerium (Afghan MoPH) durchgeführten Umfrage hatten 
mit Juli 2020 35% der Menschen in Afghanistan seit März 2020 Anzeichen und Symptome von COVID-
19 (IOM 23.9.2020). Die Infektionen steigen weiter an und bis zum 17.3.2021 wurden der WHO 56.016 
bestätigte Fälle von COVID-19 mit 2.460 Todesfällen gemeldet (IOM 18.3.2021; WHO 17.3.2021), 
wobei die tatsächliche Zahl der positiven Fälle um ein vielfaches höher eingeschätzt wird. Bis zum 
10.3.2021 wurden insgesamt 34.743 Impfstoffdosen verabreicht (IOM 18.3.2021). 
Einige der Regional- und Provinzkrankenhäuser in den Großstädten wurden im Hinblick auf COVID-19 
mit Test- und Quarantäneeinrichtungen ausgestattet. Menschen mit Anzeichen von COVID-19 werden 
getestet und die schwer Erkrankten im Krankenhaus in Behandlung genommen. Die Kapazität solcher 
Krankenhäuser ist jedoch aufgrund fehlender Ausrüstung begrenzt. In den anderen Provinzen schicken 
die Gesundheitszentren, die nicht über entsprechende Einrichtungen verfügen, die Testproben in die 
Hauptstadt und geben die Ergebnisse nach sechs bis zehn Tagen bekannt. Im Großteil der 
Krankenhäuser werden nur grundlegende Anweisungen und Maßnahmen empfohlen, es gibt keine 
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zwingenden Vorschriften, und selbst die Infizierten erfahren nur grundlegende und normale 
Behandlung (RA KBL 20.10.2020). 
 
Anmerkung: Weitere Informationen zu Lage betreffend COVID-19 finden sich im Kapitel „COVID-19“. 
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18. Zugang zu medizinischen Versorgung 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

Zugang zur Behandlungsmöglichkeiten 

Eine begrenzte Anzahl von staatlichen Krankenhäusern in Afghanistan bietet kostenlose medizinische 
Versorgung an. Voraussetzung für die kostenlose Behandlung ist der Nachweis der afghanischen 
Staatsbürgerschaft durch einen Personalausweis oder eine Tazkira. Alle Bürger haben dort Zugang zu 
medizinischer Versorgung und Medikamenten (STDOK 4.2018). Allerdings gibt es manchmal einen 
Mangel an Medikamenten. Daher werden die Patienten an private Apotheken verwiesen, um 
verschiedene Medikamente selbst zu kaufen (IOM 2018), oder sie werden gebeten, für medizinische 
Leistungen, Labortests und stationäre Behandlungen zu zahlen. Medikamente können auf jedem 
afghanischen Markt gekauft werden, und die Preise variieren je nach Marke und Qualität des Produkts. 
Die Kosten für Medikamente in staatlichen Krankenhäusern unterscheiden sich von den lokalen 
Marktpreisen. Private Krankenhäuser befinden sich meist in größeren Städten wie Kabul, Jalalabad, 
Mazar-e Sharif, Herat und Kandahar (STDOK 4.2018; vgl. AA 16.7.2020) und die medizinische 
Ausstattung ist oft veraltet oder nicht vorhanden. 
Es wird von schlechten hygienischen Bedingungen in öffentlichen Krankenhäusern berichtet (MedoCOI 
5.2019) und von Ärzten, die nur wenige Stunden im Krankenhaus anwesend sind, weil sie ihre eigenen 
privaten Praxen haben (MedCOI 5.2019). Nach Daten aus dem Jahr 2017 waren 76 % der in Afghanistan 
getätigten Gesundheitsausgaben sogenannte „out-of-pocket“- Zahlungen der Patienten (WB n.d.b). 
Die Qualität und Kosten der Kliniken variiert stark, es gibt praktisch keine Qualitätskontrollen. Eine 
Unterbringung von Patienten ist nur möglich, wenn sie durch Familienangehörige oder Bekannte mit 
Nahrungsmitteln, Kleidung und Hygieneartikeln versorgt werden. Viele Afghanen suchen, wenn 
möglich, privat geführte Krankenhäuser und Kliniken auf (AA 16.7.2020). 
In den großen Städten und auf Provinzebene ist die medizinische Versorgung gewährleistet, aber auf 
Distrikt- und Dorfebene sind die Einrichtungen oft weniger gut ausgestattet und es kann schwierig sein, 
Spezialisten zu finden. In vielen Fällen arbeiten Krankenschwestern anstelle von Ärzten, um die 
Grundversorgung zu gewährleisten und komplizierte Fälle an Krankenhäuser in der Provinz zu 
überweisen. Operationen können in der Regel nur auf Provinzebene oder höher durchgeführt werden; 
auf Distriktebene sind nur Erste Hilfe und kleinere Operationen möglich. Dies gilt nicht für das ganze 
Land, allerdings können Distrikte mit guter Sicherheitslage meist mehr und bessere Leistungen 
anbieten als in unsicheren Gebieten (IOM 2018; vgl. BDA 18.12.2018). 
Die Haupthindernisse für den Zugang zur Gesundheitsversorgung in Afghanistan sind demnach die 
hohen Behandlungskosten, der Mangel an Ärztinnen, die großen Entfernungen zu den 
Gesundheitseinrichtungen und eine unzureichende Anzahl an medizinischem Personal in den 
ländlichen Gebieten, Korruption und Abwesenheit des Gesundheitspersonals, sowie Sicherheitsgründe 
(MedCOI 5.2019; vgl. EASO). 
In privaten Krankenhäusern ist die Ausstattung besser, es gibt mehr medizinisches Personal und die 
Ärzte sind erfahrener als in öffentlichen Einrichtungen, wobei das Hauptproblem die mangelnde 
Zugänglichkeit für den armen Teil der Bevölkerung ist (MedCOI 5.2019). Viele Staatsangehörige - die 
es sich leisten können - gehen zur medizinischen Behandlung ins Ausland nach Pakistan oder in die 
Türkei - auch für kleinere Eingriffe (AJ 25.5.2019; vgl. Geo TV o.J., MedCOI 5.2019, BDA 18.12.2018). In 
Pakistan zum Beispiel ist dies zumindest für die Mittelschicht vergleichsweise einfach und 
erschwinglich (BDA 18.12.2018). 
 
Zugang zu Medikamenten 

Sowohl die Quantität als auch die Qualität von essentiellen Medikamenten sind eine große 
Herausforderung für das afghanische Gesundheitssystem. Da es keine nationale Regulierungsbehörde 
gibt, sind Medikamente, Impfstoffe, biologische Mittel, Labormittel und medizinische Geräte nicht 
ordnungsgemäß reguliert, was die Gesetzgebung und die Durchsetzung von Gesetzen fast unmöglich 
macht. Die Funktion der Regulierungsbehörde ist auf verschiedene Regierungsstellen aufgeteilt, 
darunter die Generaldirektion für pharmazeutische Angelegenheiten, das Labor für Qualitätskontrolle 



- 100 - 

und die Abteilung für Gesundheitsgesetzgebung. Traditionelle Medizin ist weit verbreitet, da sie 
weniger teuer und leichter zugänglich ist (WHO 2016). 
Im Jahr 2017 startete das MoPH eine 12-wöchige Kampagne gegen gefälschte und minderwertige 
Medizin. Die Lizenzen von mehr als 900 lokalen und ausländischen pharmazeutischen 
Importunternehmen wurden ausgesetzt, während 100 Tonnen abgelaufene, gefälschte und 
minderwertige Medikamente in Apotheken beschlagnahmt wurden. Die Sicherheitslage beeinträchtigt 
die Lieferung und Verfügbarkeit von lebensrettenden Medikamenten zusätzlich durch die 
Unzugänglichkeit der Straßen (MedCOI 5.2019). 
Die Essential Medicines List of Afghanistan (EML) (MoPH 2014) enthält Medikamente, die für den 
Einsatz im BPHS und EPHS empfohlen werden. Laut einem UN-Bericht aus dem Jahr 2017 kann es 
jedoch aufgrund der unsicheren und unzugänglichen öffentlichen Straßen zu Engpässen bei 
Medikamenten und medizinischen Geräten kommen. Auf allen Ebenen des Gesundheitssystems kann 
es zu Engpässen bei lebensrettenden Medikamenten kommen, selbst in Überweisungskrankenhäusern 
(MedCOI 5.2019). Die Patienten müssen für alle Medikamente bezahlen, außer für Medikamente in 
der Primärversorgung, die in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen kostenlos sind. Für bestimmte 
Arten von Medikamenten ist ein Rezept erforderlich. Obwohl es in Afghanistan viele Apotheken gibt, 
sind Medikamente nur in städtischen Gebieten leicht zugänglich, da es dort viele private Apotheken 
gibt. In ländlichen Gebieten ist dies weniger der Fall (MedCOI 5.2019). Auf den afghanischen Märkten 
sind mittlerweile alle Arten von Medikamenten erhältlich, aber die Kosten variieren je nach Qualität, 
Firmennamen und Hersteller. Die Qualität dieser Medikamente ist oft gering; die Medikamente sind 
abgelaufen oder wurden unter schlechten Bedingungen transportiert (BAMF 2016). 
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19. Medizinische Versorgungseinrichtungen in Afghanistan (Kabul, Herat, Balkh…) 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

Kabul 

Das Rahman Mina Hospital im Kabuler Bezirk Kart-e-Naw (Police District (PD) 8), wurde renoviert. Das 
Krankenhaus versorgt rund 130.000 Personen in seiner Umgebung und verfügt über 30 Betten. Pro Tag 
wird es von rund 900 Patienten besucht. Das staatliche Jamhoriat Hospital in Kabul verfügt über eine 
Kapazität von 350 Betten (RA KBL 20.10.2020) Der größte Teil der Notfallmedizin in Kabul wird von der 
italienischen NGO Emergency angeboten. Emergency führt spezialisierte Notfallbehandlungen durch, 
welche die staatlichen allgemeinmedizinischen Einrichtungen nicht anbieten können und behandelt 
sowohl die lokale Bevölkerung, als auch Patienten, welche von außerhalb Kabuls kommen (Emergency 
o.D.; vgl. WHO 4.2018). Mit 20.10.2020 ist die NGO immer noch aktiv (RA KBL 20.10.2020). 

Herat 

Das Jebrael-Gesundheitszentrum im Nordwesten der Stadt Herat bietet für rund 60.000 Menschen 
im dicht besiedelten Gebiet mit durchschnittlich 300 Besuchern pro Tag grundlegende 
Gesundheitsdienste an, von denen die meisten die Impf- und allgemeinen ambulanten Einheiten 
aufsuchen (WB 1.11.2016). Laut dem Provinzdirektor für Gesundheit in Herat verfügte die Stadt 
im April 2017 über 65 private Gesundheitskliniken (TN 7.4.2017), unter anderem das staatliche 
Herat Regional Hospital (RA KBL 20.10.2020). Die Anwohner von Herat beklagen jedoch, dass „viele 
private Gesundheitszentren die Gesundheitsversorgung in ein Unternehmen umgewandelt haben“. 
Auch wird die geringe Qualität der Medikamente, fehlende Behandlungsmöglichkeiten und die 
Fähigkeit der Ärzte, Krankheiten richtig zu diagnostizieren, kritisiert. Infolgedessen entscheidet 
sich eine Reihe von Heratis für eine Behandlung im Ausland (TN 7.4.2017). 

Mazar-e Sharif 

In der Stadt Mazar-e Sharif gibt es zwischen 10 und 15 Krankenhäuser; dazu zählen sowohl private als 
auch öffentliche Anstalten. In Mazar-e Sharif existieren mehr private als öffentliche Krankenhäuser. 
Private Krankenhäuser sind sehr teuer; jede Nacht ist kostenpflichtig. Zusätzlich existieren etwa 30-50 
medizinische Gesundheitskliniken; 20% dieser Gesundheitskliniken finanzieren sich selbst, während 
80% öffentlich finanziert sind (STDOK 4.2018). Das Regionalkrankenhaus Balkh ist die tragende Säule 
medizinischer Dienstleistungen in Nordafghanistan; selbst aus angrenzenden Provinzen werden 
Patienten in dieses Krankenhaus überwiesen. Anstelle des durch einen Brand zerstörten 
Hauptgebäude des Regionalkrankenhauses Balkh im Zentrum von Mazar-e Sharif wurde ein neuer 
Gebäudekomplex mit 360 Betten, 21 Intensivpflegeplätzen, sieben Operationssälen und Einrichtungen 
für Notaufnahme, Röntgen- und Labordiagnostik sowie telemedizinischer Ausrüstung errichtet. 
Zusätzlich kommt dem Krankenhaus als akademisches Lehrkrankenhaus mit einer angeschlossenen 
Krankenpflegeund Hebammenschule eine Schlüsselrolle bei der Ausbildung des medizinischen und 
pflegerischen Nachwuchses zu. Die Universität Freiburg (Deutschland) und die Mashhad Universität 
(Iran) sind Ausbildungspartner dieses Krankenhauses (STDOK 4.2018; vgl. RA KBL 20.10.2020). Balkh 
gehörte bei einer Erhebung von 2016/2017 zu den Provinzen mit dem höchsten Anteil an Frauen, 
welche einen Zugang zu Gesundheitseinrichtungen haben (CSO 2018). 

Weitere Beispiele für staatliche Krankenhäuser im Hinblick auf die Anzahl der Betten in anderen 
Provinzen: 
• Nangarhar: General Hospital of Public Health (550 Betten) (RA KBL 20.10.2020) 
• Kandahar: Mirwais Nika Hospital (350 Betten) (RA KBL 20.10.2020) 
• Helmand: Bast Hospital (250 Betten) (RA KBL 20.10.2020) 
• Bamiyan: Bamiyan Central Hospital (140 Betten) (RA KBL 20.10.2020) 
• Parwan: Parwan 100 Beds Public Hospital (100 Betten) (RA KBL 20.10.2020) 
Es folgt eine Liste einiger Kontaktdaten staatlicher Krankenhäuser: 
• Ali Abad Krankenhaus: Kart-e Sakhi, Jamal Mina, Kabul University Road, Kabul, Tel.: +93 
(0)20 2510 355 (RA KBL 20.10.2020) 
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• Antani Krankenhaus für Infektionskrankheiten: Salang Watt, District 2, Kabul, Tel.: +93 
(0)20 2201 372 (LN o.D.; vgl. , RA KBL 20.10.2020) 
• Ataturk Kinderkrankenhaus: Behild Aliabaad (in der Nähe von der Kabul University), District 
3, Kabul, Tel.: +93 (0)75 2001893 / +93 (0)20 250 0312 (LN o.D.; vgl. RA KBL 20.10.2020) 
• Indira Ghandi Children Hospital: Wazir Akbar Khan, Kabul. Tel.: 020-230-2282 (IOM 2018; 
AT 17.9.2015, RA KBL 20.10.2020 
• Istiqlal/Esteqlal Krankenhaus: District 6, Kabul, Tel.: +93 (0)20 2500674 (LN o.D.; vgl. RA 
KBL 20.10.2020) 
• Ibne Sina Notfallkrankenhaus: Pull Artal, District 1, Kabul, Tel.: +93 (0)202100359 (LN 
o.D.; vgl. RA KBL 20.10.2020) 
• Jamhoriat Krankenhaus: Former Ministry of Interior Road, Sidarat Square, District 2,Kabul 
Tel: +93 (0)20 220 1373/ 1375 (RA KBL 20.20.2020) 
• Karte Sae Mental Hospital: Karte sae Serahi Allaudding, PD-6, Tel.: +93(0)20 2500342 
(RA KBL 20.10.2020) 
• Malalai Maternity Hospital: Malalai Watt, Shahre Naw, Kabul, Tel.: +93(0)20 2201 377 (LN 
o.D.; vgl. RA KBL 20.10.2020) 
• Noor Eye Krankenhaus: Cinema Pamir, Kabul, Tel.: +93 (0)20 2100 446 (LN o.D.; vgl. IAM 
o.D., RA KBL 20.10.2020) 
• Rabia-i-Balki Maternity Hospital: Frosh Gah, District 2, Kabul, Tel.: +93(0)20 2104508, 
+93(0)799321007 (RA KBL 20.10.2020) 
• Wazir Akbar Khan Krankenhaus: Wazir Akbar Khan, Kabul, Tel.: ++93(0)20 230 1360 (RA 
KBL 20.10.2020) 
• Herat Regionalkrankenhaus: Khaja Ali Movafaq Rd, Herat (PAJ 3.8.2017; vgl. RA KBL 
20.10.2020) 
• Mirwais Nika Krankenhaus in Kandahar, Tel.: +93 (0)79 146 4237 (ICRC 28.1.2018; vgl. 
ICRC 3.2.2017, RA KBL 20.10.2020) 
Es gibt zahlreiche private Kliniken, die auf verschiedene medizinische Fachbereiche spezialisiert 
sind. Es folgt eine Liste einiger Kontaktdaten privater Gesundheitseinrichtungen: 
• Amiri Krankenhaus: Red Crescent, 5 th Phase, Qragha Road, Kabul, Tel.: +93 (0)20 256 
3555 (IOM 5.2.2018; vgl. RA KBL 20.10.2020) 
• Sayed Jamaluding Psychiatric Hospital, Khoshal Mina section 1, Tel.: 93 799 128,737 
(IOM 2018; vgl. IOM 2019, RA KBL 20.10.2020) 
• Shfakhanh Maljoy Frdos/Ferdows: Chahr Qala-e-Chahardihi Road, Kabul, Tel.: +93 (0)70 
017 3124 (Cybo o.D.; vgl. RA KBL 20.10.2020) 
• Khair Khwa Medical Complex: Qala Najar Ha, Kabul, Tel.: +93 (0)72 988 0850 (KMC o.D.; 
vgl. RA KBL 20.10.2020) 
• DK - German Medical Diagnostic Center: Ansari Square, 3d Street, Shahr-e Nau, Kabul, 
Tel.: +93 (0)70 606 0141 (MK o.D.; vgl. RA KBL 20.10.2020) 
• French Medical Institute for Mothers and Children: Hinter der Kabul University, Aliabad, 
Kabul, Tel.: +93(0)79 107 0000 (RA KBL 20.10.2020) 
• Loqmah Hakim: Bagh-e Azadi Ave, Herat, Tel.: +93(0)799 40 4000 (RA KBL 20.10.2020) 
• Alemi Krankenhaus: Mazar-e Sharif (STDOK 4.2018; vgl. RA KBL 20.10.2020) 
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20. Rückkehr 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

In den letzten zehn Jahren sind Millionen von Migranten und Flüchtlingen nach Afghanistan 
zurückgekehrt. 
Während der Großteil der Rückkehrer aus den Nachbarländern Iran und Pakistan kommt, sinken die 
Anerkennungsquoten für Afghanen im Asylbereich in der Europäischen Union und die Zahl derer die 
freiwillig, unterstützt und zwangsweise nach Afghanistan zurückkehren, nimmt zu (MMC 1.2019). Die 
schnelle Ausbreitung des COVID-19 Virus in Afghanistan hat starke Auswirkungen auf die Vulnerablen 
unter der afghanischen Bevölkerung, einschließlich der Rückkehrer, da sie nur begrenzten Zugang zu 
grundlegenden Dienstleistungen, insbesondere zur Gesundheitsversorgung, haben und zudem 
aufgrund der landesweiten Abriegelung Einkommens- und Existenzverluste hinnehmen müssen (IOM 
7.5.2020). IOM (Internationale Organisation für Migration) verzeichnete im Jahr 2020 die bisher größte 
Rückkehr von undokumentierten afghanischen Migranten (MENAFN 15.2.2021). Von den mehr als 
865.700 Afghanen, die im Jahr 2020 nach Afghanistan zurückkehrten, kamen etwa 859.000 aus dem 
Iran und schätzungsweise 6.700 aus Pakistan (USAID 12.1.2021; vgl. TNH 26.1.2021). Im gesamten Jahr 
2018 kehrten, im Vergleich dazu, aus den beiden Ländern insgesamt 805.850 Personen nach 
Afghanistan zurück (IOM 5.1.2019, vgl. AA 16.7.2020). 
Die freiwillige Rückkehr nach Afghanistan ist aktuell (Stand 19.3.2021) über den Luftweg möglich. Es 
gibt internationale Flüge nach Kabul, Mazar-e Sharif und Kandahar (IOM 18.3.2021; vgl. F24 
19.3.2021). Es sei darauf hingewiesen, dass diese Flugverbindungen unzuverlässig sind - in Zeiten einer 
Pandemie können Flüge gestrichen oder verschoben werden (IOM 18.3.2021). Seit 12.8.2020 ist der 
Grenzübergang Spin Boldak an der pakistanischen Grenze sieben Tage in der Woche für Fußgänger und 
Lastkraftwagen geöffnet (UNHCR 12.9.2020). Der pakistanische Grenzübergang in Torkham ist 
montags und dienstags für Rückkehrbewegungen nach Afghanistan und zusätzlich am Samstag für 
undokumentierte Rückkehrer und andere Fußgänger geöffnet (UNHCR 12.9.2020). Die 
Wiedervereinigung mit der Familie wird meist zu Beginn von Rückkehrern als positiv empfunden und 
ist von großer Wichtigkeit im Hinblick auf eine erfolgreiche Reintegration (MMC 1.2019; vgl. IOM KBL 
30.4.2020, Reach 10.2017). Ohne familiäre Netzwerke kann es sehr schwer sein, sich selbst zu erhalten, 
da in Afghanistan vieles von sozialen Netzwerken abhängig ist. Eine Person ohne familiäres Netzwerk 
ist jedoch die Ausnahme und einige wenige Personen verfügen über keine Familienmitglieder in 
Afghanistan, da diese entweder in den Iran, nach Pakistan oder weiter nach Europa migrierten (IOM 
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KBL 30.4.2020; vgl. Seefar 7.2018). Der Reintegrationsprozess der Rückkehrer ist oft durch einen 
schlechten psychosozialen Zustand charakterisiert. Viele Rückkehrer sind weniger 
selbsterhaltungsfähig als die meisten anderen Afghanen. Rückkehrerinnen sind von diesen Problemen 
im Besonderen betroffen (MMC 1.2019). Aufgrund der Sicherheitslage ist es Rückkehrern nicht immer 
möglich, in ihre Heimatorte zurückzukehren (VIDC 1.2021). 
„Erfolglosen“ Rückkehrern aus Europa haftet oft das Stigma des „Versagens“ an. Wirtschaftlich 
befinden sich viele der Rückkehrer in einer schlechteren Situation als vor ihrer Flucht nach Europa 
(VIDC 1.2021; cf. Seefar 7.2018), was durch die aktuelle Situation im Hinblick auf die COVID-19 
Pandemie noch verschlimmert wird (VIDC 1.2021). Rückkehrer drückten ihr Bedauern und ihre Scham 
über die Rückkehr aus, die sie als eine vertane Chance betrachteten, bei der Geld und Zeit 
verschwendet wurden (Seefar 7.2018; vgl. VIDC 1.2021, MMC 1.2019). Auch wenn scheinbar kein 
koordinierter Mechanismus existiert, der garantiert, dass alle Rückkehrer die Unterstützung erhalten, 
die sie benötigen und dass eine umfassende Überprüfung stattfindet, können Personen, die freiwillig 
oder zwangsweise nach Afghanistan zurückgekehrt sind, dennoch verschiedene 
Unterstützungsformen in Anspruch nehmen (STDOK 4.2018; vgl. STDOK 14.7.2020, IOM AUT 
23.1.2020, VIDC 1.2021). Für Rückkehrer leisten UNHCR und IOM in der ersten Zeit Unterstützung. Bei 
der Anschlussunterstützung ist die Transition von humanitärer Hilfe hin zu 
Entwicklungszusammenarbeit nicht immer lückenlos. Wegen der hohen Fluktuation im Land und der 
notwendigen Zeit der Hilfsorganisationen, sich darauf einzustellen, ist Hilfe nicht immer sofort dort 
verfügbar, wo Rückkehrer sich niederlassen. UNHCR beklagt zudem, dass sich viele Rückkehrer in 
Gebieten befinden, die für Hilfsorganisationen aufgrund der Sicherheitslage nicht erreichbar sind (AA 
16.7.2020). 
Soziale, ethnische und familiäre Netzwerke sind für einen Rückkehrer unentbehrlich (VIDC 1.2021; vgl. 
IOM KBL 30.4.2020, MMC 1.2019, Reach 10.2017). Der Großteil der nach Afghanistan zurückkehrenden 
Personen verfügt über ein familiäres Netzwerk (STDOK 13.6.2019, IOM KBL 30.4.2020), auf das in der 
Regel zurückgegriffen wird. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage, den ohnehin großen 
Familienverbänden und individuellen Faktoren ist diese Unterstützung jedoch meistens nur temporär 
und nicht immer gesichert (STDOK 13.6.2019). Neben der Familie als zentrale Stütze der afghanischen 
Gesellschaft kommen noch weitere wichtige Netzwerke zum Tragen, wie z. B. der Stamm, der Clan und 
die lokale Gemeinschaft. Diese basieren auf Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Religion oder anderen 
beruflichen Netzwerken (Kollegen, Mitstudierende etc.) sowie politische Netzwerke usw. Die 
unterschiedlichen Netzwerke haben verschiedene Aufgaben und unterschiedliche Einflüsse - auch 
unterscheidet sich dieRolle der Netzwerke zwischen den ländlichen und städtischen Gebieten. Ein 
Netzwerk ist für das Überleben in Afghanistan wichtig. So sind manche Rückkehrer auf soziale 
Netzwerke angewiesen, wenn es ihnen nicht möglich ist, auf das familiäre Netz zurückzugreifen. Ein 
Mangel an Netzwerken stellt eine der größten Herausforderungen für Rückkehrer dar, was 
möglicherweise zu einem neuerlichen Verlassen des Landes führen könnte. Die Rolle sozialer 
Netzwerke – der Familie, der Freunde und der Bekannten - ist für junge Rückkehrer besonders 
ausschlaggebend, um sich an das Leben in Afghanistan anzupassen. Sollten diese Netzwerke im 
Einzelfall schwach ausgeprägt sein, kann die Unterstützung verschiedener Organisationen und 
Institutionen in Afghanistan in Anspruch genommen werden (STDOK 4.2018; vgl. VIDC 1.2021). 
Rückkehrer aus dem Iran und aus Pakistan, die oft über Jahrzehnte in den Nachbarländern gelebt 
haben und zum Teil dort geboren wurden, sind in der Regel als solche erkennbar. Offensichtlich sind 
sprachliche Barrieren, von denen vor allem Rückkehrer aus dem Iran betroffen sind, weil sie Farsi (die 
iranische Landessprache) oder Dari (die afghanische Landessprache) mit iranischem Akzent sprechen. 
Zudem können fehlende Vertrautheit mit kulturellen Besonderheiten und sozialen Normen die 
Integration und Existenzgründung erschweren. Das Bestehen sozialer und familiärer Netzwerke am 
Ankunftsort nimmt auch hierbei eine zentrale Rolle ein. Über diese können die genannten 
Integrationshemmnisse abgefedert werden, indem die erforderlichen Fähigkeiten etwa im Umgang 
mit lokalen Behörden sowie sozial erwünschtes Verhalten vermittelt werden und für die 
Vertrauenswürdigkeit der Rückkehrer gebürgt wird (AA 16.7.2020). UNHCR verzeichnete jedoch nicht 
viele Fälle von Diskriminierung afghanischer Rückkehrer aus dem Iran und Pakistan aufgrund ihres 
Status als Rückkehrer. Fast ein Viertel der afghanischen Bevölkerung besteht aus Rückkehrern. 
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Diskriminierung beruht in Afghanistan großteils auf ethnischen und religiösen Faktoren sowie auf dem 
Konflikt (STDOK 13.6.2019). Rückkehrer aus Europa oder dem westlichen Ausland werden von der 
afghanischen Gesellschaft häufig misstrauisch wahrgenommen. Dem deutschen Auswärtigen Amt sind 
jedoch keine Fälle bekannt, in denen Rückkehrer nachweislich aufgrund ihres Aufenthalts in Europa 
Opfer von Gewalttaten wurden (AA 16.7.2020) und auch IOM Kabul sind keine solche Vorkommnisse 
bekannt (IOM KBL 30.4.2020). Andere Quellen geben jedoch an, dass es zu tätlichen Angriffen auf 
Rückkehrer gekommen sein soll (STDOK 10.2020; vgl Seefar 7.2018), wobei dies auch im 
Zusammenhang mit einem fehlenden Netzwerk vor Ort gesehen wird (Seefar 7.2018). UNHCR 
berichtet von Fällen zwangsrückgeführter Personen aus Europa, die von religiösen Extremisten 
bezichtigt werden, verwestlicht zu sein; viele werden der Spionage verdächtigt. Auch glaubt man, 
Rückkehrer aus Europa wären reich (STDOK 13.6.2019; vgl. VIDC 1.2021) und sie würden die 
Gastgebergemeinschaft ausnutzen. Wenn ein Rückkehrer mit im Ausland erlangten Fähigkeiten und 
Kenntnissen zurückkommt, stehen ihm mehr Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung als den übrigen 
Afghanen, was bei der hohen Arbeitslosigkeit zu Spannungen innerhalb der Gemeinschaft führen kann 
(STDOK 13.6.2019). 
Haben die Rückkehrer lange Zeit im Ausland gelebt oder haben sie zusammen mit der gesamten 
Familie Afghanistan verlassen, ist es wahrscheinlich, dass lokale Netzwerke nicht mehr existieren oder 
der Zugang zu diesen erheblich eingeschränkt ist. Dies kann die Reintegration stark erschweren. Der 
Mangel an Arbeitsplätzen stellt für den Großteil der Rückkehrer die größte Schwierigkeit dar. 
Fähigkeiten, die sich Rückkehrer/innen im Ausland angeeignet haben, können eine wichtige Rolle bei 
der Arbeitsplatzsuche spielen (VIDC 1.2021; vgl. STDOK 13.6.2019, STDOK 4.2018). Der Zugang zum 
Arbeitsmarkt hängt maßgeblich von lokalen Netzwerken ab (VIDC 1.2021; vgl. AA 16.7.2020, IOM KBL 
30.4.2020, STDOK 10.2020). Die afghanische Regierung kooperiert mit UNHCR, IOM und anderen 
humanitären Organisationen, um IDPs, Flüchtlingen, rückkehrenden Flüchtlingen und anderen 
betroffenen Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. Die Fähigkeit der afghanischen Regierung, 
vulnerable Personen einschließlich Rückkehrer aus Pakistan und dem Iran zu unterstützen, bleibt 
begrenzt und ist weiterhin von der Hilfe der internationalen Gemeinschaft abhängig (USDOS 
11.3.2020). Moscheen unterstützen in der Regel nur besonders vulnerable Personen und für eine 
begrenzte Zeit. Für Afghanen, die im Iran geboren oder aufgewachsen sind und keine Familie in 
Afghanistan haben, ist die Situation problematisch. Deshalb versuchen sie in der Regel, so bald wie 
möglich wieder in den Iran zurückzukehren (STDOK 13.6.2019). 
Viele afghanische Rückkehrer werden de facto IDPs, weil die Konfliktsituation sowie das Fehlen an 
gemeinschaftlichen Netzwerken sie daran hindert, in ihre Heimatorte zurückzukehren (UNOCHA 
12.2018). Trotz offenem Werben der afghanischen Regierung für Rückkehr sind essenzielle 
Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit in den grenznahen Provinzen nicht auf einen 
Massenzuzug vorbereitet (AAN 31.1.2018). Viele Rückkehrer leben in informellen Siedlungen, selbst 
gebauten Unterkünften oder gemieteten Wohnungen. Die meisten Rückkehrer im Osten des Landes 
leben in überbelegten Unterkünften und sind von fehlenden Möglichkeiten zum Bestreiten des 
Lebensunterhaltes betroffen (UNOCHA 12.2018). 
Eine Reihe unterschiedlicher Organisationen ist für Rückkehrer und Binnenvertriebene (IDP) in 
Afghanistan zuständig (STDOK 4.2018). Rückkehrer/innen erhalten Unterstützung von der 
afghanischen Regierung, den Ländern, aus denen sie zurückkehren, und internationalen 
Organisationen (z. B. IOM) sowie lokalen Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Es gibt keine dezidiert 
staatlichen Unterbringungen für Rückkehrer (STDOK 4.2018; vgl. Asylos 8.2017). 
 
Unterstützung von Rückkehrer/innen durch die afghanische Regierung 
 
Neue politische Rahmenbedingungen für Rückkehrer und IDPs sehen bei der Reintegration unter 
anderem auch die individuelle finanzielle Unterstützung als einen Ansatz der „whole of community“ 
vor. Demnach sollen Unterstützungen nicht nur Einzelnen zugutekommen, sondern auch den 
Gemeinschaften, in denen sie sich niederlassen. Die Rahmenbedingungen sehen eine 
Grundstücksvergabe vor, jedoch gilt dieses System als anfällig für Korruption und Missmanagement. 
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Es ist nicht bekannt, wie viele Rückkehrer aus Europa Grundstücke von der afghanischen Regierung 
erhalten haben und zu welchen Bedingungen (STDOK 4.2018). 
Die Regierung Afghanistans bemüht sich gemeinsam mit internationalen Unterstützern, Land an 
Rückkehrer zu vergeben. Gemäß dem 2005 verabschiedeten Land Allocation Scheme (LAS) sollten 
Rückkehrer und IDPs Baugrundstücke erhalten. Die bedürftigsten Fälle sollten prioritär behandelt 
werden (Kandiwal 9.2018; vgl. UNHCR 3.2020). Jedoch fanden mehrere Studien Probleme bezüglich 
Korruption und fehlender Transparenz im Vergabeprozess (Kandiwal 9.2018; vgl. UNAMA 3.2015, AAN 
29.3.2016, WB/UNHCR 20.9.2017). Um den Prozess der Landzuweisung zu beginnen, müssen die 
Rückkehrer einen Antrag in ihrer Heimatprovinz stellen. Wenn dort kein staatliches Land zur Vergabe 
zur Verfügung steht, muss der Antrag in einer Nachbarprovinz gestellt werden. Danach muss bewiesen 
werden, dass der Antragsteller bzw. die nächste Familie tatsächlich kein Land besitzen. Dies geschieht 
aufgrund persönlicher Einschätzung eines Verbindungsmannes und nicht aufgrund von Dokumenten. 
Hier ist Korruption ein Problem. Je einflussreicher ein Antragsteller ist, desto schneller bekommt er 
Land zugewiesen (Kandiwal 9.2018). Des Weiteren wurde ein fehlender Zugang zu Infrastruktur und 
Dienstleistungen, wie auch eine weite Entfernung der Parzellen von Erwerbsmöglichkeiten kritisiert. 
IDPs und Rückkehrer ohne Dokumente sind von der Vergabe von Land ausgeschlossen (IDMC/NRC 
2.2014; vgl. Kandiwal 9.2018). 
Die afghanische Regierung hat 2017 mit der Umsetzung des Aktionsplans für Flüchtlinge und 
Binnenflüchtlinge begonnen. Ein neues, transparenteres Verfahren zur Landvergabe an Rückkehrer 
läuft als Pilotvorhaben an, kann aber noch nicht flächendeckend umgesetzt werden. Erste Landstücke 
wurden identifiziert, die Registrierung von Begünstigten hat begonnen (AA 16.7.2020). 
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Afghanistans Forced Displacement, Legal & Policy Framework Assessment, http://documents.wo 
rldbank.org/curated/en/117261515563099980/pdf/122556-WP-AfghanistanForcedDisplacementL 
egalandPolicyFrameworKAssessmentF-PUBLIC.pdf, Zugriff 18.9.2020__ 

 
21. Unterstützung durch IOM 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

Die internationale Organisation für Migration (IOM - International Organization for Migration) 
unterstützt mit diversen Projekten die freiwillige Rückkehr und Reintegration von Rückkehrern nach 
Afghanistan. In Bezug auf die Art und Höhe der Unterstützungsleistung muss zwischen unterstützter 
freiwilliger und zwangsweiser Rückkehr unterschieden werden (STDOK 14.7.2020; vgl. IOM AUT 
23.1.2020, STDOK 13.6.2019, STDOK 4.2018). Im Rahmen der unterstützten freiwilligen Rückkehr kann 
Unterstützung entweder nur für die Rückkehr (Reise) oder nach erfolgreicher Aufnahme in ein 
Reintegrationsprojekt auch bei der Wiedereingliederung geleistet werden (STDOK 14.7.2020; vgl. IOM 
AUT 23.1.2020). IOM Österreich unterstützt auch derzeit Rückkehrer im Rahmen der freiwilligen 
Rückkehr. Aufgrund des stark reduzierten Flugbetriebs ist die Rückkehr seit April 2020 nur in sehr 
wenige Länder tatsächlich möglich. Neben der Reiseorganisation bietet IOM Österreich dabei 
Unterstützung bei der Ausreise am Flughafen Wien Schwechat an (STDOK 14.7.2020). 
Anmerkungen: Informationen von IOM zufolge sind IOM-Rückkehrprojekte mit Stand 18.3.2021 auch 
weiterhin in Afghanistan operativ, können aber aufgrund der COVID-19-Pandemie kurzfristigen 
Änderungen unterworfen sein (IOM 18.3.2021). 
Mit 1.1.2020 startete das durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der Europäischen 
Union und das österreichische Bundesministerium für Inneres kofinanzierte Reintegrationsprojekt 
RESTART III. Im Unterschied zu den beiden Vorprojekten RESTART und RESTART II steht dieses Projekt 
ausschließlich Rückkehrern aus Afghanistan zur Verfügung. RESTART III ist wie das Vorgängerprojekt 
auf drei Jahre, nämlich bis 31.12.2022 ausgerichtet und verfügt über eine Kapazität von 400 Personen. 
Für alle diese 400 Personen ist neben Beratung und Information - in Österreich sowie in Afghanistan - 
sowohl die Bargeldunterstützung in der Höhe von 500 Euro wie auch die Unterstützung durch 
Sachleistungen in der Höhe von 2.800 Euro geplant (STDOK 14.7.2020; vgl. IOM AUT 23.1.2020, VIDC 
1.2021). 
 
Die Teilnahme am Reintegrationsprojekt von IOM ist an einige (organisatorische) Voraussetzungen 
gebunden. So stellen Interessenten an einer unterstützten freiwilligen Rückkehr zunächst einen 
entsprechenden Antrag bei einer der österreichischen Rückkehrberatungseinrichtungen - dem VMÖ 
(Verein Menschenrechte Österreich) oder der Caritas bzw. in Kärnten auch beim Amt der Kärntner 
Landesregierung. Die jeweilige Rückkehrberatungsorganisation prüft dann basierend auf einem 
Kriterienkatalog des Innenministeriums, ob die Anforderungen für die Teilnahme durch die 
Antragsteller erfüllt werden. Für Reintegrationsprojekte ist durch das Innenministerium festgelegt, 
dass nur Personen an dem Projekt teilnehmen können, die einen dreimonatigen Aufenthalt in 
Österreich vorweisen können. Es wird hier jedoch auf mögliche Ausnahmen hingewiesen, wie zum 
Beispiel bei Personen, die im Rahmen der Dublin-Regelung nach Österreich rücküberstellt werden. Des 
Weiteren sieht die Regelung des Innenministeriums vor, dass nur eine Person pro Kernfamilie die 
Unterstützungsleistungen erhalten kann (STDOK 14.7.2020; vgl. IOM AUT 23.1.2020). Im Anschluss 
unterstützt die jeweilige Rückkehrberatungseinrichtung den Interessenten beim Antrag auf 
Kostenübernahme für die freiwillige Rückkehr. Wenn die Teilnahme an dem Reintegrationsprojekt 
ebenso gewünscht ist, so ist ein zusätzlicher Antrag auf Bewilligung des Reintegrationsprojektes zu 
stellen. Kommt es in weiterer Folge zu einer Zustimmung des Antrags seitens des Innenministeriums 
wird ab diesem Zeitpunkt IOM involviert (STDOK 14.7.2020; vgl. IOM AUT 23.1.2020). Es besteht auch 
die Möglichkeit, jederzeit einen Antrag auf freiwillige Rückkehr zu stellen, auch ohne Teilnahme an 
dem Projekt. Eine Mitarbeiterin von IOM Österreich weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
es hier keine Trennung zwischen freiwilligen und unterstützten Rückkehrern gibt. Grundsätzlich spricht 
man von unterstützter freiwilliger Rückkehr und zusätzlich gibt es die Reintegrationsunterstützung bei 
Projektteilnahme (IOM AUT 23.1.2020; vgl. STDOK 14.7.2020). 
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Neben Beratung und Vorabinformationen ist IOM für die Flugbuchung verantwortlich und unterstützt 
die Projektteilnehmer auch bei den Abflugmodalitäten. Flüge gehen in der Regel nach Kabul, können 
auf Wunsch jedoch auch direkt nach Mazar-e Sharif gehen [Anmerkung.: Unter Umgehung von Kabul]. 
Die Reise nach Herat beispielsweise findet in der Regel auf dem Luftweg über Kabul statt (IOM KBL 
26.11.2018). Die österreichischen Mitarbeiter unterstützen die Projektteilnehmer beim Einchecken, 
der Sicherheitskontrolle, der Passkontrolle und begleiten sie bis zum Abflug-Terminal (STDOK 
14.7.2020). Teilnehmer am Reintegrationsprojekt RESTART III von IOM landen in der Regel (zunächst) 
in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Dort werden sie von den örtlichen IOM-Mitarbeitern direkt nach 
Verlassen des Flugzeuges empfangen und bei den Ein- bzw. Weiterreiseformalitäten unterstützt. An 
den Flughäfen anderer Städte wie Mazar-e-Sharif, Kandahar oder Herat gibt es keine derartige 
Ausnahmeregelung (STDOK 14.7.2020; vgl. IOM KBL 26.11.2018; IOM AUT 23.1.2020). 
 
RESTART sowie die Folgeprojekte RESTART II und RESTART III unterscheiden sich nur minimal 
voneinander. So ist beispielsweise die Höhe der Barzahlung und auch die Unterstützung durch 
Sachleistungen gleichgeblieben, wobei im ersten RESTART Projekt und in der ersten Hälfte von 
RESTART II nur 2.500 Euro in Sachleistung investiert wurden und die restlichen 300 Euro für 
Wohnbedürfnisse, Kinderbetreuung oder zusätzlich für Bildung zur Verfügung standen. Dies wurde im 
Verlauf von RESTART II geändert und es ist nun auch in RESTART III der Fall, sodass die gesamte Summe 
für eine einkommensgenerierende Tätigkeit verwendet werden kann (STDOK 14.7.2020; vgl. IOM AUT 
27.3.2020). 
Derzeit kann die Unterstützung durch IOM am Flughafen in Kabul, im IOM-Hauptbüro in Kabul sowie 
in den sieben Unterbüros (einschließlich Herat und Mazar-e Sharif) geleistet werden. Das IOM-
Personal befindet sich teilweise im Homeoffice, aber die Rückkehrer können die IOM-Büros aufsuchen. 
Dies kann sich jedoch je nach Entwicklung von COVID-19 jederzeit ändern. Die Rückkehrer werden 
immer noch ermutigt, ihre Besuche in den IOM-Büros zu minimieren und stattdessen Beratung über 
das Telefon oder andere verfügbare Online-Tools zu suchen. Die Unterstützung bei der Reintegration 
wurde an die bestehenden Einschränkungen angepasst, z.B. wird virtuelle Beratung sowohl in 
Österreich als auch in Afghanistan angeboten, die Rückerstattung von Sachleistungen ist möglich, die 
Teilnehmer werden ermutigt, ein Bankkonto zu eröffnen, um Bargeld und Reintegrations-
Sachleistungen zu erleichtern (IOM 18.3.2021). Zur raschen Eröffnung eines Bankkontos muss ein 
gültiges Identitätsdokument (z.B.: Tazkira) vorgelegt und verschiedene Formulare (je nach Bank oder 
Vertretern der jeweiligen Communities) ausgefüllt und unterzeichnet werden. Überweisungen 
innerhalb derselben Bank können in wenigen Minuten durchgeführt werden. Bei anderen Banken kann 
die Überweisung mehrere Tage in Anspruch nehmen. Ein Bankkonto kann von allen Personen, auch 
jenen, die keine persönlichen Kontakte in Afghanistan haben, eröffnet werden (IOM AUT 10.2020). 
Mit Stand 18.3.2021 wurden bereits 105 Teilnahmen im Rahmen des Restart III Projektes akzeptiert 
und 86 Personen sind im Zuge des Projektes freiwillig nach Afghanistan zurückgekehrt (IOM 
18.3.2021). Mit ihnen, als auch mit potenziellen Projektteilnehmern, welche sich noch in Österreich 
befinden, steht IOM Österreich in Kontakt und bietet Beratung/Information über virtuelle 
Kommunikationswege an (IOM AUT 18.5.2020). Bis zum 18.3.2021 haben 58 RESTART III 
Projektteilnehmer ihre Reintegrationspläne und die dazugehörigen Unterlagen bei IOM eingereicht 
und 42 Rückkehrer haben zumindest einen Teil ihrer Wiedereingliederungshilfe (die, wie bereits 
erwähnt, üblicherweise in zwei Tranchen geleistet wird) bereits erhalten (IOM 18.3.2021). 
 
IOM-RADA 

IOM hat mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union das Projekt „RADA“ (Reintegration 
Assistance and Development in Afghanistan) entwickelt (STDOK 14.7.2020; vgl. IOM 5.11.2019). 
Innerhalb dieses Projektes gibt es eine kleine Komponente (PARA - Post Arrival Reception Assistance), 
die sich speziell an zwangsweise rückgeführte Personen wendet. Der Leistungsumfang ist stark limitiert 
und nicht mit einer Reintegrationsunterstützung vergleichbar. Die Unterstützung umfasst einen kurzen 
medical check (unmittelbare medizinische Bedürfnisse) und die Auszahlung einer 
Bargeldunterstützung in der Höhe von 12.500 Afghani (rund 140 EUR) zur Deckung unmittelbarer, 
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dringender Bedürfnisse (temporäre Unterkunft, Weiterreise, etc.). Diese ist jedoch nur für Rückkehrer 
zugänglich, die über den internationalen Flughafen von Kabul reisen (STDOK 14.7.2020; vgl. IOM AUT 
23.1.2020, IOM 18.3.2021). 
 
Anmerkung: Weitere Informationen zur Unterstützung von Rückkehrern durch IOM können 
der Analyse Herat 2019 und dem FFM-Bericht Afghanistan 2018 sowie der Analyse zum IOM 
Reintegrationsprojekt Restart III vom 14.7.2020 entnommen werden. 
 

Quellen: 
• IOM - International Organization for Migration (18.3.2021): Information on the socio-economic 
situation in light of COVID-19 in Afghanistan - Update,https://www.ecoi.net/de/dokument/2047399.html, 
Zugriff 18.3.2021 
• IOM - International Organization for Migration (5.11.2019): REINTEGRATION AND DEVELOPMENT 
ASSISTANCEIN AFGHANISTAN (RADA), https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/rada_-
_factsheet_-_month19_-_endari.pdf, Zugriff 18.9.2020 
• IOM AUT - International Organization for Migration in Austria (10.2020): AVRR Newsletter 3.2020, 
https://austria.iom.int/sites/default/files/AVRR_NL_3_2020.pdf, Zugriff 5.10.2020 
• IOM AUT - International Organization for Migration in Austria (18.5.2020): Antwortschreiben perE-Mail. 
• IOM AUT - International Organization for Migration in Austria (23.1.2020): Interview mit Mitarbeitervon IOM 
Austria. 
• IOM KBL - International Organization For Migration Kabul Chapter (26.11.2018): Interview mitMitarbeiter von 
IOM Kabul, per Videotelefonie 
• STDOK - Staatendokumentation des BFA [Tschabuschnig, Florian - Österreich] (14.7.2020): Afghanistan: 
IOM-Reintegrationsprojekt Restart III, https://www.ecoi.net/en/document/2033512.html, Zugriff 17.9.2020 
• STDOK - Staatendokumentation des BFA [Durante, Xenia - Österreich] (13.6.2019): Analyse der 
Staatendokumentation: Afghanistan - Informationen zu sozioökonomischen Faktoren in der Provinz 
Herat auf Basis von Interviews im Zeitraum November 2018 bis Jänner 2019, https://www.ecoi.net 
/en/file/local/2010507/AFGH_ANALYSE_Herat_2019_06_13.pdf, Zugriff 19.6.2019 
• STDOK - Staatendokumentation des BFA [Österreich] (4.2018): Fact Finding Mission Report - 
Afghanistan, https://www.ecoi.net/en/document/1430912.html, Zugriff 17.9.2020 
• VIDC - Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (1.2021): From Austria to Afghanistan 
- Forced return and a new migration cycle, https://www.vidc.org/fileadmin/michael/studi 
en/fromaustria_web.pdf, Zugriff 25.2.2021 
 

22. Dokumente 
Letzte Änderung: 01.04.2021 
 

Das Personenstands- und Beurkundungswesen in Afghanistan weist gravierende Mängel auf und stellt 
aufgrund der Infrastruktur, der langen Kriege, der wenig ausgebildeten Behördenmitarbeiter und 
weitverbreiteter Korruption ein Problem dar. Von der inhaltlichen Richtigkeit formell echter Urkunden 
kann nicht in jedem Fall ausgegangen werden. Personenstandsurkunden werden oft erst viele Jahre 
später, ohne adäquaten Nachweis und sehr häufig auf Basis von Aussagen mitgebrachter Zeugen, 
nachträglich ausgestellt. Gefälligkeitsbescheinigungen und/oder Gefälligkeitsaussagen kommen sehr 
häufig vor (AA 16.7.2020). Sämtliche Urkunden in Afghanistan sind problemlos gegen finanzielle 
Zuwendungen oder aus Gefälligkeit erhältlich (ÖB 28.11.2018; vgl. AG DFAT 27.6.2019). 
 
Des Weiteren kommen verfahrensangepasste Dokumente häufig vor. Im Visumverfahren werden 
teilweise gefälschte Einladungen oder Arbeitsbescheinigungen vorgelegt. Medienberichten zufolge 
sollen insbesondere seit den Parlamentswahlen 2018 zahlreiche gefälschte Tazkira [Anm.: nationale 
Personalausweise] im Rahmen der Wählerregistrierung in Umlauf sein (AA 16.7.2020). 
Personenstands- und weitere von Gerichten ausgestellte Urkunden werden zentral vom Afghan State 
Printing House (SUKUK) ausgestellt (ÖB 28.11.2018). Auf Grundlage bestimmter Informationen können 
echte Dokumente ausgestellt werden. Dafür notwendige unterstützende Formen der Dokumentation 
wie etwa Schul-, Studien- oder Bankunterlagen können leicht gefälscht werden. Dieser Faktor stellt 
sich besonders problematisch dar, wenn es sich bei dem primären Dokument um eine Tazkira handelt, 
welches zur Erlangung anderer Formen der Identifizierung verwendet wird. Es besteht ein Risiko, dass 
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echte, aber betrügerisch erworbene Tazkira zur Erlangung von Reisepässen verwendet werden (AG 
DFAT 27.6.2019). 
Die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland hat das Legalisationsverfahren von öffentlichen 
Urkunden aus Afghanistan wegen der fehlenden Urkundensicherheit eingestellt (DVA 8.1.2019). 
 
Tazkira und Reisepass 

Eine Tazkira wird nur afghanischen Staatsangehörigen nach Registrierung und dadurch erfolgtem 
Nachweis der Abstammung von einem Afghanen ausgestellt. In der Regel erfolgt der Nachweis der 
Abstammung durch die Vorlage der Tazkira eines Verwandten 1. Grades oder durch 
Zeugenerklärungen in Afghanistan (AA 16.7.2020). Laut einer Quelle können Frauen Tazkira und Pässe 
für sich und ihre Kinder ohne die Anwesenheit eines männlichen Zeugen beantragen (RA KBL 9.5.2018), 
allerdings ist dies vor allem in den Distrikten nicht sehr verbreitet und entspricht laut einer anderen 
Quelle nicht der dominanten Kultur. Vielmehr sollten Frauen bei Behördengängen von einem engen 
männlichen Verwandten begleitet werden (STDOK 21.7.2020). In einem Bericht der afghanischen 
Regierung vom April 2019 über die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention findet sich die 
Information, dass für die Ausstellung einer Tazkira die Zeugenaussagen von zwei Personen nötig sind, 
die Inhaber von einer Tazkira sein müssen. Darüber hinaus muss die Identität des Antragstellers von 
lokalen Behörden bestätigt werden (ACCORD 15.6.2020). Eine andere Quelle weist darauf hin, dass 
man bei Beantragung einer Tazkira eine Geburtsurkunde vorweisen muss, dass allerdings die Mehrheit 
der Afghanen noch immer nicht im Besitz einer solchen ist. Wenn keine Geburtsurkunde vorgewiesen 
werden kann, ist es erforderlich, die Tazkira eines männlichen Familienmitglieds väterlicherseits 
(Vater, Bruder, Onkel oder Cousin) vorzuweisen (LI 22.5.2019; vgl. ACCORD 15.6.2020). Will jemand 
sich beispielsweise in Kabul eine Tazkira ausstellen lassen und kann seine Identität nicht beweisen, so 
muss diese Person in das Heimatgebiet ihres Vaters oder Großvaters zurückkehren. Dort kann versucht 
werden, einen Identitätsnachweis vonseiten des lokalen Dorfvorstehers zu erhalten. Dieser kann dann 
bei den örtlichen Behörden eingereicht werden, die auf dessen Grundlage eine Tazkira ausstellen 
(ACCORD 15.6.2020). Kinder unter sieben Jahren sind von der Pflicht befreit, persönlich zu erscheinen, 
um sich eine Tazkira ausstellen zu lassen. Eine Geburtsurkunde wird als Nachweis akzeptiert. Sollte 
eine solche nicht vorhanden sein, sind zwei Zeugen erforderlich. Bis das Kind 18 Jahre alt ist, ist für die 
Ausstellung der Tazkira die Zustimmung des Vaters erforderlich (ACCORD 15.6.2020). In der Tazkira 
sind Informationen zu Vater und Großvater, jedoch nicht zur Mutter enthalten. Erst seit ca. 2014 gibt 
es die Möglichkeit, eine Birth Registration Card zu beantragen, in der ein konkretes Geburtsdatum und 
die Mutter eines Kindes genannt wird. Diese kann aber auch jederzeit nachträglich für Personen 
ausgestellt werden, die vor 2014 geboren wurden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die 
Ausstellung daher ohne weitere Prüfung vorgenommen wird (AA 16.7.2020). 
Das afghanische Bevölkerungsgesetz von 2014 beinhaltet u.a. Regelungen zur Bürgerregistrierung. 
Gemäß Artikel 9 des Gesetzes sollen Tazkira zum Zwecke des Identitätsnachweises und der 
Bevölkerungsregistrierung ausgestellt werden (NLB/NA 2014). Eine Tazkira wird benötigt, um sich als 
Wähler registrieren zu lassen. Erstmals in der Geschichte des Landes wurden für die Parlamentswahlen 
2018 wahlberechtigte Bürger für ein bestimmtes Wahllokal registriert. Die Bestätigung der 
Registrierung als Wähler, die auf der Tazkira angebracht wird, beinhaltet Informationen zum Wohnort 
(Provinz und Distrikt) sowie zum Wahllokal. Die soziale Gruppe der Kutschi ist nicht an ein fixes 
Wahllokal gebunden (AAN 27.5.2018). Tazkira können sowohl in der Hauptstadt Kabul als auch dem 
jeweiligen Geburtsort in Afghanistan, nicht jedoch von afghanischen Auslandsvertretungen ausgestellt 
werden, so dass es vorkommen kann, dass eine Person mehrere echte Tazkira mit unterschiedlichen 
Daten besitzt (AA 16.7.2020). Tazkira können zwar nicht von afghanischen Auslandsvertretungen 
ausgestellt, jedoch über eine afghanische Auslandsvertretung beim afghanischen Innenministerium 
beantragt werden (AA 16.7.2020; vgl. AFB BER 22.10.2018). Der Antragsteller muss in diesem Fall im 
nächstgelegenen afghanischen Konsulat einen Termin vereinbaren und eine Kopie der Tazkira von 
Vater oder Geschwistern, sowie ein ausgefülltes und unterschriebenes Antragsformular vorlegen. Das 
Konsulat schickt einen Scan des Formulars an die Abteilung für Bevölkerungsentwicklung in 
Afghanistan. Das Original des Antragsformulars muss vom Antragsteller nach Afghanistan geschickt 
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und von einem Vertreter persönlich bei der Abteilung für Bevölkerungsstatistik eingereicht werden. 
Nach einem internen Prozess in der Abteilung für Bevölkerungsstatistik wird die Tazkira innerhalb von 
1-3 Monaten ausgestellt und dem Vertreter übergeben. Dieser kann die Tazkira dann dem 
Antragsteller zusenden (RA KBL 12.10.2020a; vgl. AFB BER 22.10.2018). Eintragungen in der Tazkira 
sind oft ungenau. Geburtsdaten werden häufig lediglich in Form von „Alter im Jahr der Beantragung“, 
z. B. „17 Jahre im Jahr 20xx“ erfasst, genauere Geburtsdaten werden selten erfasst und wenn, dann 
meist geschätzt (AA 2.9.2019). Insgesamt sind in Afghanistan sechs Tazkira-Varianten im Umlauf (AAN 
22.2.2018). Es gibt keine einheitlichen Druckverfahren oder Sicherheitsmerkmale für die Tazkira in A4- 
Format. Im Februar 2018 wurde die e-Tazkira (elektronischer Personalausweis) mit der symbolischen 
Beantragung u.a. durch Präsident Ghani gestartet (AAN 22.2.2018). Seit 3.5.2018 werden e-Tazkira 
(auch electronic Tazkira) in Form einer Chipkarte ausgestellt, die Einführung läuft jedoch nur sehr 
schleppend (AA 16.7.2020). Im September 2020 verabschiedete die Regierung ein Gesetz, das die 
Aufnahme des Namens der Mutter in die Tazkira erlaubt (HRW 13.1.2021; vgl. TN 2.9.2020). Die 
Vorlage einer Tazkira ist Voraussetzung für die Ausstellung eines Reisepasses. Seit Ausstellung 
maschinenlesbarer Reisepässe im Jahr 2014 muss bei Passbeantragung ein Familienname bestimmt 
werden. Die Bestimmung erfolgt ohne rechtliche Grundlage und ohne Dokumentation. Die Angaben, 
insbesondere Namen und Geburtsdatum, in Tazkira und Reisepass einer Person stimmen daher häufig 
nicht miteinander überein (AA 16.7.2020). 
Alle afghanischen Botschaften und Abteilungen der Generalkonsulate Afghanistans sind für die 
Ausstellung von Reisepässen für alle im Ausland lebenden afghanischen Staatsbürger zuständig. In 
Österreich werden beispielsweise neben einer afghanische Tazkira, eine gültige 
Aufenthaltsgenehmigung, eine Aufenthaltsmeldung, vier Passfotos im Format 4x5cm und die Zahlung 
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Beweis wurde erhoben durch Erstbefragung des Antragstellers durch die PI  XXXX am 

20.01.2020, durch Einvernahme durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, 

Regionaldirektion Niederösterreich am 02.10.2020 und durch Befragung im Rahmen der 

mündlichen Beschwerdeverhandlung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 29.04.2021, 

durch Vorlage eines Fotos des Dienstausweises der Firma XXXX , von Fotos des 

Beschwerdeführers sowie einer Meldebestätigung der Firma  XXXX durch den 

Beschwerdeführer bzw. seine Vertretung, durch Vorhalt des akutellen 

Länderinformationsblattes der Staatendokumentation und die Einsichtnahme in den 

Strafregisterauszug des Beschwerdeführers.  

2. Beweiswürdigung: 

Die länderspezifischen Feststellungen entstammen einer aktuellen Zusammenstellung der 

Staatendokumentation (die nicht nur für die Länderinformationen des BFA, sondern auch für 

das Bundesverwaltungsgericht zuständig ist), welche auf einer ausgewogenen Sammlung 

zahlreicher seriöser, aktueller, internationaler, staatlicher und nicht staatlicher Quellen 

beruht, die in den obigen Länderfeststellungen zitiert wurden. Dieses Länderinformationsblatt 

wurde den Verfahrensparteien zur Kenntnis gebracht. Während seitens des BFA keine 

Äußerung eingelangt ist, machte der Beschwerdeführer durch seine ausgewiesene Vertretung 

von der Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme Gebrauch und bezog sich vor allem auf 

die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, widersprach jedoch nicht inhaltlich dem 

Länderinformationsblatt, sodass das Bundesverwaltungsgericht von diesem ausgeht. 

Zur Person des Beschwerdeführers und seinem Vorbringen ist folgendes auszuführen: 

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt 

(diesbezüglich ist auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV 270 BlgNR 18. GP; AB 328 BlgNR 

18. GP] zu verweisen, die wiederum der VwGH-Judikatur entnommen wurden). 
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1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist 

insbesondere dann nicht erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert 

oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte 

Angaben über seine Erlebnisse zu machen. 

2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf 

sich nicht in wesentlichen Aussagen widersprechen. 

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, d.h. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung 

übereinstimmen. Diese Voraussetzung ist u.a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit 

den allgemeinen Verhältnissen im Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich 

erscheinen und 

4. Der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn 

sein Vorbringen auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, 

wenn er wichtige Tatsachen verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des 

Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder unbegründet einsilbig und verspätet erstattet 

oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die nötige Mitwirkung verweigert. 

Vorausgeschickt wird, dass im Asylverfahren das Vorbringen des Asylwerbers als zentrales 

Entscheidungskriterium herangezogen werden muss (so schon VwGH vom 16.01.1987, 

87/01/0230, VwGH vom 15.03.1989, 88/01/0339, UBAS vom 12.05.1998, 203.037 0/IV/29/98 

u.v.a.m.). 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der 

persönliche Eindruck, den das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im 

Rahmen der Berufungsverhandlung von dem Berufungswerber gewinnt, ist (siehe z.B. VwGH 

vom 24.06.1999, 98/20/0435, VwGH vom 20.05.1999, 98/20/0505, u.v.a.m.). 

Zunächst fällt auf, dass der Beschwerdeführer wohl bereits in der Erstbefragung ein ziemlich 

konkretes und detailliertes Vorbringen erstattet hat (AS 20), das jedoch im Widerspruch zu 

dem weiteren Vorbringen vor dem BFA und dem Bundesverwaltungsgericht steht: Er 

behauptete nämlich zunächst für die Amerikaner als Bodyguard gearbeitet zu haben, was dem 

späteren Vorbringen, für eine afghanische Firma gearbeitet zu haben widerspricht, weiters 

behauptete er, dass sein Vater ihn zur Ausreise aufgefordert habe, was im weiteren 

Vorbringen auch nicht vorkommt.  

Mag die Ersteinvernahme gem. § 19 Abs. 1 AsylG 2005 auch in erster Linie der Ermittlung der 

Identität und der Reiseroute dienen, so hat der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall sehr 

konkrete und ausführliche Angaben gemacht. In diesem Sinne sind andere Angaben in der 
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Erstbefragung als in der folgenden Befragung durch das BFA durchaus als ein Indiz für die 

Unglaubwürdigkeit der Fluchtgründe zu werten (siehe zu.B. auch BVwG vom 20.10.2015, Zahl 

W159 1435846-1/11E), zumal grundsätzlich den ersten Angaben des Asylwerbers ein erhöhter 

Wahrheitsgehalt zuerkannt werden muss (so schon VwGH vom 08.04.1987, Zahl 85/01/0299, 

VwGH vom 05.10.1988, Zahl 88/01/0155, VwGH vom 02.01.2017, Ra 2016/18/0323). 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers ist auch schon vor dem BFA sehr vage und 

oberflächlich: Besonders fällt auf, dass der Beschwerdeführer behauptete, wohl für eine Firma  

XXXX gearbeitet zu haben, doch nicht angeben konnte, wofür diese Abkürzung steht und auch 

nicht angeben konnte, ob diese Firma im Internet vertreten ist. 

Die vagen oberflächlichen unkonkreten Angaben setzen sich in der Beschwerdeverhandlung 

fort. Es fällt auf, dass der Beschwerdeführer keinerlei konkrete Zeitangaben machen konnte, 

weder über seine Hochzeit noch den Zeitpunkt der Entführung seines Vaters irgendwie 

konkretisieren konnte, ebenso wenig den Zeitpunkt der Ausreise. Auch machte der 

Beschwerdeführer, obwohl er mit Hilfe einer äußerst routinierten muttersprachlichen und als 

hervorragend bekannten Dolmetscherin befragt wurde, auf die konkreten Angaben des 

vorsitzenden Richters mehrfach völlig unpassende Angaben. So antwortete er beispielsweise 

auf die konkrete Frage, ob die Auseinandersetzung mit seinem Vater, wo er ihn aus dem Haus 

geworfen habe, vor der Entführung der Taliban oder nachher gewesen sei, unpassend, dass er 

sich in Kabul versteckt habe, um dann in der Folge die länger dauernden Schwierigkeiten mit 

seinem Vater zu schildern. 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers ist auch in zahlreichen Punkten widersprüchlich und 

unschlüssig: Beispielsweise führte der Beschwerdeführer am Beginn der 

Beschwerdeverhandlung aus, dass er immer in Baghlan gelebt habe. Dies steht in eindeutigem 

Widerspruch zu den Aussagen des Beschwerdeführers, dass er sich zuletzt in Kabul 

aufgehalten habe (z.B. AS 101), wobei der Beschwerdeführer dann über Vorhalt dieses 

Umstandens im Widerspruch zu dem vorigen Vorbringen auch in der Beschwerdeverhandlung 

zugab, dass er zuletzt in Kabul gelebt habe.  

Während der Beschwerdeführer beim BFA (AS 97) behauptete, für die Firma  XXXX gearbeitet 

zu haben und nicht zu wissen wofür diese Abkürzung steht (?), legte er einen Ausweis der 

Firma XXXX , abgekürzt XXXX , vor. Über Vorhalt dieses Widerspruches gab er an, dass die  

XXXX ein großes Unternehmen sei und im Bereich von  XXXX nur Ausländer beschäftigt wären, 

was im Widerspruch dazu steht, dass der Beschwerdeführer offenbar kein Ausländer, sondern 

ein Afghane ist. Weiters behauptete der Beschwerdeführer, dass die Firma  XXXX ein 
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ausländisches Unternehmen sei. Im Widerspruch dazu führte er jedoch in der 

Beschwerdeverhandlung später aus, dass sie im Eigentum eines afghanischen Staatsbürgers 

steht. Während der Beschwerdeführer in der Beschwerdeverhandlung behauptete, dass die 

Entführung seines Vaters vor zwei Jahren gewesen sei, behauptete er im Widerspruch dazu 

vor dem BFA (AS  106), dass diese bereits vor sechs Jahren stattgefunden habe, nämlich 2015.  

Auch auf nähere Nachfrage konnte der Beschwerdeführer nicht zeitlich eingrenzen, wann er 

für die Firma  XXXX gearbeitet habe, sondern blieb bei seinen pauschalen Angaben „von 2012 

bis 2016“ (was widerum in Widerspruch zu den 2015 abgelaufenen Dienstausweis steht, aber 

auch zu seinem Vorbringen in der Beschwerdeverhandlung, wo er erstmals behauptete, auch 

vor 2012 für diese Firma gearbeitet zu haben). 

Auch auf die konkrete Frage wann und wie die Taliban den Beschwerdeführer bedroht hätten, 

führte er völlig unpassend aus, dass ein Freund namens  XXXX auf der Route von Baghlan nach 

Kunduz von den Taliban abgeschlachtet worden sei. 

Aus dem Beschwerdevorbringen lässt sich jedenfalls keine konkrete Bedrohung des 

Beschwerdeführers durch die Taliban ableiten. Außer aus einem angeblichen Drohbrief an 

seinen Vater hat er so etwas auch nicht konkret vorgebracht und steht dies letztlich auch in 

Widerspruch zu dem Vorbringen in der Erstbefragung, wo er behauptete, dass die Taliban ihn 

mit dem Umbringen bedroht hätten. Auf die konkrete Frage, was der unmittelbare Anlass der 

Ausreise gewesen sei, hat der Beschwerdeführer nur mit einer unpassenden und 

ausweichenden Antwort („die Taliban werden mich, solange sie in Afghanistan sind, nicht am 

Leben lassen.“) beantwortet. 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers ist auch in mehreren Punkten völlig unplausibel. 

Einerseits ist es unplausibel wenn der Beschwerdeführer angibt, nicht von früher gewusst zu 

haben, mit einer  XXXX umgehen, ohne irgendeine Ausbildung als Security für Ausländer 

gearbeitet zu haben. 

Auch konnte der Beschwerdeführer auch keine plausible Antwort geben, warum er sich, 

nachdem er sich vier Jahre lang in Kabul aufgehalten hat und dort offenbar keine Probleme 

mit den Taliban hatte, plötzlich zur Ausreise entschlossen hat, wenn auch seine Antwort, dass 

es keiner schaffe kleine Kinder zurückzulassen, menschlich durchaus verständlich erscheint. 

Es ist auch darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 

es den Behörden nicht verwehrt ist, auch die Plausibilität eines Vorbringens als ein Kriterium 
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der Glaubwürdigkeit im Rahmen der ihr zustehenden freien Beweiswürdigung anzuwenden 

(VwGH vom 29.06.2000, 2000/01/0093). 

Außerdem hat der Beschwerdeführer das Vorbringen auch noch in der 

Beschwerdeverhandlung gesteigert, in dem er behauptete, dass ein unbekannter Mann 

seinen Sohn gefragt habe, wo sein Vater, „der Ungläubige“ wäre, wobei er hinzufügte, dass 

dies sehr weh getan habe. Das beweist, dass der Beschwerdeführer sich offenbar innerlich 

doch nicht mit den „Ausländern“ und westlichen Werten identifiziert hat. 

In diesem Zusammenhang ist auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu 

verweisen, wonach ein gesteigertes nach ständiger Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes als unglaubwürdig einzustufen ist (VwGH vom 08.04.1987, Zl. 

85/01/0299, VwGH vom 02.02.1994, Zl. 93/01/1035), weil grundsätzlich den ersten Angaben 

des Asylwerbers ein erhöhter Wahrheitsgehalt zuerkannt werden muss (VwGH vom 

05.10.1988, Zl. 88/01/0155, VwGH vom 11.11.1998, Zl. 98/01/261 u.v.a.m.). 

Der Beschwerdeführer hat wohl ein Foto seines Dienstausweises und zuletzt eine E-Mail-

Bestätigung über die behauptete Arbeit vorgelegt, eine Echtheitsüberprüfung ist jedoch nicht 

möglich und ist in den Länderfeststellungen auch festgehalten, dass es sehr leicht ist in 

Afghanistan Gefälligkeitsbescheinigungen zu erhalten. 

Was die Person des Beschwerdeführers betrifft, so fällt letztlich insbesondere bei den 

Rückkehrbefürchtungen ein übersteigertes Vorbringen, gepaart mit gewisser Aggressivität auf 

sowie weiters das Fehlen jeglicher Integrationsbemühungen. 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass sich aus dem vagen, teilweise unpassenden, 

widersprüchlichen und gesteigerten Vorbringen keine schlüssige Verfolgungsgefahr 

entnehmen lässt. 

Die Unbescholtenheit ergibt sich aus dem eingeholten Strafregisterauszug, die Feststellung, 

dass der Beschwerdeführer gesund ist, aus seinem diesbezüglichen Vorbringen und dem 

Fehlen gegenteiliger medizinischer Befunde. 

Dass der Beschwerdeführer mit Blick auf sein Alter und das Fehlen physischer (chronischer) 

Vorerkrankungen keiner spezifischen Risikogruppe betreffend COVID-19 angehört, ergibt sich 

aus seinen Angaben und den allgemein zugänglichen, wissenschaftsbasierten Informationen 

von WHO und CDC, der Covid-19-Risikogruppe-Verordnung (BGBl. 203. Verordnung, Jahrgang 

2020, ausgegeben am 07.05.2020, Teil II), der aktuellen Überwachung der weltweiten Lage 

durch diese Organisationen sowie aus unbedenklichen tagesaktuellen Berichten: 
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(https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus.html; 

https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/;https://coronavirus.jhu.edu/

map.html; https://covid19.who.int/). Es ist demnach auch keine maßgebliche 

Wahrscheinlichkeit dafür zutage getreten, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr 

nach Afghanistan eine COVID-19-Erkrankung mit schwerwiegendem oder tödlichem Verlauf 

bzw. mit dem Bedarf einer intensivmedizinischen Behandlung bzw. einer Behandlung in einem 

Krankenhaus erleiden würde. 

3. Rechtliche Beurteilung: 

Zu A)  

1. 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 

zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass 

ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht (vgl. auch die 

Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9 der Statusrichtlinie verweist).  

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen 

der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der 

politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht 

in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes 

zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen 

Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, 

in dieses Land zurückzukehren. 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine 

wohlbegründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn sie im Lichte der speziellen 

Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv 

nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer 

konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in 

dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde (vgl. VwGH 05.09.2016, Ra 

2016/19/0074 uva.). Verlangt wird eine „Verfolgungsgefahr“, wobei unter Verfolgung ein 

Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 

verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes 
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des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die 

Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der GFK genannten Gründen haben und muss 

ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes 

bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet.  

Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 

Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern 

bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr (vgl. 

Verwaltungsgerichtshof [VwGH] 10.06.1998, 96/20/0287). 

Die Voraussetzung der „wohlbegründeten Furcht“ vor Verfolgung wird in der Regel aber nur 

erfüllt, wenn zwischen den Umständen, die als Grund für die Ausreise angegeben werden, und 

der Ausreise selbst ein zeitlicher Zusammenhang besteht (vgl. VwGH 17.03.2009, 

2007/19/0459). Relevant kann nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei 

Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente 

Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus 

den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. u.a. VwGH 

20.06.2007, 2006/19/0265 mwN).  

Es wird weiters betont, dass die Glaubwürdigkeit des Vorbringens die zentrale Rolle für die 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und Asylgewährung einnimmt (VwGH 20.06.1990, 

90/01/0041). 

Aus der allgemeinen Sicherheitssituation (allein) in Afghanistan lässt sich nicht einmal die 

Gewährung von subsidiärem Schutz begründen (VwGH vom 23.02.2016, Ra 2015/01/0134-7), 

umso weniger die Gewährung von Asyl (siehe auch das hg. Erkenntnis vom 28.04.2016, W159 

2101994-1/1E). 

Die allgemeine Lage in Afghanistan ist nicht dergestalt, dass bereits jedem, der sich dort 

aufhält, der Status eines Asylberechtigten zuerkannt werden müsste (vgl. etwa AsylGH 

07.06.2011, C1 411.358-1/2010/15E, sowie den diesbezüglichen Beschluss des VfGH 

19.09.2011, U 1500/11-6 u.v.a.).  

Wie der Beweiswürdigung zu entnehmen ist, fehlt es dem Vorbringen des Beschwerdeführers 

an der Glaubhaftigkeit, sodass schon deswegen eine Asylgewährung ausscheidet. 

Auch von Amtswegen waren keine Anhaltspunkte für eine asylrelevante Gefährdung des 

Beschwerdeführers im Herkunftsstaat ableitbar. 
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Vielmehr fehlt überdies das zeitliche Naheverhältnis zwischen den behaupteten 

Verfolungshandlungen und der Ausreise, da sich der Beschwerdeführer ungefähr vier Jahre 

lang unbehelligt in Kabul aufgehalten hat und keine plausible Erklärung für das plötzliche 

Verlassen Afghanistans nach dieser langen Zeit liefern konnte. Umstände, die sich schon 

länger vor der Flucht ereignet haben, sind aber asylrechtlich nicht beachtlich (so schon VwGH 

vom 10.10.1996, 95/20/0115 uvm.).  

Zudem haben zuletzt die Taliban Personen, die in einer Weise mit ausländischen Streitkräften 

zusammengearbeitet haben (was überdies beim Beschwerdeführer ziemlich vage ist), 

aufgefordert, im Land zu bleiben bzw. zurückzukehren (https://orf.at/stories/3216298 vom 

07.06.2021). 

Es war somit kein internationaler Schutz zu gewähren. 

 

Wird ein Antrag auf internationalen Schutz in Bezug auf die Zuerkennung des Status der 

Asylberechtigten abgewiesen, so ist dem Fremden gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 der Status 

des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung 

oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung 

von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten 

würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 

innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. 

Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe 

oder Behandlung unterworfen werden. Die Protokolle Nr. 6 und Nr. 13 zur Konvention 

betreffen die Abschaffung der Todesstrafe. 

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr 

(„a sufficiently real risk“) möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu 

verstehen (vgl. VwGH vom 19.02.2004, 99/20/0573, mwN auf die Judikatur des EGMR). Es 

müssen stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem realen Risiko 

einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte 

dafür vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein 

würde. Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein 

solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus. Dabei kann bei der Prüfung von 
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außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der 

Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn 

außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht werden (vgl. EGMR vom 

06.02.2001, Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom; VwGH vom 21.08.2001, 2000/01/0443). 

Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen, die drohende Maßnahme muss 

von einer bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den 

Anwendungsbereich des Art. 3 EMRK zu gelangen. 

Herrscht im Herkunftsstaat eines Asylwerbers eine prekäre allgemeine Sicherheitslage, in der 

die Bevölkerung durch Akte willkürlicher Gewalt betroffen ist, so liegen stichhaltige Gründe 

für die Annahme eines realen Risikos bzw. für die ernsthafte Bedrohung von Leben oder 

Unversehrtheit eines Asylwerbers bei Rückführung in diesen Staat dann vor, wenn diese 

Gewalt ein solches Ausmaß erreicht hat, dass es nicht bloß möglich, sondern geradezu 

wahrscheinlich erscheint, dass auch der betreffende Asylwerber tatsächlich Opfer eines 

solchen Gewaltaktes sein wird. Davon kann in einer Situation allgemeiner Gewalt nur in sehr 

extremen Fällen ausgegangen werden, wenn schon die bloße Anwesenheit einer Person in der 

betroffenen Region Derartiges erwarten lässt. Davon abgesehen können nur besondere in der 

persönlichen Situation der oder des Betroffenen begründete Umstände dazu führen, dass 

gerade bei ihr oder ihm ein – im Vergleich zur Bevölkerung des Herkunftsstaats im 

Allgemeinen – höheres Risiko besteht, einer dem Art. 2 oder 3 EMRK widersprechenden 

Behandlung ausgesetzt zu sein bzw. eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit befürchten zu müssen (VwGH 25.04.2017, Ra 2017/01/0016 mwN). 

Abgesehen von Abschiebungen in Staaten, in denen die allgemeine Situation so 

schwerwiegend ist, dass die Rückführung eines abgelehnten Asylwerbers dorthin eine 

Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde, obliegt es grundsätzlich der 

abschiebungsgefährdeten Person, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für die 

Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer 

Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung drohen würde 

(vgl. VwGH 25.05.2016, Ra 2016/19/0036; VwGH 23.02.2016, Ra 2015/01/0134 – mit Verweis 

auf EGMR vom 05.09.2013, I. vs Schweden, Nr. 61204/09). 

Es bedarf einer ganzheitlichen Bewertung der möglichen Gefahren, die sich auf die 

persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im 

Zielstaat zu beziehen hat. Die Außerlandesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat 

kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine 
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Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz (bezogen 

auf den Einzelfall) nicht gedeckt werden können. Eine solche Situation ist nur unter 

exzeptionellen Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer durch die 

Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK ist nicht ausreichend. Vielmehr ist es 

zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, detailliert und 

konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. VwGH 

25.05.2016, Ra 2016/19/0036, mwN; 08.09.2016, Ra 2016/20/0006; VwGH 25.04.2017, Ra 

2017/01/0016; VwGH 19.06.2017, Ra 2017/19/0095). 

In dem Beschluss Ra 2015/01/0134 hat der VwGH auch auf die Rechtsprechung des EGMR in 

jüngeren Urteilen hingewiesen, wonach die allgemeine Situation in Afghanistan nicht so 

gelagert sei, dass die Ausweisung dorthin automatisch gegen Art. 3 EMRK verstoßen würde 

(vgl. die Urteile des EGMR jeweils vom 12.01.2016, jeweils gegen Niederlande: S. D. M., Nr. 

8161/07; A. G. R., Nr. 13 442/08; A. W. Q. und D. H., Nr. 25 077/06; S. S., Nr. 39 575/06; M. R. 

A. u. a., Nr. 46 856/07, auch VwGH 23.01.2018, Ra 2017/20/0364 und VwGH 03.05.2018, Ra 

2018/20/0191). 

In diesem Zusammenhang ist auf die ständige Judikatur des EGMR hinzuweisen, wonach es – 

abgesehen von Abschiebungen in Staaten, in denen die allgemeine Situation so 

schwerwiegend ist, dass die Rückführung eines abgelehnten Asylwerbers dorthin eine 

Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde – grundsätzlich der abschiebungsgefährdeten 

Person obliegt, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für die Annahme eines Risikos 

nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer Rückführungsmaßnahme eine dem 

Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung drohen würde (vgl. VwGH 23.02.2016, Ra 

2015/01/0134, mit Verweis auf das Urteil des EGMR vom 05.09.2013, I gegen Schweden, Nr. 

61204/09; s. dazu zuletzt auch VwGH 18.03.2016, Ra 2015/01/0255). 

Der VwGH hat in seiner zum Herkunftsstaat Afghanistan ergangenen Rechtsprechung 

wiederholt und unter Bezugnahme auf die diesbezügliche ständige Rechtsprechung des EGMR 

ausgesprochen, dass es grundsätzlich der abschiebungsgefährdeten Person obliegt, mit 

geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für die Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass 

ihr im Falle der Durchführung einer Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 EMRK 

widersprechende Behandlung drohen würde (vgl. etwa das Urteil des EGMR vom 05.09.2013, 

I. gg. Schweden, Nr. 61204/09; vgl. hiezu insbesondere auch VwGH 13.09.2016, Ra 

2016/01/0096). Es reicht für den Beschwerdeführer nicht aus, sich bloß auf eine allgemein 

schlechte Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan zu berufen. Die allgemeine 

Situation in Afghanistan ist nämlich nicht so gelagert, dass schon alleine die Rückkehr eines 
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Antragstellers dorthin eine ernsthafte Bedrohung für die durch Art. 3 EMRK geschützten 

Rechte bedeuten würde (vgl. dazu das Erkenntnis vom 25.04.2017, Ra 2016/01/0307, mwN). 

Über ausdrückliche Befragung durch den vorsitzenden Richter in der Beschwerdeverhandlung 

vom 29.04.2021, was mit dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr geschehen würde, führte 

der Beschwerdeführer aus, dass man ihn bei einer Rückkehr töten würde. Dies steht jedoch 

im Zusammenhang mit dem vorigen in der Beweiswürdigung ausdrücklich als unglaubwürdig 

erstatteten Vorbringen und liegt damit kein glaubhaftes konkretes und mit allfälligen 

Bescheinigungsmitteln untermauertes Vorbringen hinsichtlich des Vorliegens einer 

Bedrohung nach § 50 FPG vor. 

Der Beschwerdeführer hat vier Jahre lang unbehelligt in Kabul gelebt. Wenn ihm jedoch Kabul 

zu unsicher ist, stünde ihm auch eine inländische Fluchtalternative auch in Herat oder Mazar-

e Sharif offen. 

§ 11 AsylG 2005 lautet: 

„(1) Kann Asylwerbern in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen 

Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes 

beherrschen, Schutz gewährleistet werden, und kann ihnen der Aufenthalt in diesem Teil des 

Staatsgebietes zugemutet werden, so ist der Antrag auf internationalen Schutz abzuweisen 

(Innerstaatliche Fluchtalternative). Schutz ist gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des 

Herkunftsstaates keine wohlbegründete Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 

Flüchtlingskonvention vorliegen kann und die Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status 

des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates 

nicht gegeben sind. 

(2) Bei der Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben ist, ist auf die 

allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der 

Asylwerber zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen.“ 

Die Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative erfordert nämlich im Hinblick auf das 

ihr u.a. innewohnende Zumutbarkeitskalkül insbesondere nähere Feststellungen über die zu 

erwartende konkrete Lage des Asylwerbers in dem in Frage kommenden Gebiet (VwGH 

29.04.2015, Ra 2014/20/0151; 08.09.2016, Ra 2016/20/0063). 

Wenn Asylsuchende in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen 

insoweit auch zumutbar ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen, 

bedürfen sie nicht des Schutzes durch Asyl (vgl. z.B. VwGH 24.03.1999, 98/01/0352 mwN; 
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99/20/0036, 15.03.2001, 99/20/0134). Damit ist nicht das Erfordernis einer landesweiten 

Verfolgung gemeint, sondern vielmehr, dass sich die asylrelevante Verfolgungsgefahr für den 

Betroffenen – mangels zumutbarer Ausweichmöglichkeit innerhalb des Herkunftsstaates – im 

gesamten Herkunftsstaat auswirken muss (VwGH 09.11.2004, 2003/01/0534). Das 

Zumutbarkeitskalkül, das dem Konzept einer „inländischen Flucht- oder Schutzalternative“ 

(VwGH 09.11.2004, 2003/01/0534) innewohnt, setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort 

nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal da auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann 

asylrelevant sein können, wenn sie jede Existenzgrundlage entziehen (VwGH 08.09.1999, 

98/01/0614; 29.03.2001, 2000/20/0539). 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in einem „Grundsatzerkenntnis“ wie folgt ausgeführt: 

„Mit dieser Norm macht der österreichische Asylgesetzgeber von der in Art. 8 Abs. 1 der 

Richtlinie 2011/95/EU (Statusrichtlinie) eröffneten Möglichkeit Gebrauch, dem Asylwerber 

keinen internationalen Schutz zu gewähren, sofern er in einem Teil seines Herkunftslandes 

keine begründete Furcht vor Verfolgung hat oder keine tatsächliche Gefahr, einen ernsthaften 

Schaden zu erleiden, besteht (lit. a) oder Zugang zu Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem 

Schaden gemäß Art. 7 Statusrichtlinie hat (lit. b), und er sicher und legal in diesen Landesteil 

reisen kann, dort aufgenommen wird und vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er 

sich dort niederlässt. 

§ 11 AsylG 2005 unterscheidet nach seinem klaren Wortlaut zwei getrennte und selbständig 

zu prüfende Voraussetzungen der innerstaatlichen Fluchtalternative. Zum einen ist zu klären, 

ob in dem als innerstaatliche Fluchtalternative ins Auge gefassten Gebiet Schutz vor 

asylrechtlich relevanter Verfolgung und vor Bedingungen, die nach § 8 Abs. 1 AsylG 2005 die 

Gewährung von subsidiärem Schutz rechtfertigen würden, gegeben ist. Demgemäß verbietet 

sich die Annahme, der Schutz eines Asylwerbers sei innerstaatlich zumindest in einem 

Teilgebiet gewährleistet, jedenfalls dann, wenn in dieser Region Verhältnisse herrschen, die 

Art. 3 EMRK widersprechen. 

Zum anderen setzt die Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative voraus, dass dem 

Asylwerber der Aufenthalt in diesem Gebiet zugemutet werden kann. Die Zumutbarkeit des 

Aufenthaltes ist daher von der Frage der Schutzgewährung in diesem Gebiet zu trennen. Selbst 

wenn in dem betreffenden Gebiet also keine Verhältnisse herrschen, die Art. 3 EMRK 

widersprechen (oder auf Grund derer andere Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 AsylG 2005 für 

die Zuerkennung von subsidiärem Schutz erfüllt wären), wäre eine innerstaatliche 

Fluchtalternative bei Unzumutbarkeit des Aufenthaltes in diesem Gebiet zu verneinen. 

Im Sinne einer unionsrechtskonformen Auslegung ist das Kriterium der ‚Zumutbarkeit‘ nach § 

11 Abs. 1 AsylG 2005 gleichbedeutend mit dem Erfordernis nach Art. 8 Abs. 1 Statusrichtlinie, 
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dass vom Asylwerber vernünftigerweise erwartet werden kann, sich im betreffenden Gebiet 

seines Herkunftslandes niederzulassen. 

In der internationalen Literatur wird zwar am Erfordernis der ‚Zumutbarkeit‘ bei der Prüfung 

des internen Schutzes von Asylwerbern vereinzelt Kritik geübt (vgl. etwa Hathaway/Foster, 

The Law of Refugee Status2 (2014), 350 ff). Das Kriterium der Zumutbarkeit ist ungeachtet 

dessen in der Staatenpraxis vielfach anerkannt, findet sich – wie dargestellt – sowohl im 

einschlägigen Unionsrecht als auch im österreichischen nationalen Recht und wird vom 

UNHCR in seinen Auslegungshilfen zur Genfer Flüchtlingskonvention angeführt (vgl. 

insbesondere die Richtlinien des UNHCR zum internationalen Schutz Nr. 4 ‚Interne Flucht- und 

Neuansiedlungsalternative‘ vom 23. Juli 2003 (im Folgenden: Richtlinien Nr. 4)). 

Nach allgemeiner Auffassung soll die Frage der Zumutbarkeit danach beurteilt werden, ob der 

in einem Teil seines Herkunftslandes verfolgte oder von ernsthaften Schäden (iSd Art. 15 

Statusrichtlinie) bedrohte Asylwerber in einem anderen Teil des Herkunftsstaates ein ‚relativ 

normales Leben‘ ohne unangemessene Härte führen kann (vgl. etwa UNHCR Richtlinien Nr. 4., 

Rz 22 ff; Marx, Handbuch zur Qualifikationsrichtlinie (2009), 226 ff). 

Dabei ist auf die allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen 

Umstände des Asylwerbers zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen (§ 

11 Abs. 2 AsylG 2005; vgl. auch die im Wesentlichen gleichlautenden Vorgaben des Art. Abs. 

2 Statusrichtlinie). 

Marx (a.a.O., 227) argumentiert, die zentrale Frage laute, ob bei Berücksichtigung sämtlicher 

konkreter Umstände des Einzelfalles unter Berücksichtigung der allgemeinen Gegebenheiten 

vom Asylwerber vernünftigerweise verlangt werden könne, einen anderen Ort innerhalb 

seines Herkunftslandes aufzusuchen. Der dort zur Verfügung stehende Schutz müsse 

angemessen und erreichbar sein. Zusätzlich zu konkreten Sicherheitsfragen erfordere dies 

eine Berücksichtigung grundlegender ziviler, politischer und sozioökonomischer Rechte. 

Kontroversen kämen indes auf, wenn es um konkrete Fragen, wie etwa den Zugang zu 

angemessenen Arbeitsmöglichkeiten und um soziale Unterstützung gehe. Insoweit bestehe 

lediglich Übereinstimmung, dass die soziale und wirtschaftliche Existenz am Ort der 

innerstaatlichen Schutzalternative sichergestellt sein müsse. 

Der UNHCR formuliert in seinen Richtlinien Nr. 4, Rz 24 ff, dass die Beantwortung der Frage, 

ob dem Asylwerber ein Aufenthalt in einem bestimmten Gebiet des Herkunftsstaates 

zugemutet werden kann, von mehreren Faktoren abhängt. Dazu müssten die persönlichen 

Umstände des Betroffenen (einschließlich allfälliger Traumata infolge früherer Verfolgung), 

die Sicherheit, die Achtung der Menschenrechte und die Aussichten auf wirtschaftliches 

Überleben in diesem Gebiet beurteilt werden. Zum Aspekt des wirtschaftlichen Überlebens 

führt der UNHCR u.a. aus, dass ein voraussichtlich niedrigerer Lebensstandard oder eine 
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Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation keine ausreichenden Gründe seien, um ein 

vorgeschlagenes Gebiet als unzumutbar abzulehnen. Die Verhältnisse in dem Gebiet müssten 

aber ein für das betreffende Land relativ normales Leben ermöglichen. Wäre eine Person in 

dem Gebiet etwa ohne familiäre Bindungen und ohne informelles soziales Netzwerk, sei eine 

Neuansiedlung möglicherweise nicht zumutbar, wenn es der Person nicht auf andere Weise 

gelingen würde, ein relativ normales Leben mit mehr als dem bloßen Existenzminimum zu 

führen. 

Im Übrigen hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner jüngeren Rechtsprechung bereits 

erkannt, dass eine schwierige Lebenssituation (bei der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche 

sowie in wirtschaftlicher Hinsicht), die ein Asylwerber bei Rückführung in das als 

innerstaatliche Fluchtalternative geprüfte Gebiet vorfinden würde, für sich betrachtet nicht 

ausreicht, um eine innerstaatliche Fluchtalternative zu verneinen. Mit Bezug auf die 

Verhältnisse in Afghanistan wurde ausgeführt, es könne zutreffen, dass ein alleinstehender 

Rückkehrer ohne familiären Rückhalt und ohne finanzielle Unterstützung in der afghanischen 

Hauptstadt Kabul (anfangs) mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert sei. Soweit es 

sich aber um einen jungen und gesunden Mann, der über Schulbildung und Berufserfahrung 

verfüge, handle, sei – auf der Grundlage der allgemeinen Länderfeststellungen zur Lage im 

Herkunftsstaat – nicht zu erkennen, dass eine Neuansiedlung in Afghanistan nicht zugemutet 

werden könne. Dies stehe auch im Einklang mit der Einschätzung der UNHCR-Richtlinien zur 

Feststellung des Internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19. April 

2016, denen zufolge es alleinstehenden, leistungsfähigen Männern im berufsfähigen Alter 

ohne spezifische Vulnerabilität möglich sei, auch ohne Unterstützung durch die Familie in 

urbaner Umgebung zu leben (vgl. VwGH 8.8.2017, Ra 2017/19/0118). 

Auch der Verfassungsgerichtshof hat in einem ergangenen Erkenntnis vom 12. Dezember 

2017, E 2068/2017, ausgesprochen, dass einem gesunden Asylwerber im erwerbsfähigen 

Alter, der eine der Landessprachen Afghanistans beherrsche, mit den kulturellen 

Gepflogenheiten seines Herkunftsstaates vertraut sei und die Möglichkeit habe, sich durch 

Gelegenheitstätigkeiten eine Existenzgrundlage zu sichern, die Inanspruchnahme einer 

innerstaatlichen Fluchtalternative in Kabul zugemutet werden könne, und zwar selbst dann, 

wenn er - wie im entschiedenen Fall - nicht in Afghanistan geboren worden sei, dort nie gelebt 

und keine Angehörigen in Afghanistan habe, sondern im Iran aufgewachsen und dort in die 

Schule gegangen sei.“ (siehe VwGH 23.01.2018, Ra 2018/18/0001; auch VwGH 05.02.2018, Ra 

2018/18/0457, VwGH 22.02.2018, Ra 2017/18/0386) 

Daraus ist zu entnehmen, dass in der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes nunmehr ein 

Paradigmenwechsel stattgefunden hat und nicht auf das Vorhandensein eines familiären 
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Netzes und eines früheren Aufenthaltes in Kabul (und allenfalls anderen relativ sicheren 

Großstädten Afghanistans) abzustellen ist, sondern darauf, dass der Asylwerber gesund ist, 

erwerbsfähig, eine Landessprache beherrscht, mit den kulturellen Gepflogenheiten seines 

Herkunftsstaates vertraut ist und die Möglichkeit hat, sich allenfalls durch 

Gelegenheitstätigkeiten eine Existenzgrundlage zu sichern. Alle diese Voraussetzungen liegen 

bei dem Beschwerdeführer vor: Der Beschwerdeführer ist gesund, im erwerbsfähigen Alter, 

spricht eine der Landessprachen, ist mit den kulturellen Gepflogenheiten seines 

Herkunftsstaates vertraut, zumal er fast sein ganzes Leben dort verbracht hat, hat eine 

zweijährige Schulausbildung genossen und in Afghanistan schon Berufserfahrung erworben. 

Die Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.06.2013 zu 

gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes 

verweist in Art. 10 zur Anforderung an die Prüfung von Anträgen gleichrangig auf die 

Heranziehung von Quellen wie EASO und UNHCR:  

„Artikel 10 

. . . 

3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Asylbehörde ihre Entscheidung über einen 

Antrag auf internationalen Schutz nach angemessener Prüfung trifft. Zu diesem Zweck stellen 

die Mitgliedstaaten sicher, dass 

a) die Anträge einzeln, objektiv und unparteiisch geprüft und entschieden werden; 

b) genaue und aktuelle Informationen aus verschiedenen Quellen, wie etwa EASO und UNHCR 

sowie einschlägigen internationalen Menschenrechtsorganisationen, eingeholt werden, die 

Aufschluss geben über die allgemeine Lage in den Herkunftsstaaten der Antragsteller und 

gegebenenfalls in den Staaten, durch die sie gereist sind, und diese Informationen den für die 

Prüfung und Entscheidung der Anträge zuständigen Bediensteten zur Verfügung stehen; 

. . . “ 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist den UNHCR-Richtlinien 

besondere Beachtung zu schenken (s. VwGH 22.11.2016, Ra 2016/20/0259, mwN; 08.08.2017, 

Ra 2017/19/0118; zur „Indizwirkung“ vgl. VwGH 10.12.2014, Ra 2014/18/0103 bis 0106, 

mwN). Diese Rechtsprechung geht auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes 

zurück, in der dieser erkannte, dass Empfehlungen internationaler Organisationen 

zweifelsohne Gewicht zukommen, wenn es um die Beurteilung der allgemeinen Verhältnisse 

vor Ort geht. Sie ersparen jedoch nicht eine nähere Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt 

(vgl. VwGH 13.11.2001, 2000/01/0453). 
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Der UNHCR ist in den Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs 

afghanischer Asylsuchender vom 19.04.2016 der Auffassung, dass eine vorgeschlagene 

interne Schutzalternative nur dann zumutbar ist, wenn der Zugang zu Unterkunft, 

grundlegender Versorgung, wie sanitärer Infrastruktur, Gesundheitsdiensten und Bildung und 

zu Erwerbsmöglichkeiten gegeben ist. Ferner ist der UNHCR der Auffassung, dass eine interne 

Schutzalternative nur dann zumutbar sein kann, wenn betroffene Personen Zugang zu einem 

traditionellen Unterstützungsnetzwerk durch Mitglieder ihrer (erweiterten) Familie oder 

durch Mitglieder ihrer größeren ethnischen Gruppe im vorgeschlagenen 

Neuansiedlungsgebiet haben und davon ausgegangen werden kann, dass diese willens und in 

der Lage sind, den Antragsteller tatsächlich zu unterstützen. Die einzigen Ausnahmen von 

dieser Anforderung der externen Unterstützung stellen nach Auffassung des UNHCR 

alleinstehende leistungsfähige Männer und verheiratete Paare im berufsfähigen Alter ohne 

festgestellten besonderen Schutzbedarf dar. Diese Personen können unter bestimmten 

Umständen ohne Unterstützung von Familie und Gemeinschaft in urbanen und semiurbanen 

Umgebungen leben, die die notwendige Infrastruktur sowie Erwerbsmöglichkeiten zur 

Sicherung der Grundversorgung bieten und unter tatsächlicher staatlicher Kontrolle stehen. 

(Auszug aus den UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs 

afghanischer Asylsuchender vom 19.04.2016, gleichlautend auch in den UNHCR-RL vom 

30.08.2018, vgl. dort S 110). 

In den aktuellen Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer 

Asylsuchender vom 30.08.2018 äußert UNHCR angesichts der gegenwärtigen Sicherheitslage 

sowie der menschenrechtlichen und humanitären Situation in Kabul die Auffassung, dass eine 

interne Flucht- und Neuansiedlungsalternative in dieser Stadt „generell“ nicht zur Verfügung 

stehe (arg. S 114: „UNHCR considers that given the current security, human rights and 

humanitarian situation in Kabul, an Internal Flight or Relocation Alternative (IFA/IRA) is 

generally not available in the city.“). 

UNHCR änderte damit in Relation zu den Richtlinien vom 19.04.2016 seine Schlussfolgerung 

zur Relevanz und Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative in der Stadt Kabul, 

dies auf Basis der (sofern nichts Anderes angegeben) dem UNHCR am 31.05.2018 bekannten 

Informationen (vgl. FN 2 auf S. 5 der Richtlinien). 

Nach den aktuellen Richtlinien vom 30.08.2018 ist der UNHCR außerdem vor dem näher 

dargestellten Hintergrund der Ansicht, dass eine vorgeschlagene innerstaatliche Flucht- und 

Neuansiedlungsalternative nur sinnvoll möglich (und zumutbar) ist, wenn die Person Zugang 

zu Unterkünften, grundlegenden Dienstleistungen, wie Sanitärversorgung, 
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Gesundheitsversorgung und Bildung sowie Möglichkeiten für den Lebensunterhalt oder 

nachgewiesene und nachhaltige Unterstützung für den Zugang zu einem angemessenen 

Lebensstandard hat. Darüber hinaus hält UNHCR eine innerstaatliche Flucht- und 

Neuansiedlungsalternative nur für zumutbar, wenn die Person Zugang zu einem 

Unterstützungsnetzwerk von Mitgliedern ihrer (erweiterten) Familie oder Mitgliedern ihrer 

größeren ethnischen Gemeinschaft in der Gegend der potenziellen Umsiedlung hat, die 

beurteilt wurden, bereit und in der Lage zu sein, dem Antragsteller in der Praxis echte 

Unterstützung zu leisten. 

UNHCR ist weiters der Ansicht, dass die einzige Ausnahme von der Anforderung der externen 

Unterstützung alleinstehende, leistungsfähige Männer und verheiratete Paare im 

erwerbsfähigen Alter sind, soweit keine spezifischen Vulnerabilitäten (wie näher beschrieben) 

vorliegen. Unter bestimmten Umständen können diese Personen ohne familiäre und soziale 

Unterstützung in urbaner und semi-urbaner Umgebung leben, soweit diese Umgebung über 

die notwendige Infrastruktur und Lebensgrundlagen verfügt, um die Grundbedürfnisse des 

Lebens zu decken und soweit diese einer wirksamen staatlichen Kontrolle unterliegt (vgl. S. 

109 f.). 

Wie sich aus den Länderfeststellungen ergibt, gilt die Stadt Mazar-e Sharif als eine Art 

„Vorzeigeprojekt“ Afghanistans und die Provinz Balkh wird als einer der friedlichsten und 

sichersten Orte Afghanistans geschätzt, auch wenn es selbst dort zu vereinzelten Anschlägen 

kommt. Es ist daher davon auszugehen, dass Mazar-e Sharif hinreichend sicher ist. Da der 

Beschwerdeführer in Herat oder Mazar-e Sharif erwerbstätig sein und damit selbst seine 

Existenz sichern kann, weshalb insgesamt betrachtet kein ernsthafter Schaden zu erwarten 

ist, sind ihm diese Lebensumstände und damit die Inanspruchnahme einer innerstaatlichen 

Fluchtalternative in der Stadt Herat oder der Stadt Mazar-e Sharif zumutbar. Der VwGH hat 

erst jüngst die Zulässigkeit einer inländischen Fluchtalternative alternativ in Mazar-e Sharif 

sogar bei multiplen, aber nicht sehr schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen als 

zulässig angesehen (VwGH vom 06.11.2018, Ra 2018/01/0106). 

In seiner jüngsten Rechtsprechung misst der Verwaltungsgerichtshof den EASO-Richtlinien – 

ebenso wie den UNHCR-Richtlinien besondere Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf das 

Unionsrecht zu (VwGH 27.05.2019, Ra 2019/14/0153, VwGH 28.08.2019, Ra 2018/14/0308) 

bei. 
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Vorausgeschickt wird, dass das Bundesverwaltungsgericht die UNHCR- und die EASO-

Richtlinien als rechtlichen Beurteilungsmaßstab und nicht als Länderbericht, der einem 

Parteiengehör zugeführt hätte werden müssen, ansieht. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die (englischsprachigen) EASO-Richtlinien (EASO-Country 

Guidance Afghanistan vom Juni 2018) in Anwendung des Art. 8 B-VG einer Übersetzung in die 

deutsche Sprache zugeführt: 

Daraus ergibt sich einerseits, dass im allgemeinen eine innerstaatliche Fluchtalternative in den 

Städten Herat und Mazar-e Sharif bei alleinstehenden, gesunden und erwerbsfähigen 

Männern, welche früher schon einmal in Afghanistan gelebt haben, als zumutbar erachtet 

werden kann (selbst dann, wenn sie über kein Unterstützungsnetzwerk innerhalb des als 

innerstaatliche Fluchtalternative geltenden Gebietes verfügen). 

Umgelegt auf den Fall des Beschwerdeführers ist festzuhalten, dass dieser nicht nur in 

Afghanistan geboren und aufgewachsen ist, sondern auch den weit überwiegenden Teil seines 

Lebens in Afghanistan gelebt hat und auch von Afghanistan aus die Reise nach Europa 

angetreten hat und deswegen kein „long term absent“ ist.  

Darüber hinaus verfügt der Beschwerdeführer über Bindungen zu Afghanistan in Form seiner 

nach wie vor in Baghlan aufhältigen Kernfamilie (mag es auch Probleme mit seinem Vater 

gegeben haben). Der Beschwerdeführer hat jedoch mehrfach betont, dass seine Familie 

wohlhabend ist und verfügt er weiters über berufliche Erfahrung. 

Dem Beschwerdeführer ist daher eine inländische Fluchtalternative in Afghanistan auch nach 

den EASO-Richtlinien zumutbar.  

Die Schlussfolgerung, dass Angehörigen der Personengruppen gesunder alleinstehender 

Männer im erwerbsfähigen Alter, welche die Verkehrssprache(n) Afghanistans beherrschen 

und mit den Gepflogenheiten Afghanistans grundlegend vertraut sind, eine eigenständige 

Erwirtschaftung ihres Lebensunterhalts in urbanen und semi-urbanen Gebieten ihres 

Heimatlandes grundsätzlich auch ohne externe Unterstützung durch ein soziales Netz möglich 

ist, ergibt sich aus einer Gesamtschau der im angefochtenen Bescheid dargelegten 

Länderinformationen und deckt sich mit den jüngsten Einschätzungen von EASO und UNHCR 

(vgl. UNHCR 2018, 124 f; EASO Country Guidance 2019, 135 f). Diese Auffassung wurde auf 

Basis der dargestellten Berichtslage sowie unter Berücksichtigung der jüngeren Auswirkungen 

der COVID 19-Pandemie zuletzt auch von den nationalen Höchstgerichten vertreten (vgl. etwa 

in Bezug auf Herat bzw. Mazar-e Sharif VwGH 24.9.2020, Ra 2020/20/0334-6; 14.9.2020, Ra 
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2019/14/0350-6; 30.2.2020, Ra 2019/01/0488; 29.1.2020, Ra 2019/18/0258; 5.11.2019, Ra 

2019/01/0348-7; 7.5.2019, Ra 2019/20/0144; 6.5.2019, Ra 2019/14/0192; 30.4.2019, Ra 

2018/14/0356; 29.4.2019, Ra 2019/20/0154; 25.4.2019, Ra 2019/19/0133; 12.4.2019, Ra 

2019/18/0133; 10.4.2019, Ra 2019/20/0153; 14.3.2019, Ra 2019/18/0079; 28.2.2019, Ra 

2019/14/0049; in Bezug auf Kabul VwGH 29.4.2019, Ra 2019/20/0175; ohne ausdrückliche 

Bezugnahme auf eine dieser Städte VwGH 31.10.2019; Ra 2019/20/0309; 29.4.2019, Ra 

2019/01/0142; mit Bezugnahme auf die COVID 19-Pandemie VwGH 5.10.2020, Ra 

2020/20/0329-6; 1.10.2020, Ra 2020/19/0196-8; 7.9.2020, Ra 2020/01/0273-7; 27.7.2020, Ra 

2020/01/0130; 16.7.2020, Ra 2020/18/0231-5; siehe auch die Beschwerdeablehnungen des 

VfGH vom 25.2.2019, E 4009/2018-10; 26.2.2019, E 370/2019-7 sowie VfGH 6.10.2020, E 

2406/2020-13). Erst jüngst hat der Verwaltungsgerichtshof seine Rechtsansicht dargelegt, 

dass die COVID 19-Pandemie und die dadurch resultierenden Probleme allein kein Grund für 

die Gewährung von subsidiären Schutz sind (VwGH vom 28.12.2020, Ra 2020/14/0528). Die 

Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage durch Covid 19 bewirkt jedenfalls nicht die 

(generelle) Unzulässigkeit der IFA, sondern nur dann, wenn überhaupt keine 

Existenzmöglich¬keit mehr gegeben ist (VwGH vom 09.11.2020, Ra 2020/20/0373. 

Daran hat sich auch in jüngster Zeit nichts geändert. Der Verwaltungsgerichtshof sieht nach 

wie vor trotz der COVID-19-Pandemie eine inländische Fluchtalternative, vor allem bei 

gesunden jungen alleinstehenden und arbeitsfähigen Männern, als zulässig an (jüngst VwGH 

vom 12.05.2021, Ra 2020/18/0260 und VwGH vom 27.05.2021, Ra 2021/19/0163). 

Zusammenschauend ergibt sich daher, dass für den Beschwerdeführer bei einer Rückkehr für 

eine den durchschnittlichen afghanischen Verhältnissen entsprechende Lebensführung 

realistisch ist und keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschwerdeführer 

bei einer Rückkehr einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung und damit einer 

Verletzung der nach Art. 3 EMRK geschützten Rechte ausgesetzt wäre (in diesem Sinne und 

VfGH vom 26.02.2019, E49172018-13 u.a.). 

Aufgrund der persönlichen Umstände und des bisherigen Lebenslaufes des 

Beschwerdeführers ist daher nicht zu erwarten, dass er bei einer Rückkehr nach Afghanistan 

in eine derart existenzbedrohende Notlage geraten würde, die in den Anwendungsbereich des 

Art. 3 EMRK fallen würde. 

Die Prüfung der maßgeblichen Kriterien führt daher im konkreten Fall zu dem Ergebnis, dass 

dem Beschwerdeführer eine Rückkehr in die Stadt Herat oder die Stadt Mazar-e Sharif, die für 
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ihn eine innerstaatliche Fluchtalternative darstellen, jedenfalls möglich und auch zumutbar ist 

(VwGH 23.01.2019, Ra 2018/19/0578; VwGH 27.11.2018, Ra 2018/14/0180 u.a.). 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass beim Beschwerdeführer keine 

Voraussetzungen für die Gewährung von subsidiärem Schutz vorliegen. 

 

Gemäß § 57 Abs. 1 AsylG 2005 ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von 

Amts wegen oder auf begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ 

zu erteilen: 

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 

oder Z 3 FPG seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür weiterhin 

vorliegen, es sei denn, der Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit oder 

Sicherheit der Republik Österreich dar oder wurde von einem inländischen Gericht wegen 

eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. Einer Verurteilung durch ein 

inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, die 

den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur 

Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit 

solchen strafbaren Handlungen, insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel 

oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder 

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder nicht 

niedergelassen ist, Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 

382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und der 

Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der „Aufenthaltsberechtigung 

besonderer Schutz“ zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist. 

Der Beschwerdeführer befindet sich seit Jänner 2020 im Bundesgebiet. Sein Aufenthalt ist 

nicht im Sinne der soeben dargelegten Bestimmung geduldet bzw. zur Gewährleistung einer 

Strafverfolgung erforderlich und wurde der Beschwerdeführer auch nicht Opfer von Gewalt. 

Die Voraussetzungen für die amtswegige Erteilung eines Aufenthaltstitels  

gemäß § 57 AsylG 2005 liegen daher nicht vor und wurden auch weder im Verfahren noch in 

der Beschwerde behauptet. 

Ferner erfolgte die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz im Hinblick auf den 

Status des subsidiär Schutzberechtigten im gegenständlichen Verfahren nicht gemäß § 8 Abs. 
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3a AsylG 2005 und ist auch keine Aberkennung gemäß § 9 Abs. 2 AsylG 2005 ergangen, wie 

aus dem Verfahrensgang ersichtlich ist. 

 

Gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer 

Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. 

Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn 

1. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4 oder 4a zurückgewiesen wird, 

2. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 5 zurückgewiesen wird, 

3. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 

abgewiesen wird, 

4. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt oder 

5. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird 

und in den Fällen der Z 1 und 3 bis 5 von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht 

erteilt wird sowie in den Fällen der Z 1 bis 5 kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt. 

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA VG lautet: 

„Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur 

Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein 

Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden 

eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im 

Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind 

insbesondere zu berücksichtigen: 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt 

des Fremden rechtswidrig war, 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 

4. der Grad der Integration, 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, 

Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, 
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8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in 

dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden 

zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, 

insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, 

abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann 

auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf 

Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 

insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf 

Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder 

Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes 

Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), 

BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre.“ 

Gemäß § 52 Abs. 2 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen unter einem 

(§ 10 AsylG 2005) mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 

1. dessen Antrag auf internationalen Schutz wegen Drittstaatsicherheit zurückgewiesen wird, 

2. dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 

abgewiesen wird, 

3. ihm der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des 

Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt oder 

4. ihm der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird 

und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und ihm kein Aufenthaltsrecht 

nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige. 

Gemäß § 52 Abs. 9 FPG hat das Bundesamt mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig 

festzustellen, dass eine Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 FPG in einen 

oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist, es sei denn, dass dies aus vom 

Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich sei. 

Gemäß § 46 Abs. 1 FPG sind Fremde, gegen die eine Rückkehrentscheidung, eine Anordnung 

zur Außerlandesbringung, eine Ausweisung oder ein Aufenthaltsverbot durchsetzbar ist, von 

den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Auftrag des Bundesamtes zur Ausreise 

zu verhalten (Abschiebung), wenn 
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1. die Überwachung ihrer Ausreise aus Gründen der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung oder Sicherheit notwendig scheint, 

2. sie ihrer Verpflichtung zur Ausreise nicht zeitgerecht nachgekommen sind, 

3. auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten ist, sie würden ihrer Ausreiseverpflichtung 

nicht nachkommen, oder 

4. sie einem Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot zuwider in das Bundesgebiet 

zurückgekehrt sind. 

Nach Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit 

dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 

demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, 

das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 

strafbaren Handlungen, zum Schutze der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der 

Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens iSd Art. 8 EMRK 

vorliegt, hängt nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte sowie des Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofes jeweils von den 

konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Die Regelung erfordert eine Prüfung der 

Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffes; letztere verlangt eine 

Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem Sinn wird eine 

Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation 

des Fremden (und seiner Familie) schwerer wiegen würden als die nachteiligen Folgen der 

Abstandnahme von ihrer Erlassung. 

Der Begriff des „Familienlebens“ in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern 

und (minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche 

Beziehungen, sofern diese Beziehungen eine gewisse Intensität erreichen. Als Kriterien hierfür 

kommen etwa das Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes oder die Gewährung von 

Unterhaltsleistungen in Betracht. In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen 

wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche 

zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.06.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 

07.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 

14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. 

Nichten (EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77,  

EuGRZ 1981/118; EKMR 05.07.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine 

gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 
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1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch 

für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 06.10.1981, B 

9202/80, EuGRZ 1983, 215). 

Der Beschwerdeführer brachte im Verfahren durchgängig vor, über keine 

Familienangehörigen im Bundesgebiet zu verfügen, und sind solche auch amtswegig nicht 

hervorgekommen, sodass ein Eingriff in sein Recht auf Achtung des Familienlebens jedenfalls 

zu verneinen ist. Seine Kernfamilie befindet sich vielmehr in Afghanistan. 

Was sein Privatleben betrifft, ist auf folgende Umstände hinzuweisen: 

Unter dem „Privatleben“ sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und 

wirtschaftliche Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, 

zu verstehen (vgl. EGMR 16.06.2005, Sisojeva ua gg Lettland, Nr. 60654/00, EuGRZ 2006, 554). 

In diesem Zusammenhang komme dem Grad der sozialen Integration des Betroffenen eine 

wichtige Bedeutung zu. 

Für den Aspekt des Privatlebens spielt zunächst die zeitliche Komponente im Aufenthaltsstaat 

eine zentrale Rolle, wobei die bisherige Rechtsprechung keine Jahresgrenze festlegt, sondern 

eine Interessenabwägung im speziellen Einzelfall vornimmt (vgl. dazu Chvosta, Die 

Ausweisung von Asylwerbern und Art. 8 EMRK, in ÖJZ 2007, 852 ff). 

Der VwGH hat zum Ausdruck gebracht, dass einem inländischen Aufenthalt von weniger als 

fünf Jahren für sich betrachtet noch keine maßgebliche Bedeutung hinsichtlich der 

durchzuführenden Interessenabwägung zukommt (vgl. dazu VwGH 30.07.2015, Zl. 

2014/22/0055; VwGH 23.06.2015, Zl. 2015/22/0026; VwGH 10.11.2010, Zl. 2008/22/0777, 

VwGH 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479). 

Der Beschwerdeführer hält sich weniger als 1,5 Jahre in Österreich auf und ist dabei noch nach 

Frankreich weitergewandert. Es gibt keinerlei Anzeichen irgendwelcher Integration (mag dies 

auch durch die COVID-19-Pandemie schwieriger gewesen sein) und ist der Beschwerdeführer 

jedenfalls keineswegs selbsterhaltungsfähig, sondern bezieht Grundversorgung und hat auch 

keine nennenswerten sozialen Kontakte geknüpft. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer 

von 2 Jahren Schule nichts behalten hat, spricht gegen die Bildungsfähigkeit des 

Beschwerdeführers.  

In Anbetracht der noch nicht langen Abwesenheit von seinem Herkunftsstaat und dem 

Umstand, dass der Beschwerdeführer sein bisheriges Leben in Afghanistan verbracht hat, ist 
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er jedenfalls dort nicht als „entwurzelt“ zu bezeichnen; darüber hinaus leben auch seine Eltern 

und Geschwister nach wie vor in Afghanistan. 

Im Übrigen sind nach der Rechtsprechung des VwGH auch Schwierigkeiten beim 

Wiederaufbau einer Existenz im Herkunftsstaat letztlich auch als Folge des Verlassens des 

Heimatlandes ohne ausreichenden (die Asylgewährung oder Einräumung von subsidiären 

Schutz rechtfertigenden) Grund für eine Flucht nach Österreich – im öffentlichen Interesse an 

einem geordneten Fremdenwesen hinzunehmen (vgl. VwGH 29.04.2010, 2009/21/0055, 

jüngst VwGH vom 13.11.2018, Ra 2018/21/0185). 

Die Tatsache, dass der Beschwerdeführer in Österreich nicht straffällig geworden ist, bewirkt 

keine relevante Erhöhung des Gewichtes der Schutzwürdigkeit von persönlichen Interessen 

an einem Aufenthalt in Österreich, weil das Fehlen ausreichender Unterhaltsmittel und die 

Begehung von Straftaten eigene Gründe für die Erlassung von aufenthaltsbeendenden 

Maßnahmen darstellen (VwGH 19.04.2012, 2011/18/0253). 

Es gibt somit bei dem Beschwerdeführer keine Gründe, die für die Erteilung eines 

Aufenthaltstitels aus berücksichtigungswürdigen Gründen sprechen würden. 

Weiters ist der Beschwerdeführer illegal eingereist und hat einen letztlich unbegründeten 

Antrag auf internationalen Schutz gestellt. 

Den privaten Interessen des Beschwerdeführers an einem weiteren Aufenthalt in Österreich 

stehen die öffentlichen Interessen an einem geordneten Fremdenwesen und der 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit gegenüber. Nach ständiger 

Judikatur des VwGH kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden 

regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 

8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, 2000/18/0251, u.v.a.). 

Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes überwiegen daher derzeit die öffentlichen 

Interessen an der Aufenthaltsbeendigung, insbesondere das Interesse an der 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie des Schutzes des 

österreichischen Arbeitsmarktes die privaten Interessen des Beschwerdeführers am Verbleib 

im Bundesgebiet (vgl. dazu VfSlg. 17.516/2005 sowie ferner VwGH 26.06.2007, 

2007/01/0479). 

Die öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung, die sich insbesondere im Interesse 

an der Einhaltung fremdenrechtlicher Vorschriften sowie darin manifestieren, dass das 

Asylrecht (und die mit der Einbringung eines Asylantrags verbundene vorläufige 
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Aufenthaltsberechtigung) nicht zur Umgehung der allgemeinen Regelungen eines geordneten 

Zuwanderungswesens dienen darf (vgl. dazu im Allgemeinen und zur Gewichtung der 

maßgeblichen Kriterien VfGH 29.09.2007, B 1150/07), wiegen im vorliegenden Fall schwerer 

als die Interessen des Beschwerdeführers am Verbleib in Österreich. Die Verhältnismäßigkeit 

der Maßnahme der Verhängung seitens der belangten Behörde getroffenen 

fremdenpolizeilichen Maßnahme ergibt sich aus dem Umstand, dass es sich hierbei um das 

gelindeste fremdenpolizeiliche Mittel handelt, welches zur Erreichung des angestrebten 

Zwecks geeignet erschien. 

Aufgrund der Ausführungen oben ist letztlich im Rahmen einer Gesamtschau festzuhalten, 

dass kein Sachverhalt hervorkam, welcher bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter 

Tatsachen den Schluss zuließe, dass die Rückkehrentscheidung einen Eingriff in das durch Art. 

8 EMRK geschützte Privat- und Familienleben darstellt. 

Die Verfügung der Rückkehrentscheidung war daher im vorliegenden Fall geboten und 

erscheint auch nicht unverhältnismäßig. 

Mit der Erlassung der Rückkehrentscheidung ist gemäß § 52 Abs. 9 FPG gleichzeitig 

festzustellen, dass die Abschiebung gemäß § 46 leg. cit. in einen bestimmten Staat zulässig ist. 

Die Abschiebung in einen Staat ist gemäß § 50 Abs. 1 FPG unzulässig, wenn dadurch Art. 2 

oder 3 EMRK oder das 6. bzw. 13. ZPEMRK verletzt würden oder für den Betroffenen als 

Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes 

verbunden wäre. Das entspricht dem Tatbestand des § 8 Abs. 1 AsylG 2005. Das Vorliegen 

eines dementsprechenden Sachverhaltes wird mit dieser Entscheidung verneint. 

Die Abschiebung in einen Staat ist gemäß § 50 Abs. 2 FPG unzulässig, wenn stichhaltige Gründe 

für die Annahme bestehen, dass dort das Leben des Betroffenen oder seine Freiheit aus 

Gründen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder persönlichen Ansichten bedroht wäre, es sei denn, es bestehe eine 

innerstaatliche Fluchtalternative. Das entspricht dem Tatbestand des § 3 AsylG 2005. Das 

Vorliegen eines dementsprechenden Sachverhaltes wird mit dieser Entscheidung verneint. 

Die Abschiebung ist schließlich nach § 50 Abs. 3 FPG zulässig, solange ihr keine Empfehlung 

einer vorläufigen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

entgegensteht. Eine derartige Empfehlung besteht für Afghanistan nicht. 

Die Abschiebung des Beschwerdeführers nach Afghanistan ist daher zulässig. 
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Gemäß § 55 Abs. 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 zugleich eine Frist 

für die freiwillige Ausreise festgelegt. Die Frist für die freiwillige Ausreise beträgt nach § 55 

Abs. 2 FPG 14 Tage ab Rechtskraft des Bescheides, sofern nicht im Rahmen einer vom BFA 

vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, dass besondere Umstände, die der 

Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen 

hat, die Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, überwiegen. 

Da derartige besondere Umstände vom Beschwerdeführer nicht behauptet und auch im 

Ermittlungsverfahren nicht hervorgekommen sind, war die Frist mit 14 Tagen festzulegen. 

 

2.  

Zu Spruchpunkt VI. (Erlassung eines befristeten Einreiseverbotes) 

 

„§ 53. (1) Mit einer Rückkehrentscheidung kann vom Bundesamt mit Bescheid ein Einreiseverbot 

erlassen werden. Das Einreiseverbot ist die Anweisung an den Drittstaatsangehörigen, für einen 

festgelegten Zeitraum nicht in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einzureisen und sich dort nicht 

aufzuhalten. 

(Abs. 1a aufgehoben durch BGBl. I Nr. 68/2013) 

(2) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist, vorbehaltlich des Abs. 3, für die Dauer von höchstens fünf 

Jahren zu erlassen. Bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbots hat das Bundesamt das bisherige 

Verhalten des Drittstaatsangehörigen mit einzubeziehen und zu berücksichtigen, inwieweit der 

Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet oder 

anderen in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten öffentlichen Interessen zuwiderläuft. Dies ist insbesondere 

dann anzunehmen, wenn der Drittstaatsangehörige 

1. wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung 1960 

(StVO), BGBl. Nr. 159, iVm § 26 Abs. 3 des Führerscheingesetzes (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997, 

gemäß § 99 Abs. 1, 1 a, 1 b oder 2 StVO, gemäß § 37 Abs. 3 oder 4 FSG, gemäß § 366 Abs. 1 Z 

1 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), BGBl. Nr. 194, in Bezug auf ein bewilligungspflichtiges, 

gebundenes Gewerbe, gemäß den §§ 81 oder 82 des SPG, gemäß den §§ 9 oder 14 iVm § 19 

des Versammlungsgesetzes 1953, BGBl. Nr. 98, oder wegen einer Übertretung des 

Grenzkontrollgesetzes, des Meldegesetzes, des Gefahrengutbeförderungsgesetzes oder des 

Ausländerbeschäftigungsgesetzes rechtskräftig bestraft worden ist; 

2. wegen einer Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe von mindestens 1 000 Euro oder 

primären Freiheitsstrafe rechtskräftig bestraft wurde; 

3. wegen einer Übertretung dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und 

Aufenthaltsgesetzes rechtskräftig bestraft worden ist, sofern es sich dabei nicht um eine in 

Abs. 3 genannte Übertretung handelt; 

4. wegen vorsätzlich begangener Finanzvergehen oder wegen vorsätzlich begangener 

Zuwiderhandlungen gegen devisenrechtliche Vorschriften rechtskräftig bestraft worden ist; 

5. wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften, mit denen die Prostitution geregelt ist, 

rechtskräftig bestraft worden ist; 
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6. den Besitz der Mittel zu seinem Unterhalt nicht nachzuweisen vermag; 

7. bei einer Beschäftigung betreten wird, die er nach dem AuslBG nicht ausüben hätte dürfen, 

es sei denn, der Drittstaatsangehörige hätte nach den Bestimmungen des 

Ausländerbeschäftigungsgesetzes für denselben Dienstgeber eine andere Beschäftigung 

ausüben dürfen und für die Beschäftigung, bei der der Drittstaatsangehörige betreten wurde, 

wäre keine Zweckänderung erforderlich oder eine Zweckänderung zulässig gewesen; 

8. eine Ehe geschlossen oder eine eingetragene Partnerschaft begründet hat und sich für die 

Erteilung oder Beibehaltung eines Aufenthaltstitels, für den Erwerb oder die 

Aufrechterhaltung eines unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts, für den Erwerb der 

österreichischen Staatsbürgerschaft, zwecks Zugangs zum heimischen Arbeitsmarkt oder zur 

Hintanhaltung aufenthaltsbeendender Maßnahmen auf diese Ehe oder eingetragene 

Partnerschaft berufen, aber mit dem Ehegatten oder eingetragenen Partner ein gemeinsames 

Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK nicht geführt hat oder 

9. an Kindes statt angenommen wurde und die Erteilung oder Beibehaltung eines Aufenthaltstitels, 

der Erwerb oder die Aufrechterhaltung eines unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts, der Erwerb der 

österreichischen Staatsbürgerschaft, der Zugang zum heimischen Arbeitsmarkt oder die Hintanhaltung 

aufenthaltsbeendender Maßnahmen ausschließlicher oder vorwiegender Grund für die Annahme an 

Kindes statt war, er jedoch das Gericht über die wahren Verhältnisse zu den Wahleltern getäuscht hat. 

(4) Die Frist des Einreiseverbotes beginnt mit Ablauf des Tages der Ausreise des 

Drittstaatsangehörigen. 

(5) Eine gemäß Abs. 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie bereits getilgt ist. § 73 StGB 

gilt. 

(6) Einer Verurteilung nach Abs. 3 Z 1, 2 und 5 ist eine von einem Gericht veranlasste Unterbringung in 

einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gleichzuhalten, wenn die Tat unter Einfluss eines die 

Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustandes begangen wurde, der auf einer geistigen oder 

seelischen Abartigkeit von höherem Grad beruht.“ 

Bei der Entscheidung über die Länge des Einreiseverbotes ist die Dauer der vom Fremden 

ausgehenden Gefährdung zu prognostizieren; außerdem ist auf seine privaten und familiären 

Interessen Bedacht zu nehmen (VwGH 20.12.2016, Ra 2016/21/0109). 

Wie sich aus § 53 FPG ergibt, ist bei der Verhängung eines Einreiseverbots das bisherige 

Verhalten des Drittstaatsangehörigen in die Betrachtung miteinzubeziehen. Dabei gilt es zu 

prüfen, inwieweit dieses die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet oder anderen in 

Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten öffentlichen Interessen zuwiderläuft.  

Die belangte Behörde hat als Grund für die Erlassung eines Einreiseverbotes ausschließlich die 

Mittellosigkeit des Beschwerdeführers herangezogen. 

Damit unterscheidet sich jedoch der Beschwerdeführer nicht von fast allen Asylwerbern und 

wurde er auch wie der Großteil der Asylwerber in Grundversorgung genommen. Irgendwelche 

besonderen Gründe, warum gerade von dem Beschwerdeführer eine besondere Gefahr 

ausgehe oder er sich sonst irgendwie von den meisten anderen Asylwerbern unterscheidet, 
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hat die belangte Behörde nicht ausgeführt und sich lediglich auf eine Judikatur aus dem Jahre 

2013 (VwGH vom 21.03.2013, 2011/23/0360) bezogen, dass die Behörde nicht von einer 

Selbsterhaltungsfähigkeit ausgehen dürfe, wenn der Fremde bisher seinen Unterhalt 

ausschließlich aus Mitteln der Grundversorgung bezogen hat. 

Es mag wohl richtig sein, dass der Beschwerdeführer nicht selbsterhaltungsfähig ist und bisher 

seinen Unterhalt ausschließlich aus Mitteln der Grundversorgung bezogen hat. Aus diesem 

Erkenntnis ist aber keineswegs abzuleiten, dass die Behörde über alle Asylwerbern, die 

Grundversorgung beziehen, im Falle einer Rückkehrentscheidung ein Einreiseverbot zu 

verhängen hat, vielmehr geht es in dem genannten Erkenntnis um die Zulässigkeit einer 

Ausweisung und wurde der Umstand, dass der Beschwerdeführer während des laufenden 

Asylverfahrens nach Frankreich weitergewandert sei, bei der mangelnden Integration bereits 

berücksichtigt.  

Das Einreiseverbot war daher ersatzlos zu beheben. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

 

Zu B – Unzulässigkeit der Revision: 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Im vorliegenden Fall erweist sich die ordentliche Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG insofern 

als nicht zulässig, als der gegenständliche Fall einerseits tatsachenlastig ist und die 

Beweiswürdigung und die Länderberichte die entscheidenden Punkte darstellen. Wie 

unzweifelhaft der rechtlichen Beurteilung zu entnehmen ist, weicht die gegenständliche 

Entscheidung weder von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, 

noch fehlt es zu irgendeinem Sachverhaltsaspekt des gegenständlichen Falles an einer 

Rechtsprechung und kann auch nicht davon gesprochen werden, dass die Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes in Bezug auf den gegenständlichen Fall uneinheitlich zu beurteilen 

wäre. Vielmehr gründet sich die vorliegende Entscheidung auf die bisher ergangene Judikatur 

der Gerichtshöfe öffentlichen Rechtes, insbesondere auch eine aktuelle Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes. 
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Im Übrigen liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der im 

vorliegenden Fall zu lösenden Rechtsfragen vor. 


